
STADT BECKUM 

Öffentliche Bekanntmachung 

Die öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Rates der Stadt Beckum findet am 

Donnerstag, dem 19.12.2019 um 17:00 Uhr in der Mensa der Sekundarschule Beckum, 

Windmühlenstraße 95, 59269 Beckum statt.  

Alle Einwohnerinnen und Einwohner sind herzlich zur Teilnahme am öffentlichen Teil der 

Sitzung eingeladen. 

Tagesordnung 

Öffentlicher Teil: 

1.  Anfragen von Einwohnerinnen und Einwohnern 

2.  Niederschrift über die Sitzung des Rates der Stadt Beckum vom 28.11.2019 

– öffentlicher Teil – 

3.  Bericht des Bürgermeisters 

4.  Gesamtabschluss 2018 der Stadt Beckum 

und Entlastung von Bürgermeister Dr. Strothmann 

Vorlage: 2019/0232/1 

5.  Neufassung der Friedhofsgebührensatzung 

Vorlage: 2019/0296 

6.  Änderung der Straßenreinigungs- und Gebührensatzung 

Vorlage: 2019/0293 

7.  Neufassung der Abfallgebührensatzung 

Vorlage: 2019/0290 

8.  Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung 

Vorlage: 2019/0286 

9.  Änderung der Klärschlammbeseitigungs- und -entsorgungssatzung 

Vorlage: 2019/0237 

10.  Wirtschaftsplan 2020 – Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder der Stadt Beckum 

Vorlage: 2019/0284 

11.  Wirtschaftsplan 2020 – Städtischer Abwasserbetrieb Beckum 

Vorlage: 2019/0292 

12.  Wirtschaftsplan 2020 – Städtische Betriebe Beckum 

Vorlage: 2019/0253 

13.  Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020 

Vorlage: 2019/0318 

14.  Erlass der Haushaltssatzung 2020 

Vorlage: 2019/0307 
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15.  Neufassung der Satzung über die Festsetzung des Verdienstausfalles der beruflich 

selbstständigen ehrenamtlichen Angehörigen der Feuerwehr 

Vorlage: 2019/0312 

16.  Neufassung der Satzung über die Erhebung von Kostenersatz und Entgelten für 

Feuerwehrleistungen 

Vorlage: 2019/0311 

17.  Festlegung der Kommunalen Klassenrichtzahl und Verteilung der Eingangsklassen auf 

die Grundschulen der Stadt Beckum für das Schuljahr 2020/2021 

Vorlage: 2019/0314 

18.  Städtebaulicher Vertrag zur Übernahme von Planungsleistungen und -kosten zur 

Änderung der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nummer 12 Teil B "Gewerbegebiet 

Steinbrink" 

Vorlage: 2019/0295 

19.  Abschluss eines städtebaulichen Vertrages nach § 11 Absatz 2 Satz 2 Nummern 1 und 3 

Baugesetzbuch zur Entwicklung von Wohnbebauung im Bebauungsplan Nummer N 67 A 

Vorlage: 2019/0300 

20.  Vertrag zur Änderung des Durchführungsvertrages zum Vorhaben- und 

Erschließungsplan "Betriebserweiterung Auto Weber GmbH & Co. KG" 

Vorlage: 2019/0316 

21. Behindertengerechter Personenaufzug für die neue Grundschule 

– Bereitstellung einer außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2019 

Vorlage: 2019/0323 

22.  Anfragen von Ratsmitgliedern 

Nicht öffentlicher Teil: 

1.  Niederschrift über die Sitzung des Rates der Stadt Beckum vom 28.11.2019 

– nicht öffentlicher Teil – 

2.  Bericht des Bürgermeisters 

3.  Grundstücksangelegenheit 

Vorlage: 2019/0309 

4.  Anfragen von Ratsmitgliedern 

 

Beckum, den 11.12.2019 gezeichnet 

Dr. Karl-Uwe Strothmann 

Vorsitz 



STADT BECKUM 
DER BÜRGERMEISTER 

Federführung: Örtliche Rechnungsprüfung 
Vorlage 
zu TOP 

Beteiligte(r): Fachbereich Finanzen und Beteiligungen 

Auskunft erteilt: Frau Dahl 2019/0232/1 

Telefon: 02521 29-150 öffentlich 

Gesamtabschluss 2018 der Stadt Beckum und Entlastung von Bürgermeister Dr. Strothmann 

Beratungsfolge: 

Rechnungsprüfungsausschuss 

03.12.2019 Entscheidung 

Rat der Stadt Beckum 

19.12.2019 Entscheidung 

 

Beschlussvorschlag: 

Sachentscheidung 

1. Der Gesamtabschluss 2018 der Stadt Beckum einschließlich des beigefügten Gesamt-

lageberichtes wird bestätigt. 

2. Bürgermeister Dr. Strothmann wird ohne Einschränkungen Entlastung für den Ge-

samtabschluss 2018 der Stadt Beckum erteilt. 

Kosten/Folgekosten 

Es entstehen Personal- und Sachkosten, die dem laufenden Verwaltungsbetrieb zuzuord-

nen sind. 

Finanzierung 

Es entstehen keine zusätzlichen Auswirkungen auf den städtischen Haushalt. 

 

Begründung: 

Rechtsgrundlagen 

Das Verfahren zur Aufstellung, Prüfung und Feststellung des Gesamtabschlusses ist in den 

§§ 116, 95 und 96 sowie § 59 in Verbindung mit § 102 Gemeindeordnung für das Land 

Nordrhein-Westfalen (GO NRW) geregelt. 

Demografischer Wandel 

Aspekte des demografischen Wandels sind nicht zu beachten. 

Erläuterungen 

Die Gemeinde hat gemäß § 116 GO NRW in Verbindung mit § 49 Verordnung über das 

Haushaltswesen der Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Gemeindehaushaltsverord-

nung NRW – GemHVO NRW) zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Gesamt-

abschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung aufzustellen. 
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Den im September 2019 vom Kämmerer aufgestellten und vom Bürgermeister bestätigten 

Entwurf des Gesamtabschlusses 2018 der Stadt Beckum einschließlich Gesamtlagebericht 

und Gesamtanhang hat der Rat der Stadt Beckum in seiner Sitzung am 09.10.2019 zur 

Kenntnis genommen. Die Prüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss erfolgt nun-

mehr im Anschluss. 

In Gemeinden, in denen eine Örtliche Rechnungsprüfung besteht, bedient sich der Rech-

nungsprüfungsausschuss zur Durchführung der Prüfungsarbeiten der Institution der Örtli-

chen Rechnungsprüfung (§ 116 Absatz 9 GO NRW in Verbindung mit § 59 Absatz 3 

GO NRW und § 102 Absatz 1 GO NRW). Diese wiederum kann sich nach § 102 Absätze 2 

und 11 GO NRW mit Zustimmung des Rechnungsprüfungsausschusses eines Dritten zur 

Prüfung bedienen. 

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat in seiner Sitzung am 27.04.2016 der Vergabe des 

Auftrages zur Prüfung des Gesamtabschlusses zum 31.12.2018 an die Wirtschaftsprüfungs-

gesellschaft Curacon GmbH zugestimmt. 

Der Gesamtabschluss besteht gemäß § 116 Absatz 1 GO NRW in Verbindung mit § 49 Ab-

satz 1 GemHVO NRW aus der Gesamtergebnisrechnung, der Gesamtbilanz und dem Ge-

samtanhang. In der Gesamtbilanz werden das Vermögen und die Schulden zum Abschluss-

stichtag gegenübergestellt. 

Die Gesamtergebnisrechnung hat die gemeindlichen Erträge und Aufwendungen des 

Haushaltsjahres zu enthalten, die bei der Gemeinde und den Betrieben entstanden sind. 

Dadurch werden das Ressourcenaufkommen und der Ressourcenverbrauch der Gemeinde 

– als Konzern – umfassend abgebildet. Der Gesamtanhang enthält unter anderem Erläute-

rungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, zur Gesamtbilanz, zur Gesamt-

ergebnisrechnung und zur Kapitalflussrechnung. 

Der Gesamtabschluss ist gemäß § 116 Absatz 1 GO NRW in Verbindung mit § 49 Absatz 2 

GemHVO NRW ferner um einen Gesamtlagebericht sowie um einen Beteiligungsbericht zu 

ergänzen. Im Gesamtlagebericht wird der Geschäftsablauf und die wirtschaftliche Gesamt-

lage der Stadt Beckum dargestellt und erläutert. Der Beteiligungsbericht beinhaltet Anga-

ben über die wirtschaftliche und nichtwirtschaftliche Betätigung der Stadt Beckum in Bezug 

auf die Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen. 

Der Gesamtabschluss 2018 der Stadt Beckum war dahingehend zu prüfen, ob er unter Be-

achtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnis-

sen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragsgesamtlage der Gemeinde 

vermittelt und ob die gesetzlichen Vorschriften und die ergänzenden Bestimmungen be-

achtet worden sind. Einzubeziehen war auch die Beurteilung, ob der Gesamtlagebericht mit 

dem Gesamtabschluss in Einklang steht. 

Die Curacon GmbH hat mit diesen Maßgaben die Prüfung des Gesamtabschlusses 2018 

der Stadt Beckum durchgeführt und über die Prüfung den als Anlage beigefügten Bericht 

erstellt. Nach dem Ergebnis der Prüfung schließt das Jahr 2018 mit einem Gesamtjahres-

überschuss in Höhe von 3.563.457,87 Euro ab; die Gesamtbilanzsumme beläuft sich auf 

350.453.815,39 Euro. 

Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. Zu den Einzelheiten wird auf die Ausfüh-

rungen im Prüfungsbericht verwiesen, der dieser Vorlage als Anlage beigefügt ist. 
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Gemäß § 59 Absatz 3 GO NRW prüft der Rechnungsprüfungsausschuss den Gesamtab-

schluss und den Gesamtlagebericht der Gemeinde unter Einbezug des Prüfungsberichtes. 

Er bedient sich hierbei der örtlichen Rechnungsprüfung oder eines Dritten gemäß § 102 

Absatz 2 GO NRW. Die Verantwortlichen nach Satz 2 haben an der Beratung über diese 

Vorlagen im Rechnungsprüfungsausschuss teilzunehmen und über die wesentlichen Er-

gebnisse ihrer Prüfung, insbesondere wesentliche Schwächen des internen Kontrollsystems 

bezogen auf den Rechnungslegungsprozess, zu berichten. 

Das Ergebnis der Prüfung des Gesamtabschlusses 2018 wird in der Sitzung des Rechnungs-

prüfungsausschusses von der Curacon GmbH vorgestellt. Die Curacon GmbH steht in der 

Sitzung des Rates für Fragen zur Verfügung. 

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat zu dem Ergebnis der Gesamtabschlussprüfung 

schriftlich gegenüber dem Rat Stellung zu nehmen. Am Schluss dieses Berichtes hat der 

Rechnungsprüfungsausschuss zu erklären, ob nach dem abschließenden Ergebnis seiner 

Prüfung Einwendungen zu erheben sind und ob er den vom Bürgermeister aufgestellten 

Gesamtabschluss und Gesamtlagebericht billigt. 

Über das Ergebnis seiner Prüfung wird der Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschus-

ses in der Sitzung des Rates berichten. 

Die Entscheidung über die Entlastung von Bürgermeister Dr. Strothmann wird ausschließ-

lich von den Ratsmitgliedern getroffen. Das Stimmrecht des Bürgermeisters ist dement-

sprechend für Nummer 2 des Beschlussvorschlages ausgeschlossen (§ 96 Absatz 1 Satz 5 

und § 40 Absatz 2 GO NRW). 

Der vom Rat der Stadt Beckum festgestellte Gesamtabschluss wird der Aufsichtsbehörde 

angezeigt und öffentlich bekannt gemacht. 

 

Anlage: 

Bericht über die Prüfung des Gesamtabschlusses zum 31. Dezember 2018 und des Gesamt-

lageberichts der Curacon GmbH 



 

 

BERICHT 

Stadt Beckum 

Prüfung des Gesamtabschlusses 

zum 31. Dezember 2018 

und des Gesamtlageberichts 
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A. Prüfungsauftrag 

Der Bürgermeister der 

 

Stadt Beckum, 

 

im Folgenden auch Stadt oder Mutterunternehmen genannt, 

 

beauftragte uns gemäß Beschluss der örtlichen Rechnungsprüfung mit der Prüfung des Gesamt-

abschlusses (auch: Konzern) zum 31. Dezember 2018 unter Einbeziehung der zu Grunde liegen-

den Buchführung und des Gesamtlageberichts gemäß § 116 GO NRW n. F. 

 

Der vorliegende Prüfungsbericht richtet sich ausschließlich an die Stadt Beckum. 

 

Der Gesamtabschluss der Stadt ist gemäß § 102 Abs. 11 und § 116 Abs. 9 GO NRW n. F. i. V. m. 

§ 59 Abs.  3 GO NRW n. F. (§ 116 Abs. 6 GO NRW a. F.) dahingehend zu prüfen, ob er ein den 

tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragsgesamtlage 

der Stadt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung vermittelt. Die Prüfung 

des Gesamtabschlusses erstreckt sich auch darauf, ob die gesetzlichen Vorschriften und die sie 

ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen beachtet worden sind. Der 

Gesamtlagebericht ist darauf zu prüfen, ob er mit dem Gesamtabschluss sowie bei der Prüfung ge-

wonnenen Erkenntnissen in Einklang steht und ob er insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage 

der Stadt vermittelt.  

 

Über Gegenstand, Art und Umfang der von uns gemäß § 102 Abs. 11 GO NRW n. F. i. V. m. 

§ 59 Abs.  3 GO NRW n. F. (§ 116 Abs. 6 GO NRW a. F.) und entsprechend §§ 317 ff. HGB durch-

geführten Gesamtabschlussprüfung erstatten wir den vorliegenden Bericht, dem als Anlagen der 

von uns geprüfte Gesamtabschluss sowie der Gesamtlagebericht beigefügt sind. 

 

Unsere Berichterstattung erfolgt nach den vom Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V., 

Düsseldorf, festgelegten Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW 

PS 450 n. F.). 

 

Der Beteiligungsbericht nach § 117 GO NRW ist nicht Bestandteil der Gesamtabschlussprüfung. 

 

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Gesamtabschlussprüfung die an-

wendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben. 
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Für die Durchführung des Auftrags und unsere Verantwortlichkeit, auch im Verhältnis zu Dritten, 

gelten die unter dem 7. Juni 2016 getroffenen Vereinbarungen sowie ergänzend die als Anlage 

beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsge-

sellschaften in der Fassung vom 1. Januar 2017 und der Verwendungsvorbehalt. 

 

 

B. Grundsätzliche Feststellungen 

Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch den gesetzlichen Vertreter 

Die Lagebeurteilung des gesetzlichen Vertreters der Stadt Beckum im Gesamtabschluss und im 

Gesamtlagebericht ist durch uns als Abschlussprüfer im Rahmen einer Stellungnahme zu beurtei-

len. Dabei ist darzulegen, dass der Gesamtlagebericht entsprechend § 102 Abs. 11 und § 116 

Abs. 9 GO NRW n. F. mit dem Gesamtabschluss sowie bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnis-

sen in Einklang steht und ob er insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt vermittelt. 

Zudem haben wir darauf einzugehen, ob die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung der 

Stadt zutreffend dargestellt sind. 

 

Unseres Erachtens ist auf folgende Kernaussagen des gesetzlichen Vertreters zur Gesamtlage der 

Stadt unter Einbeziehung der verselbstständigten Aufgabenbereiche besonders hinzuweisen: 

 

Das Gesamtbilanzjahresergebnis zum 31. Dezember 2018 beläuft sich auf T€ 3.563. Es setzt sich 

zusammen aus den ordentlichen Gesamterträgen in Höhe von T€ 132.884 und den ordentlichen 

Gesamtaufwendungen in Höhe von T€ 126.677 sowie dem Gesamtfinanzergebnis in Höhe von 

T€ – 1.624 und den anderen Gesellschaftern zuzurechnenden Ergebnis in Höhe von T€ 1.020. 

 

Die Erträge des Konzerns Stadt Beckum übersteigen die Aufwendungen. Das ordentliche Gesamt-

ergebnis weist einen Überschuss in Höhe von T€ 6.207 aus. Das Gesamtfinanzergebnis weist ei-

nen Fehlbetrag in Höhe von T€ 1.624 aus. Es ergibt sich somit ein Gesamtjahresüberschuss von 

T€ 4.584. Nach Abzug der Anteile anderer Gesellschafter (T€ 1.020) am Gesamtjahresergebnis ist 

der Gesamtjahresüberschuss der Stadt Beckum mit T€ 3.563 auszuweisen. 

 

Damit wurde das Gesamtjahresergebnis im Vergleich zum Vorjahr um T€ 11.206 verbessert. Ur-

sächlich hierfür sind gestiegene Erträge, insbesondere Steuern und Zuwendungen, bei gleichzeitig 

relativ konstant gebliebenen Aufwendungen. 

 

Konsolidierungsmaßnahmen auf der Aufwandsseite sind nur eingeschränkt möglich, da es sich in 

großen Teilen um gesetzlich vorgeschriebene Pflichtaufgaben handelt. 
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Die Gesamtbilanzsumme beläuft sich zum 31. Dezember 2018 auf insgesamt T€ 350.454. Im Ver-

gleich zum Vorjahresstichtag (T€ 350.913) hat sie sich somit um T€ 460 oder 0,13 % verringert. 

 

Auf der Aktivseite der Bilanz zeigt sich eine Verringerung des Anlagevermögens um T€ 383. Diese 

resultiert im Wesentlichen aus den planmäßigen Abschreibungen des Sachanlagevermögens, aber 

auch aus der Abschreibung des Geschäfts- oder Firmenwertes aus der Vollkonsolidierung, wäh-

rend sich die Finanzanlagen um T€ 880 erhöhten. Das Umlaufvermögen erhöhte sich um T€ 13. 

 

Auf der Passivseite der Bilanz zeigt sich ein Anstieg des Eigenkapitals um T€ 3.381. 

 

Die Verbindlichkeiten sind um T€ 5.329 gesunken, was im Wesentlichen auf geringere Liquiditäts-

kredite zurückzuführen ist. 

 

Die Gesamtfinanzlage ist aus der Kapitalflussrechnung ersichtlich. 

 

Voraussichtliche Entwicklung der in den Gesamtabschluss einbezogenen Einrichtungen 

Unseres Erachtens sind folgende Kernaussagen des gesetzlichen Vertreters zur voraussichtlichen 

Entwicklung der Stadt Beckum unter Einbeziehung der verselbstständigten Aufgabengebiete her-

vorzuheben: 

 

Gemäß Haushaltsplan 2019 der Stadt Beckum wird mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 

T€ 993 gerechnet. 

 

Die Ausführung des Haushaltes 2019 wird mindestens etwa auf dem Niveau der Planung erwartet. 

 

Als Risiko des Konzerns Stadt Beckum sind weiterhin die hohen Belastungen aus den Sozialauf-

wendungen zu sehen, da die Entlastungen des Bundes zu den Sozialaufwendungen vielfach ge-

rade ausreichen, die Kostensteigerungen in diesem Bereich auszugleichen. Weiterhin ist das Aus-

laufen der Kostenerstattungen für abgelehnte Asylbewerber ein Risiko für den Konzern. 

 

Gemäß den Haushaltsplanungen 2019 bis 2022 werden Jahresüberschüsse erwartet. 

 

Unter Berücksichtigung der Prognosen aus den konsolidierten Unternehmen ergibt sich insgesamt 

eine positive Zukunftserwartung. 
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Wir halten die Darstellung und Beurteilung des gesetzlichen Vertreters über die Gesamtlage des 

Konzerns unter Einbeziehung der verselbständigten Aufgabengebiete und die Darstellung der we-

sentlichen Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung, wie sie im Gesamtabschluss und im 

Gesamtlagebericht zum Ausdruck kommen, für plausibel. 

 

 

C. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks  

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer auftragsgemäßen Prüfung haben wir den Gesamtab-

schluss zum 31. Dezember 2018 und den Gesamtlagebericht der Stadt Beckum mit dem folgen-

den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen: 

 

"Bestätigungsvermerk des unabhängigen Wirtschaftsprüfers 

 

An die Stadt Beckum 

 

Vermerk über die Prüfung des Gesamtabschlusses 

 

Prüfungsurteil 

Wir haben den Gesamtabschluss der Stadt Beckum - bestehend aus der Gesamtbilanz zum 

31. Dezember 2018, der Gesamtergebnisrechnung sowie dem Gesamtanhang einschließlich der 

Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Nach unserer Beurteilung auf 

Grund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Gesamtabschluss 

in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Gemeindeordnung des Bundeslandes Nord-

rhein-Westfalen nach § 102 GO NRW n. F. i. V. m. der Gemeindehaushaltsverordnung nach 

§§ 49 ff. GemHVO NRW und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmä-

ßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und 

Finanzgesamtlage der Stadt zum 31. Dezember 2018 sowie ihrer Gesamtertragslage für das 

Haushaltsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018. 

 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen ge-

gen die Ordnungsmäßigkeit des Gesamtabschlusses geführt hat. 
  



 

11103.02 2018  - 5 - 

 

Grundlage für das Prüfungsurteil 

Wir haben unsere Prüfung des Gesamtabschlusses in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 102 

GO NRW n. F. unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-

schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach 

diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt "Verantwortung des Abschlussprüfers für die 

Prüfung des Gesamtabschlusses" unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir 

sind von der Stadt unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und be-

rufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstim-

mung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prü-

fungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum 

Gesamtabschluss zu dienen. 

 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und der Stadt für den Gesamtabschluss 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Gesamtabschlusses, der den 

Vorschriften der Gemeindeordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen nach § 116 GO NRW 

a. F. i. V. m. der Gemeindehaushaltsverordnung nach §§ 49 ff. GemHVO NRW in allen wesentli-

chen Belangen entspricht, und dafür, dass der Gesamtabschluss unter Beachtung der deutschen 

Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 

Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage der Stadt vermittelt. Ferner sind 

die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit 

den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um 

die Aufstellung eines Gesamtabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtig-

ten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist. 

 

Bei der Aufstellung des Gesamtabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die 

Fähigkeit der Stadt zur Fortführung ihrer Tätigkeit, d. h. der stetigen Erfüllung der Aufgaben, zu be-

urteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Si-

cherung der stetigen Erfüllung ihrer Aufgaben, sofern einschlägig, anzugeben.  

 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Gesamtabschlusses 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Gesamtabschluss als 

Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, 

sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Gesamtabschluss be-

inhaltet. 
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Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in 

Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 102 Abs. 11 GO NRW n. F. unter Beachtung der vom Insti-

tut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss-

prüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Dar-

stellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich 

angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die 

auf der Grundlage dieses Gesamtabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von 

Adressaten beeinflussen. 

 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grund-

haltung. Darüber hinaus 

 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbeabsichtigter 

- falscher Darstellungen im Gesamtabschluss, planen und führen Prüfungshandlungen als Re-

aktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeig-

net sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche 

falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, 

da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkei-

ten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten kön-

nen. 

 gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Gesamtabschlusses relevanten inter-

nen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen 

angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems 

der Stadt abzugeben. 

 beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rech-

nungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestell-

ten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 

 ziehen wir auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise Schlussfolgerungen darüber, 

ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten be-

steht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Stadt zur Fortführung ihrer Tätigkeit, d. h. 

der stetigen Erfüllung ihrer Aufgaben, aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, 

dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf 

die dazugehörigen Angaben im Gesamtabschluss aufmerksam zu machen oder, falls diese An-

gaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schluss-

folgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten 

Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, 

dass die Stadt die stetige Aufgabenerfüllung nicht sicherstellen kann. 
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 beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Gesamtabschlusses ein-

schließlich der Angaben sowie ob der Gesamtabschluss die zu Grunde liegenden Geschäfts-

vorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Gesamtabschluss unter Beachtung der deutschen 

Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen-

des Bild der Vermögens-, Finanz-und Ertragsgesamtlage der Stadt vermittelt. 

 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang 

und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger 

Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen. 

 

Sonstige gesetzliche und andere rechtliche Anforderungen 

 

Vermerk über die Prüfung des Gesamtlageberichts 

 

Prüfungsurteil 

Wir haben den Gesamtlagebericht der Stadt Beckum für das Haushaltsjahr vom 1. Januar 2018 bis 

zum 31. Dezember 2018 geprüft.  

 

Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der 

beigefügte Gesamtlagebericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Gemeinde-

haushaltsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen nach § 51 GemHVO NRW und ver-

mittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz-und Er-

tragsgesamtlage der Stadt. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Gesamtlagebericht in 

Einklang mit dem Gesamtabschluss und stellt die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung 

zutreffend dar.  

 

Grundlage für das Prüfungsurteil 

Wir haben unsere Prüfung des Gesamtlageberichts unter Beachtung des International Standard on 

Assurance Engagements (ISAE) 3000 (Revised) durchgeführt.  

 

Danach wenden wir als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft die Anforderungen des IDW Qualitätssi-

cherungsstandards: Anforderungen an die Qualitätssicherung in der Wirtschaftsprüferpraxis (IDW 

QS 1) an. Die Berufspflichten gemäß der Wirtschaftsprüferordnung und der Berufssatzung für Wirt-

schaftsprüfer/vereidigte Buchprüfer einschließlich der Anforderungen an die Unabhängigkeit haben 

wir eingehalten.  
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Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und ange-

messen sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.  

 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und der Stadt für den Gesamtlagebericht 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Gesamtlageberichts, der in 

allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung des Bundeslan-

des Nordrhein-Westfalen nach § 51 GemHVO NRW entspricht, insgesamt ein den tatsächlichen 

Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage 

der Stadt vermittelt, in allen wesentlichen Belangen mit dem Gesamtabschluss in Einklang steht 

und die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die ge-

setzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als 

notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Gesamtlageberichts in Übereinstimmung mit 

den anzuwendenden Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung des Bundeslandes Nord-

rhein-Westfalen nach § 51 GemHVO NRW zu ermöglichen und um ausreichende geeignete Nach-

weise für die Aussagen im Gesamtlagebericht erbringen zu können.  

 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Gesamtlageberichts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Gesamtlagebericht in 

allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung des Bundeslan-

des Nordrhein-Westfalen nach § 51 GemHVO NRW entspricht.  

 

Die Ausführungen zur Verantwortung des Abschlussprüfers zur Prüfung des Gesamtabschlusses 

gelten gleichermaßen für die Prüfung des Gesamtlageberichts mit der Ausnahme, dass wir nicht 

beurteilen, ob der Gesamtlagebericht die zu Grunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse 

so darstellt, dass er unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 

ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz-und Ertragsge-

samtlage der Stadt vermittelt.  
  



 

11103.02 2018  - 9 - 

 

Des Weiteren führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestell-

ten zukunftsorientierten Angaben im Gesamtlagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigne-

ter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben 

von den gesetzlichen Vertretern zu Grunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen 

die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigen-

ständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zu Grunde liegenden 

Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige 

Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.  

 

 

Münster, am 19. September 2019 

 

 

 CURACON GmbH 

 Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

  

  

  

   

 Schwarz Menken 

 Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer" 

 

 

Hinweis: An dieser Stelle erfolgt nur ein wörtliches Zitat des Bestätigungsvermerks, der im Testatsexemplar erteilt wird. 

Der Bestätigungsvermerk wird daher an dieser Stelle nicht unterschrieben. 
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D. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung 

I. Gegenstand der Prüfung 

Gegenstand der Prüfung ist der Gesamtabschluss mit den in § 116 Abs. 1 GO NRW a. F. festge-

legten Bestandteilen. Im Rahmen des uns erteilten Auftrags haben wir gemäß § 102 und § 116 

Abs. 9 GO NRW n. F. und entsprechend § 317 HGB den Gesamtabschluss bestehend aus Ge-

samtbilanz, Gesamtergebnisrechnung, Gesamtanhang und den Gesamtlagebericht auf die Beach-

tung der für die Rechnungslegung geltenden gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grund- 

sätze ordnungsmäßiger Buchführung und der sie ergänzenden Vorschriften der Satzungen und 

der sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen geprüft. 

 

Den Gesamtlagebericht haben wir daraufhin geprüft, ob er mit dem Gesamtabschluss und den bei 

unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht und insgesamt ein zutreffendes Bild 

von der Lage der Stadt erweckt. Dabei haben wir auch geprüft, ob die Chancen und Risiken der 

künftigen Entwicklung des Konzerns der Stadt zutreffend dargestellt sind. Die Prüfung des Ge-

samtlageberichts hat sich auch darauf zu erstrecken, ob die gesetzlichen Vorschriften zur Aufstel-

lung des Lageberichts beachtet worden sind. 

 

Die Buchführung, die Aufstellung von Gesamtabschluss und Gesamtlagebericht sowie die für die 

Rechnungslegung eingerichteten internen Kontrollen liegen in der Verantwortung des gesetzlichen 

Vertreters der Stadt. Ebenso ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die dem Abschlussprü-

fer gemachten Angaben. Unsere Aufgabe besteht darin, auf der Grundlage der von uns durchge-

führten Prüfung ein Urteil über den Gesamtabschluss und den Gesamtlagebericht abzugeben. 

 

 

II. Art und Umfang der Prüfung 

Wir haben unsere Gesamtabschlussprüfung gemäß § 102 Abs. 11 GO NRW n. F. und entspre-

chend der Vorschriften der §§ 317 ff. HGB durchgeführt.  

 

Die vom Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V. festgestellten deutschen Grundsätze 

ordnungsmäßiger Durchführung von Abschlussprüfungen wurden von uns beachtet. Berücksichti-

gung fand auch der Prüfungsstandard zur Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 

einer Gebietskörperschaft (IDW PS 730). Danach haben wir die Prüfung so geplant und durchge-

führt, dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die Buchführung, der Gesamtab-

schluss und der Gesamtlagebericht frei von wesentlichen Mängeln sind.  
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Unsere Prüfung hat sich nicht darauf zu erstrecken, ob die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit des 

gesetzlichen Vertreters zugesichert werden kann (in Anlehnung an § 317 Abs. 4a HGB). 

 

Die Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen umfassten Systemprüfungen, 

analytische Prüfungshandlungen und Einzelfallprüfungen. Art und Umfang sowie die Ergebnisse 

der Prüfungshandlungen wurden in unseren Arbeitspapieren dokumentiert. 

 

Die Prüfung des Gesamtabschlusses haben wir unter Beachtung der Grundsätze gewissenhafter 

Berufsausübung mit der Zielsetzung angelegt, Unrichtigkeiten und Verstöße gegen die gesetzli-

chen Vorschriften zur Rechnungslegung mit hinreichender Sicherheit zu erkennen, die sich auf die 

Darstellung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Fi-

nanz-und Ertragsgesamtlage im Sinne des § 102 Abs. 5 GO NRW n. F. wesentlich auswirken. 

 

Die Prüfung umfasst die Beurteilung der Jahresabschlüsse der in den Gesamtabschluss einbezo-

genen verselbständigten Aufgabenbereiche, der Abgrenzung des Konsolidierungskreises, der an-

gewandten Bilanzierungs- und Konsolidierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen 

des gesetzlichen Vertreters sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Gesamtabschlusses 

und des Gesamtlageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend si-

chere Grundlage für unser Prüfungsurteil bildet. 

 

Sofern einzelne Abschlüsse von in den Gesamtabschluss einbezogenen verselbständigten Aufga-

benbereichen durch andere Abschlussprüfer geprüft wurden, haben wir uns für die Beurteilung des 

Vorliegens der Voraussetzungen für die Verwertung der Ergebnisse anderer Abschlussprüfer von 

deren Unabhängigkeit überzeugt und deren fachliche Kompetenz und berufliche Qualifikation beur-

teilt. Weiterhin haben wir die Arbeiten der anderen Abschlussprüfer bezüglich der Abschlüsse der 

in den Gesamtabschluss einbezogenen verselbständigten Aufgabenbereiche überprüft und dies in 

unseren Arbeitspapieren dokumentiert. 

 

Auf der Grundlage unseres risiko- und systemorientierten Prüfungsansatzes haben wir zunächst 

eine Prüfungsstrategie entwickelt. Diese basiert auf einer Einschätzung des rechtlichen und wirt-

schaftlichen Umfelds sowie der Lage der Stadt, ihrer Ziele, Strategien und Geschäftsrisiken sowie 

auf den Auskünften des gesetzlichen Vertreters. Sie wird darüber hinaus von der Größe und Kom-

plexität der Stadt und der Wirksamkeit ihres rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsys-

tems beeinflusst. Die hieraus gewonnenen Erkenntnisse haben wir bei der Auswahl und dem Um-

fang unserer analytischen Prüfungshandlungen und Einzelfallprüfungen hinsichtlich der Bestands-

nachweise und der rechnungslegungsbezogenen Aussagen im Gesamtabschluss berücksichtigt.  
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Darauf aufbauend wurde ein Prüfungsprogramm entwickelt. In diesem Prüfungsprogramm werden 

Art und Umfang der Prüfungshandlungen festgelegt. 

 

Im Rahmen unserer Prüfung haben wir das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem 

untersucht. Die Untersuchung bezog sich insbesondere auf die Abläufe und Kontrollmechanismen 

in den Bereichen der Konzernabschlusserstellung. Dabei konnten wir uns von der grundsätzlichen 

Wirksamkeit und Anwendung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems überzeu-

gen. 

 

Auf Grund der Feststellung der grundsätzlichen Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen in-

ternen Kontrollsystems konnte der Umfang der aussagebezogenen Prüfungshandlungen in diesem 

Bereich reduziert werden. 

 

Neben dem Prozess der Aufstellung des Gesamtabschlusses haben wir uns von der Angemessen-

heit der Gesamtabschlussbilanzierungsrichtlinien überzeugt, die auf eine einheitliche Bilanzierung 

und Bewertung auf der Grundlage der für den Konzern der Stadt geltenden Vorschriften abzielen. 

 

Die nicht geprüften Abschlüsse von in den Gesamtabschluss einbezogenen verselbständigten Auf-

gabenbereichen wurden von uns unter Beachtung des Grundsatzes der Wesentlichkeit nach § 317 

Abs. 3 Satz 1 HGB daraufhin geprüft, ob die gesetzlichen Vorschriften beachtet und die konsolidie-

rungsbedingten Anpassungen in zutreffender Weise vorgenommen wurden. 

 

Zu weiteren Ausführungen bezüglich Art und Umfang der Prüfung verweisen wir auf den Abschnitt 

"Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lagebe-

richts" unseres Bestätigungsvermerks. 

 

Wir haben die Prüfung im September 2019 in unserem Hause durchgeführt. 

 

Alle erbetenen Auskünfte und Nachweise sind uns von dem gesetzlichen Vertreter der Stadt, der in 

den Gesamtabschluss einbezogenen verselbständigten Aufgabenbereiche und den uns benannten 

Mitarbeitern bereitwillig erteilt worden. 

 

Der gesetzliche Vertreter hat uns die berufsübliche schriftliche Vollständigkeitserklärung zum Ge-

samtabschluss und zum Gesamtlagebericht erteilt. 

 

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Aufstellen des Gesamtabschlusses haben sich 

nach dieser Erklärung nicht ergeben und sind uns bei unserer Prüfung nicht bekannt geworden.  
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E. Feststellungen und Erläuterungen zur Gesamtabschlussrechnungs- 

legung 

I. Grundlagen der Gesamtrechnungslegung 

Der Gesamtabschluss zum 31. Dezember 2018 wurde nach den Vorschriften des § 116 GO NRW 

a. F. i. V. m. §§ 49 bis 51 GemHVO NRW aufgestellt.  

Der Gesamtabschluss basiert auf den nach einheitlichen Grundsätzen aufgestellten Jahresab-

schlüssen der Stadt und aller einbezogenen verselbständigten Aufgabenbereiche zum Gesamtab-

schlussstichtag (Konsolidierungskreis). Daran anschließend wurden die Jahresabschlüsse der ein-

bezogenen verselbständigten Aufgabenbereiche zusammengefasst und um interne Lieferungen 

und Leistungen sowie Forderungen und Verbindlichkeiten bereinigt (Konsolidierung).  

Da es sich bei den meisten Jahresabschlüssen der einbezogenen verselbständigten Aufgabenbe-

reiche um nach unterschiedlichen Vorschriften aufgestellte Jahresabschlüsse handelt, darunter 

Vorschriften des HGB, wurden diese in eine Kommunalbilanz II in die Gliederung für das Neue 

Kommunale Finanzmanagement transformiert. Für alle in den Gesamtabschluss einbezogenen 

verselbständigten Aufgabenbereiche wurden bei der Aufstellung des Gesamtabschlusses einheitli-

che Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften beachtet.  

Der Gesamtabschluss sowie der Gesamtlagebericht sind nach den Rechnungslegungsvorschriften 

der GO NRW a. F. und GemHVO NRW aufgestellt und gegliedert worden. 

II. Konsolidierungskreis 

In den Gesamtabschluss einbezogene verselbständigte Aufgabenbereiche 

In den Gesamtabschluss sind der Einzelabschluss der Stadt und darüber hinaus folgende verselb-

ständigte Aufgabenbereiche im Wege der Vollkonsolidierung gemäß § 50 GemHVO NRW i. V. m. 

§§ 300, 301, 303 - 305, 307 - 309 HGB einbezogen: 

 Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder 

 Eigenbetrieb Städtische Betriebe Beckum 

 Eigenbetrieb Städtischer Abwasserbetrieb Beckum 

 Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH 

 Energieversorgung Beckum GmbH & Co KG. 
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Die Wasserversorgung Beckum GmbH wurde "at equity" (Fortschreibung des Beteiligungsbuch-

wertes) im Gesamtabschluss der Stadt ebenfalls berücksichtigt. 

 

Bei der Abgrenzung des Konsolidierungskreises wurde das Stetigkeitsprinzip beachtet. Der Konso-

lidierungskreis hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert. 

 

 

III. Ordnungsmäßigkeit der in den Gesamtabschluss einbezogenen Ab-

schlüsse 

Gemäß § 102 Abs. 11 GO NRW n. F. und entsprechend § 317 Abs. 3 HGB ist durch den Gesamt-

abschlussprüfer auch zu prüfen, ob die im Gesamtabschluss zusammengefassten Jahresab-

schlüsse der einbezogenen verselbständigten Aufgabenbereiche sowie konsolidierungsbedingte 

Anpassungen ordnungsgemäß sind. Von dieser Pflicht ist der Gesamtabschlussprüfer jedoch inso-

fern befreit, als er sich auf geprüfte Jahresabschlüsse stützen kann, soweit diese bereits nach ein-

heitlichen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden aufgestellt worden sind. Sind die Jahresab-

schlüsse von einem anderen Abschlussprüfer geprüft worden, erfolgt eine Überprüfung dessen 

Arbeit. 

 

Bei Aufstellung der Jahresabschlüsse der in den Gesamtabschluss einbezogenen verselbständig-

ten Aufgabenbereiche kommen einheitliche Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden zum Ansatz.  

 

Die Ordnungsmäßigkeit der in den Gesamtabschluss einbezogenen verselbständigten Aufgaben-

bereiche ist gegeben. Soweit die einbezogenen verselbständigten Aufgabenbereiche nicht durch 

uns geprüft wurden, haben wir uns anhand einer kritischen Durchsicht des jeweiligen Prüfungsbe-

richtes von der Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses überzeugt. Konsolidierungsbedingte 

Anpassungen an die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden der Stadt wurden durch uns ge-

prüft, wobei sich keine Beanstandungen ergaben. 
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Die von den Abschlussprüfern der verselbständigten Aufgabenbereiche 

 Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder 

 Eigenbetrieb Städtische Betriebe Beckum 

 Eigenbetrieb Städtischer Abwasserbetrieb Beckum 

 Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH 

 Energieversorgung Beckum GmbH & Co KG 

 Wasserversorgung Beckum GmbH 

erteilten Bestätigungsvermerke enthielten in allen Fällen einen uneingeschränkten Bestätigungs-

vermerk. 

Eine Anpassung der Jahresabschlüsse der einzubeziehenden Unternehmen an die konzernein-

heitliche Bilanzierung und Bewertung ist gemäß § 50 GemHVO NRW i. V. m. § 308 HGB vorge-

nommen worden. 

Wir stellen fest, dass die in den Gesamtabschluss einbezogenen Jahresabschlüsse ordnungsge-

mäß sind. 

IV. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung des Gesamtabschlusses 

1. Vorjahresgesamtabschluss zum 31. Dezember 2017 

Die Bestätigung des Vorjahresgesamtabschlusses der Stadt in der Ratssitzung ist gemeinsam mit 

der Entlastung des Bürgermeisters in der Sitzung des Rates vom 18. Dezember 2018 erfolgt. 

Die Anzeige des Vorjahresgesamtabschlusses beim Landrat des Kreises Warendorf als untere 

staatliche Verwaltungsbehörde erfolgte mit der Anzeige über die Entlastung des Bürgermeisters 

mit Schreiben vom 20. Dezember 2018. 

Die Veröffentlichung des Vorjahresgesamtabschlusses zum 31. Dezember 2017 im Amtsblatt 

(amtlichen Bekanntmachungsblatt) der Stadt Beckum erfolgte am 9. Januar 2019. 
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2. Konsolidierungskreis 

Erstellung des Gesamtabschlusses: 

Die Aufstellung des Gesamtabschlusses erfolgt EDV-gestützt. Die Konsolidierungsvorgänge sind 

ordnungsgemäß nachgewiesen und protokolliert. 

 

Die im Gesamtanhang gemachten Angaben zum Konsolidierungskreis sind vollständig und zutref-

fend. Die Vorschriften zur Einbeziehung bzw. zum Verzicht der Einbeziehung zur anteiligen Konso-

lidierung wurden beachtet. 

 

Abschließend stellen wir damit fest, dass die Ordnungsmäßigkeit der durchgeführten Konsolidie-

rungsmaßnahmen gegeben ist.  

 

3. Gesamtabschluss 

Die Prüfungspflicht des Gesamtabschlusses ergibt sich für die Gebietskörperschaft aus § 102 

Abs. 11 GO NRW n. F. bzw. § 102 Abs. 11 GO NRW n. F. i. V. m. § 59 Abs.  3 GO NRW n. F. 

 

Der Gesamtabschluss, bestehend aus Gesamtergebnisrechnung, Gesamtbilanz und Gesamtan-

hang zum 31. Dezember 2018 ist gemäß §§ 49 bis 51 GemHVO NRW unter Beachtung der ergän-

zenden Bestimmungen der Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen i. V. m. 

§§ 300 bis 309 HGB aufgestellt und entspricht nach unseren Feststellungen den gesetzlichen Vor-

schriften.  

 

Der Gesamtabschluss zum 31. Dezember 2018 wurde ordnungsgemäß aus dem Einzelabschluss 

der Stadt und den Jahresabschlüssen der verselbständigten Aufgabenbereiche sowie den ergän-

zenden Unterlagen zu den Konsolidierungsmaßnahmen erstellt. 

 

Die im Vorjahr angewandten Konsolidierungsbuchungen wurden nachvollzogen und zutreffend 

fortgeführt. Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften wurden beachtet. Der Gesamtanhang 

enthält die gemäß den gesetzlichen Vorschriften erforderlichen Angaben und Aufgliederungen. 

 

Die Eröffnungsbilanzwerte der Gesamtbilanz sind ordnungsgemäß aus dem Vorjahresgesamtab-

schluss übernommen worden. 

 

Der Gesamtabschluss schließt an den von uns geprüften und mit einem uneingeschränkten Bestä-

tigungsvermerk versehenen Vorjahresgesamtabschluss an. 
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Die Gesamtbilanz und die Gesamtergebnisrechnung sind ordnungsgemäß aus der Buchführung 

und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet. Dabei wurden die Ansatz-, Ausweis- und Be-

wertungsvorschriften der GemHVO NRW in allen wesentlichen Belangen beachtet.  

 

Der Gesamtanhang enthält alle gemäß den gesetzlichen Vorschriften erforderlichen Angaben und 

Aufgliederungen. 

 

4. Gesamtlagebericht 

Der von dem gesetzlichen Vertreter erstellte Gesamtlagebericht entspricht in allen wesentlichen 

Belangen den Vorschriften des § 51 GemHVO NRW und steht in Einklang mit dem Gesamtab-

schluss sowie unseren im Rahmen der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen. Er vermittelt insge-

samt ein zutreffendes Bild von der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage der 

Stadt und stellt die wesentlichen Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 

 

 

V. Gesamtaussage des Gesamtabschlusses 

Feststellungen zur Gesamtaussage 

Nach unserer auftragsgemäßen Prüfung stellen wir fest, dass der Gesamtabschluss den gesetzli-

chen Vorschriften entspricht und insgesamt, d. h. im Zusammenwirken von Gesamtbilanz, Ge-

samtergebnisrechnung sowie Gesamtanhang, unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 

Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, 

Ertrags- und Finanzgesamtlage des Konzerns vermittelt. 

 

Bewertungsgrundlagen 

Die Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden der Stadt in dem vorliegenden Gesamt-

abschluss zum 31. Dezember 2018 erfolgte gemäß den Vorschriften der GO NRW a. F. und der 

GemHVO NRW. Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind im Gesamtanhang angegeben. 

 

Die Stadt hat zum 1. Januar 2010 erstmalig unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 

Buchführung eine Eröffnungsbilanz zum Gesamtabschluss vorgelegt. Gemäß § 92 Abs. 3 GO 

NRW a. F. waren die Wertansätze der Eröffnungsbilanz auf der Grundlage von vorsichtig ge-

schätzten Zeitwerten vorzunehmen. Die so für die Eröffnungsbilanz ermittelten Werte für die Ver-

mögensgegenstände gelten für die künftigen Haushaltsjahre als Anschaffungs- und Herstellungs-

kosten, die fortzuführen sind. Diese Anschaffungs- und Herstellungskosten stellen künftig die 

Wertobergrenze für die Bewertung im gemeindlichen Gesamtabschluss dar. 
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Die Kapitalflussrechnung ist in Anlehnung an die Deutschen Rechnungslegungsstandards (DRS 2) 
aufgestellt worden. 
 
 
F. Schlussbemerkung 

Den vorstehenden Prüfungsbericht, einschließlich der Wiedergabe des Bestätigungsvermerks, er-
statten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und dem Prüfungsstandard zu 
den Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PS 450 n. F.). Auf 
§ 328 HGB wird verwiesen. 
 
 
Münster, am 19. September 2019 
 
 

 

CURACON GmbH 
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Das vorliegende Prüfungsergebnis der Curacon GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft vom 

19. September 2019 wird von der Örtlichen Rechnungsprüfung übernommen. 

Stadt Beckum 

Örtliche Rechnungsprüfung 

Beckum, den  

Leitung Örtliche Rechnungsprüfung 

Das vorliegende Prüfungsergebnis der Curacon GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft vom 

19. September 2019 einschließlich der Übernahmebestätigung der Örtlichen Rechnungsprüfung 

wurde vom Rechnungsprüfungsausschuss übernommen. 

Stadt Beckum 

Rechnungsprüfungsausschuss 

Beckum, den  

Vorsitzender 





Verwendungsvorbehalt 

Im Prüfungsbericht fasst der Abschlussprüfer die Ergebnisse seiner Arbeit insbesondere für jene 

Vertreter der Gemeinde zusammen, denen die Überwachung obliegt. Der Prüfungsbericht hat 

dabei die Aufgabe, durch die Dokumentation wesentlicher Prüfungsfeststellungen die Überwa-

chung der Gemeinde durch die zuständigen Vertreter zu unterstützen. Er richtet sich daher  

- unbeschadet eines etwaigen, durch spezialgesetzliche Vorschriften begründeten Rechts Dritter 

zum Empfang oder zur Einsichtnahme - ausschließlich an Vertreter der Gemeinde zur gemeinde-

internen Verwendung. 

Unserer Tätigkeit liegen unser Auftragsbestätigungsschreiben zur Jahresabschlussprüfung und die 

"Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften" in 

der vom Institut der Wirtschaftsprüfer herausgegebenen Fassung vom 1. Januar 2017 zu Grunde. 

Dieser Prüfungsbericht ist ausschließlich dazu bestimmt, Grundlage von Entscheidungen der Ver-

treter der Gemeinde zu sein, und ist nicht für andere als bestimmungsgemäße Zwecke zu verwen-

den, so dass wir Dritten gegenüber keine Verantwortung, Haftung oder anderweitige Pflichten 

übernehmen, es sei denn, dass wir mit dem Dritten eine anderslautende schriftliche Vereinbarung 

geschlossen hätten oder ein solcher Haftungsausschluss unwirksam wäre. 

Dies gilt sowohl für die ausgedruckten Exemplare des Berichts als auch für die elektronische 

Fassung, die wir Ihnen zur Verfügung stellen. 

Nicht durch uns eingescannte Prüfungsberichte dürfen in keinem Fall an Dritte weitergegeben 

werden. 

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Aktualisierung des Prüfungsberichts und/oder 

Bestätigungsvermerks hinsichtlich nach der Erteilung des Bestätigungsvermerks eingetretener 

Ereignisse oder Umstände vornehmen, sofern hierzu keine gesetzliche Verpflichtung besteht. Wer 

auch immer Informationen dieses Prüfungsberichts zur Kenntnis nimmt, hat eigenverantwortlich zu 

entscheiden, ob und in welcher Form er diese Informationen für seine Zwecke nützlich und tauglich 

erachtet und durch eigene Untersuchungshandlungen erweitert, verifiziert oder aktualisiert. 





Allgemeine Auftragsbedingungen
für

Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
vom 1. Januar 2017

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern
oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfas-
send „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen,
Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonsti-
ge Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart
oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirt-
schaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart
ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf
solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten
gegenüber.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimm-
ter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungs-
mäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im
Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsfüh-
rung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnis-
se seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt,
sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebs-
wirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden
beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den
Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen
hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für
die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informa-
tionen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und
Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von
Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren
Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des
Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschafts-
prüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollstän-
digkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der
gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formu-
lierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der
Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des
Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Über-
nahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rech-
nung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschafts-
prüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunter-
nehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unab-
hängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den
Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der
Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des
Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung
maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern
nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des
Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden.
Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten
Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeits-
ergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in
der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschafts-
prüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustim-
mung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weiter-
gabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen
Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die
Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftragge-
ber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung
durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unbe-
rechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfül-
lung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der
Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber
wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrach-
te Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder
Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber
hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber
unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1,
die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf
eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und
formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und
dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirt-
schaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die
geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene
Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten
gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftragge-
ber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB,
§ 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm
bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu
bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht
entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen
Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz
beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbe-
sondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haf-
tungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323
Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet
noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung
des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnah-
me von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit,
sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1
ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Scha-
densfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auf-
traggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer
bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtver-
letzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag
für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.
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(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines
aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens
gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflicht-
verletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren
aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf
gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als
einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten mitei-
nander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In
diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in
Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Min-
destversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflicht-
prüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs
Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben
wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht
für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzufüh-
ren sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder
Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach §
1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu
machen, bleibt unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer
geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder
Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein
Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lage-
bericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schrift-
licher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten
Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der
Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber
den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des
Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere
Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerli-
chen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber
genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollstän-
dig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch
den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen
erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu
ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftragge-
ber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen
Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass
dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung
steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die
laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkei-
ten:

a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer,
Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklä-
rungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahres-
abschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen
und Nachweise

b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern

c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den
unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden

d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von
Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern

e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der
unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die
wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pau-
schalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die
unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorie-
ren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerbera-
tervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist,
kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform
vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körper-
schaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie
aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben
erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf
dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,

b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Fi-
nanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,

c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Um-
wandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und
Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und
dergleichen und

d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentations-
pflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als
zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung
etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle
in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrge-
nommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unter-
lagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber
kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation
per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie
etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirt-
schaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung
Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich
berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagen-
ersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befrie-
digung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als
Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen
Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur
mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer
Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeile-
gungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden An-
sprüche gilt nur deutsches Recht.

Lizenziert für/Licensed to: CURACON GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft | 4311118 | 139
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STADT BECKUM 
DER BÜRGERMEISTER 

Federführung: Fachbereich Umwelt und Bauen 
Vorlage 
zu TOP 

Beteiligte(r): Büro des Rates und des Bürgermeisters 

Fachbereich Finanzen und Beteiligungen 

Fachbereich Recht, Sicherheit und Ordnung 

Auskunft erteilt: Herr Heuckmann 2019/0296 

Telefon: 02521 29-370 öffentlich 

Neufassung der Friedhofsgebührensatzung 

Beratungsfolge: 

Haupt- und Finanzausschuss 

10.12.2019 Beratung 

Rat der Stadt Beckum 

19.12.2019 Entscheidung 

 

Beschlussvorschlag: 

Sachentscheidung 

Die als Anlage 1 zur Vorlage beigefügte Gebührenkalkulation wird beschlossen. 

Die als Anlage 2 zur Vorlage beigefügte Neufassung der Friedhofsgebührensatzung wird 

beschlossen. 

Kosten/Folgekosten 

Für das Haushaltsjahr 2020 ergeben sich für den allgemeinen Haushalt Kosten in Höhe von 

121.259,05 Euro. 

Hiervon entfallen als öffentlicher Anteil 79.235,30 Euro auf den Bereich der Grabstellen-

und Unterhaltungsgebühr (= städtischer Anteil: 15 Prozent) und 41.551,18 Euro als Zu-

schuss für die Leichen- und Trauerhalle. 

Die Personal- und Sachkosten für die Erstellung der Gebührenkalkulation und die Vorberei-

tung und Umsetzung der Satzungsänderung sind in den in der Gebührenkalkulation aus-

gewiesenen Verwaltungskosten enthalten. 

Finanzierung 

Die Auswirkungen der Gebührenkalkulationen werden über die Änderungsliste zum Haus-

haltsplanentwurf 2020 berücksichtigt. 

 

Begründung: 

Rechtsgrundlagen 

Die Änderung der Friedhofsgebührensatzung ergeht auf der Grundlage der §§ 7 und 41 

Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW), der §§ 2, 4 und 6 Kom-

munalabgabengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) und des § 4 Gesetz 

über das Friedhofs- und Bestattungswesen (BestG NRW). 
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Demografischer Wandel 

Der demografische Wandel wirkt sich auch auf die Beerdigungskultur aus. Wo früher Be-

gräbnisstellen von Familienangehörigen generationenübergreifend gepflegt wurden, ergibt 

sich zunehmend die Schwierigkeit, dass von der Familie niemand mehr vor Ort wohnt, der 

sich persönlich um die Grabstätte der Eltern kümmern kann. 

Diesem Aspekt tritt die Friedhofverwaltung durch das Angebot neuer Beerdigungsmög-

lichkeiten mit geringerem Pflegeaufwand entgegen. 

Die Herausforderung ist, individuelle und zugleich pflegearme Lösungen zu fairen Preisen 

zu schaffen. 

Erläuterungen 

Für die Nutzung der städtischen Friedhöfe werden Gebühren gemäß KAG NRW erhoben. 

Die Höhe der Gebühren ist von den voraussichtlich anfallenden Kosten, der Anzahl von 

(Wieder-)Erwerbsfällen sowie den Bestattungszahlen abhängig. 

Die Bestattungskultur unterlag in den letzten Jahren einem starken Wandel. Immer mehr 

Bestattungen erfolgen in Urnengrabstätten. Diese Tendenz setzt sich weiterhin fort und ist 

keine spezifische Entwicklung nur in Beckum. 

Gebührenentwicklung seit dem Jahr 2018 und die für das Jahr 2020 kalkulierten Gebühren: 

Gebühr/Jahr 2018 2019 2020 

Wahlgrab 

Grabstelle  1.181 Euro  1.252 Euro  1.043 Euro 

Unterhaltung  1.470 Euro  1.344 Euro  1.335 Euro 

Bestattung  819 Euro  874 Euro  848 Euro 

Gesamt  3.470 Euro  3.470 Euro  3.226 Euro 

Urnengrab 

Grabstelle  267 Euro  283 Euro  235 Euro 

Unterhaltung  723 Euro  652 Euro  651 Euro 

Bestattung  489 Euro  537 Euro  451 Euro 

Gesamt  1.479 Euro  1.472 Euro  1.337 Euro 

Nutzung der Leichenhalle 

Nutzung  422 Euro  422 Euro  422 Euro 

Nutzung der Trauerhalle 

Nutzung  169 Euro  169 Euro  169 Euro 

Nutzung der Aussegnungshalle 

Nutzung — —  133 Euro 

Die Gebühren für die Bestattung in einem Wahlgrab sinken im Gebührenjahr 2020 um 

244,00 Euro respektive 7,03 Prozent. 

Die Gebühren für die Bestattung in einem Urnengrab sinken um 135,00 Euro respektive 

9,17 Prozent. 

Die Pflege- und Gestaltungsgebühr für die Gemeinschaftsgrabanlage für Urnenbestattun-

gen ist aufgrund der erhöhten Kosten der Natursteine und sonstiger Baukosten auf 

546,00 Euro gestiegen. Aufgrund der Senkung der vorab aufgeführten Grabstellen-, Unter-

haltungs- und Bestattungsgebühren für ein Urnengrab sinkt jedoch die Gesamtgebühr um 

13,00 Euro auf 1.883,00 Euro. 
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Die Gebühr für eine Baumbestattung sinkt aufgrund der niedrigeren Pflege- und Gestal-

tungsgebühr unter Berücksichtigung der gesunkenen Kosten für ein Urnengrab um 

211,00 Euro auf 1.431,00 Euro. 

Die Gebühr für eine Erdbestattung in einer Gemeinschaftsgrabanlage beträgt: 

 allgemeine Gebühren für die Erdbestattung ......................................................... 3.226,00 Euro 

 Gebühr für die Gestaltung und die zusätzliche Unterhaltung ........................ 1.286,00 Euro 

 insgesamt 4.512,00 Euro. 

Die Gebühren für die Benutzung der Leichenhalle sowie für die Trauerhalle bleiben unver-

ändert. 

Berechnungsgrundlagen 

Insgesamt ist im Jahr 2020 mit Gesamtkosten in Höhe von 712.340,74 Euro zu rechnen. 

Nach Abzug der Leistungen verbleibt ein Gebührenbedarf in Höhe von 538.981,69 Euro. 

Hinsichtlich der jeweils bei den verschiedenen Gebührenarten einzubeziehenden Kosten 

und Leistungen wird auf die der Vorlage als Anlage 1 beigefügte Kalkulation verwiesen. 

Der Sonderposten des Gebührenhaushaltes Bestattungswesen lag zum 31.12.2018 bei ins-

gesamt 163.345,22 Euro. Zur Entlastung des Gebührenhaushaltes 2019 sollen 

19.875,48 Euro entnommen werden. 

Somit beträgt der prognostizierte Bestand des Sonderpostens zum 31.12.2019 

143.469,74 Euro. 

Diese Überdeckung soll gemäß § 6 KAG NRW innerhalb von 4 Jahren an die Gebührenzah-

lerin beziehungsweise den Gebührenzahler zurückgegeben werden. 

Des Weiteren soll die Infrastruktur auf den Friedhöfen weiterhin verbessert werden. Im 

Jahr 2020 sollen daher Maßnahmen im Bereich des Wegebaus erfolgen. 

Zur Entlastung des Gebührenhaushaltes 2020 werden 50.000,00 Euro aus dem Sonderpos-

ten zugeführt. 

Bei der Einbeziehung der Kosten für Betrieb und Unterhaltung der Friedhöfe soll zunächst 

der bisherige Kostendeckungsgrad weiterhin maßgebend sein. Dabei wird wie folgt diffe-

renziert: Kosten, die allein im Zusammenhang mit der Bestattung der Toten stehen, werden 

zu 100 Prozent auf die Gebührenpflichtigen umgelegt. Kosten, die im Zusammenhang mit 

der öffentlichen Funktion des Friedhofs stehen, werden zu 85 Prozent berücksichtigt. 

Zu den einbezogenen Kosten für die Nutzung der Leichen-, Trauer- und Aussegnungs-

halle wird auf Folgendes hingewiesen: 

Die Kalkulation der Gebühr für die Leichenhalle würde unter Einbeziehung aller Kosten und 

eines Kostendeckungsgrades von 50 Prozent aufgrund der geringen Nutzung (kalkulierte 

2 Nutzungen im Jahr 2020) eine Gebühr in Höhe von 5.545,17 Euro ergeben. 

Um zumindest noch eine Teilnutzung der Leichenhalle zu erreichen, wird für das Jahr 2020, 

unabhängig von der rechnerisch ermittelten Gebühr, vorgeschlagen, die Gebühr aus den 

Vorjahren in Höhe von 422,00 Euro beizubehalten. 

Für die Trauerhalle errechnet sich unter Einbeziehung aller Kosten und eines Kostende-

ckungsgrades von 50 Prozent eine Gebühr in Höhe von 445,47 Euro. 
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Aufgrund der rückläufigen Nutzungen der Trauerhalle ist zu befürchten, dass die Trauer-

halle bei den errechneten Gebühren noch weniger genutzt wird. Es wird vorgeschlagen, 

auch bei der Trauerhalle, unabhängig von der rechnerisch ermittelten Gebühr, die Gebühr 

aus den Vorjahren in Höhe von 169,00 Euro beizubehalten. 

Für die Nutzung des Treffpunktes als Aussegnungshalle entstehen Gebühren in Höhe von 

133,00 Euro. Für die Berechnung der Gebühr wurden hierbei 20 Nutzungen zugrunde ge-

legt. 

Entwicklung der Bestattungen 

Der Ermittlung der Bestattungen liegen die durchschnittlichen Bestattungszahlen der letz-

ten 3 Jahre zu Grunde. 

Für das Jahr 2020 gibt es somit die folgende Prognose: 

  Friedhof Elisabethstraße Parkfriedhof Gesamt 

Wahlgräber Erwerb 22 5 27 

Wahlgräber Zubettungen Erdbestattung 37 11 48 

davon Wahlgräber Zubettungen Urnen (17) (1) (18) 

Reihengräber 0 1 1 

Urnengräber Erwerb 36 12 48 

Urnengräber Zubettungen 15 4 19 

Baumbestattung  12 12 

Gemeinschaftsgrab Urne 55  55 

Gemeinschaftsgrab Erdbestattung 2  2 

Kindergräber 0 0 0 

Aschenstreufeld 0 2 2 

Rasengrab – in Urnenbestattung oder 

Erdbestattung bereits berücksichtigt 
(0) (3) (3) 

Gesamt 167 47 214 

Hinsichtlich der Gebührenkalkulationen im Einzelnen wird auf die der Vorlage beigefügte 

Anlage 1 verwiesen. 

Die Friedhofsgebührensatzung mit den Gebühren für das Jahr 2020 ist der Vorlage als An-

lage 2 beigefügt. 

 

Anlage(n): 

1 Gebührenkalkulation 

2 Friedhofsgebührensatzung 



1 Erläuterungen zur Gebührenbedarfsberechnung

1.1 Kalkulatorische Abschreibungen

1.2 Kalkulatorische Zinsen

1.3 Verwaltungs- und Gebäudekosten

STADT BECKUM
DER BÜRGERMEISTER

Anlage 1 zur Vorlage 2019/0296

Die Verwaltungskosten verteilen sich zu je 30 Prozent auf die Grabstellen-, Bestattungs- und Unterhaltungsgebühr. 5 Prozent entfallen auf

die Gebühr für die Nutzung der Trauerhalle, 4 Prozent auf die Gebühr für die Nutzung der Leichenhalle und 1 Prozent auf die Gebühr für die

Nutzung der Aussegnungshalle.

Die Gebäudekosten verteilen sich zu 80 Prozent auf die Unterhaltungsgebühr und je 10 Prozent entfallen auf die Gebühr für die Nutzung der

Trauer- und Leichenhalle.

Die Gebäudekosten der Aussegnungshalle verteilen sich zu 85 Prozent auf die Unterhaltungsgebühr und 15 Prozent entfallen auf die Gebühr

für die Nutzung der Aussegnungshalle.

Die kalkulatorische Abschreibung des Anlagevermögens wird auf der Basis der fortgeschriebenen Wiederbeschaffungszeitwerte und des für

die einzelnen Anlagenteile festgelegten Abschreibungssatzes (abhängig von der Nutzungsdauer) errechnet. Die Fortschreibung erfolgt

anhand von Indexwerten, die vom Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen ermittelt werden. 

Die Berechnung der kalkulatorischen Zinsen für das im Anlagevermögen gebundene Kapital wird auf der Basis des Restwertes der

Anschaffungs- beziehungsweise Herstellungswerte ermittelt. Hierbei werden Beiträge und Zuweisungen Dritter (Abzugskapital) abgezogen.

Bei der Zinsberechnung wird ein kalkulatorischer Zinssatz von 5,56 Prozent zugrunde gelegt, der nach der Rechtsprechung des

Oberverwaltungsgerichts für das Land Nordrhein-Westfalen als Durchschnitt der Emissionsrenditen für festverzinsliche Wertpapier

öffentlicher Emittenten von der Deutschen Bundesbank ermittelt wird.

Kalkulation der Friedhofsgebühren für das Jahr 2020

Grundlage für die Gebührenbedarfsberechnung 2020 sind die voraussichtlich in diesem Jahr entstehenden Kosten und die voraussichtlichen

Leistungen.

Seite 1 von 11

TOP Ö  5TOP Ö  5



 2 Ermittlung des durch Gebühren zu deckenden Bedarfes

Grabstellen-

gebühr

Unterhaltungs-

gebühr

Bestattungs-

gebühr

Treffpunkt/

Aussegnungs-

halle

Trauerhalle Leichenhalle

121.900,00 € 36.570,00 € 36.570,00 € 36.570,00 € 1.219,00 € 6.095,00 € 4.876,00 €

28.274,23 € 8.482,27 € 8.482,27 € 8.482,27 € 282,74 € 1.413,71 € 1.130,97 €

8.070,15 € 2.421,05 € 2.421,05 € 2.421,05 € 80,70 € 403,51 € 322,81 €

650,00 € 195,00 € 195,00 € 195,00 € 6,50 € 32,50 € 26,00 €

600,00 € 180,00 € 180,00 € 180,00 € 6,00 € 30,00 € 24,00 €

1.900,00 € 570,00 € 570,00 € 570,00 € 19,00 € 95,00 € 76,00 €

25.644,58 € 0,00 € 20.515,66 € 0,00 € 0,00 € 2.564,46 € 2.564,46 €

2.800,00 € 0,00 € 2.240,00 € 0,00 € 0,00 € 280,00 € 280,00 €

4.700,00 € 0,00 € 3.760,00 € 0,00 € 0,00 € 470,00 € 470,00 €

8.400,00 € 0,00 € 6.720,00 € 0,00 € 0,00 € 840,00 € 840,00 €

5.600,00 € 0,00 € 4.760,00 € 0,00 € 840,00 € 0,00 € 0,00 €

55.000,00 € 0,00 € 27.500,00 € 27.500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

241.500,00 € 0,00 € 185.394,98 € 56.105,02 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

134.809,03 € 109.942,51 € 14.050,30 € 219,18 € 717,56 € 5.526,18 € 4.353,30 €

72.492,75 € 38.424,70 € 19.350,58 € 115,19 € 0,00 € 7.301,14 € 7.301,14 €

712.340,74 € 196.785,52 € 332.709,84 € 132.357,70 € 3.171,51 € 25.051,50 € 22.264,67 €

2.100,00 € 580,13 € 980,84 € 390,19 € 9,35 € 73,85 € 65,64 €

50.000,00 € 14.866,25 € 25.134,72 € 9.999,02 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

121.259,05 € 29.423,33 € 49.811,98 € 0,00 € 472,58 € 20.214,50 € 21.336,67 €

Summe Leistungen 173.359,05 € 44.869,71 € 75.927,53 € 10.389,22 € 481,93 € 20.288,35 € 21.402,31 €

712.340,74 € 196.785,52 € 332.709,84 € 132.357,70 € 3.171,51 € 25.051,50 € 22.264,67 €

173.359,05 € 44.869,71 € 75.927,53 € 10.389,22 € 481,93 € 20.288,35 € 21.402,31 €

-538.981,69 € -151.915,81 € -256.782,30 € -121.968,49 € -2.689,58 € -4.763,15 € -862,36 €

+ Verwaltungsgebühren

Produkt 130501 – Verwaltung der Friedhöfe

Sonstige Kosten

+ Treffpunkt/Aussegnungshalle

Gebäudekosten

Verwaltungskosten

+ Allgemeine Verwaltungskosten

+ Personalausgaben

+ Versicherungen und Steuern

+ Unterhaltung, Anschaffung und Ersatz von Inventar

+ Fortbildung einschl. Reise-/Fahrtkosten

+ Sachkosten

+ Gebäudeunterhaltung

Kosten

Summe Kosten

Summe Leistungen

Gebührenbedarf (Unterdeckung)

+ Datenverarbeitung, Fernsprechgebühren,

   Kommunikationsanlagen

+ Unterhaltung der Kommunalfriedhöfe

+ Leistungen des Eigenbetriebes Städtische Betriebe 

+ Kalkulatorische Abschreibungen

+ Kalkulatorische Zinsen

+ Energiekosten

Summe Kosten

+ Gebäudeversicherungen und Abgaben

+ Eigenanteil der Stadt

+ Auflösung aus dem Sonderposten

Leistungen
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3 Kalkulation Grabstellengebühr

Es wird ein Kostendeckungsgrad von 85 Prozent zu Grunde gelegt.

Insgesamt ergibt sich somit folgende Kostenaufstellung:

Kostenarten

Verwaltungskosten

Kalkulatorische Zinsen

Kalkulatorische Abschreibungen

Summe

Abzüglich 15 % öffentlicher Anteil

+ Zuführung aus Sonderposten

Gesamtsumme 151.865,94 €               

Die Grabstellengebühr wird erhoben für die Überlassung einer Grabstelle. Sie dient der Deckung der anteiligen Kosten für Erwerb und

Erschließung der Friedhofsanlage (reine Belegungsfläche) bis zur Bestattungsreife. Die Grabstellengebühr ergibt sich aus den anteiligen

Verwaltungskosten, der Kalkulation der Verzinsung des eingesetzten Kapitals und den Abschreibungen der Anlagegüter, die auf der

Grundlage des Wiederbeschaffungszeitwertes errechnet werden.

47.788,31 €                 

38.424,70 €                 

109.942,51 €               

196.155,52 €               

29.423,33 €                 

14.866,25 €                 
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Die Grabstellengebühr berechnet sich wie folgt:

Grabstellengebühr Wahlgrab Wahlgrab Wahlgrab Reihengrab Kindergrab Urnengrab Urnengrab Urnengrab Summe

Bruttograbfläche m² 8,40 8,40 8,40 6 4 1,90 1,90 1,90

Nutzungsdauer Jahre 30 10 5 30 20 30 10 5

Einheiten je Grabstelle

(Bruttograbfläche x Nutzungsdauer)
252,00 84,00 42,00 180,00 80,00 57,00 19,00 9,50

Verhältnis Prozent 140,00 46,67 23,33 100,00 44,44 31,67 10,56 5,28

Graberwerbe im Abrechnungszeitraum 104 10 12 1 0 157 0 0 284

Äquivalenzziffer

(Gesamtgraberwerbe x Verhältniszahl) 14.560,00 466,67 280,00 100,00 0,00 4.971,67 0,00 0,00 20.378,33

Umzulegende Kosten 151.865,94 €

Teilkosten (umzulegende Kosten geteilt durch Äquivalenzziffer) 7,45232 

Kosten je Grabstelle

(Teilkosten x  Verhältniszahl) 1.043,33 € 347,78 € 173,89 € 745,23 € 331,21 € 235,99 € 78,66 € 39,33 €

Gebühr 1.043,00 € 347,00 € 173,00 € 745,00 € 331,00 € 235,00 € 78,00 € 39,00 €

Wahlgrab: 34,77 €     festgesetzt auf 34,70 €   

Urnengrab: 7,83 €       festgesetzt auf 7,80 €     

Die Grabstellengebühr für das Aschenstreufeld entspricht der Gebühr eines Urnengrabes: 235,00 € 

Die Grabstellengebühr für ein Rasenreihengrab beziehungsweise Wahlgrab entspricht der jeweiligen Gebühr eines Reihen- beziehungsweise

Wahlgrabes.

Bei Verlängerung eines Nutzungsrechtes bei Wahlgräbern wird 1/30 der jeweiligen Grabstellengebühr zu Grunde gelegt. Daraus ergeben sich

pro Jahr und Grabstelle folgende Gebühren:

Seite 4 von 11



4 Kalkulation Unterhaltungsgebühr

Insgesamt ergibt sich somit folgende Kostenaufstellung:

Kostenarten

185.394,98 €   

27.500,00 €     

47.788,31 €     

37.995,66 €     

19.350,58 €     

14.050,30 €     

332.079,84 €   

49.811,98 €     

282.267,86 €   

25.134,72 €     

257.133,14 €  

Fallpauschale

128.566,57 €   

284

452,70 €          Fallpauschale

Anzahl Graberwerbe

Gebäudekosten

Kalkulatorische Zinsen

Kalkulatorische Abschreibung

Summe

Die Unterhaltungsgebühren werden auf der Grundlage des "Kölner Modells" kalkuliert. Hierbei werden 50 Prozent der einzubeziehenden

Kosten nach Fallzahlen ("Kölner Modell") und 50 Prozent flächenbezogen (Äquivalenzziffernmodell) verteilt.

Summe

+ Zuführung aus Sonderposten

Gesamtkosten

Die Friedhofspflege wird durch die Städtischen Betriebe Beckum durchgeführt. Die Unterhaltungsgebühr deckt die laufenden Kosten der

Friedhofspflege ab.

Kostenanteil 50 Prozent

50 Prozent der Kosten werden als fixe Kosten pro Grabstellenerwerb berechnet.

Es wird ein Kostendeckungsgrad von 85 Prozent zu Grunde gelegt.

Kosten Friedhofspflege durch Städtische Betriebe Beckum

Anteilige Kosten der Unterhaltung

Verwaltungskosten

Abzüglich 15 Prozent öffentlicher Anteil
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Flächenbezogener Betrag:

50 Prozent der Kosten werden nach der Äquivalenzziffernmethode berechnet.

Unterhaltungsgebühr Wahlgrab Wahlgrab Wahlgrab Reihengrab Kindergrab Urnengrab Urnengrab Urnengrab Summe

Bruttograbfläche m² 8,40 8,40 8,40 6 4 1,90 1,90 1,90

Nutzungsdauer Jahre 30 10 5 30 20 30 10 5

Einheiten je Grabstelle 

(Bruttograbfläche x Nutzungsdauer)
252 84 42 180 80 57 19 9,50

Verhältnis Prozent 140,00 46,67 23,33 100,00 44,44 31,67 10,56 5,28

Graberwerbe im Abrechnungszeitraum 104 10 12 1 0 157 0 0 284

Äquivalenzziffer

(Gesamtgraberwerbe x Verhältniszahl)

14.560,00 466,67 280,00 100,00 0,00 4.971,67 0,00 0,00 20.378,33

Umzulegende Kosten Euro 128.566,57

Teilkosten (umzulegende Kosten geteilt durch Äquivalenzziffer) 6,31

Kosten je Grabstelle (Teilkosten x 

Verhältniszahl)
883,26 € 294,42 € 147,21 € 630,90 € 280,40 € 199,78 € 66,59 € 33,30 €

Gebühr 883,00 € 294,00 € 147,00 € 630,00 € 280,00 € 199,00 € 66,00 € 33,00 €
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Somit ergeben sich folgende Unterhaltungsgebühren:

Gebühr Fallpauschale Faktor

Wahlgrab (30 Jahre): 883,00 €      + 452,70 €          1,00 Gebühr:

Wahlgrab (10 Jahre):  294,00 €      + 452,70 €          0,50 Gebühr:

Wahlgrab (5 Jahre) :  147,00 €      + 452,70 €          0,30 Gebühr:

Reihengrab: 630,00 €      + 452,70 €          1,00 Gebühr:

Kindergrab: 280,00 €      + 452,70 €          1,00 Gebühr:

Urnengrab (30 Jahre): 199,00 €      + 452,70 €          1,00 Gebühr:

Urnengrab (10 Jahre): 66,00 €        + 452,70 €          0,50 Gebühr:

Urnengrab (5 Jahre):    33,00 €        + 452,70 €          0,30 Gebühr:

Wahlgrab 44,50 €        festgesetzt auf 44,50 €           

Urnengrab 21,70 €        festgesetzt auf 21,70 €           

Die Unterhaltungsgebühr für das Aschenstreufeld entspricht der Gebühr eines Urnengrabes:

Des Weiteren wird bei Rasengräbern eine Pauschale pro Jahr und Stelle für die Dauer der Nutzungszeit für die Einsaat und Pflege festgesetzt.

Pauschale 15,00 €        

Pauschale 50,00 €        

Die Unterhaltungsgebühr für ein Rasenreihengrab beziehungsweise Wahlgrab entspricht der jeweiligen Gebühr eines Reihen- beziehungsweise

Wahlgrabes.

Bei Verlängerung eines Nutzungsrechtes bei Wahlgräbern wird 1/30 der jeweiligen Unterhaltungsgebühr zu Grunde gelegt. Daraus ergeben

sich pro Jahr und Grabstelle folgende Gebühren:

651,00 €                 

Bei vorzeitig zurückgegebenen Wahl- und Reihengräbern wird eine Pauschale pro Jahr und Stelle für die Dauer der Nutzungszeit für die Einsaat

und Pflege festgesetzt.

651,70 €                 651,00 €                  

292,35 €                 292,00 €                  

168,81 €                 168,00 €                  

282,81 €                 282,00 €                  

1.082,70 €              1.082,00 €                

732,70 €                 732,00 €                  

Die komplette Fallpauschale ist für einen Zeitraum von 30 Jahren angesetzt. Bei einem stufenweisen Erwerb des Nutzungsrechtes über jeweils

5 Jahre oder 10 Jahre ist diese Gebühr mehrfach zu entrichten. Als Ausgleich dafür wird daher ein angemessener Faktor eingeführt.

1.335,70 €              1.335,00 €                

520,35 €                 520,00 €                  

Gesamt Gebühr gerundet
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5 Kalkulation Bestattungs- und Umbettungsgebühr

Kosten der Städtischen Betriebe Beckum

Die Kosten für den Personaleinsatz ergeben sich aus der Einsatzzeit je Bestattung und den Arbeitskosten je Stunde.

Für diese Arbeit wird ein Stundensatz in folgender Höhe in Rechnung gestellt: 48,30 €

Folgende Fixkosten sind bei sämtlichen Bestattungsarten mit einzubeziehen:

Anteilige Kosten Unterhaltung Kommunalfriedhöfe 27.500,00 €

47.788,31 €

115,19 €

219,18 €

75.622,68 €

9.999,02 €

65.623,66 €

214

306,65 €

Grabart Personalkosten
Allgemeine 

Fixkosten
Kosten Maschinen Bestattungsgebühr (gerundet)

Wahlgrabstelle 483,00 € 306,65 € 58,80 € 848,00 €

Urnengrabstelle 144,90 € 306,65 € 0,00 € 451,00 €

Reihengrabstelle 483,00 € 306,65 € 58,80 € 848,00 €

Kindergrabstelle 241,50 € 306,65 € 22,05 € 548,00 €

Kalkulatorische Zinsen

Kalkulatorische Abschreibungen

Kosten je Bestattung

Personaleinsatz

in Stunden

10,00

3,00

10,00

5,00

+ Zuführung aus Sonderposten

Gesamtsumme

Die Bestattungsgebühr umfasst alle anlässlich einer Bestattung oder Beisetzung anfallenden Leistungen. Die entstehenden Kosten werden

hierbei umgelegt.

Verwaltungskosten 

Gesamt

Anzahl Bestattungen
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Umbettungen

Die Gebühr beträgt somit 225,50 € gerundet 225,00 €

Die Gebühr beträgt somit 182,67 € gerundet 182,00 €

Zuschläge

Pauschale für Erdbestattungen in Höhe von 84,00 €

und für Urnenbestattungen in Höhe von 25,00 € berechnet.

Der Eigenbetrieb Städtische Betriebe Beckum sieht für Arbeiten außerhalb der feststehenden Arbeitszeiten einen Stundenaufschlag vor. Dies

betrifft vor allem die Arbeiten die samstags verrichtet werden. Für Erdbestattungen werden durchschnittlich 10 Stunden und für

Urnenbestattungen 3 Stunden außerhalb der feststehenden Arbeitszeiten benötigt. Daher wird für Bestattungen samstags zusätzlich eine 

Der bei Umbettungen verursachte Aufwand entspricht im Wesentlichen dem Aufwand, der anlässlich einer Bestattung entsteht. Daher ist es

gerechtfertigt, die Gebührensätze für die Bestattung zu übernehmen. Zusätzliche Kosten für die Erschwerniszulage für die Arbeiten der

Städtischen Betriebe Beckum werden gesondert je Einzelfall abgerechnet.

Aschenstreufeld

Bestattung von Totgeburten

Die Gebühr für die Bestattung von Totgeburten und verstorbenen Säuglingen in den ersten Lebensmonaten ohne eigene Grabstätte wird

nach der Gebühr für die Bestattung in einer Kindergrabstätte bemessen. Wegen des weitaus geringeren Arbeitsumfanges wird die Gebühr

mit 1/3 von dieser Gebühr  kalkuliert.

Rasengräber (Reihen- oder Wahlgrab)

Im Jahr 2011 wurden auf dem Parkfriedhof Rasengräber angelegt. Diese werden sowohl als Reihen- als auch als Wahlgrab angeboten. Da die

Arbeiten im Zusammenhang mit einer Bestattung sich nicht von denen einer Bestattung in einem anderen Reihen- beziehungsweise

Wahlgrab unterscheiden, werden die gleichen Bestattungsgebühren angesetzt.

Die Gebühr für das Aschenstreufeld wird auf der Grundlage der Gebühr für die Bestattung in einer Urnengrabstätte bemessen. Da bei der

Verstreuung der Aufwand geringer ist als bei einer Beisetzung, wird die Bestattungsgebühr lediglich zu 50 Prozent angerechnet. 
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6 Kalkulation Leichen-, Trauer- und Aussegnungshalle

Bei der Leichen- und Tauerhalle wird ein Kostendeckungsgrad von 50 Prozent zu Grunde gelegt.

Leichenhalle Trauerhalle Aussegungshalle

4.154,46 € 4.154,46 € 840,00 €

6.371,78 € 7.964,72 € 1.592,94 €

7.301,14 € 7.301,14 € 0,00 €

4.353,30 € 5.526,18 € 717,56 €

22.180,67 € 24.946,50 € 3.150,51 €

11.090,34 € 12.473,25 € 472,58 €

11.090,34 € 12.473,25 € 2.677,93 €

2 28 20

5.545,17 € 445,47 € 133,90 €

422,00 €

Nutzungsgebühr Trauerhalle 169,00 €

133,00 €

Die nicht durch Gebühren für die Leichenhalle gedeckten Kosten sind ebenfalls dem öffentlichen Anteil zuzurechnen: 10.246,34 €

Die nicht durch Gebühren für die Trauerhalle gedeckten Kosten sind ebenfalls dem öffentlichen Anteil zuzurechnen: 7.741,25 €

Nutzungsgebühr Aussegnungshalle (gerundet)

Für die Kalkulation der Gebühr für die Leichen-, Trauer- und Aussegnungshalle werden die Gebäude- und Verwaltungskosten sowie die

kalkulatorischen Zinsen und Abschreibungen zu Grunde gelegt.

Nutzungsgebühr Leichenhalle

Abzüglich 50 Prozent öffentlicher Anteil Leichen- und Trauerhalle,

15 Prozent Aussegnungshalle

Kostenarten

Gebäudekosten

Verwaltungskosten

Kalkulatorische Zinsen

Kalkulatorische Abschreibungen

Gesamt

Summe

Nutzungen

Gebühr je Nutzung

Da die Leichen- und Tauerhalle zu den vorgenannten Gebühren nicht genutzt werden würden, schlägt die Verwaltung vor, die Gebühren

wie in den Vorjahren zu belassen.
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8 Baumbestattung und Gemeinschaftsgrabanlagen

Bepflan-

zung
Pflege

Gestaltung 

einschließ-

lich Stein

Gestaltungs- 

und 

Pflegege-

bühr

(Summe 

gerundet

2 bis 4)

Zuzüglich 

Grabstellen-

gebühr

Zuzüglich 

Bestattungs-

gebühr

Zuzüglich 

Friedhofsun-

terhaltungs-

gebühr

Gesamt-

kosten

(Summe

5 bis 8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Baumbestattung 20,16 € 73,96 € 0,00 € 94,00 € 235,00 € 451,00 € 651,00 € 1.431,00 €

Urnenbestattung

Gemeinschaftsgrabanlage
20,16 € 73,96 € 452,69 € 546,00 € 235,00 € 451,00 € 651,00 € 1.883,00 €

Erdbestattung

Gemeinschaftsgrabanlage
170,34 € 652,78 € 463,11 € 1.286,00 € 1.043,00 € 848,00 € 1.335,00 € 4.512,00 €

151,00 €

Bepflan-

zung
Pflege

Urnenbestattung 20,16 € 73,96 €

Erdbestattung 170,34 € 652,78 €

Die Bepflanzungs- und Pflegekosten beruhen auf den Erfahrungswerten der vergangenen Jahre, Anzahl der Pflegegänge pro Jahr sowie

deren Fortführung über 30 Jahre einschließlich Ersatzpflanzungen und Verzinsung. Die Gestaltungskosten ergeben sich aus den

abgerechneten Baumaßnahmen durch die Städtischen Betriebe Beckum und die Steinmetzarbeiten. Die Kosten wurden jeweils für eine

Urne oder Erdbestattung der Gemeinschaftsgrabanlage berechnet.

Bei den Gemeinschaftsgrabanlagen und bei den Baumbestattungen kann auf Wunsch der Nutzungsberechtigten eine

Namenstafel mit Namenszug, Geburts- und Sterbejahr angebracht werden. Die zusätzlichen Kosten betragen

Verlängerung des Nutzungsrechtes

Bei Verlängerung des Nutzungsrechtes in einer Gemeinschaftsgrabanlage wird jeweils 1/30 der Kosten für Bepflanzung und Pflege

berechnet. Der Stein in der Gemeinschaftsgrabanlage ist bereits abgelöst worden. 

Gebühr für 30 Jahre

94,12 €

823,12 €

Gebühr gerundet

3,10 €

27,40 €

Gebühr pro Jahr

3,14 €

27,44 €
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Präambel 

Aufgrund der §§ 7 Absatz 1 und 41 Absatz 1 Satz 2 Buchstabe f Gemeindeordnung für das 

Land Nordrhein-Westfalen, der §§ 2, 4 und 6 Kommunalabgabengesetz für das Land Nord-

rhein-Westfalen und § 4 Gesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen des Landes 

Nordrhein-Westfalen in Verbindung mit § 32 Friedhofssatzung der Stadt Beckum hat der 

Rat der Stadt Beckum am __________ folgende Satzung beschlossen: 

§ 1  

Gebührenpflicht 

Für die Inanspruchnahme der sich im städtischen Eigentum befindlichen Friedhöfe und 

Bestattungseinrichtungen sowie für damit zusammenhängende besondere Leistungen der 

Friedhofsverwaltung werden Gebühren nach dieser Satzung erhoben. 

§ 2  

Gebühren 

1 Grabstellengebühr 

a) Erwerb eines Nutzungsrechtes für die Dauer von 20 Jahren 

- Kindergrabstätte ........................................................................................... 331,00 Euro. 

b) Erwerb eines Nutzungsrechts für die Dauer von 30 Jahren 

- Reihengrabstätte ........................................................................................... 745,00 Euro, 

- Wahlgrabstätte je Grabstelle .................................................................1.043,00 Euro, 

- Urnenwahlgrabstätte je Grabstelle ......................................................... 235,00 Euro, 

- anonyme Urnenreihengrabstätte ............................................................ 235,00 Euro, 

- Aschenstreufeld ............................................................................................. 235,00 Euro. 

c) Erwerb eines Nutzungsrechtes für die Dauer von 10 Jahren ohne Bestattungsfall 

- Wahlgrabstätte je Grabstelle .................................................................... 347,00 Euro, 

- Urnenwahlgrabstätte je Grabstelle ........................................................... 78,00 Euro. 

d) Erwerb eines Nutzungsrechtes für die Dauer von 5 Jahren ohne Bestattungsfall 

- Wahlgrabstätte je Grabstelle .................................................................... 173,00 Euro, 

- Urnenwahlgrabstätte je Grabstelle ........................................................... 39,00 Euro. 

e) Verlängerung des Nutzungsrechts für jeweils 1 Jahr 

- Wahlgrabstätte je Grabstelle ...................................................................... 34,70 Euro, 

- Urnenwahlgrabstätte je Grabstelle .............................................................. 7,80 Euro. 

2 Bestattungsgebühr 

a) Bestattung in einer 

- Kindergrabstätte ........................................................................................... 548,00 Euro, 

- Reihengrabstätte ........................................................................................... 848,00 Euro, 

- Wahlgrabstätte .............................................................................................. 848,00 Euro. 
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b) Urnenbeisetzung (auch anonym) ...................................................................... 451,00 Euro. 

c) Ascheverstreuung .................................................................................................... 225,00 Euro. 

d) Bestattung von Totgeburten und verstorbenen Säuglingen 

unter einem Jahr ohne eigene Grabstelle ....................................................... 182,00 Euro. 

3 Nutzungsgebühr der Leichen-, Trauer- und Aussegnungshalle 

a) Leichenhalle ............................................................................................................... 422,00 Euro. 

b) Trauerhalle ................................................................................................................. 169,00 Euro. 

c) Aussegnungshalle ................................................................................................... 133,00 Euro. 

4 Unterhaltungsgebühr 

a) für die Dauer des Nutzungsrechtes 

- Kindergrabstätte ........................................................................................... 732,00 Euro, 

- Reihengrabstätte ........................................................................................1.082,00 Euro, 

- Wahlgrabstätte je Grabstelle 

 5 Jahre Nutzungsrecht ..................................................................... 282,00 Euro, 

 10 Jahre Nutzungsrecht ................................................................... 520,00 Euro, 

 30 Jahre Nutzungsrecht ................................................................1.335,00 Euro, 

- Urnenwahlgrabstätte je Grabstelle 

 5 Jahre Nutzungsrecht ..................................................................... 168,00 Euro, 

 10 Jahre Nutzungsrecht ................................................................... 292,00 Euro, 

 30 Jahre Nutzungsrecht ................................................................... 651,00 Euro, 

- anonymen Urnenreihengrabstätte für 

30 Jahre Nutzungsrecht ............................................................................. 651,00 Euro, 

- Aschenstreufeld ............................................................................................. 651,00 Euro, 

b) Verlängerungen des Nutzungsrechtes für jeweils 1 Jahr 

- Wahlgrabstätte je Grabstelle ...................................................................... 44,50 Euro, 

- Urnenwahlgrabstätte je Grabstelle ........................................................... 21,70 Euro. 

c) Gebühr für die Einsaat und Pflege von Rasengräbern für jeweils 1 Jahr 

für die Dauer des Nutzungsrechtes ..................................................................... 15,00 Euro. 

5 Baumbestattung 

a) Gestaltungs- und Pflegegebühr für Wahlgrabstätte mit 30 Jahren Nutzungsrecht 

je Grabstelle ................................................................................................................. 94,00 Euro, 

b) Anbringung einer Plakette mit Namenszug auf einer Holzstele ............ 151,00 Euro. 

6 Gemeinschaftsgrabanlage 

a) Gestaltungs- und Pflegegebühr für Wahlgrabstätte mit 30 Jahren Nutzungsrecht 

- Urnenbestattung je Grabstelle ................................................................. 546,00 Euro, 

- Erdbestattung je Grabstelle ...................................................................1.286,00 Euro. 
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b) Erstellung einer Plakette mit Namenszug ...................................................... 151,00 Euro. 

c) Gestaltungs- und Pflegegebühr bei Verlängerung des Nutzungsrechtes für je-

weils 1 Jahr 

- Urnenbestattung je Grabstelle ...................................................................... 3,10 Euro, 

- Erdbestattung je Grabstelle ........................................................................ 27,40 Euro. 

7 Umbettungsgebühr (Exhumierung) 

- Kindergrabstätte ...................................................................................................... 548,00 Euro, 

- Reihengrabstätte ..................................................................................................... 848,00 Euro, 

- Wahlgrabstätte ......................................................................................................... 848,00 Euro, 

- Urnenausgrabung.................................................................................................... 451,00 Euro. 

8 Sonstige Gebühren 

a) Pauschalzuschlag für Bestattungen an Samstagen 

- Erdbestattungen .............................................................................................. 84,00 Euro, 

- Beisetzung einer Urne ................................................................................... 25,00 Euro, 

b) Gebühr für die Einsaat und Pflege von Wahlgrabstätten und Reihengrabstätten 

für jeweils 1 Jahr 

für die Dauer des Nutzungsrechtes je Grabstelle .......................................... 50,00 Euro. 

c) Besondere Leistungen, die von den Gebührensätzen nach Nummer 1 bis 7 und 

8 Buchstaben a und b nicht erfasst sind, werden nach dem tatsächlichen Auf-

wand berechnet und erhoben. 

§ 3  

Gebührenpflicht 

Zur Zahlung der Gebühren ist die Person verpflichtet, die selbst oder durch Dritte, deren 

Handeln ihr zuzurechnen ist, 

a) die in § 1 genannten Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen in Anspruch nimmt 

oder 

b) eine besondere Leistung der Friedhofsverwaltung beantragt hat oder durch sie un-

mittelbar begünstigt wird. 

Wird der Auftrag von mehreren Personen oder im Auftrag mehrerer Personen gestellt, haf-

tet jede Person für sich gesamtschuldnerisch. 

§ 4  

Gebührenfälligkeit 

Die Gebühren werden durch Gebührenbescheid festgesetzt und mit dessen Bekanntgabe 

fällig. Ist ein anderer Zeitpunkt für die Fälligkeit angegeben, gilt dieser. 
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§ 5  

Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am 1. Januar 2020 in Kraft. 

Gleichzeitig tritt die Friedhofsgebührensatzung der Stadt Beckum vom 18. Dezember 2018 

außer Kraft. 



STADT BECKUM 
DER BÜRGERMEISTER 

Federführung: Fachbereich Finanzen und Beteiligungen 
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Beteiligte(r): Büro des Rates und des Bürgermeisters 

Fachbereich Recht, Sicherheit und Ordnung 

Auskunft erteilt: Herr Wulf 2019/0293 

Telefon: 02521 29-200 öffentlich 

Änderung der Straßenreinigungs- und Gebührensatzung 

Beratungsfolge: 

Haupt- und Finanzausschuss 

10.12.2019 Beratung 

Rat der Stadt Beckum 

19.12.2019 Entscheidung 

 

Beschlussvorschlag: 

Sachentscheidung 

Die als Anlagen 1 und 2 zur Vorlage beigefügten Gebührenbedarfsberechnungen Straßen-

reinigung und Winterdienst werden beschlossen. 

Die als Anlage 4 zur Vorlage beigefügte Änderung der Straßenreinigungs- und Gebühren-

satzung wird beschlossen. 

Kosten/Folgekosten 

Durch die Auf- und Feststellung der Gebührenbedarfsberechnungen und die Vorbereitung 

und Umsetzung der Satzung entstehen Personal- und Sachkosten, die dem laufenden Ver-

waltungsbetrieb zuzuordnen sind. 

Finanzierung 

Die Auswirkungen der Gebührenkalkulation werden über die Änderungsliste im Haushalts-

planentwurf 2020 veranschlagt. 

 

Begründung: 

Rechtsgrundlagen 

Die Erhebung der Straßenreinigungsgebühren erfolgt aufgrund der §§ 7 Absatz 1 und 41 

Absatz 1 Satz 2 Buchstabe f Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 

(GO NRW), der §§ 3 und 4 Gesetz über die Reinigung öffentlicher Straßen (StrReinG NRW) 

und der §§ 4 und 6 Kommunalabgabengesetz für das Land Nordrhein Westfalen 

(KAG NRW). 

Demografischer Wandel 

Momentan sind keine signifikanten Auswirkungen des demografischen Wandels auf die 

Gebührenbedarfsberechnungen festzustellen. 
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Erläuterungen 

Für die Straßenreinigung einschließlich Winterwartung werden Gebühren gemäß KAG NRW 

erhoben. 

Gebührenentwicklung seit 2014 und kalkulierte jährliche Gebühren für 2020 

Bereich 

2014 

bis 2016 

2017 

bis 2018 2019 2020* 

Straßenreinigung einschließlich Winterwartung – je Meter Grundstücksseite 

für Straßen, die vorwiegend dem An-

liegerverkehr dienen 
2,39 Euro 1,53 Euro 1,95 Euro 2,03 Euro 

für Fußgängergeschäftsstraßen 2,26 Euro 1,45 Euro 1,84 Euro 1,92 Euro 

für Straßen des innerörtlichen Verkehrs 2,01 Euro 1,29 Euro 1,63 Euro 1,70 Euro 

für Straßen des überörtlichen Verkehrs 1,77 Euro 1,13 Euro 1,43 Euro 1,48 Euro 

Musterhaushalt** 35,85 Euro 22,95 Euro 29,25 Euro 30,45 Euro 

Nur Winterwartung – je Meter Grundstücksseite 

für Straßen, die vorwiegend dem An-

liegerverkehr dienen 
1,41 Euro 0,55 Euro 0,68 Euro 0,73 Euro 

für Fußgängergeschäftsstraßen 1,33 Euro 0,52 Euro 0,65 Euro 0,69 Euro 

für Straßen des innerörtliche Verkehrs 1,18 Euro 0,46 Euro 0,57 Euro 0,61 Euro 

für Straßen des überörtlichen Verkehrs 1,04 Euro 0,40 Euro 0,50 Euro 0,53 Euro 

Musterhaushalt** 21,15 Euro 8,25 Euro 10,20 Euro 10,95 Euro 

*auf der Basis der vorgeschlagenen Gebühren 

**Eigentum in einer Anliegerstraße bei 15 Meter Straßenfront 

Sonderposten 

Der Stand des Sonderpostens für den Gebührenausgleich für die Durchführung der Stra-

ßenreinigung und des Winterdienstes betrug am 31.12.2018  ............................ 123.280,46 Euro. 

Für das Jahr 2019 ist in den Gebührenbedarfsberechnungen Straßenreinigung und Winter-

dienst eine Entnahme aus dem Sonderposten kalkuliert von  ............................... 54.400,00 Euro. 

Der Stand des Sonderpostens weist geplant am 31.12.2019 aus: ........................ 68.880,46 Euro. 

Dieser Bestand ist im Jahr 2020 an die Gebührenpflichtigen zurückzuführen. Nach § 6 Ab-

satz 2 KAG NRW sind Kostenüberdeckungen aus den abgelaufenen Kalkulationszeiträumen 

innerhalb der nächsten 4 Jahre auszugleichen. 

Straßenreinigung 

Die Gebührenbedarfsberechnung Straßenreinigung 2020 schließt mit folgenden voraus-

sichtlichen Kosten ab: .......................................................................................................... 258.577,54 Euro. 

Mit der Gebührenbedarfsberechnung Straßenreinigung 2019 wurden 242.531,05 Euro er-

mittelt. 

Kostensteigerungen sind durch höhere energie- und lohngebundene Kosten sowie Entsor-

gungskosten begründet. Des Weiteren war der Kostenansatz für die Reinigung des Stra-

ßenbegleitgrüns von 50.000,00 Euro auf 59.850,00 Euro zu erhöhen. Grundlage hierfür sind 

die voraussichtlichen tatsächlichen Kosten für das Jahr 2019 unter Berücksichtigung der 

Kostensteigerung für die energiegebundenen und lohngebundenen Kosten sowie der Ent-

sorgungskosten. 
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Unter Berücksichtigung des städtischen Eigenanteils von 18 Prozent und einer kalkulierten 

Entnahme aus dem Sonderposten von 34.440,23 Euro – in der Gebührenbedarfsberech-

nung Straßenreinigung 2019 ausgewiesen mit 27.200,00 Euro – steigen die Gebühren bei 

einem umzulegenden Betrag von 177.593,35 Euro um durchschnittlich 2,7 Prozent. 

Winterdienst 

Die Gebührenbedarfsberechnung Winterdienst 2020 schließt mit folgenden voraussichtli-

chen Kosten ab: ..................................................................................................................... 193.159,40 Euro. 

Mit der Gebührenbedarfsberechnung Winterdienst 2019 wurden 175.099,30 Euro ermittelt. 

Kostensteigerungen sind durch höhere energie- und lohngebundene Kosen sowie steigen-

de Kosten für Verbrauchsmaterial und Maschineneinsatz begründet. 

Unter Berücksichtigung des städtischen Eigenanteils von 18 Prozent und einer Entnahme 

aus dem Sonderposten von 34.440,23 Euro – in der Gebührenbedarfsberechnung Winter-

dienst 2019 27.200,00 Euro – steigen die Gebühren bei einem umzulegenden Betrag von 

123.950,48 Euro um durchschnittlich 6,6 Prozent. 

Weitere Einzelheiten sind den als Anlagen 1 und 2 zur Vorlage beigefügten Gebührenbe-

darfsberechnungen für das Jahr 2020 zu entnehmen. 

Rückübertragung der Straßenreinigung „Rostocker Straße“ auf die Stadt Beckum 

Nach dem Straßenverzeichnis der Straßenreinigungs- und Gebührensatzung obliegt die 

Straßenreinigungspflicht in der Rostocker Straße den Anliegerinnen und Anliegern. Der 

Winterdienst wird durch die Stadt Beckum sichergestellt. 

Von den insgesamt 12 Anliegerinnen und Anliegern der Rostocker Straße haben 

9 Anliegerinnen und Anlieger und somit mehrheitlich einen Antrag zur Rückübertragung 

der Straßenreinigungspflicht auf die Stadt Beckum gestellt. Es wurden alle Anliegerinnen 

und Anlieger der Rostocker Straße über den vorliegenden Antrag und das beabsichtigte 

Verfahren informiert (siehe Anlage 3 zur Vorlage). 

Gegen eine Rückübertragung der Straßenreinigungspflicht auf der Rostocker Straße beste-

hen keine Bedenken, sodass vorgeschlagen wird, der mehrheitlichen Antragstellung zu fol-

gen. 

Die Durchführung der Straßenreinigung durch die Stadt Beckum ist in der vorgelegten Ge-

bührenbedarfsberechnung Straßenreinigung 2020 sowie im Vorschlag zur Satzungsände-

rung enthalten. 

 

Anlage(n): 

1 Gebührenbedarfsberechnung Straßenreinigung 2020 

2 Gebührenbedarfsberechnung Winterwartung 2020 

3 Schreiben an die Anliegerinnen und Anlieger der Rostocker Straße vom 11.11.2019 

4 5. Satzung zur Änderung der Straßenreinigungs- und Gebührensatzung 



Fachdienst Stadtkasse und Steuern

Gebührenbedarfsberechnung Straßenreinigung 2020

I Kostenberechnung

1 Ermittlung der Reinigungskosten

1.1 Kosten für die Straßenreinigung

Straßenart/ 

Reinigungshäufigkeit
Kehrmeter*

Einheitspreis je 

Meter

Reinigungen 

pro Jahr

Kosten                

pro Jahr
Anliegerstraßen                              

1 x wöchentlich
47 344 0,0183 € 52 45.052,55 €

Anliegerstraßen 

(Mischfläche)                

4 x wöchentlich

 250 0,0498 € 208 2.589,60 €

Fußgängergeschäfts-         

straßen                            

4 x wöchentlich

 210 0,0498 € 208 2.175,26 €

Fußgängergeschäfts-         

straßen                            

6 x wöchentlich

1 361 0,0605 € 312 25.690,24 €

Innerörtliche Straßen              

1 x wöchentlich
49 073 0,0183 € 52 46.697,87 €

Überörtliche Straßen                 

1 x wöchentlich
43 663 0,0183 € 52 41.549,71 €

Summen 141 901 163.755,23 €

1.2 Kosten für die Reinigung der innerörtlichen Radwege

Art/ 

Reinigungshäufigkeit
Kehrmeter*

Einheitspreis je 

Meter

Reinigungen 

pro Jahr

Kosten                

pro Jahr
Innerörtliche Rad-       

wege 1 x monatlich
43 700 0,0173 € 12 9.072,12 €

STADT BECKUM
DER BÜRGERMEISTER

Anlage 1 zur Vorlage 2019/0293

15. November 2019

Die Straßenreinigung wird durch die Städtischen Betriebe Beckum durchgeführt. Grundlage 

hierfür ist die Vereinbarung über die Übernahme und Durchführung der Straßen- und 

Sonderreinigung in der Stadt Beckum vom 2. Januar 2012

(Nummern 1.1 bis 1.3).

Im Vergleich zur Vorjahreskalkulation wurde eine Kostensteigerung von 4,97 Prozent durch 

die energie- und lohngebundenen Kosten sowie Entsorgungskosten berücksichtigt. 

*Die Kehrmeter beinhalten die Strecke, die in den laut Straßenverzeichnis zu 

reinigenden Straßen mit einer Kehrmaschine abgefahren und gereinigt werden.

*Die Kehrmeter beinhaltet die Länge der zu reinigenden innerörtlichen Radwege.
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1.3 Kosten der Reinigung der öffentlichen Plätze

Art/ 

Reinigungshäufigkeit

Fläche in 

Quadrat-

meter

Einheitspreis je 

Quadratmeter

Reinigungen 

pro Jahr

Kosten                

pro Jahr

Hindenburgplatz,                   

Osttor und Nordwall         

1 x monatlich

9 000 0,0232 € 12 2.505,60 €

1.4 59.850,00 €

1.5 Kosten der Reinigung der Tiefgarage Südstraße 1.607,69 €

Summe der Reinigungskosten 236.790,64 €

2 Kosten der Verwaltung

Kosten                

pro Jahr

11.833,00 €

1.167,00 €

990,00 €

600,00 €

1.200,00 €

5.996,90 €

21.786,90 €

3 Zusammenstellung der Kosten

Kosten                

pro Jahr

236.790,64 €

21.786,90 €

258.577,54 €

Sonstige Personalkosten

Summe

Kostenart

Reinigungskosten

Die Reinigung des Straßenbegleitgrüns wird dauerhaft von den Städtischen Betrieben 

Beckum durchgeführt. Die Kosten für die Reinigung des Straßenbegleitgrüns wurden 

auf der Grundlage des  tatsächlichen Aufwands im Jahr 2018/2019 ermittelt. Die 

Kostensteigerung von 4,97 Prozent wurde berücksichtigt.

Personalkosten Fachdienst Stadtkasse und Steuern

Kosten für die Reinigung des Straßenbegleitgrüns

Verwaltungskosten

Summe

Geschäftsausgaben

Kosten Fachdienst Datenverarbeitung

Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude

Wöchentliche Reinigung (Fegen und entfernen von grobem Müll sowie reinigen der 

Rohre) durch ein beauftragtes Unternehmen.

Kostenart
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II Gebührenbedarfsberechnung

1 Ermittlung des durch Gebühren zu deckenden Betrages

Kosten                

pro Jahr

258.577,54 €

46.543,96 €

34.440,23 €

177.593,35 €

2 Berechnung der Gebühren

2.1

Anteil Gebühr
Anteil          

Stadt*

95% 5%

90% 10%

80% 20%

70% 30%

Innerörtliche Straßen

Überörtliche Straßen

Fußgängergeschäftsstraßen

Anliegerstraßen

Kosten Straßenreinigung

Entnahme aus dem Sonderposten** für den Gebührenausgleich

Durch Gebühren zu deckender Betrag

Abzüglich 18 % Eigenanteil der Stadt Beckum*

*Die Berechnung des Eigenanteils der Stadt Beckum ist als Anhang beigefügt.         

**Der Stand des Sonderpostens Straßenreinigung und Winterwartung betrug am           

31. Dezember 2018 123.280,46 €. Für das Jahr 2019 ist eine Entnahme von insgesamt 

54.400,00 € kalkuliert, davon 27.200,00 € für die Straßenreinigung. Der Restbestand des 

Sonderpostens ist spätestens im Jahr 2020 an die Gebührenpflichtigen zurückzuführen. 

Daher ist für das Jahr 2020 die Entnahme des verbleibenden Betrages von 68.880,46 € 

kalkuliert, davon 34.440,23 € für die Straßenreinigung.

Straßenart

Bei der Festsetzung der Gebühren können die Gemeinden gemäß § 3 Absatz 2 des 

Gesetzes über die Reinigung öffentlicher Straßen der Bedeutung der Straßen für den 

Anliegerverkehr sowie für den inner- und überörtlichen Verkehr Rechnung tragen. Zu 

diesem Zweck werden folgende Abstufungen der Straßen berücksichtigt:

Kostenart

*Im Verhältnis zu den Kehrmetern errechnet sich hieraus der städtische Eigenanteil von 

18%.
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2.2 Berechnung der Straßenreinigungsgebühr je gewichtetem Gebührenmeter

Straßenart/ 

Reinigungshäufigkeit
Kehrmeter

Kehrmeter pro 

Woche

Meter 

Hinterlieger*

Gebühren-

meter
Anliegerstraßen                              

1 x wöchentlich
47 344 47 344

Anliegerstraßen 

(Mischfläche)                

4 x wöchentlich

 250 1 000

Fußgängergeschäfts-         

straßen                            

4 x wöchentlich

 210  840

Fußgängergeschäfts-         

straßen                            

6 x wöchentlich

1 361 8 166

Innerörtliche Straßen              

1 x wöchentlich
49 073 49 073 1 692 50 765

Überörtliche Straßen                 

1 x wöchentlich
43 663 43 663 1 482 45 145

Summen 141 901 150 086 5 942 156 028

Gebühren-

meter
Gewichtung*

Gewichtete 

Gebühren-

meter

51 112 95% 48 556

9 006 90% 8 105

50 765 80% 40 612

45 145 70% 31 602

156 028 128 875

177.593,35 €

128 875

1,3780 €

 0

2 768

Summen

Fußgängergeschäftsstraßen

Innerörtliche Straßen

Überörtliche Straßen

51 112

9 006

Durch Gebühren zu deckender Betrag

Gewichtete Gebührenmeter

Gebühr je gewichtetem Gebührenmeter

*Gebührenrechtlich zu berücksichtigende Grundstücke, die nicht direkt an einer zu 

reinigenden Straße liegen, jedoch hierüber erschlossen sind.

*Entspricht dem Anteil der Gebühr (Tabelle unter 2.1).

Straßenart

Anliegerstraßen
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2.3 Berechnung der Straßenreinigungsgebühr je Straßenart

Gebühr pro 

Gebühren-

meter

Gewichtung

Gebühr pro 

Gebühren-

meter und Jahr*

1,37 € 95% 1,30 €

1,37 € 90% 1,23 €

1,37 € 80% 1,09 €

1,37 € 70% 0,95 €

3 Berechnung des Gebührenaufkommens

Gebühr pro 

Gebühren-

meter und Jahr

Gebühren-

meter

Gebühren          

pro Jahr

1,30 € 51 112 66.445,60 €

1,23 € 9 006 11.077,38 €

1,09 € 50 765 55.333,85 €

0,95 € 45 145 42.887,75 €

156 028 175.744,58 €

4 Vergleichsberechnung

Beträge

175.744,58 €

177.593,35 €

-1.848,77 €

Aufgestellt: Festgestellt:

Im Auftrag Im Auftrag

gezeichnet Frank gezeichnet Vehrenkemper

Anhang

Unterdeckung

Überörtliche Straßen

Summen

Art

Straßenart

Anliegerstraßen

Fußgängergeschäftsstraßen

Innerörtliche Straßen

Gebührenaufkommen

durch Gebühren zu decken

Innerörtliche Straßen

Überörtliche Straßen

Fußgängergeschäftsstraßen

*Die ermittelte Gebühr wird abgerundet. Neben einer einheitlichen Handhabung wird 

die Einhaltung des Kostenüberschreitungsverbots – das Gebührenaufkommen darf die 

kalkulierten Kosten nicht überschreiten – erreicht.

Straßenart

Anliegerstraßen
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STADT BECKUM 
DER BÜRGERMEISTER 

Anhang zur Gebührenbedarfsberechnung Straßenreinigung 2020 

Städtischer Eigenanteil 

Der städtische Anteil an der Straßenreinigung bildet das Interesse der Allgemeinheit an 
sauberen Straßen ab. Die Festlegung der Höhe des auf das Allgemeininteresse entfallen-
den Kostenanteils in Bezug auf die einzelnen Straßenkategorien liegt im Ermessen der ört-
lichen Satzungsgeberin (Beschluss des Oberverwaltungsgerichts Nordrhein-Westfalen vom 
1. Juni 2007 – Aktenzeichen 9 A 956/03). Maßgeblich für die Festlegung sind die örtlichen 
Verhältnisse. 

Die durchschnittlichen städtischen Eigenanteile je Straßenkategorie werden aus dem Pro-
dukt des Anteils der jeweiligen Straßenkategorie an der Summe der Kehrmeter im Stadt-
gebiet und dem hierzu festgelegten städtischen Eigenanteil errechnet. Der städtische Ei-
genanteil ist die Summe der durchschnittlichen städtischen Eigenanteile je Straßenkatego-
rie. 

Städtische Eigenanteile nach Straßenkategorien 

Das Allgemeininteresse wird nach der Intensität der Nutzung der jeweiligen Straßen einer 
Kategorie durch Personen, die nicht Anliegerin oder Anlieger sind, und der durch Anliege-
rinnen oder Anlieger gewünschte oder veranlasste Nutzungen durch diesen Personenkreis 
festgelegt. Das deutlich überwiegende Interesse an der Straßenreinigung liegt nach der 
Rechtsprechung grundsätzlich bei den Anliegerinnen und Anliegern. Die Gemeinden haben 
grundsätzlich ein Interesse an einem gepflegten Erscheinungsbild sowie der Gewährleis-
tung der Verkehrssicherheit. 

Die folgenden Festlegungen orientieren sich darüber hinaus an Empfehlungen des Städte- 
und Gemeindebundes für das Land Nordrhein-Westfalen sowie der Gemeindeprüfungsan-
stalt für das Land Nordrhein-Westfalen aus dem Jahr 2009: 

- Fußgängergeschäftsstraßen Städtischer Eigenanteil: 10 % 
Fußgängergeschäftsstraßen dienen fast ausschließlich dem Kunden- und Lieferver-
kehr und sind für den allgemeinen Verkehr praktisch ohne Bedeutung. Zugleich sind 
sie als „Aushängeschild“ einer Gemeinde zu sehen und sind auch außerhalb der Ge-
schäftszeiten belebt. 

- Anliegerstraßen (auch Mischflächen) Städtischer Eigenanteil: 5 % 
Anliegerstraßen dienen fast ausschließlich dem Interesse der Anliegerinnen und An-
lieger. Eine Nutzung durch Personen, die nicht Anliegerinnen oder Anlieger sind, er-
folgt nur im eingeschränkten Maß. 

- Innerörtliche Straßen Städtischer Eigenanteil: 20 % 
Straßen für den innerörtlichen Verkehr werden durch Personen, die nicht Anliegerin 
oder Anlieger sind, intensiv genutzt. Das Allgemeininteresse ist erheblich. 

- Überörtliche Straßen Städtischer Eigenanteil: 30 % 
Straßen für den überörtlichen Verkehr werden durch Personen, die nicht Anliegerin 
oder Anlieger sind, sehr intensiv genutzt. Das Allgemeininteresse ist sehr erheblich.
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Berechnung des städtischen Anteils 

Straßenkategorie/ 
Reinigungshäufigkeit 

Kehrmeter 
Kehrmeter 
pro Woche 

Anteil 
pro Straßenkategorie an 

den Kehrmetern pro Woche 

städtischer Anteil 
pro Straßenkategorie  

durchschnittlicher 
städtischer Anteil 

pro Straßenkategorie 

Anliegerstraßen 
1 x wöchentlich 

47 344 47 344 31,54 % 5,00 % 1,57 % 

Anliegerstraßen (Mischfläche) 
4 x wöchentlich 

250 1 000 0,67 % 5,00 % 0,03 % 

Fußgängergeschäftsstraßen 
4 x wöchentlich 

210 840 0,56 % 10,00 % 0,06 % 

Fußgängergeschäftsstraßen 
6 x wöchentlich 

1 361 8 166 5,45 % 10,00 % 0,55 % 

Innerörtliche Straßen 
1 x wöchentlich 

49 073 49 073 32,76 % 20,00 % 6,56 % 

Überörtliche Straßen 
1 x wöchentlich 

43 663 43 663 29,09 % 30,00 % 8,75 % 

Summen 141 901 150 086 100,00 % 80,00 % 17,49% 

Es ergibt sich ein städtischer Eigenanteil an den Gesamtkosten der Straßenreinigung von 17,49 Prozent, gerundet 18 Prozent. 



Fachdienst Stadtkasse und Steuern

Gebührenbedarfsberechnung Winterdienst 2020

I Kostenberechnung

1 Ermittlung der voraussichtlichen Kosten der Winterwartung

kalkulierte 

Kosten                

pro Jahr

75.000,00 €

105.000,00 €

180.000,00 €

2 Kosten der Verwaltung

Kosten                

pro Jahr

5.917,00 €

583,00 €

495,00 €

300,00 €

600,00 €

2.998,40 €

2.266,00 €

13.159,40 €

Summe

Kostenart

Personalkosten Fachdienst Stadtkasse und Steuern

Geschäftsausgaben

Der Winterdienst wird dauerhaft durch die Städtischen Betriebe Beckum durchgeführt.  Im 

Vergleich zur Kalkulation für das Jahr 2019 wurde bei den Leistungen des Eigenbetriebes – 

Personalaufwand inklusive Bereitschaftszeiten und Fahrzeugnutzung – eine 

Kostensteigerung von 4,97 Prozent berücksichtigt. Der sächliche Aufwand setzt sich 

zusammen aus den Kosten für Streusalz, Verbrauchsmaterialien und dem Einsatz der 

Maschinen für den Winterdienst. Diese wurden auf der Grundlage der durchschnittlichen 

Vorjahreskosten errechnet.

Kostenart

Sächlicher Aufwand (Verbrauchsmaterial, insbesondere Streusalz 

25.000 €; Einsatz Maschinen Winterdienst 50.000 €)

Leistungen des Eigenbetriebes für die Winterwartung

Kosten Fachdienst Datenverarbeitung

Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude

Kosten Wetterdienst

Summe

Sonstige Personalkosten

Anlage 2 zur Vorlage 2019/0293

15. November 2019

STADT BECKUM
DER BÜRGERMEISTER
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3 Zusammenstellung der Kosten

Kosten                

pro Jahr

180.000,00 €

13.159,40 €

193.159,40 €

II Gebührenbedarfsberechnung

1 Ermittlung des durch Gebühren zu deckenden Betrages

Kosten                

pro Jahr

193.159,40 €

34.768,69 €

34.440,23 €

123.950,48 €

2 Berechnung der Gebühren

2.1 Berechnung der Winterwartungsgebühr je gewichtetem Gebührenmeter

Gebühren-

meter*
Gewichtung**

Gewichtete 

Gebühren-

meter

78 442 95% 74 520

9 006 90% 8 105

57 497 80% 45 998

45 535 70% 31 875

190 480 160 497

Kostenart

Kosten Winterwartung

Verwaltungskosten

Summe

Durch Gebühren zu deckender Betrag

Straßenart

Anliegerstraßen

*Die Berechnung des Eigenanteils ist der Gebührenbedarfsberechnung Straßeneinigung 

2020 als Anhang beigefügt.                                                                                                                                

**Der Stand des Sonderpostens Straßenreinigung und Winterwartung betrug am           

31. Dezember 2018 123.280,46 €.  Für das Jahr 2019 ist eine Entnahme von insgesamt 

54.400,00 € kalkuliert, davon 27.200,00 € für den Winterdienst. Der Restbestand des 

Sonderpostens ist spätestens im Jahr 2020 an die Gebührenpflichtigen zurückzuführen. 

Daher ist für das Jahr 2020 die Entnahme des verbleibenden Betrages von 68.880,46 € 

kalkuliert, davon 34.440,23 € für den Winterdienst.

Kostenart

Kosten Winterwartung

Abzüglich 18 % Eigenanteil der Stadt Beckum*

Entnahme aus dem Sonderposten** für den Gebührenausgleich

Fußgängergeschäftsstraßen

Innerörtliche Straßen

Überörtliche Straßen

Summen

*Die Gebührenmeter beinhalten die Länge der zu wartenden Straßen und die zu 

berücksichtigenden Flächen der Hinterlieger.

**die Gewichtung entspricht der in der Kalkulation der Straßenreinigung vorgesehenen 

Gewichtung.
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123.950,48 €

160 497

0,7722 €

2.2 Berechnung der Winterwartungsgebühr je Straßenart

Gebühr pro 

Gebühren-

meter

Gewichtung

Gebühr pro 

Gebühren-

meter und 

Jahr*

0,77 € 95% 0,73 €

0,77 € 90% 0,69 €

0,77 € 80% 0,61 €

0,77 € 70% 0,53 €

3 Berechnung des Gebührenaufkommens

Gebühr pro 

Gebühren-

meter und Jahr

Gebühren-

meter

Gebühren          

pro Jahr

0,73 € 78 442 57.262,66 €

0,69 € 9 006 6.214,14 €

0,61 € 57 497 35.073,17 €

0,53 € 45 535 24.133,55 €

190 480 122.683,52 €

4 Vergleichsberechnung

Beträge

122.683,52 €

123.950,48 €

-1.266,96 €

Aufgestellt: Festgestellt:

Im Auftrag Im Auftrag

gezeichnet Frank gezeichnet Vehrenkemper

Gebühr je gewichtetem Gebührenmeter

Straßenart

Unterdeckung

Überörtliche Straßen

Summen

Art

Gebührenaufkommen

*Die ermittelte Gebühr wird abgerundet. Neben einer einheitlichen Handhabung wird 

die Einhaltung des Kostenüberschreitungsverbots – das Gebührenaufkommen darf die 

kalkulierten Kosten nicht überschreiten – erreicht.

Durch Gebühren zu decken

Straßenart

Anliegerstraßen

Fußgängergeschäftsstraßen

Innerörtliche Straßen

Anliegerstraßen

Fußgängergeschäftsstraßen

Innerörtliche Straßen

Überörtliche Straßen

Durch Gebühren zu deckender Betrag

Gewichtete Gebührenmeter
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STADT BECKUM Anlage 3 zur Vorlage 2019/0293 

DER BÜRGERMEISTER 

 

Öffnungszeiten 

Montag: 08:30 bis 12:00 Uhr 

Dienstag: 08:30 bis 12:00 Uhr 

 14:00 bis 16:00 Uhr 

Mittwoch: geschlossen 

Donnerstag: 08:30 bis 12:00 Uhr 

 14:00 bis 17:00 Uhr 

Freitag:  08:30 bis 12:00 Uhr 

Samstag: geschlossen 

Kommunikationsdaten Stadt Beckum 

02521 29-0 

02521 2955-199 (Fax) 

stadt@beckum.de 

www.beckum.de 

Hausadresse 

Stadt Beckum 

Weststraße 46 

59269 Beckum 

Rollstuhlgerechter Haupteingang, 

mit Zugang zum Bürgerbüro. 

Haltestelle: Beckum, Rathaus 

Stadt Beckum • Postfach 18 63 • 59248 Beckum 

 

 

 

Nicht nachsenden! 

Bei Umzug mit neuer Anschrift zurück! 

Frau Frank 

Fachdienst  Stadtkasse und Steuern 

02521 29-226 02521 2955-226 (Fax) 

frank@beckum.de 

Rathaus Beckum • Eingang Weststraße 46 

Erdgeschoss | Raum 14 

Über Treppen oder den Innenhoffahrstuhl zu erreichen! 

Haltestelle: Beckum, Rathaus 

Geschäftszeichen: 21S-22-50-10 

 

An alle  

Anliegerinnen und Anlieger  

der Rostocker Straße 
 

  11. November 2019 

Straßenreinigung und Winterdienst in der Rostocker Straße 

- Information zur möglichen Änderung 

Sehr geehrte 

laut der Straßenreinigungs- und Gebührensatzung der Stadt 

Beckum obliegt Ihnen die Straßenreinigung in der Rostocker 

Straße und der Stadt die Winterwartung. 

Anliegerinnen und Anlieger der Rostocker Straße haben mehr-

heitlich beantragt, dass die Stadt künftig die Straßenreinigung 

durchführt.  

Ich beabsichtige dem Rat der Stadt Beckum vorzuschlagen, die 

Satzung dahingehend zu ändern, dass die Straßenreinigung – mit 

Wirkung vom 1. Januar 2020 – auf die Stadt übertragen wird. 

Hiermit informiere ich Sie über den vorliegenden Antrag und 

mein beabsichtigtes Vorgehen. 

Die Straßenreinigung durch die Stadt ist gebührenpflichtig.  

Die Jahresgebühr für die Straßenreinigung und den Winterdienst 

beträgt für die Rostocker Straße momentan 1,95 Euro je Meter. 

Maßgeblich ist die Länge des Grundstücks, dessen Seite an die 

Straße angrenzt oder ihr zugewandt ist. 

Der Winterdienst wird weiterhin für die Rostocker Straße von der 

Stadt durchgeführt. 

Sollten Sie Fragen haben, sprechen Sie mich gerne an.  

Mit freundlichen Grüßen 

im Auftrag 

Frank 
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Anlage 4 zur Vorlage 2019/0293 

5. Satzung der Stadt Beckum zur Änderung der Straßenreinigungs- und Gebühren-

satzung 

Präambel 

Aufgrund der §§ 7 Absatz 1 und 41 Absatz 1 Satz 2 Buchstabe f Gemeindeordnung für das 

Land Nordrhein-Westfalen in Verbindung mit §§ 3 und 4 Gesetz über die Reinigung öffent-

licher Straßen für das Land Nordrhein-Westfalen und der §§ 4 und 6 Kommunalabgaben-

gesetz für das Land Nordrhein-Westfalen hat der Rat der Stadt Beckum am __________ fol-

gende Satzung beschlossen: 

Artikel 1 

Die Satzung der Stadt Beckum über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßen-

reinigungsgebühren (Straßenreinigungs- und Gebührensatzung) vom 17. Dezember 2015 

wird wie folgt geändert: 

1 § 7 Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

In Buchstabe a wird die Angabe „1,84 Euro“ durch die Angabe „1,92 Euro“ ersetzt. 

In Buchstabe b wird die Angabe „1,95 Euro“ durch die Angabe „2,03 Euro“ ersetzt. 

In Buchstabe c wird die Angabe „1,63 Euro“ durch die Angabe „1,70 Euro“ ersetzt. 

In Buchstabe d wird die Angabe „1,43 Euro“ durch die Angabe „1,48 Euro“ ersetzt. 

2 § 7 Absatz 5 wird wie folgt geändert: 

In Buchstabe a wird die Angabe „0,65 Euro“ durch die Angabe „0,69 Euro“ ersetzt. 

In Buchstabe b wird die Angabe „0,68 Euro“ durch die Angabe „0,73 Euro“ ersetzt. 

In Buchstabe c wird die Angabe „0,57 Euro“ durch die Angabe „0,61 Euro“ ersetzt. 

In Buchstabe d wird die Angabe „0,50 Euro“ durch die Angabe „0,53 Euro“ ersetzt. 

3 Das Straßenverzeichnis laut § 3 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

Für die Rostocker Straße wird die Straßenreinigung von den Anlieger(innen) auf die 

Stadt übertragen. 

Artikel 2 

Diese Satzung tritt am 1. Januar 2020 in Kraft. 
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STADT BECKUM 
DER BÜRGERMEISTER 

Federführung: Fachbereich Umwelt und Bauen 
Vorlage 
zu TOP 

Beteiligte(r): Büro des Rates und des Bürgermeisters 

Fachbereich Finanzen und Beteiligungen 

Fachbereich Recht, Sicherheit und Ordnung 

Auskunft erteilt: Herr Heuckmann 2019/0290 

Telefon: 02521 29-370 öffentlich 

Neufassung der Abfallgebührensatzung 

Beratungsfolge: 

Haupt- und Finanzausschuss 

10.12.2019 Beratung 

Rat der Stadt Beckum 

19.12.2019 Entscheidung 

 

Beschlussvorschlag: 

Sachentscheidung 

Die der Vorlage als Anlage 1 beigefügte Gebührenkalkulation wird beschlossen. 

Die der Vorlage als Anlage 2 beigefügte Gebührensatzung für die öffentliche Abfallentsor-

gung (Abfallgebührensatzung) wird beschlossen. 

Kosten/Folgekosten 

Die im Jahr 2020 entstehenden umzulegenden Gesamtkosten der Abfallsammlung und 

Abfallentsorgung in Höhe von rund 3.007.558 Euro werden durch Abfallentsorgungsge-

bühren und Einnahmen in entsprechender Höhe gedeckt. Die Personal- und Sachkosten 

für die Erstellung der Gebührenkalkulation sind in den ausgewiesenen Verwaltungskosten 

enthalten. 

Finanzierung 

Die Auswirkungen der Gebührenkalkulation werden über die Änderungsliste zum Haus-

haltsplanentwurf 2020 berücksichtigt. 

 

Begründung: 

Rechtsgrundlagen 

Die Gebührenfestsetzung erfolgt gemäß §§ 7 und 41 Gemeindeordnung für das Land 

Nordrhein-Westfalen (GO NRW) und §§ 4 und 6 Kommunalabgabengesetz für das Land 

Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) in Verbindung mit der Satzung der Stadt Beckum über 

die Wertstoff- und Abfallwirtschaft vom 23.10.2012. 
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- 2 - 

Demografischer Wandel 

Die Bevölkerungszahl der Stadt Beckum bewegt sich in den letzten Jahren um etwa 

36 700 Personen. Zum Stichtag 30.06.2019 betrug die Bevölkerungszahl laut Landesbetrieb 

Information und Technik Nordrhein-Westfalen 36 768 Personen. Aus diesen geringfügigen 

Schwankungen ergeben sich keine wesentlichen Auswirkungen auf die Abfallmengen- oder 

Entsorgungskostenentwicklung. 

Erläuterungen 

Für die Abfallentsorgung werden Gebühren gemäß KAG NRW erhoben. Die Gebührenent-

wicklung hängt eng mit der Mengenentwicklung der Abfälle und Wertstoffe, den Entsor-

gungs- und Verwertungskosten sowie den Sammlungskosten zusammen.  

Kernpunkte der Gebührenkalkulation sind 

a) ein linearer Gebührenbemessungsstab für Restmüll und Bioabfall, um Anreize zur Ab-

fallvermeidung und Abfallverwertung anzubieten und 

b) ein gefäßbezogener Grundbetrag zur Abdeckung von Fixkosten (Sockelbetrag der 

Abfallwirtschaftsgesellschaft, Personal-, Geschäfts- und Abfallberatungskosten). 

Die Gesamtaufwendungen für die Abfallentsorgung in der Stadt Beckum werden im 

Jahr 2020 voraussichtlich rund 3.007.558 Euro betragen. Wesentliche Positionen sind dabei 

die Entsorgungsentgelte der Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH 

(AWG) von rund 1.532.800 Euro (rund 51 Prozent der Gesamtkosten) und die Sammlungs-

kosten für Restmüll und Bioabfall von rund 693.262 Euro (rund 23 Prozent der Gesamtkos-

ten). 

Dem gegenüber stehen Einnahmen von voraussichtlich rund 30.085 Euro. Diese bestehen 

aus den Einnahmen der Dualen Systeme Deutschland von rund 10.010 Euro und der Ent-

nahme aus dem Sonderposten für den Gebührenausgleich von rund 20.076 Euro. Der Son-

derposten des Gebührenhaushaltes Abfallbeseitigung lag zum 31.12.2018 bei insgesamt 

rund 133.847 Euro. Hiervon sollen zur Entlastung des Gebührenhaushaltes 2019 

113.771 Euro entnommen werden, sodass rund 20.076 Euro für den Gebührenausgleich für 

das Jahr 2020 zur Verfügung stehen. 

Unter Berücksichtigung der Einnahmen ergeben sich umzulegende Gesamtkosten in Höhe 

von rund 2.977.473 Euro. Gegenüber der Kalkulation für das Jahr 2019 ist dies eine Steige-

rung von rund 361.877 Euro (rund 14 Prozent). 

Wesentlich für die Kostenentwicklung verantwortlich sind zum Teil deutliche Steigerungen 

bei den Entsorgungs- und Sammlungskosten sowie Mengensteigerungen beim Sperrmüll 

und Aufwandssteigerungen bei der Leerung der Straßenpapierkörbe. 

Die einzelnen Kostenarten und die entsprechenden Steigerungen lassen sich wie folgt er-

läutern: 

Kosten für Restmüll und Bioabfall 

Der einwohnerbezogene Sockelbetrag der AWG bleibt mit 10 Euro netto pro Einwohnerin 

und Einwohner und Jahr unverändert und beträgt im Jahr 2020 rund 437.539 Euro brutto. 

Die Entsorgungsentgelte der AWG steigen erstmals seit dem Jahr 2013 für Restmüll um 

27,7 Prozent und für Bioabfall um 20 Prozent. Wesentliche Einflussfaktoren dazu sind laut 

AWG allgemeine Preissteigerungen, steigende Behandlungs- und Verwertungskosten so-

wie ungeplante und steigende Kosten der Nachsorge. 
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Daraus resultieren bei vergleichbaren Mengen Entsorgungskosten für Restmüll und Bioab-

fall von 1.095.261 Euro (+ 187.402 Euro im Vergleich zur Kalkulation 2019). Insgesamt ent-

stehen Entsorgungskosten von rund 1.532.800 Euro. 

Die Sammlungskosten für Restmüll und Bioabfall werden gemäß der ab 01.01.2018 gelten-

den Ausführungsvereinbarung mit der Kommunalen Abfallwirtschaftsgesellschaft des Krei-

ses Warendorf mbH (AWG Kommunal) berücksichtigt. Hier ergibt sich aufgrund vertragli-

cher Vereinbarungen ab dem Jahr 2020 eine Preissteigerung von 5,14 Prozent. Die Samm-

lungskosten für Restmüll und Bioabfall steigen damit auf rund 693.262 Euro (+ 50.744 Euro 

im Vergleich zur Kalkulation 2019). 

Kosten für Sperrmüll 

Die Sperrmüllmengen sind im Jahr 2019 um rund 120 Tonnen auf 1 250 Tonnen angestie-

gen. Die Sammlungskosten für Sperrmüll steigen ebenfalls auf der Grundlage der Ausfüh-

rungsvereinbarung mit der AWG Kommunal um 5,14 Prozent. Die Entsorgungskosten er-

höhen sich um 27,7 Prozent. Somit steigen die Sperrmüllkosten auf voraussichtlich 

219.868 Euro (+ 51.077 Euro im Vergleich zur Kalkulation 2019). 

Kosten für die Beseitigung des Abfalls im öffentlichen Raum 

Hierzu zählen die Kosten für die Beseitigung des Wilden Mülls in Höhe von rund 

26.613 Euro und Kosten für die Leerung der Straßenpapierkörbe in Höhe von 226.800 Euro. 

Hier ergibt sich eine Kostensteigerung im Vergleich zur Kalkulation 2019 um rund 

55.485 Euro. 

Weitere Kosten 

Hinzu kommen Kosten für Personal, Sachkosten der Abfallberatung und für Altablagerun-

gen in Höhe von insgesamt rund 271.121 Euro und Kosten für die Schadstoffentsorgung 

und die Sammlung von Altpapier und Elektro- und Elektronikaltgeräten von insgesamt 

rund 37.094 Euro. 

Um eine Deckung der Gesamtkosten von rund 2.977.473 Euro zu erzielen, sind die Gebüh-

ren für die Entsorgung von Restmüll um rund 13 Prozent und von Bioabfall um rund 

6 Prozent zu erhöhen. Die Kosten der Saisonbiotonnen steigen um rund 12 Prozent. 

Aus der nachfolgenden Tabelle können die neu festzusetzenden Gebühren sowie die Stei-

gerungen zum Vorjahr entnommen werden. 

Restmüll 

Gefäßgröße 2019 2020 Steigerung 

14-tägliche Entleerung 

80 Liter 106,68 €  120,24 € 13,56 € 12,71 % 

120 Liter 143,28 € 162,24 € 18,96 € 13,23 % 

240 Liter 252,00 € 287,64 € 35,64 € 14,14 % 

1 100 Liter 1.084,32 € 1.235,04 € 150,72 € 13,90 % 

1 100 Liter (ohne Leihgebühr) 1.022,40 € 1.173,12 € 150,72 € 14,74 % 

wöchentliche Entleerung 

1 100 Liter 2.136,00 € 2.435,28 € 299,28 € 14,01 % 

1 100 Liter (ohne Leihgebühr) 2.136,00 € 2.435,28 € 299,28 € 14,01 % 
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Bioabfall 

Gefäßgröße 2019 2020 Steigerung 

14-tägliche Entleerung 

120 Liter 65,16 € 69,00 € 3,84 € 5,89 % 

240 Liter 130,08 € 138,00 € 7,92 € 6,09 % 

Saisonbiotonne (14-tägliche Entleerung) 

120 Liter 48,00 € 53,04 € 5,04 € 10,50 % 

240 Liter 86,56 € 99,04 € 12,48 € 14,42 % 

Etwa 75 Prozent aller Beckumer Haushalte werden mit einem 80-Liter-Restmüllbehälter 

und einem 120-Liter-Bioabfallbehälter versorgt. Hier steigen somit die Abfallentsorgungs-

gebühren von 171,84 Euro um 17,40 Euro (+ 10,12 Prozent) auf 189,24 Euro im Jahr. 

Ein Vergleich der Abfallentsorgungsgebühren mit anderen Städten und Gemeinden ist 

aufgrund der spezifischen Abfallwirtschaftssysteme nicht beziehungsweise nur sehr einge-

schränkt möglich. 

Das Abfallwirtschaftssystem der Stadt Beckum ändert sich im Jahr 2020 nicht. 

 

Anlage(n): 

1 Gebührenkalkulation Abfallentsorgung 2020 

2 Gebührensatzung für die öffentliche Abfallentsorgung 



Erläuterungen zur Gebührenbedarfsberechnung

Die Gebühren für den Restmüll ergeben sich aus der Grund- und Litergebühr. Die Gebühren für den Bioabfall ergeben sich lediglich

aus der Litergebühr.

In die Grundgebühr fließen alle mengenunabhängigen Kosten wie Sockelbetrag, Personalkosten, der Kostenanteil der Städtischen

Betriebe Beckum für Wilden Müll, Sachkosten und Kosten für Altablagerungen ein. Auch die Einnahmen werden hier berücksichtigt.

Die Litergebühr berücksichtigt alle mengenabhängigen Kosten, wie Kosten für Sammlung und Entsorgung von Restmüll, Bioabfall,

Sperrmüll, Schadstoffen und Elektro-/Elektronikaltgeräten.

Grundlage für die Gebührenbedarfsberechnung 2020 sind die voraussichtlich in diesem Jahr entstehenden Kosten und die

voraussichtlichen Leistungen. 

Anlage 1 zur Vorlage 2019/0290

Kalkulation der Abfallbeseitigungsgebühren für das Jahr 2020

Kostenzuordnung 

Seite 1 von 7
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Grundgebühr Restmüll-Gebühr Bioabfall-Gebühr Gesamtkosten

— 416.875,94 € 276.386,17 € 693.262,11 €

— 8.824,32 € — 8.824,32 €

— 597.246,00 € 498.015,00 € 1.095.261,00 €

— 219.867,93 € — 219.867,93 €

— 16.846,11 € — 16.846,11 €

— 11.424,00 € — 11.424,00 €

437.539,20 € — — 437.539,20 €

253.412,84 € — — 253.412,84 €

13.150,00 € — — 13.150,00 €

19.310,00 € — — 19.310,00 €

36.310,80 € — — 36.310,80 €

33.600,00 € — — 33.600,00 €

168.750,00 € — — 168.750,00 €

Summe Ausgaben 962.072,84 € 1.271.084,30 € 774.401,17 € 3.007.558,30 €

10.009,68 € — — 10.009,68 €

0,00 € — — 0,00 €

20.075,56 € — — 20.075,56 €

Summe Einnahmen 30.085,24 € — — 30.085,24 €

931.987,60 € 1.271.084,30 € 774.401,17 € 2.977.473,06 €

  7. Sockelbetrag Abfallwirtschaftsgesellschaft

  3. Entsorgung (Restmüll und Bioabfall)
  4. Sperrmüll

  5. Schadstoffentsorgung
  6. Elektro-/Elektronikaltgeräte, Metallteile, Schrott

Ermittlung des durch Gebühren zu deckenden Bedarfs 2020

12. Altablagerungen

13. Personalkosten

14. Einnahmen Duales System Deutschland und andere

Zuordnung zu
  1. Sammlung und Transport (Restmüll und Bioabfall)

  2. Verwaltungskostenpauschale Altpapier

10. Sachkosten

11. Interne Leistungsverrechnung

  8. Kosten Städtische Betriebe Beckum 

  9. Sachkosten der Abfallberatung

Gesamtausgaben 

16. Zuführung aus dem Sonderposten

15. Zuwendungen Altablagerungen
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Kalkulationsgrundlage
Grundgebühr je Gefäß pro Jahr bei  11 364 Restmüllgefäßen im Jahr 82,01 €
Liter-Gebühr Restmüll pro Woche bei 43 354 131 Litern im Jahr 1,53 €

Liter-Gebühr Bioabfall pro  Woche bei 35 544 826 Litern im Jahr 1,15 €

Berechnung der Jahresgebühren
Restmüll

14-tägliche Entleerung

Gefäßgröße Liter pro Woche Litergebühr Faktor Grundgebühr Summe pro Jahr pro Monat 
— — 1,53 € — 82,01 € — — —

80 Liter 40 61,20 € 0,72 59,05 € 120,25 € 120,24 € 10,02 €

120 Liter 60 91,80 € 0,86 70,53 € 162,33 € 162,24 € 13,52 €

240 Liter 120 183,60 € 1,27 104,15 € 287,75 € 287,64 € 23,97 €

1 100 Liter 550 841,50 € 4,80 393,65 € 1.235,15 € 1.235,04 € 102,92 €

ohne Leihgebühr 550 779,50 € 4,80 393,65 € 1.173,15 € 1.173,12 € 97,76 €

1 100 Liter  1 100 1.648,00 € 9,60 787,30 € 2.435,30 € 2.435,28 € 202,94 €

ohne Leihgebühr  1 100 1.648,00 € 9,60 787,30 € 2.435,30 € 2.435,28 € 202,94 €

Bioabfall

Liter pro Woche Einzelpreis Litergebühr pro Jahr pro Monat

60 1,15 € 69,00 € 69,00 € 5,75 €

120 1,15 € 138,00 € 138,00 € 11,50 €

Saisonbiotonne

8 Monate Zusatzkosten Summe pro Jahr pro Monat

46,00 € 7,10 € 53,10 € 53,04 € 6,63 €

92,00 € 7,10 € 99,10 € 99,04 € 12,38 €

14-tägliche Entleerung

wöchentliche Entleerung

120 Liter

240 Liter

Gefäßgröße

Anteilige Kosten (8 Monate) und zusätzliche Verwaltungs- und Entsorgungskosten

240 Liter 

120 Liter 

Gefäßgröße

Seite 3 von 7



Ermittlung der Gebühreneinnahmen
Restmüll

Gefäßgröße Anzahl Gebühr pro Jahr Gesamt

80 Liter  6 702 120,24 € 805.848,48 €

120 Liter  2 712 162,24 € 439.994,88 €

240 Liter  1 739 287,64 € 500.205,96 €

1 100 Liter 67 1.235,04 € 82.747,68 €

ohne Leihgebühr 7 1.173,12 € 8.211,84 €

wöchentliche Entleerung

1 100 Liter 125 2.435,28 € 304.410,00 €

ohne Leihgebühr 12 2.435,28 € 29.223,36 €

Summe  11 364 — 2.170.642,20 €
Bioabfall

Gefäßgröße Anzahl Gebühr pro Jahr Gesamt

120 Liter  7 560 69,00 € 521.640,00 €

240 Liter  1 473 138,00 € 203.274,00 €

Saisonbiotonne

Gefäßgröße Anzahl Gebühr für 8 Monate Gesamt
120 Liter 787 53,04 € 41.742,48 €

240 Liter 333 99,04 € 32.980,32 €

Summe  10 153 — 799.636,80 €

2.970.279,00 €

2.970.279,00 €

2.977.473,06 €

-7.194,06 €

14-tägliche Entleerung

14-tägliche Entleerung

14-tägliche Entleerung

Gesamteinnahmen Restmüll und Bioabfall

Überschuss/Zuschuss

Gesamtgebühreneinnahmen

Gesamtausgaben
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1. Behälterbestand und Abfuhrentgelt (Sammlungs- und Transportkosten)
Prognose 2020

Art Gefäßgröße Anzahl Liter pro Jahr Bruttopreis * Summe
Restmüll 14-täglich 80 Liter  6 702 13 988 031 27,16 €                  182.026,32 €         

Restmüll 14-täglich 120 Liter  2 712 8 490 497 27,16 €                  73.657,92 €           

Restmüll 14-täglich 240 Liter  1 739 10 888 624 27,16 €                  47.231,24 €           

Restmüll 14-täglich 1 100 Liter 74 2 123 668 275,26 €                20.369,24 €           

Restmüll wöchentlich 1 100 Liter 137 7 863 311 550,51 €                83.127,01 €           

Gesamt Restmüll  11 364 43 354 131 — 406.411,73 €        

Bioabfall 14-täglich 120 Liter  7 560 23 668 200 27,16 €                  205.329,60 €         

Bioabfall 14-täglich 240 Liter  1 473 9 223 084 27,16 €                  40.006,68 €           

Saisonbiotonne 14-täglich für 8 Monate 120 Liter 787 1 437 259 19,40 €                  15.267,80 €           

Saisonbiotonne 14-täglich für 8 Monate 240 Liter 333 1 216 283 19,40 €                  6.460,20 €             

Gesamt Bioabfall  10 153 35 544 826 — 267.064,28 €        

Gesamtabfuhrkosten Restmüll und Bioabfall — — — 679.697,58 €        

Restmüll alle Größen  11 364 — 0,63 €                    7.168,14 €             

Bioabfall alle Größen  10 153 — 0,63 €                    6.396,39 €             

Summe — — — — 13.564,53 €          

Gesamtentgelt für Restmüll und Bioabfall 693.262,11 €        

2. Altpapierbestand und Verwaltungskostenpauschale gemäß Einwohnerzahl  36 768

Art Gefäßgröße Anzahl Liter pro Jahr Pauschale ** —

   240 Liter  11 494 35 984 430 0,24 € —

1 100 Liter 235 3 372 040 — —

Summe —  11 729 39 356 470 8.824,32 € —

Papier 4-wöchentlich 

** Die Abfallwirtschaftsgesellschaft erhält eine Verwaltungskostenpauschale in Höhe von 0,20 Euro netto pro Einwohnerin und Einwohner und

…..Jahr für das Sammeln und den Transport des Altpapiers.

Behältermanagement (Auslieferung, Abholung,Tausch von Müllgefäßen)

...* Die Preise für Entsorgung und Sammlung wurden von der Abfallwirtschaftsgesellschaft gemäß der Ausführungsvereinbarung über die

.......Sammlung und den Transport von Restmüll, Bioabfall und Sperrmüll in Verbindung mit der Änderungsvereinbarung bekannt gegeben.
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3. Entsorgungskosten Restmüll und Bioabfall
Prognose 2020 Menge in Tonnen Bruttopreis Entsorgungsentgelt

Restmüll 80 Liter bis 240 Liter  4 559 114,00 € 519.726,00 €

Restmüll 1 100 Liter 680 114,00 € 77.520,00 €

Gesamt Restmüll  5 239 — 597.246,00 €

Bioabfall  4 650 107,10 € 498.015,00 €

Summe Restmüll und Bioabfall  9 889 — 1.095.261,00 €

4. Sammlung und Entsorgung von Sperrmüll
Prognose 2020 Menge in Tonnen Bruttopreis Gesamt
Sammlungskosten Sperrmüll 600 91,33 € 54.798,00 €

Sammlungskosten Altholz 650 81,32 € 52.858,00 €

Entsorgungskosten Sperrmüll 450 114,00 € 51.300,00 €

Entsorgungskosten Altholz 650 65,45 € 42.542,50 €

Wilder Sperrmüll (Sammlung in Stunden) 10 48,30 € 483,00 €

Gesamtkosten — — 219.867,93 €

5. Schadstoffentsorgung (Schadstoffmobil)

6. Servicegebühr Elektro- und Elektronikaltgerätesammlung am Recyclinghof

7. Sockelbetrag gemäß Anzahl der Einwohnerinnen und Einwohner 437.539,20 €

8. Wilder Müll und Straßenpapierkörbe Wilder Müll Papierkörbe

Personal- und Fahrzeugkosten 26.612,84 € 226.800,00 €

Gesamtkosten — — 253.412,84 €

7 Sammeltermine pro Jahr (Entsorgungskosten, Anfahrtspauschale, Personalkosten, Absperrarbeiten Städtische Betriebe Beckum)

16.846,11 €

11.424,00 €

11,90 €

Die Aufwendungen für die Sammlung des Wilden Mülls basieren auf den Zahlen der Städtischen Betriebe Beckum (Kosten im Jahr 2019).

Die Leerung der Straßenpapierkörbe einschließlich Reinigung des Umfelds erfolgt auf der Grundlage eines monatlichen Festpreises. Im Jahr

2019 betrug dieser 18.000 Euro netto. Eine 5-prozentige Steigerung für Personal und Maschinen wird erwartet. Diese Erhöhung wurde für 2020

berücksichtigt.
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  9. Sachkosten der Abfallberatung 13.150,00 €
Öffentlichkeitsarbeit zur Abfallentsorgung allgemein, Umweltkalender, Abfall-App

10. Sonstige Sachkosten 19.310,00 €
Aus Entwurf Haushaltsplan 2020 (Versicherungen, Reisekosten, Drucksacken, Portogebühren, et cetera)

11. Interne Leistungsverrechnung 36.310,80 €
Anteilige Verwaltungskosten der Querschnittseinrichtungen für Produkt Maßnahmen der Abfallwirtschaft

Personalkosten 20.562,30 €                                              

Sachkosten 5.812,50 €                                                

Datenverarbeitungskosten 9.936,00 €                                                

Gesamtkosten 36.310,80 €                                              

12. Aufwendungen für Altablagerungen 33.600,00 €

Neubeckumer Straße 24.400,00 €

Oelder Straße 1.000,00 €

Gustav-Freytag-Straße 1.000,00 €

Zinsen für Zuwendungen des Landes 

+ Neubeckumer Straße 0,00 €

+ Oelder Straße 7.200,00 €

0,00 €

33.600,00 €

13. Personalaufwendungen 168.750,00 €

14. Duales System Deutschland (Einnahmen aus Nebenentgeltvereinbarung) und sonstige Einnahmen 10.009,68 €

15. Landeszuwendungen zur Sanierung von Altablagerungen und Gefährdungsabschätzungen 0,00 €

16. Entnahme aus dem Sonderposten für den Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung 20.075,56 €

Maßgeblich für die Aufwendungen für Altablagerungen (ehemalige Altdeponien der Stadt) sind die voraussichtlichen Kosten für das Jahr 2020.

Rückzahlungen von nicht in Anspruch genommenen Landeszuwendungen oder für 

nicht förderfähige Ausgaben 
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Anlage 2 zur Vorlage 2019/0290 

Gebührensatzung der Stadt Beckum für die öffentliche Abfallentsorgung 

(Abfallgebührensatzung) 

Aufgrund der §§ 7 Absatz 1 und 41 Absatz 1 Satz 2 Buchstabe f Gemeindeordnung für das 

Land Nordrhein-Westfalen und der §§ 2, 4 und 6 Kommunalabgabengesetz für das Land 

Nordrhein-Westfalen in Verbindung mit § 26 Satzung der Stadt Beckum über die Wert-

stoff- und Abfallwirtschaft hat der Rat der Stadt Beckum am __________ folgende Satzung 

beschlossen: 

§ 1  

Gebührenpflicht 

Für die Inanspruchnahme der Einrichtungen und Anlagen der Abfallentsorgung erhebt die 

Stadt Beckum kostendeckende Gebühren als Jahresgebühr. 

(1) Gebührenpflichtig sind die Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer 

der an der Abfallentsorgung angeschlossenen Grundstücke sowie bei der Sammlung 

von Kühlgeräten, sperrigen Abfällen und sperrigen Grünabfällen die Abfallbesitzerin-

nen und Abfallbesitzer. 

Den Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümern stehen Erbbaube-

rechtigte, Nießbraucherinnen und Nießbraucher und sonstige zur Nutzung des 

Grundstücks dinglich Berechtigte gleich. Mehrere Gebührenpflichtige haften gesamt-

schuldnerisch. 

(2) Bei Eigentumswechseln ist die neue Grundstückseigentümerin beziehungsweise der 

neue Grundstückseigentümer von Beginn des Monats an gebührenpflichtig, der dem 

Monat der Eigentumsübertragung folgt. Die bisherige Grundstückseigentümerin be-

ziehungsweise der bisherige Grundstückseigentümern haftet für Gebührenzahlungen, 

die bis zu dem Zeitpunkt entstanden sind, in dem die Stadt Beckum Kenntnis von 

dem Eigentumswechsel erhalten hat. Im Übrigen gilt Absatz 1 Satz 2. 

(3) Die Gebührenpflichtigen nach Absatz 1 und 2 sind verpflichtet, alle für die Errechnung 

der Gebühren erforderlichen Auskünfte zu erteilen und zu dulden, dass Beauftragte 

der Stadt Beckum – nach vorheriger Terminvereinbarung – das jeweilig betroffene 

Grundstück betreten, um die Bemessungsgrundlage überprüfen und festzustellen zu 

können. 

§ 2  

Gebührentarife 

(1) Restmüll 

Die Gebühr für das Einsammeln und Befördern von Restmüll richtet sich nach der An-

zahl und Größe der Restmüllbehälter und dem jeweiligen Abfuhrintervall. 

Die Gebühr beträgt: 

a) Wöchentliche Entleerung: 

Leihbehälter:  1 100-Liter-Müllbehälter .........................................2.435,28 Euro; 

entspricht .................................................... 202,94 Euro monatlich. 

Eigentumsbehälter: 1 100-Liter-Müllbehälter .........................................2.435,28 Euro; 

entspricht .................................................... 202,94 Euro monatlich. 
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b) 14-tägliche Entleerung: 

Leihbehälter: 80-Liter-Müllbehälter .................................................. 120,24 Euro; 

entspricht ...................................................... 10,02 Euro monatlich. 

 120-Liter-Müllbehälter ............................................... 162,24 Euro; 

entspricht ...................................................... 13,52 Euro monatlich. 

 240-Liter-Müllbehälter ............................................... 287,64 Euro; 

entspricht ...................................................... 23,97 Euro monatlich. 

 1 100-Liter-Müllbehälter .........................................1.235,04 Euro; 

entspricht .................................................... 102,92 Euro monatlich. 

Eigentumsbehälter: 1 100-Liter-Müllbehälter .........................................1.173,12 Euro; 

entspricht ...................................................... 97,76 Euro monatlich. 

(2) Bioabfall 

Die Gebühr für das Einsammeln und Befördern von Bioabfall richtet sich nach der An-

zahl und Größe der Leihbehälter. Die Entleerung erfolgt 14-täglich. 

Die Gebühr beträgt: 

a) 120-Liter-Müllbehälter............................................................................................. 69,00 Euro; 

entspricht .................................................................................................... 5,75 Euro monatlich. 

240-Liter-Müllbehälter .......................................................................................... 138,00 Euro; 

entspricht ................................................................................................. 11,50 Euro monatlich. 

b) Saisonbiotonne von April bis November (8 Monate) 

120-Liter-Müllbehälter ............................................................................................ 53,04 Euro; 

entspricht .................................................................................................... 6,63 Euro monatlich. 

240-Liter-Müllbehälter ............................................................................................ 99,04 Euro; 

entspricht ................................................................................................. 12,38 Euro monatlich. 

(3) Schadstoffmobil und Sperrmüll 

Für die Annahme von Problemabfällen am Schadstoffmobil, die Sammlung und Ver-

wertung von Sperrmüll und sperriger Wertstoffe sowie die Abfallberatung werden 

keine gesonderten Gebühren erhoben. Die Inanspruchnahme dieser Leistungen ist 

mit der Gebühr nach Absatz 1 abgegolten. 

§ 3  

Festsetzung und Fälligkeit 

(1) Die Gebühr wird durch Gebührenbescheid, der auch zusammen mit anderen Abga-

ben ergehen kann, festgesetzt. 

(2) Die Gebühr ist zu je einem Viertel ihres Jahresbeitrages am 15. Februar, 15. Mai, 

15. August und 15. November fällig. 

(3) Gebührenpflichtige können schriftlich beantragen, dass der Jahresbetrag am 1. Juli 

entrichtet wird. Der Antrag muss bis zum 30. September des vorangehenden Kalen-

derjahres vorliegen. 



- 3 - 

§ 4  

Vorauszahlung 

(1) Die Gebühren werden als Vorauszahlung erhoben. Sie gelten bis zur Bekanntgabe 

eines neuen Abgabenbescheides zu den festgesetzten Fälligkeiten. 

(2) Vorauszahlungen sind unter Zugrundelegung der zuletzt festgesetzten Jahresgebühr 

durch die Gebührenpflichtigen nach § 1 zu entrichten. 

§ 5  

Beginn und Ende der Gebührenpflicht 

Die Gebührenpflicht beginnt mit dem Ersten des auf den Anschluss an die öffentliche Ab-

fallentsorgung folgenden Monats. Sie endet mit dem Ablauf des Monats, in dem der Ab-

fallbehälter abgemeldet wird. 

§ 6  

Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am 1. Januar 2020 in Kraft. 

Gleichzeitig tritt die Gebührensatzung der Stadt Beckum für die öffentliche Abfallentsor-

gung in der Stadt Beckum vom 18. Dezember 2018 außer Kraft. 



STADT BECKUM 
DER BÜRGERMEISTER 

Federführung: Städtischer Abwasserbetrieb Beckum 
Vorlage 
zu TOP 

Beteiligte(r): Büro des Rates und des Bürgermeisters 

Fachbereich Finanzen und Beteiligungen 

Fachbereich Recht, Sicherheit und Ordnung 

Fachbereich Umwelt und Bauen 

Auskunft erteilt: Herr Dr. Karl-Uwe Strothmann 2019/0286 

Telefon: 02521 29-100 öffentlich 

Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung 

Beratungsfolge: 

Betriebsausschuss 

27.11.2019 Beratung 

Rat der Stadt Beckum 

19.12.2019 Entscheidung 

 

Beschlussvorschlag: 

Sachentscheidung 

Die als Anlage 1 zur Vorlage beigefügte Gebührenkalkulation wird beschlossen. 

Die als Anlage 2 zur Vorlage beigefügte 8. Satzung der Stadt Beckum zur Änderung der 

Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung vom 17. Dezember 2018 wird 

beschlossen. 

Kosten/Folgekosten 

Die Personal- und Sachkosten für die Erstellung der Gebührenkalkulation und die Vorberei-

tung und Umsetzung der Satzungsänderung sind in den in der Gebührenkalkulation aus-

gewiesenen Verwaltungskosten enthalten. 

Finanzierung 

Die Auswirkungen der Gebührenkalkulation werden im Wirtschaftsplan 2020 des Städti-

schen Abwasserbetriebes Beckum berücksichtigt. 

 

Begründung: 

Rechtsgrundlagen 

Die Gebührenerhebung erfolgt auf der Grundlage der §§ 1, 2, 4, 6 bis 8 Kommunalabga-

bengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) und des § 54 Wassergesetz für 

das Land Nordrhein-Westfalen. 

Die jährliche Gebührenkalkulation bildet die Grundlage für die in der Beitrags- und Gebüh-

rensatzung zur Entwässerungssatzung zugrunde liegenden Sätze für die Schmutzwasser-

gebühr (§ 4 Absatz 8) und für die Niederschlagswassergebühr (§ 5 Absatz 4). 
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Demografischer Wandel 

Grundsätzlich haben demografische Entwicklungen Auswirkungen auf die Kalkulation der 

Entwässerungsgebühren. Hintergrund sind die hohen verbrauchsunabhängigen Fixkosten 

im Entwässerungsbereich, die für den Ausbau und die Unterhaltung des Kanalnetzes auf-

zuwenden sind. Je nach Entwicklung der Bevölkerungszahlen sind diese Fixkosten von 

mehr oder weniger Personen zu tragen. Auch die Höhe der in die Kanalisation abgeleiteten 

Niederschlagswassermengen steht in Verbindung mit dem Volumen an versiegelten Flä-

chen. 

Erläuterungen 

Für die Abwasserentsorgung werden Gebühren auf der Grundlage des Kommunalabga-

bengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen erhoben. Die Höhe ist insbesondere von 

den Kosten der Abwasserbeseitigung sowie den Erlösen abhängig. 

Die Gebührenentwicklung seit dem Jahr 2016 und die für das Jahr 2020 kalkulierten Ge-

bühren können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden. Zudem sind die Gebühren 

für einen 4-Personen-Haushalt („Musterhaushalt“) dargestellt, für den mit 144 Kubikmetern 

Schmutzwasser und 160 Quadratmetern abflusswirksamer Fläche kalkuliert wird: 

Gebührenart 2016 2017 2018 2019 2020 

Schmutzwasser 

pro Kubikmeter 
3,07 Euro 2,97 Euro 2,87 Euro 2,85 Euro 3,05 Euro 

Niederschlagswasser 

pro Quadratmeter 
0,63 Euro 0,63 Euro 0,63 Euro 0,67 Euro 0,72 Euro 

Musterhaushalt 542,88 Euro 528,48 Euro 514,08 Euro 517,60 Euro 554,40 Euro 

Im Ergebnis steigen die Gebühren für das Jahr 2020 im Vergleich zum Jahr 2019 im Bereich 

des Schmutzwassers um 0,20 Euro und im Bereich des Niederschlagwassers um 0,05 Euro. 

Insgesamt stellen die Gebührenänderungen für den Musterhaushalt eine Erhöhung um 

36,80 Euro zum Jahr 2019 dar. 

Als Ursache für die erhöhten Abwassergebühren sind die aufgrund der Tarifabschlüsse und 

Besoldungssteigerungen jährlich steigenden Personalkosten und die inflationsbedingt 

steigenden Betriebskosten zu benennen. Zudem sind zunehmende Abschreibungen des 

Anlagevermögens und die steigende Verzinsung des Anlagevermögens – begründet durch 

die erheblichen Erweiterungsinvestitionen der letzten Jahre – zu berücksichtigen. Im Ver-

gleich zur Kalkulation 2018 ist ein um circa 4,5 Millionen Euro gestiegenes zu verzinsendes 

Kapital anzusetzen. In diesem Zusammenhang sind zudem die aufgrund der für die Unter-

nehmen guten Marktlage stark gestiegenen Kanalbaupreise zu berücksichtigen. Dagegen 

sind die als Divisor zu berücksichtigen Mengen Schmutzwasser (–1,91 Prozent im Vergleich 

zur Kalkulation 2018) sowie die versiegelte Fläche für die Niederschlagswassergebühr 

(+1,85 Prozent im Vergleich zur Kalkulation 2018) weitestgehend konstant geblieben. Da-

bei ist für die Gebührenkalkulation 2020 der Wegfall des abwasserintensiven Schlachthofes 

zu berücksichtigen. Die hier wegfallenden Mengen konnten teilweise durch Mehrmengen 

anderer Einleiter kompensiert werden, sodass keine signifikanten Veränderungen des Divi-

sors entstanden sind. 
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Berechnungsgrundlagen 

In der Gebührenkalkulation 2020 konnte die Auflösung eines Sonderpostens in Höhe von 

rund 259.300 Euro (2019: rund 199.296 Euro) im Bereich des Schmutzwassers aufwands-

mindernd berücksichtigt werden. Der zum 31.12.2016 in Höhe von rund 1.211.346 Euro 

bestehende Sonderposten soll bis zum 31.12.2021 vollständig reduziert werden und so zur 

Entlastung der Gebührenpflichtigen eingesetzt werden. Im Bereich des Niederschlagswas-

sers ist davon auszugehen, dass der Sonderposten bereits zum 31.12.2019 vollständig re-

duziert werden kann. 

Bei kalkulierten Erlösen in Höhe von 377.900 Euro (2019: 343.550 Euro) sind die umlagefä-

higen Gesamtkosten gegenüber der Kalkulation für das Jahr 2019 von rund 9.197.473 Euro 

auf rund 9.940.976 Euro gestiegen. Im Ergebnis ist der durch Gebühren zu deckende Be-

trag von rund 8.853.923 Euro auf rund 9.563.076 Euro gestiegen. 

Der kalkulatorische Zinssatz wurde in der Gebührenkalkulation 2020 – entsprechend der 

Veröffentlichung der Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen – mit 5,56 Prozent 

angesetzt. In der Gebührenkalkulation 2019 konnte noch ein Zinssatz von 6,24 Prozent an-

gesetzt werden. In der Vorlage 2018/0270 wurde dieser aufgrund eines Verwaltungsverse-

hens fälschlicherweise mit 5,74 Prozent angegeben. Ab der Gebührenkalkulation 2020 soll 

aufgrund von gerichtlichen Hinweisen auf den sogenannten Sicherheitszuschlag in Höhe 

von 0,5 Prozent verzichtet werden. 

Das zu verzinsende Kapital steigt aufgrund der durchgeführten und vorgesehenen Investi-

tionen von 32.618.298 Euro in der Kalkulation 2019 auf 35.752.844 Euro an. Insgesamt stei-

gen die kalkulatorischen Zinsen unter Berücksichtigung der beiden oben genannten Effek-

te um rund 115.568 Euro auf rund 1.987.858 Euro. Die kalkulatorischen Abschreibungen 

steigen aufgrund der durchgeführten und der vorgesehenen hohen Investitionen um rund 

410.235 Euro auf rund 4.389.768 Euro. Der sonstige betriebliche Aufwand erhöht sich durch 

die jährlich steigenden Personalkosten und die inflationsbedingt steigenden Betriebskos-

ten um rund 217.700 Euro auf rund 3.563.350 Euro. 

Die Abwassermenge ist beim Schmutzwasser leicht auf 1.788.918 Kubikmeter gestiegen 

(+0,62 Prozent). Beim Niederschlagswasser ist die abflusswirksame Fläche auf 

5.635.959 Quadratmeter angestiegen (+0,69 Prozent). 

Aufgrund des im Vergleich zur Gebührenkalkulation 2019 gestiegenen Gebührenbedarfs in 

Höhe von rund 5.470.419 Euro (+402.865 Euro/+7,95 Prozent) ist im Bereich Schmutzwas-

ser trotz der ebenfalls leicht gestiegenen Abwassermenge eine Erhöhung der Gebühr um 

0,20 Euro notwendig. 

Im Bereich der Niederschlagswassergebühr steigt der Gebührenbedarf im Vergleich zur 

Gebührenkalkulation 2019 auf rund 4.077.943 Euro (+309.184 Euro/+8,20 Prozent) an. Die 

Steigerung der abflusswirksamen Fläche erfolgt jedoch nicht in gleichem Maße, sodass ei-

ne Gebührenerhöhung um 0,05 Euro die Folge ist.  

Die weiteren Einzelheiten sind der beigefügten Gebührenkalkulation (siehe Anlage 1 zur 

Vorlage) zu entnehmen. 

Die erforderliche Satzungsänderung ist in der Anlage 2 zur Vorlage dargestellt. 

 

Anlage(n): 

1 Kalkulation der Abwasserbeseitigungsgebühren für das Jahr 2020 

2 8. Satzung zur Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung 



Anlage 1 zur Vorlage 2019/0286

Die Aufteilung der Betriebs- und Unterhaltungskosten, der Abschreibungen und Zinsen auf die Bereiche Schmutz- und 

Niederschlagswasser erfolgte entweder – soweit möglich – anhand der jeweiligen tatsächlichen Verursachung der einzelnen Kostenposition 

oder im Übrigen anhand von verursachungsgerechten Zuordungsschlüsseln. Ingesamt ergibt sich so eine gegenüber 2019 nur geringfügig 

veränderte Aufteilung der Kosten von 57,36 Prozent auf Schmutzwasser und 42,64 Prozent auf Niederschlagswasser.

Kalkulation der Abwasserbeseitigungsgebühren für das Jahr 2020

1 Erläuterungen zur Gebührenbedarfsberechnung

Grundlage für die Gebührenbedarfsberechnung 2020 sind die voraussichtlich in diesem Jahr entstehenden Kosten und die 

voraussichtlichen Leistungen.

1.1 Kalkulatorische Abschreibungen

Die kalkulatorische Abschreibung des Anlagevermögens wird auf der Basis der fortgeschriebenen Wiederbeschaffungszeitwerte und des 

für die einzelnen Anlagenteile festgelegten Abschreibungssatzes (abhängig von der Nutzungsdauer) errechnet. Die Fortschreibung erfolgt 

anhand von Indexwerten, die vom Landesbetrieb „Information und Technik Nordrhein-Westfalen – IT.NRW" ermittelt werden. 

1.2 Kalkulatorische Zinsen

Die Berechnung der kalkulatorischen Zinsen für das im Anlagevermögen gebundene Kapital wird auf der Basis der Anschaffungs- bzw. 

Herstellungswerte ermittelt. Hierbei werden Beiträge und Zuweisungen Dritter (Abzugskapital) abgezogen. Bei der Zinsberechnung wird 

ein kalkulatorischer Zinssatz von 5,56 Prozent zugrunde gelegt, der nach der Rechtsprechung des Oberverwaltungsgerichts für das Land 

Nordrhein-Westfalen als Durchschnitt der Emissionsrenditen für festverzinsliche Wertpapier öffentlicher Emittenten von der Deutschen 

Bundesbank ermittelt wird.

2. Kostenzuordnung

Die Berechnung des öffentlichen Kostenanteils an der Niederschlagsentwässerung für öffentliche Straßen, Wege und Plätze beruht auf 

dem ermittelten öffentlichen Flächenanteil. Die Berechnung der Kostenanteile für die Entsorgung des Inhalts aus Kleinkläranlagen und 

abflusslosen Gruben beruht auf dem Verhältnis der entsorgten Grubeninhalte zu dem über die Kanalisation abgeleiteten Schmutzwasser. 
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Leistungen

Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 9.150,00 € 9.075,71 € 0,00 € 73,07 € 1,23 €

+ Sonstige Transfererträge 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 60.000,00 € 35.020,32 € 24.885,17 € 92,95 € 1,56 €

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.550,00 € 1.488,36 € 1.057,62 € 3,95 € 0,07 €

+ Sonstige ordentliche Erträge 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

+ Aktivierte Eigenleistungen 46.200,00 € 26.965,65 € 19.161,58 € 71,57 € 1,20 €

+ Auflösungen aus dem Sonderposten 260.000,00 € 259.300,21 € 0,00 € 688,23 € 11,56 €

Summe Leistungen 377.900,00 € 331.850,25 € 45.104,36 € 929,76 € 15,62 €

Kosten

+ Personalaufwendungen 1.655.800,00 € 1.055.414,01 € 595.417,62 € 4.886,28 € 82,09 €

+ Versorgungsaufwendungen 49.550,00 € 31.583,38 € 17.817,94 € 146,22 € 2,46 €

+ Aufwendungen für Sach- und 

    Dienstleistungen 

1.746.400,00 € 1.157.152,44 € 583.386,41 € 5.764,31 € 96,85 €

+ Transferaufwendungen 55.000,00 € 42.115,25 € 12.540,00 € 339,05 € 5,70 €

+ Sonstige ordentliche Aufwendungen 56.600,00 € 35.469,49 € 20.976,22 € 151,74 € 2,55 €

+ kalkulatorische Zinsen 1.987.858,13 € 1.084.856,67 € 901.698,06 € 1.281,86 € 21,54 €

+ Kalkulatorische Abschreibungen 4.389.767,80 € 2.395.678,46 € 1.991.211,06 € 2.830,72 € 47,56 €

+ Ausgleich von Defiziten aus Vorjahren 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Summe Kosten 9.940.975,93 € 5.802.269,70 € 4.123.047,30 € 15.400,19 € 258,74 €

Summe Leistungen 377.900,00 € 331.850,25 € 45.104,36 € 929,76 € 15,62 €

Summe Kosten 9.940.975,93 € 5.802.269,70 € 4.123.047,30 € 15.400,19 € 258,74 €

Gebührenbedarf (Unterdeckung) -9.563.075,93 € -5.470.419,45 € -4.077.942,93 € -14.470,43 € -243,12 €

2 Ermittlung des durch Gebühren zu deckenden Bedarfes

Kalkulation 

insgesamt

Schmutzwasser Niederschlags-

wasser

Klein-

kläranlagen

Gruben
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3 Berechnung der Divisoren

Frischwasserverbrauch geschätzt Anzahl 

Kubikmeter

Faktor Rechnungs-

einheiten

Leichtverschmutzer 15.236 0,72 10.970

häusliches Abwasser 1.653.751 1,00 1.653.751

Starkverschmutzer 1.200 1,50 1.800

Starkverschmutzer 98.684 1,10 108.552

Geringverschmutzer 27.210 0,50 13.605

abflusslose Gruben 240 1,00 240

Summe 1.796.321 1.788.918

versiegelte Flächen Anzahl 

Quadratmeter

Faktor Rechnungs-

einheiten

Straßenfläche (öffentlich) 1.720.477 1,00 1.720.477

Parkplätze (öffentlich) 22.100 1,00 22.100

versiegelte städtische Grundstücksfläche 160.232 1,00 160.232

versiegelte Fläche private Grundstücksfläche 3.733.150 1,00 3.733.150

Summe 5.635.959

Anzahl 

Kubikmeter

Faktor* Rechnungs-

einheiten

Vehältnis

Abfuhrmenge aus Kleinkläranlagen in 

Kubikmetern

900 16,00 14.400 0,80 %

Frischwasserverbrauch 1.788.918 99,20 %

*Faktor zur Berücksichtigung der besonderen Verschmutzung (DWA/ATV-A 280)

Divisor Schmutzwassergebühr 

Divisor Niederschlagswassergebühr

Divisor Kleinkläranlagen
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4 Ermittlung der Gebühr

Schmutzwassergebühr Anzahl 

Kubikmeter

Anteilige Kosten Gebührensätze 

pro Kubikmeter

Leichtverschmutzer 15.236 33.545,45 € 2,20 €

häusliches Abwasser 1.653.751 5.057.084,79 € 3,05 €

Starkverschmutzer 1.200 5.504,31 € 4,58 €

Starkverschmutzer 98.684 331.947,61 € 3,36 €

Geringverschmutzer 27.210 41.603,38 € 1,52 €

abflusslose Gruben 240 733,91 € 3,05 €

Summe 1.796.321 5.470.419,45 €

Niederschlagswassergebühr Anzahl 

Quadratmeter

Anteilige Kosten Gebührensätze 

pro Kubikmeter

Straßenfläche (öffentlich) 1.720.477 1.244.864,81 € 0,72 €

Parkplätze (öffentlich) 22.100 15.990,63 € 0,72 €

versiegelte städtische Grundstücksfläche 160.232 115.937,14 € 0,72 €

versiegelte Fläche private Grundstücksfläche 3.733.150 2.701.150,36 € 0,72 €

Summe 5.635.959 4.077.942,94 €

Klärschlammbeseitigung Kubikmeter 

Kleinkläranlagen

Kosten 

Kleinkläranlagen

Kubikmeter 

Gruben

Kosten 

Gruben

Entsorgung ohne Abfuhr 300 16,08 € 40 1,01 €

Abfuhr Klärschlammbeseitigung 600 16,07 € 200 14,88 €

Entsorgungsgebühr inklusive Abfuhr 32,15 € 15,89 €

Gebührenerlöse Schmutzwasser  privat 5.455.468,88 € 9.563.075,93 €

Gebührenerlöse Niederschlagswasser privat 2.687.868,00 € 9.540.691,76 €

-22.384,17 €

Erlöse für die Klärschlammbeseitigung 27.332,40 € * Aufgrund von Rundungsdifferenzen

Gesamt 9.540.691,76 €

Überschuss / Fehlbedarf*öffentlicher Kostenanteil an der 

Niederschlagsentwässerung

1.370.022,48 €

Gebührenerlöse gesamt

Gebührenbedarf gesamt
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Anlage 2 zur Vorlage 2019/0286 

8. Satzung der Stadt Beckum zur Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur 

Entwässerungssatzung 

Aufgrund der §§ 7, 8 und 9 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen, der §§ 1, 

2, 4, 6 bis 8 Kommunalabgabengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen und des § 54 

Wassergesetz für das Land Nordrhein-Westfalen hat der Rat der Stadt Beckum am 

____________ folgende Satzung beschlossen: 

Artikel 1 

Die Satzung der Stadt Beckum über die Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen und Ab-

wassergebühren (Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung) vom 

17. Dezember 2008 wird wie folgt geändert: 

1. § 4 Absatz 8 wird wie folgt neu gefasst: 

„Die Gebühr beträgt ab dem 1. Januar 2020 für Schmutzwasser ......................... 3,05 €/m³. 

Abweichend davon beträgt die Gebühr für Schmutzwasser 

1. vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2007 ....................................................... 2,92 €/m³, 

2. vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2008 ....................................................... 2,92 €/m³, 

3. vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2009 ....................................................... 2,99 €/m³, 

4. vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2010 ....................................................... 3,06 €/m³, 

5. vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2011 ....................................................... 3,20 €/m³, 

6. vom 1. Januar 2012 bis zum 31. Dezember 2016 ............................................ 3,07 €/m³, 

7. vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2017 ....................................................... 2,97 €/m³, 

8. vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018 ....................................................... 2,87 €/m³, 

9. vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 ..................................................... 2,85 €/m³.“ 

2. § 5 Absatz 4 wird wie folgt neu gefasst: 

„Die Gebühr beträgt ab dem 1. Januar 2020 für jeden Quadratmeter bebau-

ter/überbauter und/oder befestigter sowie abflusswirksamer Fläche 

im Sinne des Absatz 1 jährlich ...................................................................................................0,72 €. 

Abweichend davon beträgt die Gebühr für jeden Quadratmeter (m²) bebau-

ter/überbauter und/oder befestigter sowie abflusswirksamer Fläche im Sinne des Ab-

satz 1 jährlich 

1. vom 1. Januar 2007 bis zum 31. Dezember 2008 ............................................ 0,64 €/m², 

2. vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2009 ....................................................... 0,63 €/m², 

3. vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2010 ....................................................... 0,64 €/m², 

4. vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2011 ....................................................... 0,65 €/m², 

5. vom 1. Januar 2012 bis zum 31. Dezember 2018 ............................................ 0,63 €/m², 

6. vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 ..................................................... 0,67 €/m².“ 

Artikel 2 

Diese Satzung tritt am 1. Januar 2020 in Kraft. 
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STADT BECKUM 
DER BÜRGERMEISTER 

Federführung: Städtischer Abwasserbetrieb Beckum 
Vorlage 
zu TOP 

Beteiligte(r): Büro des Rates und des Bürgermeisters 

Fachbereich Finanzen und Beteiligungen 

Fachbereich Recht, Sicherheit und Ordnung 

Auskunft erteilt: Herr Dr. Karl-Uwe Strothmann 2019/0237 

Telefon: 02521 29-100 öffentlich 

Änderung der Klärschlammbeseitigungs- und -entsorgungssatzung 

Beratungsfolge: 

Betriebsausschuss 

27.11.2019 Beratung 

Rat der Stadt Beckum 

19.12.2019 Entscheidung 

 

Beschlussvorschlag: 

Sachentscheidung 

Die als Anlage 1 zur Vorlage 2019/0286 – Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung 

zur Entwässerungssatzung – beigefügte Gebührenkalkulation wird für den Bereich Klär-

schlamm beschlossen. 

Die als Anlage zur Vorlage beigefügte 1. Satzung der Stadt Beckum zur Änderung der Klär-

schlammbeseitigungs- und -entsorgungssatzung vom 18. Dezember 2018 wird beschlos-

sen. 

Kosten/Folgekosten 

Die Personal- und Sachkosten für die Erstellung der Gebührenkalkulation sowie die Vorbe-

reitung und Umsetzung der Änderung der Klärschlammbeseitigungs- und 

-entsorgungssatzung der Stadt Beckum sind in den in der Gebührenkalkulation ausgewie-

senen Verwaltungskosten enthalten. 

Finanzierung 

Die Auswirkungen der Gebührenkalkulation werden im Wirtschaftsplan 2020 des Städti-

schen Abwasserbetriebes Beckum berücksichtigt. 

 

Begründung: 

Rechtsgrundlagen 

Die Änderung der Änderung der Klärschlammbeseitigungs- und entsorgungssatzung er-

folgt auf der Grundlage der §§ 7 und 41 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-

Westfalen, der §§ 46 und 54 Wassergesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (LWG NRW) 

sowie der §§ 4 und 6 Kommunalabgabengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen. 
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Demografischer Wandel 

Aspekte des demografischen Wandels sind nicht zu beachten. 

Erläuterungen 

Die Abwasserbeseitigungspflicht der Stadt Beckum umfasst gemäß § 46 Absatz 1 Satz 2 

Nummer 5 LWG NRW das Einsammeln und Abfahren des in Kleinkläranlagen anfallenden 

Klärschlamms und dessen Aufbereitung für eine ordnungsgemäße Verwertung oder Besei-

tigung. Entsprechendes gilt für das in abflusslosen Gruben anfallende Abwasser. 

Die zu beachtenden Vorgaben sind in der Klärschlammbeseitigungs- und 

-entsorgungssatzung geregelt. 

Gemäß § 9 Klärschlammbeseitigungs- und -entsorgungssatzung erhebt die Stadt Beckum 

für die Inanspruchnahme der Einrichtung zur Entsorgung der Grundstücksentwässerungs-

anlagen Benutzungsgebühren. 

Die Gebührenentwicklung je Kubikmeter und Gebührenart seit dem Jahr 2016 bis zu den 

kalkulierten Gebühren für das Jahr 2020 stellt sich wie folgt dar: 

Gebührenart 2016 2017 2018 2019 2020 

Klärschlamm 

Selbstanlieferung 
23,05 Euro 16,92 Euro 15,30 Euro 14,70 Euro 16,08 Euro 

Abwasser 

Selbstanlieferung 
1,46 Euro 1,07 Euro 0,73 Euro 0,96 Euro 1,01 Euro 

Klärschlamm Abfuhr 35,55 Euro 29,42 Euro 27,80 Euro 28,20 Euro 32,15 Euro 

Abwasser Abfuhr 12,77 Euro 12,38 Euro 12,04 Euro 13,46 Euro 15,89 Euro 

Berechnungsgrundlagen 

Die Gebühren für die Beseitigung des Klärschlamms und des Abwassers aus abflusslosen 

Gruben wurden gemeinsam mit den Abwassergebühren kalkuliert. 

Die für die Aufbereitung des Klärschlamms auf der Kläranlage anfallenden Kosten sind an-

teilig in den Gesamtkosten für die Abwasserbeseitigung enthalten. 

Im Gebührenjahr 2020 ergeben sich folgende zu verteilende Kosten für die Klärschlamm- 

beziehungsweise Abwasserbehandlung: 

 Behandlung von Schlämmen aus Kleinkläranlagen .......................................... 14.470,43 Euro 

 Behandlung von Abwasser aus abflusslosen Gruben ............................................ 243,12 Euro 

Unter Berücksichtigung einer voraussichtlich zu behandelnden Menge von 

900 Kubikmetern Klärschlamm aus Kleinkläranlagen und 240 Kubikmetern Abwasser aus 

abflusslosen Gruben ergeben sich für die Selbstanlieferung folgende auf ganze Cent ge-

rundete Gebühren: 

 Selbstanlieferung Klärschlamm ........................................................ 16,08 Euro pro Kubikmeter 

 Selbstanlieferung Abwasser ................................................................ 1,01 Euro pro Kubikmeter 

Die Einzelheiten ergeben sich aus der als Anlage 1 zur Vorlage 2019/0286 – Änderung der 

Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung – beigefügten Gebührenkalku-

lation für das Jahr 2020. Hierauf wird verwiesen. 
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Eine notwendige Abfuhr des Klärschlamms beziehungsweise des Abwassers erfolgt durch 

ein beauftragtes Unternehmen. 

Für das Jahr 2020 ergeben sich für die Klärschlammabfuhr folgende Abfuhrkosten: 

 Abfuhrkosten Klärschlamm............................................................... 16,07 Euro pro Kubikmeter, 

 Abfuhrkosten Abwasser ..................................................................... 14,88 Euro pro Kubikmeter. 

Die Abfuhrkosten werden im Falle der Abholung des Klärschlamms den Gebühren für 

Selbstanlieferung hinzugerechnet. 

 

Anlage(n): 

1. Satzung der Stadt Beckum zur Änderung der Klärschlammbeseitigungs- und 

-entsorgungssatzung 



Anlage zur Vorlage 2019/0237 

1. Satzung der Stadt Beckum zur Änderung der Klärschlammbeseitigungs- 

und -entsorgungssatzung 

Aufgrund der §§ 7 Absatz 1 und 41 Absatz 1 Satz 2 Buchstabe f Gemeindeordnung für das 

Land Nordrhein-Westfalen, der §§ 46 und 54 Wassergesetz für das Land Nordrhein-

Westfalen, der §§ 4 und 6 Kommunalabgabengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen hat 

der Rat der Stadt Beckum am _____________ folgende Satzung beschlossen: 

Artikel 1 

Die Klärschlammbeseitigungs- und -entsorgungssatzung der Stadt Beckum vom 

18. Dezember 2018 wird wie folgt geändert: 

1. § 9 1. Halbsatz (Beseitigung und Entsorgung der Inhalte von Grundstücksentwässe-

rungsanlagen) wird wie folgt geändert: 

In Buchstabe a wird die Angabe „28,20 Euro/Kubikmeter“ durch die Angabe 

„32,15 Euro/Kubikmeter“ ersetzt. 

In Buchstabe b wird die Angabe „13,46 Euro/Kubikmeter“ durch die Angabe 

„15,89 Euro/Kubikmeter“ ersetzt. 

2. § 9 2. Halbsatz (bei Selbstanlieferung) wird wie folgt geändert: 

In Buchstabe a wird die Angabe „14,70 Euro/Kubikmeter“ durch die Angabe 

„16,08 Euro/Kubikmeter“ ersetzt. 

In Buchstabe b wird die Angabe „0,96 Euro/Kubikmeter“ durch die Angabe 

„1,01 Euro/Kubikmeter“ ersetzt. 

Artikel 2 

Diese Satzung tritt am 1. Januar 2020 in Kraft. 
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STADT BECKUM 
DER BÜRGERMEISTER 

Federführung: Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder 
Vorlage 
zu TOP 

Beteiligte(r): Büro des Rates und des Bürgermeisters 

Fachbereich Finanzen und Beteiligungen 

Fachbereich Innere Verwaltung 

Auskunft erteilt: Herr Strothmann 2019/0284 

Telefon: 02521 29-100 öffentlich 

Wirtschaftsplan 2020 – Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder der Stadt Beckum 

Beratungsfolge: 

Betriebsausschuss 

27.11.2019 Beratung 

Rat der Stadt Beckum 

19.12.2019 Entscheidung 

 

Beschlussvorschlag: 

Sachentscheidung 

Der als Anlage zur Vorlage beigefügte Wirtschaftsplan 2020 des Eigenbetriebes Energie-

versorgung und Bäder der Stadt Beckum wird beschlossen. 

Der Finanzplan für die Jahre 2020 bis 2024 wird zur Kenntnis genommen. 

Kosten/Folgekosten 

Durch die Vorbereitung und Erstellung des Wirtschaftsplanes entstehen Personal- und 

Sachkosten, die dem laufenden Betrieb zuzuordnen sind. 

Finanzierung 

Es entstehen keine zusätzlichen finanziellen Auswirkungen auf den Wirtschaftsplan. 

 

Begründung: 

Rechtsgrundlagen 

Der Rat der Stadt Beckum entscheidet gemäß § 4 Eigenbetriebsverordnung für das Land 

Nordrhein-Westfalen über die Feststellung des Wirtschaftsplanes. 

Demografischer Wandel 

Aspekte des demografischen Wandels sind nicht zu berücksichtigen. 

Erläuterungen 

Gemäß § 12 Betriebssatzung der Stadt Beckum für den Eigenbetrieb Energieversorgung 

und Bäder ist für jedes Jahr ein Wirtschaftsplan zu erstellen. Dieser besteht aus dem Er-

folgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht. Zusätzlich ist ein Finanzplan auf-

zustellen. 
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Der Wirtschaftsplan 2020 weist im Erfolgsplan Umsatzerlöse, sonstige betriebliche Erträge 

und Finanzerträge in Höhe von insgesamt 2.439.390 Euro aus. Diesen Erlösen und Erträgen 

stehen Aufwendungen und Steuern in Höhe von 2.185.120 Euro gegenüber. 

Das Jahresergebnis 2020 weist somit einen Überschuss in Höhe von 254.270 Euro aus. Eine 

Vorabgewinnausschüttung an den Kernhaushalt ist nicht geplant. Somit beträgt auch der 

Bilanzgewinn 254.270 Euro. 

Der Vermögensplan 2020 weist Investitionen für Grundstücke und Gebäude, technische 

Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter in Höhe 

von 235.600 Euro aus. 

Die Darlehenstilgung soll mit einem Betrag von 459.800 Euro erfolgen. 

Diesem Mittelbedarf stehen Abschreibungen in Höhe von 190.450 Euro, der Bilanzgewinn 

in Höhe von 254.270 Euro, einen Zuschuss des Fördervereins Neubeckum in Höhe von 

9.000 Euro sowie eine Kreditaufnahme in Höhe von 241.680 Euro gegenüber. 

Im Saldo sollen die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten im Jahr 2020 um 

218.120 Euro reduziert werden. 

Der Finanzplan für die Jahre 2020 bis 2024 ist jeweils ausgeglichen. Den einzelnen Perio-

den des Finanzplans ist eine kontinuierliche Entschuldung zu entnehmen. 

Der Stellenplan 2020 sieht keine Änderung gegenüber dem Stellenplan 2019 vor. 

Der Wirtschaftsplan 2020 des Eigenbetriebes Energieversorgung und Bäder der Stadt 

Beckum wird in der Sitzung des Betriebsausschusses im Einzelnen vorgestellt. Er ist vom 

Rat der Stadt Beckum zu beschließen. 

 

Anlage(n): 

Wirtschaftsplan 2020 – Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder der Stadt Beckum 



Eigenbetrieb 

Energieversorgung und Bäder 
der STADT BECKUM 

Wirtschaftsplan 
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November 2020 
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Anlage zur Vorlage 2019/0284 
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Wirtschaftsplan 2020 

des Eigenbetriebes Energieversorgung und Bäder der Stadt Beckum 

Aufgrund der §§ 4 Buchstabe b und 14 bis 18 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen hat der Rat der Stadt Beckum am __________ folgenden Wirtschaftsplan beschlos-
sen: 

§ 1 

Der Wirtschaftsplan 2020 wird im Erfolgsplan 
im Ertrag auf ..................................................................................................................................... 2.439.390,00 Euro 
im Aufwand auf ................................................................................................................................ 2.185.120,00 Euro 
Jahresüberschuss ................................................................................................................................. 254.270,00 Euro 
und im Vermögensplan 
in der Einnahme auf ........................................................................................................................... 695.400,00 Euro 
in der Ausgabe auf ............................................................................................................................. 695.400,00 Euro 
festgesetzt. 

§ 2 

Die Höhe der im Wirtschaftsplan vorgesehenen Kreditaufnahme beträgt................... 241.680,00 Euro. 

§ 3 

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, 
der zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes erforderlich ist, 

wird auf ..................................................................................................................................................... 73.000,00 Euro 
festgesetzt. 

§ 4 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr zur 
rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, 
wird auf ............................................................................................................................................... 5.000.000,00 Euro 
festgesetzt. 

§ 5 

Die Ausgaben für verschiedene Vorhaben des Erfolgsplanes, die sachlich eng zusammenhän-
gen, sind gegenseitig deckungsfähig. 

§ 6 

Über und außerplanmäßige Ausgaben für Einzelvorhaben des Vermögensplanes, die 
15.000,00 Euro des Ansatzes im Vermögensplan überschreiten, bedürfen der Zustimmung des 
Betriebsausschusses. 

Beckum, den 11. November 2019 gezeichnet   
 Dr. Karl-Uwe Strothmann 
 Bürgermeister und Betriebsleiter 
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Erfolgsplan 

 PLAN 2020 PLAN 2019 IST 2018 

 

gesamt 

Euro 

Hallenbad 

Beckum 

Euro 

Freibad 

Beckum 

Euro 

Freibad 

Neubeckum 

Euro 

 

gesamt 

Euro 

 

gesamt 

Euro 

1. Umsatzerlöse 368.890,00 182.100,00 91.740,00 95.050,00 367.800,00 399.465,55 

2. Sonstige betriebliche Erträge 20.400,00 17.500,00 1.050,00 1.850,00 19.010,00 18.052,84 

3. Materialaufwand 547.900,00 266.550,00 155.850,00 125.500,00 673.300,00 486.571,74 

4. Personalaufwand 875.500,00 414.850,00 226.450,00 234.200,00 825.000,00 792.926,39 

5. Abschreibungen auf Sachanlagen 190.450,00 57.700,00 81.550,00 51.200,00 195.050,00 190.914,04 

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen 200.320,00 91.310,00 51.430,00 57.580,00 185.190,00 179.256,05 

I. Betriebsergebnis –1.424.880,00 –630.810,00 –422.490,00 –371.580,00 –1.491.730,00 –1.232.149,83 

7. Erträge aus Beteiligungen 2.050.000,00 0,00 0,00 0,00 2.200.000,00 2.185.329,46 

8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 44,46 

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 335.950,00 0,00 0,00 0,00 336.450,00 355.986,16 

II. Finanzergebnis 1.714.150,00 0,00 0,00 0,00 1.863.650,00 1.829.387,76 

III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 289.270,00 0,00 0,00 0,00 371.920,00 597.237,93 

10. Steuern vom Einkommen und Ertrag 35.000,00 0,00 0,00 0,00 74.600,00 174.265,00 

IV. Ergebnis nach Steuern 254.270,00 0,00 0,00 0,00 297.320,00 422.972,93 

11. Sonstige Steuern 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

V. Jahresüberschuss 254.270,00 0,00 0,00 0,00 297.320,00 422.972,93 

12. Gewinnausschüttung an den Kernhaushalt 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00 

VI. Bilanzgewinn 254.270,00 0,00 0,00 0,00 47.320,00 172.972,93 
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Erläuterungen zum Erfolgsplan 

 PLAN 2020 PLAN 2019 IST 2018 

gesamt 

Euro 

Hallenbad 

Beckum 

Euro 

Freibad 

Beckum 

Euro 

Freibad 

Neubeckum 

Euro 

gesamt 

Euro 

gesamt 

Euro 

Umsatzerlöse 

Benutzungsgebühren 205.000,00 55.000,00 70.000,00 80.000,00 205.000,00 240.728,79 

Benutzungsgebühren von Schulen und Vereinen 69.500,00 55.000,00 9.500,00 5.000,00 68.000,00 65.349,52 

Benutzungsgebühren von Ermäßigungsberechtig-

ten 
20.400,00 4.500,00 7.700,00 8.200,00 19.700,00 21.360,32 

Einnahmen aus Sonderveranstaltungen 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 17.000,00 20.861,65 

Pachteinnahmen 4.590,00 0,00 3.590,00 1.000,00 6.200,00 2.545,18 

Sonstige Umsatzerlöse 49.400,00 47.600,00 950,00 850,00 51.900,00 48.620,09 

Umsatzerlöse 368.890,00 182.100,00 91.740,00 95.050,00 367.800,00 399.465,55 

Sonstige betriebliche Erträge 20.400,00 17.500,00 1.050,00 1.850,00 19.010,00 18.052,84 

Materialaufwand 

Energieaufwand 192.750,00 109.250,00 42.550,00 40.950,00 195.350,00 191.386,38 

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Abfallentsorgung 21.200,00 5.850,00 7.300,00 8.050,00 19.400,00 20.810,20 

Dienstkleidung 4.850,00 2.550,00 1.200,00 1.100,00 4.150,00 4.790,35 

Unterhaltung der Gebäude 124.100,00 50.400,00 49.300,00 24.400,00 246.550,00 84.920,42 

Wartungskosten Blockheizkraftwerk 19.500,00 15.000,00 4.500,00 0,00 19.500,00 15.048,38 

Bezogene Leistungen Städtische Betriebe Beckum 100.000,00 30.500,00 34.000,00 35.500,00 102.250,00 94.895,25 

Fremdreinigung 69.000,00 50.000,00 10.000,00 9.000,00 69.000,00 64.740,53 

Unterhaltung, Ersatzbeschaffung von Geräten 16.500,00 3.000,00 7.000,00 6.500,00 17.100,00 9.980,23 

Materialaufwand 547.900,00 266.550,00 155.850,00 125.500,00 673.300,00 486.571,74 

Personalaufwand 875.500,00 414.850,00 226.450,00 234.200,00 825.000,00 792.926,39 

Abschreibungen auf Sachanlagen 190.450,00 57.700,00 81.550,00 51.200,00 195.050,00 190.914,04 
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 PLAN 2020 PLAN 2019 IST 2018 

gesamt 

Euro 

Hallenbad 

Beckum 

Euro 

Freibad 

Beckum 

Euro 

Freibad 

Neubeckum 

Euro 

gesamt 

Euro 

gesamt 

Euro 

Sonstige betriebliche Aufwendungen 

Steuern und Abgaben 96.000,00 28.000,00 31.000,00 37.000,00 96.000,00 94.438,53 

Versicherungen und Beiträge 20.450,00 8.700,00 5.800,00 5.950,00 20.520,00 17.054,61 

Sonstige Geschäftsausgaben 83.870,00 54.610,00 14.630,00 14.630,00 68.670,00 67.762,91 

Sonstige betriebliche Aufwendungen 200.320,00 91.310,00 51.430,00 57.580,00 185.190,00 179.256,05 

I. Betriebsergebnis –1.424.880,00 –630.810,00 –422.490,00 –371.580,00 –1.491.730,00 –1.232.149,83 

Erträge aus Beteiligungen 

Gewinnanteil EVB GmbH & Co. KG  1.700.000,00 0,00 0,00 0,00 1.900.000,00 1.855.732,83 

Gewinnausschüttung 

Wasserversorgung Beckum GmbH 
350.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 329.596,63 

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 44,46 

Zinsaufwand 

Zinsen kurzfristige Verbindlichkeiten 500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 714,94 

Zinsen langfristige Verbindlichkeiten 332.700,00 0,00 0,00 0,00 332.700,00 355.271,22 

Zinsen Neuaufnahme Darlehen 2.750,00 0,00 0,00 0,00 2.750,00 0,00 

II. Finanzergebnis 1.714.150,00 0,00 0,00 0,00 1.863.650,00 1.829.387,76 

III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 289.270,00 0,00 0,00 0,00 371.920,00 597.237,93 
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 PLAN 2020 PLAN 2019 IST 2018 

gesamt 

Euro 

Hallenbad 

Beckum 

Euro 

Freibad 

Beckum 

Euro 

Freibad 

Neubeckum 

Euro 

gesamt 

Euro 

gesamt 

Euro 

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 

Gewerbeertragsteuer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Körperschaftsteuer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.557,50 

Kapitalertragsteuer 35.000,00 0,00 0,00 0,00 74.600,00 80.707,50 

IV. Ergebnis nach Steuern 254.270,00 0,00 0,00 0,00 297.320,00 422.972,93 

Sonstige Steuern 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

V. Jahresüberschuss 254.270,00 0,00 0,00 0,00 297.320,00 422.972,93 

Gewinnausschüttung an den Kernhaushalt 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00 

VI. Bilanzgewinn 254.270,00 0,00 0,00 0,00 47.320,00 172.972,93 
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Vermögensplan 

I. Mittelbedarf 

Ansatz 

2020 

Euro 

Summe Ansatz 

2020 

Euro 

Bauten, Besondere Bauteile   

Hallenbad Beckum   

Planung Erneuerung der Lüftung 68.250,00  

Freibad Beckum   

Wasserrutsche Kinderbecken 70.000,00  

Garderobenschränke 36.500,00  

Freibad Neubeckum   

Garderobenschränke 33.000,00  

Sonnensegel 7.000,00 214.750,00 

Technische Anlagen und Maschinen   

Freibad Beckum 

Gaswarngerät 
2.900,00 2.900,00 

Betriebs- und Geschäftsausstattung   

Hallenbad Beckum 

Fernseher Werbung 
1.000,00  

Freibad Neubeckum 

Kickertisch 
1.600,00 2.600,00 

Geringwertige Wirtschaftsgüter 15.350,00 15.350,00 

Darlehenstilgung 
 

 

bestehende Darlehen 455.300,00  

neues Darlehen 4.500,00 459.800,00 

Mittelbedarf gesamt  695.400,00 

II. Mittelherkunft   

Abschreibungen Sachanlagen 190.450,00 190.450,00 

Bilanzgewinn 254.270,00 254.270,00 

Zuschuss Förderverein Neubeckum zur Wasserrutschbahn 

und zum Sonnensegel 
9.000,00 9.000,00 

Aufnahme Kommunalkredit 241.680,00 241.680,00 

Mittelherkunft gesamt 695.400,00 695.400,00 
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Finanzplan 

Finanzmittelbedarf 

Ansatz 

2020 

Euro 

Ansatz 

2021 

Euro 

Ansatz 

2022 

Euro 

Ansatz 

2023 

Euro 

Ansatz 

2024 

Euro 

Investitionen 

Grundstücke und 

Gebäude 
214.750,00 90.000,00 255.600,00 80.100,00 21.800,00 

Technische 

Anlagen 
2.900,00 0,00 141.750,00 0,00 0,00 

Betriebs- und 

Geschäftsausstattung 
2.600,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 

Geringwertige 

Wirtschaftsgüter 
15.350,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 

Tilgung Darlehen 459.800,00 455.300,00 467.900,00 481.000,00 494.400,00 

Gesamt 695.400,00 572.300,00 892.250,00 588.100,00 543.200,00 

Finanzmittelherkunft 

Abschreibungen 190.450,00 195.000,00 195.000,00 195.000,00 195.000,00 

Bilanzgewinn/ 

Jahresüberschuss 
254.270,00 –100.260,00 255.890,00 300.000,00 300.000,00 

Zuschüsse 9.000,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 

Kreditaufnahme 241.680,00 453.560,00 441.360,00 93.100,00 48.200,00 

Gesamt 695.400,00 572.300,00 892.250,00 588.100,00 543.200,00 

Finanzmittelüberschuss 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Stellenplan 

Bezeich-

zeich-

nung 

Entgelt-

gruppe 

Zahl der Stellen nach Stellenübersicht 

2020 

Tatsächlich 

besetzt 

30.06.2019 

Zahl der 

Stellen 2019 

Stellen-

bewertung 

Eingruppierung Stellenin-

haber (innen) 

tariflich 

Beschäf-

tigte 

9b 1 1 1 1 

8 1 1 1 1 

5 6 6 6 6 

4 1 1 0 0 

3 0,5 0,5 1,5 1,5 

insgesamt 9,5 9,5 9,5 9,5 

nachrichtlich:  

Auszubildende 1 1 2 2 
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Kontennachweis zum Erfolgsplan 

 

Plan 

2020 

Euro 

Plan 

2019 

Euro 

Ist 

2018 

Euro 

Umsatzerlöse 

Benutzungsgebühren 7 % 

830000 Hallenbad Beckum 55.000,00 55.000,00 54.915,47 

830100 Freibad Beckum 70.000,00 65.000,00 82.111,38 

830200 Freibad Neubeckum 80.000,00 85.000,00 103.701,94 

Zwischensumme 205.000,00 205.000,00 240.728,79 

Benutzungsgebühren von Schulen und Vereinen 7 % 

831200 Hallenbad Beckum 55.000,00 55.000,00 49.231,77 

831300 Freibad Beckum 9.500,00 8.000,00 9.403,74 

831400 Freibad Neubeckum 5.000,00 5.000,00 6.714,01 

Zwischensumme 69.500,00 68.000,00 65.349,52 

Benutzungsgebühren von Ermäßigungsberechtigten 7 % 

830700 Hallenbad Beckum 4.500,00 4.200,00 4.932,30 

830800 Freibad Beckum 7.700,00 7.300,00 7.868,00 

830900 Freibad Neubeckum 8.200,00 8.200,00 8.560,02 

Zwischensumme 20.400,00 19.700,00 21.360,32 

Einnahmen aus Sonderveranstaltungen 7 % 

831100 Hallenbad Beckum 20.000,00 19.000,00 20.861,65 

Zwischensumme 20.000,00 19.000,00 20.861,65 

Pacht-/Mieteinnahmen steuerfrei 

862100 Mieterträge Freibad Beckum 2.590,00 4.200,00 0,00 

862600 
Freibad Beckum 

Pachteinnahmen 
1.000,00 1.000,00 1.338,33 

862700 
Freibad Neubeckum 

Pachteinnahmen 
1.000,00 1.000,00 1.206,85 

Zwischensumme 4.590,00 6.200,00 2.545,18 

Sonstige Umsatzerlöse 

270500 
Steuererstattung Erdgaseinsatz 

Blockheizkraftwerk 
11.300,00 11.000,00 12.134,27 

270600 
Förderung Stromerzeugung 

Blockheizkraftwerk 19 % 
29.500,00 30.000,00 29.865,88 

831600 Erlöse Freibadjubiläen 1.500,00 0,00 0,00 

891000 
Hallenbad Beckum 

Verkauf von Webabzeichen 19 % 
600,00 400,00 234,41 

891100 
Freibad Beckum 

Verkauf von Webabzeichen 19 % 
200,00 100,00 137,80 

891200 
Freibad Neubeckum 

Verkauf von Webabzeichen 19 % 
100,00 100,00 167,20 
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Plan 

2020 

Euro 

Plan 

2019 

Euro 

Ist 

2018 

Euro 

891300 Verkauf Werbeartikel 19 % 1.200,00 1.000,00 1.424,62 

891900 Abgabe EEG-Umlage –9.500,00 –2.700,00 –9.723,64 

892000 

Hallenbad Beckum 

Erlöse Energieverkauf Blockheizkraft-

werk 19 % 

14.500,00 12.000,00 14.379,55 

Zwischensumme 49.400,00 51.900,00 48.620,09 

Summe Umsatzerlöse 368.890,00 369.800,00 399.465,55 

Sonstige betriebliche Erträge 

270000 Sonstige Erträge 0,00 10,00 0,00 

273500 Erträge Auflösung Rückstellungen 100,00 100,00 0,00 

274000 Erträge Auflösung Sonderposten 12.200,00 15.000,00 14.981,39 

274200 
Hallenbad Beckum Versicherungsent-

schädigungen 
1.000,00 1.000,00 0,00 

274300 
Freibad Beckum Versicherungsent-

schädigungen 
1.000,00 1.000,00 2.037,56 

274400 
Freibad Neubeckum Versicherungs-

entschädigungen 
1.000,00 1.000,00 0,00 

274500 
Erstattung Versicherungsbeitrag des 

Fördervereins Neubeckum 
100,00 120,00 116,75 

275000 
Erstattungen nach Aufwendungsaus-

gleichgesetz 
4.150,00 0,00 0,00 

892100 
Hallenbad Beckum Vermischte Ein-

nahmen 
50,00 20,00 64,12 

892200 
Freibad Beckum Vermischte Einnah-

men 
50,00 20,00 72,64 

892500 
Freibad Neubeckum Vermischte Ein-

nahmen 
50,00 20,00 63,62 

893000 
Erstattung Energiekosten 

Förderverein Freibad Neubeckum 7 % 
700,00 720,00 716,76 

Summe Sonstige betriebliche Erträge 20.400,00 19.010,00 18.052,84 
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Plan 

2020 

Euro 

Plan 

2019 

Euro 

Ist 

2018 

Euro 

Materialaufwand 

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren 

Energieaufwand 

Heizkosten Gas 

401000 Hallenbad Beckum  80.200,00 80.200,00 84.493,36 

401100 Freibad Beckum 24.000,00 24.000,00 21.046,47 

401200 Freibad Neubeckum 12.900,00 14.000,00 10.573,54 

Wasserverbrauch 

401500 Hallenbad Beckum 3.000,00 2.500,00 2.745,17 

401600 Freibad Beckum 2.500,00 2.000,00 2.094,51 

401700 Freibad Neubeckum 8.000,00 3.000,00 7.890,15 

Stromverbrauch 

402000 Hallenbad Beckum 8.000,00 11.500,00 5.853,68 

402100 Freibad Beckum 7.000,00 7.000,00 7.992,91 

402200 Freibad Neubeckum 11.000,00 15.000,00 12.790,60 

Contractingrate 

402300 Hallenbad Beckum 18.050,00 18.050,00 17.947,44 

402400 Freibad Beckum 9.050,00 9.050,00 8.979,27 

402500 Freibad Neubeckum 9.050,00 9.050,00 8.979,28 

Zwischensumme 192.750,00 195.350,00 191.386,38 

Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Abfallentsorgung 

Reinigungsmittel/-kosten 

403000 Hallenbad Beckum 5.600,00 5.600,00 3.118,01 

403100 Freibad Beckum 7.000,00 6.500,00 9.694,56 

403200 Freibad Neubeckum 7.000,00 5.700,00 6.897,62 

Unterhaltung Abfallsammelstelle 

403500 Freibad Neubeckum 850,00 850,00 647,50 

Laufende Unterhaltung Grünanlagen an Gebäuden 

408000 Hallenbad Beckum 150,00 150,00 255,32 

408100 Freibad Beckum 300,00 300,00 144,32 

408200 Freibad Neubeckum 200,00 200,00 52,87 

Betriebsbedarf 

403900 Alle Bäder 100,00 100,00 0,00 

Zwischensumme 21.200,00 19.400,00 20.810,20 
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Plan 

2020 

Euro 

Plan 

2019 

Euro 

Ist 

2018 

Euro 

Anschaffung, Unterhaltung von Dienstkleidung 

403600 Hallenbad Beckum 2.550,00 2.350,00 2.547,37 

403700 Freibad Beckum 1.200,00 950,00 1.158,52 

403800 Freibad Neubeckum 1.100,00 850,00 1.084,46 

Zwischensumme 4.850,00 4.150,00 4.790,35 

Summe a) 218.800,00 218.900,00 216.986,93 

b) Aufwendungen für bezogenen Leistungen 

Gebäudeunterhaltung 

400000 Hallenbad Beckum 23.400,00 52.150,00 15.648,58 

Erneuerung blinder Isolierglasscheiben: 2.100,00 Euro 
Neubeschichtung Filterbehälter: 12.800,00 Euro 
Stufenanlage Haupteingang: 8.500,00 Euro 

400100 Freibad Beckum 35.800,00 94.300,00 11.205,00 

Material Reparatur Beckenrandfliesen: 5.600,00 Euro 
Teilerneuerung der Überlaufrinne: 18.900,00 Euro 
Fenstererneuerung Umkleidetrakt: 11.300,00 Euro 

400200 Freibad Neubeckum 12.100,00 46.800,00 4.137,88 

Pumpe Solarabsorber: 4.000,00 Euro 
Teilerneuerung Fliesen Sprunggrube: 2.500,00 Euro 
Material Reparatur Beckenrandfliesen: 5.600,00 Euro 

Laufende Unterhaltung Gebäude und Anlagen 

407000 Hallenbad Beckum 27.000,00* 27.100,00 26.062,61 

Fixe Kosten pro Jahr circa 10.800,00 Euro. 

407100 Freibad Beckum 13.500,00* 13.600,00 18.530,98 

Fixe Kosten pro Jahr circa 4.020,00 Euro. 

407200 Freibad Neubeckum 12.300,00* 12.600,00 9.335,37 

Fixe Kosten pro Jahr circa 3.140,00 Euro. 

Zwischensumme 124.100,00 246.550,00 84.920,42 

Wartungskosten Blockheizkraftwerk 

404000 Hallenbad Beckum 15.000,00 15.000,00 11.587,25 

404100 Freibad Beckum 4.500,00 4.500,00 3.461,13 

Zwischensumme 19.500,00 19.500,00 15.048,38 

Leistungen der Städtischen Betriebe Beckum 

405000 Hallenbad Beckum (FD 65) 28.500,00 29.400,00 27.442,92 

405100 Freibad Beckum (FD 65) 28.000,00 27.000,00 44.497,91 

405200 Freibad Neubeckum (FD 65) 29.500,00 33.500,00 15.257,84 

405500 Hallenbad Beckum 2.000,00 2.050,00 1.420,37 
405600 Freibad Beckum 6.000,00 5.150,00 3.490,73 

405700 Freibad Neubeckum 6.000,00 5.150,00 2.785,48 

Zwischensumme 100.000,00 102.250,00 94.895,25 
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Plan 

2020 

Euro 

Plan 

2019 

Euro 

Ist 

2018 

Euro 

Fremdreinigung 

405800 Hallenbad Beckum 50.000,00 50.000,00 44.897,78 

405900 Freibad Beckum 10.000,00 10.000,00 11.006,67 

406000 Freibad Neubeckum 9.000,00 9.000,00 8.836,08 

Zwischensumme 69.000,00 69.000,00 64.740,53 

Unterhaltung und Ersatzbeschaffung von Geräten 

409000 Hallenbad Beckum 3.000,00 3.000,00 3.042,89 

409100 Freibad Beckum 7.000,00 9.200,00 3.715,68 

409200 Freibad Neubeckum 6.500,00 4.900,00 3.221,66 

Zwischensumme 16.500,00 17.100,00 9.980,23 

Summe b) 329.100,00 454.400,00 269.584,81 

Summe Materialaufwand 547.900,00 673.300,00 486.571,74 

Personalaufwand 

a) Löhne und Gehälter 

410000 Entgelte Hallenbad Beckum *317.700,00 303.550,00 285.210,66 

410100 Entgelte Freibad Beckum *173.300,00 183.600,00 173.407,74 

410200 Entgelte Freibad Neubeckum *180.100,00 146.400,00 138.360,72 

*Tariferhöhung 1,06 % ab 01.03.2020 und weitere 3 % ab 01.09.2020; Erhöhung Besoldung 3,2 % 

ab 01.01.2020; Verrechnung anteilige Personalkosten vom Kernhaushalt; Rettungsschwimmer mit 

Durchschnittswert. 

410300 Urlaubs- und Gleitzeitverpflichtungen 2.000,00 2.000,00 13.350,00 

410400 
Zuführung/Auflösung Rückstellung 

zur Altersteilzeit 
1.800,00 0,00 1.953,00 

Summe a) 674.900,00 635.550,00 612.282,12 

b) Soziale Abgaben etc. 

Arbeitgeberanteil Zusatzversorgung (inklusive pauschale Lohnsteuer) 

410500 Hallenbad Beckum 22.050,00 21.400,00 20.085,73 

410600 Freibad Beckum 11.000,00 12.500,00 11.464,79 

410700 Freibad Neubeckum 11.450,00 9.450,00 8.607,45 

Arbeitgeberanteil Sozialversicherung 

411000 Hallenbad Beckum 58.200,00 54.950,00 50.904,02 

411100 Freibad Beckum 29.350,00 30.600,00 29.095,75 

411200 Freibad Neubeckum 29.850,00 22.750,00 21.824,19 

Versorgungskassenbeitrag 

411500 Hallenbad Beckum 12.500,00 12.000,00 12,408,56 

411600 Freibad Beckum 12.200,00 12.000,00 12.133,48 

411700 Freibad Neubeckum 12.200,00 12.000,00 12.133,48 
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Plan 

2020 

Euro 

Plan 

2019 

Euro 

Ist 

2018 

Euro 

Beihilfe 

412000 Hallenbad Beckum 600,00 600,00 597,26 

412100 Freibad Beckum 600,00 600,00 593,93 

412200 Freibad Neubeckum 600,00 600,00 593,93 

Personalnebenkosten 

412500 Hallenbad Beckum 0,00 0,00 88,95 

412600 Freibad Beckum 0,00 0,00 49,88 

412700 Freibad Neubeckum 0,00 0,00 62,87 

Summe b) 200.600,00 189.450,00 180.644,27 

Summe Personalaufwand 875.500,00 825.000,00 792.926,39 

Abschreibungen 

483000 Sachanlagen 175.100,00 179.850,00 180.995,31 

483500 
Sofortabschreibung Geringwertige 

Wirtschaftsgüter 
15.350,00 15.200,00 9.918,73 

 
190.450,00 195.050,00 190.914,04 

Sonstige betriebliche Aufwendungen 

Steuern und Abgaben 

439000 Hallenbad Beckum 28.000,00 30.000,00 27.562,07 

439100 Freibad Beckum 31.000,00 36.000,00 30.875,14 

439200 Freibad Neubeckum 37.000,00 30.000,00 36.001,32 

 
96.000,00 96.000,00 94.438,53 

Vorausleistungen für Versicherungsschäden 

408300 Hallenbad Beckum 1.000,00 1.000,00 0,00 

408400 Freibad Beckum 1.000,00 1.000,00 1.204,25 

408500 Freibad Neubeckum 1.000,00 1.000,00 0,00 

Versicherungsbeiträge für Gebäude und Einrichtung 

436000 Hallenbad Beckum 3.600,00 3.600,00 3.121,21 

436100 Freibad Beckum 700,00 700,00 601,73 

436200 Freibad Neubeckum 850,00 800,00 706,28 

Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherung 

436600 Hallenbad Beckum 3.900,00 4.000,00 3.670,38 

436700 Freibad Beckum 3.900,00 4.000,00 3.670,38 

436800 Freibad Neubeckum 3.900,00 4.000,00 3.670,38 

438000 
Beiträge an Verbände und Vereine 

Hallenbad Beckum 
200,00 140,00 136,68 

Beiträge an Verbände und Vereine 

438100 Freibad Beckum 200,00 140,00 136,66 

438200 Freibad Neubeckum 200,00 140,00 136,66 

Zwischensumme 20.450,00 20.520,00 17.054,61 
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Plan 

2020 

Euro 

Plan 

2019 

Euro 

Ist 

2018 

Euro 

Sonstige Geschäftsausgaben 

Werbekosten 

460000 Hallenbad Beckum 6.000,00 7.000,00 2.851,61 

460100 Freibad Beckum 50,00 300,00 424,25 

460200 Freibad Neubeckum 50,00 300,00 1.326,79 

Erwerb von Webabzeichen 

460300 Hallenbad Beckum 600,00 600,00 498,99 

460400 Freibad Beckum 150,00 150,00 136,74 

460500 Freibad Neubeckum 150,00 150,00 136,75 

Jubiläumsaufwand 

464100 Freibäder 6.500,00 0,00 0,00 

Unterhaltung, Anschaffung und Ersatz von Inventar 

470000 Hallenbad Beckum 150,00 150,00 0,00 

470100 Freibad Beckum 150,00 150,00 58,82 

470200 Freibad Neubeckum 150,00 150,00 58,82 

 

484000 Forderungsverluste 0,00 50,00 0,00 

490000 Sonstige betriebliche Aufwendungen 500,00 500,00 103,62 

490100 
Vorsteuerkorrektur hoheitlicher 

Bereich 
18.300,00 20.000,00 18.261,97 

490500 Volkshochschulgebühren 550,00 550,00 484,00 

Portogebühren 

491000 Hallenbad Beckum 350,00 350,00 0,00 

491100 Freibad Beckum 200,00 200,00 0,00 

491200 Freibad Neubeckum 200,00 200,00 0,00 

Fernsprechgebühren 

492000 Hallenbad Beckum 350,00 350,00 315,27 

492100 Freibad Beckum 150,00 150,00 88,44 

492200 Freibad Neubeckum 150,00 150,00 88,44 

Rundfunkgebühren 

492500 Hallenbad Beckum 160,00 160,00 162,84 

492600 Freibad Beckum 30,00 30,00 23,32 

492700 Freibad Neubeckum 30,00 30,00 23,32 

Papier, Drucksachen und Bürobedarf 

493000 Hallenbad Beckum 300,00 300,00 273,90 

493100 Freibad Beckum 400,00 400,00 23,38 

493200 Freibad Neubeckum 400,00 400,00 40,11 

 

493600 Bekanntmachungen 1.000,00 1.700,00 420,40 
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Plan 

2020 

Euro 

Plan 

2019 

Euro 

Ist 

2018 

Euro 

GEMA-Gebühren 

493700 Hallenbad Beckum 1.300,00 1.300,00 0,00 

493800 Freibad Beckum 200,00 200,00 0,00 

493900 Freibad Neubeckum 200,00 200,00 0,00 

Amtliche Blätter, Zeitschriften und Bücher 

494000 Hallenbad Beckum 150,00 150,00 27,57 

494100 Freibad Beckum 150,00 150,00 13,79 

494200 Freibad Neubeckum 150,00 150,00 13,79 

Aus- und Fortbildung inklusive Reisekosten 

494500 Hallenbad Beckum 2.850,00 2.800,00 2.652,48 

494600 Freibad Beckum 900,00 850,00 798,92 

494700 Freibad Neubeckum 900,00 850,00 815,24 

     

495000 Beratungskosten 1.750,00 3.500,00 4.866,67 

495700 Kosten für Abschlussprüfung 7.500,00 7.300,00 7.406,25 

Miete für Druck- und Kopiergeräte 

496000 Hallenbad Beckum 1.300,00 1.300,00 0,00 

496100 Freibad Beckum 650,00 650,00 0,00 

496200 Freibad Neubeckum 650,00 650,00 0,00 

Datenverarbeitungsaufwand 

496300 Hallenbad Beckum 5.800,00 5.800,00 5.127,97 

496400 Freibad Beckum 4.350,00 4.350,00 4.350,00 

496500 Freibad Neubeckum 4.350,00 4.350,00 4.350,00 

Sachkosten 

496600 Hallenbad Beckum 4.100,00 0,00 3.542,50 

496700 Freibad Beckum 4.000,00 0,00 3.538,13 

496800 Freibad Neubeckum 4.000,00 0,00 3.538,13 

     

497000 
Buchungsgebühren 

im Kontokorrentverkehr 
1.600,00* 1.650,00* 919,69 

Ab 2019 zusätzlicher Aufwand für EC-Lesegeräte. 

 
83.870,00 70.670,00 67.762,91 

Summe Sonstiger betrieblicher Aufwand 200.320,00 187.190,00 179.256,05 

I. Betriebsergebnis –1.424.880,00 –1.491.730,00 –1.232.149,83 

Erträge aus Beteiligungen 

260000 Erträge aus Beteiligung EVB KG 1.700.000,00 1.900.000,00 1.855.732,83 

261500 Erträge aus Beteiligung WV GmbH 350.000,00 300.000,00 329.596,63 

 
2.050.000,00 2.200.000,00 2.185.329,46 
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Plan 

2020 

Euro 

Plan 

2019 

Euro 

Ist 

2018 

Euro 

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 

265000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 100,00 100,00 44,46 

 
100,00 100,00 44,46 

Zinsen und ähnliche Aufwendungen 

211000 kurzfristige Verbindlichkeiten 500,00 1.000,00 714,94 

212000 langfristige Verbindlichkeiten 332.700,00 332.700,00 355.271,22 

212000 Zinsen neues Darlehen 2.750,00 2.750,00 0,00 

Zwischensumme 335.950,00 336.450,00 355.986,16 

II. Finanzergebnis 1.714.150,00 1.863.650,00 1.829.387,76 

III. Ergebnis der gewöhnlichen 

Geschäftstätigkeit 
289.270,00 371.920,00 597.237,93 

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 

220300 Körperschaftsteuer Vorjahre 0,00 0,00 93.557,50 

223100 Kapitalertragsteuer *35.000,00 74.600,00 80.707,50 

*Kapitalertragsteuer für hoheitliche Nutzung: 35.000 Euro  

Zwischensumme 35.000,00 74.600,00 174.265,00 

IV . Ergebnis nach Steuern 254.270,00 297.320,00 422.972,93 

V. Jahresüberschuss 254.270,00 297.320,00 422.972,93 

Gewinnausschüttung an den Kernhaushalt 0,00 250.000,00 250.000,00 

VI. Bilanzgewinn 254.270,00 47.320,00 172.972,93 
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Beschlussvorschlag: 

Sachentscheidung 

Der als Anlage zur Vorlage beigefügte Wirtschaftsplan 2020 des Städtischen Abwasserbe-

triebes Beckum wird beschlossen. 

Die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2021 bis 2023 wird beschlossen. 

Kosten/Folgekosten 

Durch die Vorbereitung und Erstellung des Wirtschaftsplanes entstehen Personal- und 

Sachkosten, die dem laufenden Verwaltungsbetrieb zuzuordnen sind. 

Finanzierung 

Es entstehen keine zusätzlichen finanziellen Auswirkungen auf den Wirtschaftsplan. 

 

Begründung: 

Rechtsgrundlagen 

Der Rat der Stadt Beckum entscheidet gemäß § 4 Eigenbetriebsverordnung für das Land 

Nordrhein-Westfalen über die Feststellung des Wirtschaftsplanes. 

Demografischer Wandel 

Aspekte des demografischen Wandels sind nicht zu berücksichtigen. 

Erläuterungen 

Der Städtische Abwasserbetrieb Beckum wird im Rechnungswesen nach den Regeln des 

Neuen Kommunalen Finanzmanagements geführt. Danach ist für jedes Jahr ein Wirt-

schaftsplan zu erstellen. Dieser besteht aus dem Ergebnisplan und dem Finanzplan. 

Der Finanzplan ist in einen Teil A und einen Teil B gegliedert. 
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Im Teil A werden die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 

und der Finanzierungstätigkeit sowie die kumulierten Einzahlungen und Auszahlungen für 

die Investitionen ausgewiesen. 

Im Teil B werden die Investitionsmaßnahmen im Einzelnen dargestellt. 

Der Wirtschaftsplan 2020 weist im Ergebnisplan bei den ordentlichen Erträgen eine Summe 

von 10.378.600 Euro aus. Den Erträgen stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von 

6.874.100 Euro gegenüber. Das ordentliche Ergebnis weist damit einen Überschuss in Höhe 

von 3.504.500 Euro aus. Dieser Überschuss wird dem Finanzergebnis gegenübergestellt. 

Das Finanzergebnis mit einem negativen Betrag von 1.040.850 Euro resultiert aus den Zins-

aufwendungen für Kredite. 

Insgesamt ergibt sich ein positives Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit vor der 

Verzinsung des Stammkapitals in Höhe von 2.463.650 Euro. Nach der Verzinsung des 

Stammkapitals in Höhe von 420.000 Euro beträgt das Jahresergebnis 2.043.650 Euro. 

Eine Gewinnausschüttung ist nicht geplant. 

Auch in der mittelfristigen Finanzplanung ergeben sich nach der jetzigen Planung folgende 

Überschüsse: 

• Für das Jahr 2021 ......................................................................................................... 2.260.500 Euro, 

• für das Jahr 2022 .......................................................................................................... 2.519.750 Euro, 

• für das Jahr 2023 .......................................................................................................... 2.696.750 Euro. 

In den Erträgen ist eine Entnahme aus dem Sonderposten für den Gebührenausgleich wie 

folgt eingeplant: 

• Für das Jahr 2020 ............................................................................................................ 260.000 Euro, 

• für das Jahr 2021 ................................................................................................................ 95.000 Euro, 

• für das Jahr 2022 ........................................................................................................................... 0 Euro, 

• für das Jahr 2023 ........................................................................................................................... 0 Euro. 

Diese Entnahmen erfolgen, um Überschüsse aus den Gebührenabrechnungen der Vorjahre 

an die Gebührenpflichtigen zu erstatten. Die Entnahmen sind in der Gebührenbedarfsbe-

rechnung jeweils bereits berücksichtigt worden. 

Im Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2020 werden Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-

tätigkeit in Höhe von 9.603.050 Euro ausgewiesen. 

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit betragen 5.023.200 Euro, sodass sich 

ein positiver Saldo in Höhe von 4.579.850 Euro ergibt. 

Die Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit werden mit 706.300 Euro kalkuliert. 

Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit werden mit 3.878.600 Euro geplant. Gegenüber 

dem Vorjahr entspricht dies einer Steigerung in Höhe von 795.600 Euro. 

Hieraus ergibt sich ein negativer Saldo aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 

3.172.300 Euro. Dieser negative Saldo der Investitionstätigkeit wird mit dem positiven Sal-

do aus der laufenden Verwaltungstätigkeit verrechnet, sodass ein Finanzmittelüberschuss 

in Höhe von 1.407.550 Euro verbleibt. 

Eine Kreditaufnahme für Investitionen ist in Höhe von 2.450.000 Euro geplant. 
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Die ordentliche Tilgung für Kredite für Investitionen ist mit 2.790.000 Euro und die Tilgung 

von Krediten zur Liquiditätssicherung mit 1.067.550 Euro veranschlagt. 

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit und damit die Entschuldung beträgt 1.407.550 Euro. 

Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen sind in Höhe von 1.420.000 Euro veran-

schlagt. 

Im Finanzplanungsjahr 2021 ist eine Kreditaufnahme für Investitionen in Höhe von 

2.000.000 Euro geplant. 

Die ordentliche Tilgung für Kredite für Investitionen ist mit 2.940.000 Euro und die Tilgung 

für Kredite zur Liquiditätssicherung mit 1.934.550 Euro veranschlagt. 

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit und damit die Entschuldung beträgt 2.874.550 Euro. 

Im Finanzplanungsjahr 2022 sollen mit einem Betrag in Höhe von 1.300.000 Euro die Kredi-

te zur Liquiditätssicherung vollständig abgebaut werden. 

Eine Aufnahme von Krediten für Investitionen ist nach der jetzigen Planung letztmalig im 

Finanzplanungsjahr 2022 in Höhe von 1.300.000 Euro vorgesehen. 

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit und damit die Entschuldung beträgt 2.800.700 Euro. 

Insgesamt verbleibt im Finanzplanungsjahr 2022 noch ein Überschuss an liquiden Mitteln 

in Höhe von 355.200 Euro. 

Im Finanzplanungsjahr 2023 ist keine Neuaufnahme von Investitionskrediten geplant. Un-

ter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung der bestehenden Investitionskredite in Höhe 

von 2.829.100 Euro (Entschuldung) verbleibt ein Überschuss an liquiden Mitteln in Höhe 

von 1.028.050 Euro. 

Im Stellenplan für das Jahr 2020 sind insgesamt 18,95 Stellen ausgewiesen. 

Gegenüber dem Vorjahr ist hier eine Stundenerhöhung einer Stelle von bisher 

20 Sollstunden auf 25 Sollstunden enthalten. 

Der Wirtschaftsplan ist vom Rat der Stadt Beckum zu beschließen. 

 

Anlage(n): 

Wirtschaftsplan 2020 – Städtischer Abwasserbetrieb Beckum 
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Wirtschaftsplan 2020 des Städtischen Abwasserbetriebes Beckum 

Aufgrund der §§ 4 Buchstabe b und 14 bis 18 der Eigenbetriebsverordnung für das Land 

Nordrhein-Westfalen hat der Rat der Stadt Beckum am __________ folgenden Wirtschaftsplan 

beschlossen: 

§ 1 

Der Wirtschaftsplan 2020 wird 

im Ergebnisplan mit dem Gesamtbetrag 

der Erträge auf .................................................................................................................................... 10.378.600 Euro, 

der Aufwendungen auf ....................................................................................................................... 7.914.950 Euro, 

Jahresergebnis vor Verzinsung Stammkapital u. Gewinnausschüttung ............................ 2.463.650 Euro, 

Eigenkapitalverzinsung .......................................................................................................................... 420.000 Euro,  

Gewinnausschüttung ........................................................................................................................................... 0 Euro, 

Jahresergebnis nach Verzinsung Stammkapital und Gewinnausschüttung .................... 2.043.650 Euro, 

und im Finanzplan mit dem Gesamtbetrag 

der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf .................................................... 9.603.050 Euro, 

der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf ................................................... 5.023.200 Euro, 

der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf .............................................................................. 706.300 Euro, 

der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf ......................................................................... 3.878.600 Euro, 

der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf ...................................................................... 2.450.000 Euro, 

der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf .................................................................... 3.857.550 Euro, 

festgesetzt. 

§ 2 

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, 

wird auf ...................................................................................................................................................... 2.450.000 Euro 

festgesetzt. 

§ 3 

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von 

Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf ............................ 1.420.000 Euro 

festgesetzt. 

§ 4 

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung, die im Wirtschaftsjahr 

zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, 

wird auf ................................................................................................................................................... 10.000.000 Euro 

festgesetzt.  



Städtischer Abwasserbetrieb Beckum – Wirtschaftsplan 2020 
2 

 

§ 5 

Die Aufwendungen und Auszahlungen des Ergebnis- und Finanzplans, sind mit Ausnahme der 

Personalaufwendungen und Abschreibungen auf Sachanlagen und Umlaufvermögen gegenseitig 

deckungsfähig. Für die Aufwendungen, Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit und die 

investiven Auszahlungen wird jeweils ein eigener Deckungsring eingerichtet. 

§ 6 

Mehrerträge und Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen. 

Mindererträge und Mindereinzahlungen reduzieren die Ermächtigung für Aufwendungen und 

Auszahlungen. 

§ 7  

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der laufenden 

Verwaltungstätigkeit sowie Auszahlungen für einzelne Investitionsmaßnahmen, die 30.000 Euro 

des Ansatzes überschreiten, bedürfen der Zustimmung des Betriebsausschusses. Bei 

Eilbedürftigkeit tritt an die Stelle der Zustimmung des Betriebsausschusses die Zustimmung der 

Bürgermeisterin/des Bürgermeisters. 

§ 8 

Die Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen 

die in diesem Wirtschaftsplan festgesetzte Gesamtsumme nicht überschreiten. Für einzelne über- 

und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen gilt die Regelung des § 7 analog. 

§ 9 

Die Regelungen bezüglich der Ermächtigungsübertragung werden analog der Regelungen für den 

Haushalt der Stadt Beckum angewandt. 

§ 10 

Soweit aufgrund der Änderung der rechtlichen Vorschriften die Auszahlungen zu geplanten 

Aufwendungen nicht mehr der laufenden Verwaltungstätigkeit zuzuordnen sondern investiv zu 

behandeln sind, bedürfen diese abweichend von § 12 Absatz 2 Betriebssatzung der Stadt Beckum 

für den Städtischen Abwasserbetrieb Beckum nicht der Zustimmung des Betriebsausschusses. 

Beckum, 11. November 2020 gezeichnet 

 Dr. Karl-Uwe Strothmann 

 Betriebsleitung 
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Ergebnisplan 

Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 

2018 

EUR 

Ansatz 

2019 

EUR 

Ansatz 

2020 

EUR 

Planung 

2021 

EUR 

Planung 

2022 

EUR 

Planung 

2023 

EUR 

 - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - 

        

1 Steuern und ähnliche Abgaben  0,00 0 0 0 0 0 

2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *  227.763,72 277.850 227.300 227.250 227.150 227.000 

 
  110301.414100 Zuweisungen und Zuschüsse 

für laufende Zwecke vom Land 
 -531,16  50.000  0  0  0  0 

 
  110301.416100 Erträge aus der Auflösung von 

Sonderposten aus Zuwendungen 
 228.294,88  227.850  227.300  227.250  227.150  227.000 

3 + Sonstige Transfererträge  0,00 0 0 0 0 0 

4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  8.042.561,81 8.052.100 8.706.100 8.945.100 9.147.800 9.258.250 

 
  110301.432102 Geb. f.d. Klärschlammbeseitig. 

u. a. 
 28.288,25  32.600  27.300  28.000  28.500  28.500 

   110301.432113 Niederschlagswassergebühr  2.294.901,48  2.508.100  2.712.700  2.787.350  2.862.050  2.899.400 

   110301.432114 Schmutzwassergebühr  5.210.745,29  5.101.000  5.490.500  5.812.450  6.027.100  6.098.650 

 
  110301.437100 Erträge aus der Auflösung von 

Sonderposten für Beiträge 
 208.626,79  210.400  215.600  222.300  230.150  231.700 

 

  110301.438105 Erträge aus der Auflösung von 

SoPo für den Gebührenausgleich -

Abwasserbeseitigung- 

 300.000,00  200.000  260.000  95.000  0  0 

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  0,00 0 0 0 0 0 

6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  1.188.792,90 1.269.650 1.372.550 1.410.600 1.448.650 1.467.700 

 
  110301.448201 Kostenanteil der Stadt für 

Straßenentwässerung 
 1.185.700,00  1.267.100  1.370.000  1.408.050  1.446.100  1.465.150 

 
  110301.448700 Erträge aus Kostenerstattungen 

Kostenumlagen von privaten Unternehmen 
 3.092,90  2.500  2.500  2.500  2.500  2.500 

 
  110301.448701 Erstattung durch 

Versicherungen (FD 10) 
 0,00  50  50  50  50  50 

7 + Sonstige ordentliche Erträge  21.851,14 23.050 26.450 26.450 31.200 31.200 

 
  010903.456200 Säumniszuschläge und Zinsen 

nach AO 
 504,11  1.000  1.000  1.000  1.000  1.000 

 
  110301.457100 Erträge aus der Auslösung von 

sonstigen Sonderposten 
 21.345,03  22.050  25.450  25.450  30.200  30.200 

 
  180502.459100 Andere sonstige ordentliche 

Erträge 
 2,00  0  0  0  0  0 

8 + Aktivierte Eigenleistungen *  106.863,56 31.000 46.200 46.200 46.200 46.200 

   110301.471100 Aktivierte Eigenleistungen  106.863,56  31.000  46.200  46.200  46.200  46.200 

9 +/–   Bestandsveränderungen  0,00 0 0 0 0 0 

        

10 = Ordentliche Erträge  9.587.833,13 9.653.650 10.378.600 10.655.600 10.901.000 11.030.350 

        

11 – Personalaufwendungen  1.479.176,27 1.547.550 1.655.800 1.688.650 1.722.150 1.756.300 

 
  110301.501100 Dienstaufwendungen für 

Beamte 
 57.812,84  54.800  60.700  61.900  63.150  64.400 

 
  110301.501200 Dienstaufwendungen Tariflich 

Beschäftigte 
 1.106.199,34  1.161.500  1.235.550  1.260.250  1.285.450  1.311.150 

 
  110301.501201 Zuf. zur Rückstellung für 

Altersteilzeit tariflich Beschäftigte 
 217,00  0  0  0  0  0 

 
  110301.502200 Beiträge zu Versorgungskassen 

für Tariflich Beschäftigte 
 89.806,71  93.000  96.250  98.200  100.150  102.150 

 
  110301.503200 Beiträge zur gesetzlichen 

Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte 
 217.179,33  229.200  249.550  254.550  259.650  264.850 

 
  110301.503201 Gesetzliche Unfallversicherung 

für Tariflich Beschäftigte 
 5.820,69  7.500  11.150  11.150  11.150  11.150 

 
  110301.504100 Beihilfen u. Unterstützungsl. für 

Beschäftigte (Aktive) 
 75,54  50  100  100  100  100 

   110301.504105 Beihilfen für Beamte (Aktive)  2.064,82  1.500  2.500  2.500  2.500  2.500 

12 – Versorgungsaufwendungen  37.767,70 48.950 49.550 50.150 50.800 51.500 

 
  110301.512100 Beiträge zu Versorgungskassen 

für Versorgungsempfänger Beamte 
 29.048,16  29.950  30.550  31.150  31.800  32.500 

 

  110301.514100 Beihilfen, 

Unterstützungsleistungen für 

Versorgungsempfänger 

 8.719,54  19.000  19.000  19.000  19.000  19.000 

13 
– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 

*  
1.422.959,76 1.759.750 1.746.400 1.776.800 1.780.700 1.784.550 

 
  110301.521500 Instandhaltung der 

Grundstücke und baulichen Anlagen 
 40.432,89  120.000  82.500  90.000  90.000  90.000 
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Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 

2018 

EUR 

Ansatz 

2019 

EUR 

Ansatz 

2020 

EUR 

Planung 

2021 

EUR 

Planung 

2022 

EUR 

Planung 

2023 

EUR 

 - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - 

 
  110301.521600 Instandhaltung des 

Infrastrukturvermögens 
 0,00  50  50  50  50  50 

 
  110301.521602 Instandhaltung d. Kanalisation 

(Infrastrukturvermögen) 
 10.062,72  50.000  40.000  40.000  40.000  40.000 

 

  110301.523800 Erstattungen für 

Aufwendungen von Dritten aus laufender 

Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche 

 0,00  50  50  50  50  50 

 
  110301.523802 Kostenanteil des EB SAB für 

DV-Kosten 
 51.283,69  41.400  41.400  41.400  41.400  41.400 

 

  110301.523803 Kostenanteil des EB SAB für 

Sachkosten der Mitarbeiter der städt. 

Verwaltung 

 30.581,25  27.550  27.550  27.550  27.550  27.550 

 
  110301.524101 Versicherung für Gebäude und 

Einrichtungen 
 14.169,34  11.500  19.500  19.500  19.500  19.500 

   110301.524103 Steuern und Abgaben  8.865,20  3.500  3.500  3.500  3.500  3.500 

   110301.524104 Abwasserabg. f. Kleineinleiter  178,95  400  650  650  650  650 

   110301.524105 Heizenergiekosten  6.183,49  500  500  500  500  500 

 
  110301.524106 Reinigungsmittel, 

Reinigungskosten 
 13.660,82  15.000  15.000  15.000  15.500  15.500 

   110301.524107 Wasserverbrauch  2.780,99  3.000  3.000  3.050  3.100  3.150 

   110301.524109 Stromverbrauch  308.216,85  295.100  298.000  300.850  304.200  308.000 

 

  110301.524110 Unterhaltung u 

Bewirtschaftung der Grundstücke und 

baulichen Anlagen d. d. EB SBB 

 25.391,85  30.000  30.000  30.000  30.000  30.000 

 
  110301.524114 "Abwasserabgabe" für 

Schmutzwasser 
 117.066,00  115.000  115.000  115.000  115.000  115.000 

 
  110301.524129 Unterh. u. Bewirtschaftung d. 

Grundstücke u. baul. Anlagen (EB SAB) 
 538.296,00  676.000  710.000  730.000  730.000  730.000 

 
  110301.524138 EEG Umlage, BHKW KA-

Beckum 
 0,00  20.000  20.000  20.000  20.000  20.000 

 
  110301.524200 Unterh. u. Bewirtschaftung des 

Infrastrukturvermögens 
 0,00  50  50  50  50  50 

 
  110301.524201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. 

Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb 
 5.551,73  15.000  15.000  15.000  15.000  15.000 

 
  110301.524203 Unterhaltung der Kanalisation 

(Infrastrukturvermögen) 
 55.748,61  66.000  66.000  66.000  66.000  66.000 

 
  110301.524205 Reparatur von 

Kanalanschlüssen 
 28.693,80  40.000  40.000  40.000  40.000  40.000 

 

  110301.524206 Reparatur von Schäden an 

Hausanschlussleitungen nach 

Dichtheitsprüfung 

 25.914,02  45.000  45.000  45.000  45.000  45.000 

   110301.525100 Haltung von Fahrzeugen  13.434,72  15.000  15.000  15.000  15.000  15.000 

 
  110301.525101 Versicherung für 

Dienstfahrzeuge 
 2.023,64  1.950  2.100  2.100  2.100  2.100 

   110301.525102 Steuern für Dienstfahrzeuge  688,82  650  650  650  650  650 

 
  110301.525103 Haltung von Fahrzeugen d. d. 

EB SBB 
 3.367,88  5.000  5.000  5.000  5.000  5.000 

 

  110301.525500 Unterhaltung (ohne 

Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 EUR) des 

bewegl. Vermögens 

 0,00  100  100  100  100  100 

 

  110301.525502 Unterh. von Inventar (ohne 

Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 EUR) durch 

den EB SBB 

 0,00  3.000  3.000  3.000  3.000  3.000 

 
  110301.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. 

Ersatzbeschaffungen von Geräten (bis 60 EUR) 
 4.518,20  8.000  8.000  8.000  8.000  8.000 

 

  110301.525508 Wartungs- u. Pflegek. (ohne 

Wertgrenze) für die DV-Anlage u. 

Ersatzbeschaffung (bis 60€) 

 1.004,22  2.500  2.500  2.500  2.500  2.500 

 
  110301.528113 Klärschlamm- und Abwasser 

beseitigung durch Unternehmer 
 11.941,29  13.850  12.700  12.700  12.700  12.700 

 
  110301.528114 Entgelt für die Abgabe von 

Frischwasserverbrauchsdaten 
 7.035,76  7.000  7.000  7.000  7.000  7.000 

   110301.528115 Gebühren für Wasserrechte  2.888,98  2.500  2.500  2.500  2.500  2.500 

 
  110301.528123 Ratten- und 

Seuchenbekämpfung, Desinfektion 
 14.116,38  14.500  14.500  14.500  14.500  14.500 

   110301.528137 Öffentlichkeitsarbeit  721,09  500  500  500  500  500 

 
  110301.529100 Aufwendungen für sonstige 

Dienstleistungen des EB SBB 
 0,00  100  100  100  100  100 

 
  110301.529107 TV-Inspektion gem. SÜV-

Abwasser 
 60.911,47  100.000  85.000  85.000  85.000  85.000 

   110301.529118 Überarbeitung ZAP und ABK  4.039,26  5.000  5.000  5.000  5.000  5.000 
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Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 

2018 

EUR 

Ansatz 

2019 

EUR 

Ansatz 

2020 

EUR 

Planung 

2021 

EUR 

Planung 

2022 

EUR 

Planung 

2023 

EUR 

 - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - 

 
  110301.529120 Neukalkulation der 

Kanalanschlussbeiträge 
 0,00  5.000  0  0  0  0 

 
  110301.529126 Aufwendungen für sonstige 

Dienstleistungen 
 13.189,85  0  10.000  10.000  10.000  10.000 

14 – Bilanzielle Abschreibungen  3.293.426,05 3.313.500 3.310.750 3.395.850 3.409.600 3.421.750 

   110301.571100 Abschreibungen Sachanlagen  3.254.251,20  3.311.950  3.303.750  3.385.850  3.399.600  3.411.750 

 
  110301.571101 Abschreibungen immaterielle 

Vermögensgegenstände 
 339,43  1.550  7.000  10.000  10.000  10.000 

 
  110301.571102 Sonderabschreibungen 

Sachanlagen 
 38.835,42  0  0  0  0  0 

15 – Transferaufwendungen *  53.626,60 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 

 

  110301.531300 Zuweisungen und Zuschüsse 

für laufende Zwecke an Zweckverbände und 

dergl. 

 53.626,60  55.000  55.000  55.000  55.000  55.000 

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen  71.494,89 56.250 56.600 57.200 56.600 56.650 

 
  010501.542923 Gebühren für örtliche 

Prüfungen 
 8.881,00  6.500  6.500  6.500  6.500  6.500 

 

  010903.542900 Sonstige Aufwendungen für 

die Inanspruchnahme von Rechten und 

Diensten 

 686,88  1.000  1.000  1.000  1.000  1.000 

 
  010903.547301 Wertveränderungen 

Forderungen 
 36,50  0  0  0  0  0 

 
  110301.541100 Sonstige Personal- und 

Versorgungsaufwendungen 
 968,31  50  250  800  150  100 

 
  110301.541201 Ausbildung einschließlich 

Reisekosten 
 4.682,06  4.800  4.800  4.800  4.800  4.800 

 
  110301.541202 Fortbildung einschließlich 

Reisekosten 
 1.605,80  3.000  3.000  3.000  3.000  3.000 

 
  110301.541203 Anschaffung und Unterhaltung 

von Dienst- und Schutzkleidung 
 3.853,80  4.000  4.000  4.000  4.000  4.000 

 
  110301.541204 Reise- und Fahrtkosten, 

Auslagenersatz 
 1.562,48  2.300  2.300  2.300  2.300  2.300 

   110301.542200 Mieten und Pachten  0,00  100  100  100  100  100 

 
  110301.542202 Mieten für Druck- und 

Kopiergeräte 
 3.038,94  800  800  800  800  800 

 

  110301.542900 Sonstige Aufwendungen für 

die Inanspruchnahme von Rechten und 

Diensten 

 94,83  5.000  5.000  5.000  5.000  5.000 

 
  110301.542914 Nutzung des automatisierten 

Liegenschaftskatasters 
 406,29  100  100  100  100  100 

 
  110301.542964 Konzeptstudie Kläranlagen und 

Energieanalysen 
 15.000,00  0  0  0  0  0 

 
  110301.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften u 

Bücher 
 2.561,99  2.500  2.500  2.500  2.500  2.500 

   110301.543103 Bekanntmachungen  2.744,58  500  500  500  500  500 

 
  110301.543104 Rundfunk- und 

Fernsehgebühren 
 139,92  200  200  200  200  200 

   110301.543125 Fernsprechgebühren  12.252,75  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000 

   110301.543126 Portogebühren  2.984,29  4.300  4.300  4.300  4.300  4.300 

   110301.543127 Papierbedarf  435,68  650  650  650  650  650 

 
  110301.543128 Drucksachen und sonstiger 

Bürobedarf 
 3.338,14  3.100  3.100  3.100  3.100  3.100 

 
  110301.544600 Haftpflichtversicherung und 

sonstige Versicherungen 
 1.452,98  1.650  1.800  1.850  1.900  2.000 

 

  110301.549900 Übrige weitere sonstige 

Aufwendungen aus laufender 

Verwaltungstätigkeit 

 189,21  50  50  50  50  50 

 
  110301.549901 Beiträge an Verbände u 

Vereine 
 4.578,46  4.650  4.650  4.650  4.650  4.650 

 
  110301.549953 B-, C-, D-Rollschläuche 

(Festwert) 
 0,00  1.000  1.000  1.000  1.000  1.000 

        

17 = Ordentliche Aufwendungen  6.358.451,27 6.781.000 6.874.100 7.023.650 7.074.850 7.125.750 

        

18 = Ordentliches Ergebnis  (= Zeilen 10 und 17)  3.229.381,86 2.872.650 3.504.500 3.631.950 3.826.150 3.904.600 

        

19 + Finanzerträge  0,00 0 0 0 0 0 

20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  1.461.957,29 1.342.600 1.040.850 951.450 886.400 787.850 
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Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 

2018 

EUR 

Ansatz 

2019 

EUR 

Ansatz 

2020 

EUR 

Planung 

2021 

EUR 

Planung 

2022 

EUR 

Planung 

2023 

EUR 

 - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - 

 
  160105.551701 Zinsaufwendungen für Kredite 

von Kreditinstituten 
 1.380.478,63  1.292.050  1.030.300  940.900  875.850  777.350 

 
  160105.551702 Zinsaufwand im 

Kontokorrentverkehr 
 0,00  500  500  500  500  500 

 
  160105.551703 Zinsaufwendungen für Kredite 

zur Liquiditätssicherung 
 81.478,66  50.000  10.000  10.000  10.000  10.000 

   160105.559900 Sonstige Finanzaufwendungen  0,00  50  50  50  50  0 

        

21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)  -1.461.957,29 -1.342.600 -1.040.850 -951.450 -886.400 -787.850 

        

22 
= Ergebnis der laufenden 

Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)  
1.767.424,57 1.530.050 2.463.650 2.680.500 2.939.750 3.116.750 

        

23 + Außerordentliche Erträge  0,00 0 0 0 0 0 

24 – Außerordentliche Aufwendungen  0,00 0 0 0 0 0 

        

25 
= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 

und 24)  
0,00 0 0 0 0 0 

        

26 

= Jahresergebnis vor Verzinsung 

Stammkapital und Gewinnausschüttung (= 

Zeilen 22 und 25)  

1.767.424,57 1.530.050 2.463.650 2.680.500 2.939.750 3.116.750 

27 – Verzinsung Stammkapital *  420.000,00 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 

   110301.559901 Eigenkapitalverzinsung  420.000,00  420.000  420.000  420.000  420.000  420.000 

28 – Gewinnausschüttung  0,00 0 0 0 0 0 

29 

= Jahresergebnis nach Verzinsung 

Stammkapital und Gewinnausschüttung (= 

Zeilen 26 ./. 27 ./. 28)  

1.347.424,57 1.110.050 2.043.650 2.260.500 2.519.750 2.696.750 

30 – globaler Minderaufwand  0,00 0 0 0 0 0 

31 
= Jahresergebnis nach Abzug globaler 

Minderaufwand (= Zeilen 29 ./. 30)  
1.347.424,57 1.110.050 2.043.650 2.260.500 2.519.750 2.696.750 

        

 

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und 

Aufwendungen mit der allgemeinen 

Rücklage  

      

        

32 
Verrechnete Erträge bei 

Vermögensgegenständen  
0,00 0 0 0 0 0 

33 
Verrechnete Aufwendungen bei 

Vermögensgegenständen  
3,00 0 0 0 0 0 

 
  110301.547100 Wertveränderungen bei 

Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage) 
 3,00  0  0  0  0  0 

34 Verrechnungssaldo (= Zeilen 32 u. 33)  -3,00 0 0 0 0 0 

        

 Nachrichtlich: Interne Leistungsverrechnung        

 Ertrag aus internen Leistungsverrechnungen  0,00 0 0 0 0 0 

 Aufwand aus internen Leistungsverrechnu ngen  0,00 0 0 0 0 0 

 

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 

 

 

110301 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 

Zuweisung vom Land für die Konzeptstudie Kläranlagen und Energieanalysen. 

  

Erläuterungen zu 8 + Aktivierte Eigenleistungen 

 

110301 471100 Aktivierte Eigenleistungen 

Bei diesem Produktkonto sind die eigenen Planungsleistungen der städtischen Ingenieure für 

Baumaßnahmen veranschlagt. Sie betragen 12 % bei vollständiger eigener Planung oder 5 % bei 

teilweise eigener Planung der Anschaffungs-/Herstellungskosten eines Anlagengutes. Diese eigenen 

Planungsleistungen erhöhen die Anschaffungs-/Herstellungskosten des Anlagengutes. Sie werden 

bilanziert und abgeschrieben. 
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Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 

 

 

110301 521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 

Ersatz Anlagentechnik (u.a. Schieberersatz NKL I u. II)                                  20.000,00 €   

Pumpenersatz                                                                                                  15.000,00 €   

Ersatz Mess-/Steuerungs- u. Elektrotechnik                                                  10.000,00 €   

Bauwerksinstandhaltung (u.a. Pumpenkeller KA-NB, Gasbehälte KA-Beck.)                  25.000,00 €   

Instandhaltung Sandfanggebläse KA-Beckum                                                  10.000,00 €   

Explosions-/Blitzschutzmaßnahmen ZKW u. KNB                                                    2.500,00 € 

                                                                                                                                ---------------- 

Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kläranlagen)                    82.500,00 € 

  

 

110301 521602 Instandhaltung d. Kanalisation (Infrastrukturvermögen) 

Sanierung Außenstationen, Regenbecken u. Pumpenbauwerke  

(u.a. Windmühlenstr. u. RB-Siechenhausweg  20.000,00 €   

Ersatz d. Pumpen- u. Anlagentechnik auf den Außenstationen  10.000,00 €   

Ersatz d. Mess-/Regel- u. E-Technik  auf den Außenstationen  10.000,00 € 

  --------------- 

Instandhaltung d. Kanalisation (Infrastrukturvermögen)  40.000,00 € 

  

 

110301 524110 Unterhaltung u Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB 

Mehraufwand für Pflege/Bewuchsbeseitigung in den Regenbecken 

  

 

110301 524129 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen (EB SAB) 

Instandsetzung Schneckenpumpwerk (Fa. Spaans) KA-Neubeckum  20.000,00 €   

Reparatur/Wartung der Pumpen und Anlagentechnik (u.a. Instandsetzung,  

Rohschlammpumpe, Mazeratoren) 40.000,00 €   

Reparatur/Wartung der Mess-/Regel- und Elektrotechnik  30.000,00 €   

Wartungs-/Unterhaltungskosten BHKW (1,35 €/Betriebsstunde zzgl. Verbrauchsmaterial)  20.000,00 €   

Reparatur/Wartung der KA-Bauwerke (u.a. Gebläseluftleitung BLB I und II)  20.000,00 €   

Wartungen/Prüfungen (Arbeitssicherheit nach UVV, etc.)  10.000,00 €   

Abwasseranalytik (div. Messreihen wg. neuer Erlaubniswerte)  25.000,00 €   

Labormaterialien  25.000,00 €   

Lagerhaltung (Verbrauchsmaterial)  15.000,00 €   

Flockungsmittel (Verbrauchsrückgang wg. geringerer Klärschlammmenge)  47.500,00 €   

Fällmittel Eisen III (steigende Verbräuche wg. neuer P-Erlaubniswerte ab 2020)  45.000,00 €   

Rechengut-/Sandfangentsorgung (mengenabhängig)  25.000,00 €   

Klärschlammentsorgung* (129,12 €/t)  387.360,00 € 

  ---------------- 

  709.860,00 €  

  

*Kalkulationsgrundlage:    

Mengenreduzierung (wg. Schlachthofschließung) auf ca. 3000 t, bei weiterhin steigenden   

thermischen Entsorgungskosten Erhöhung  um 2,65 € von 126,74 € auf 129,12 €/t brutto. 

  

 

110301 524138 EEG Umlage, BHKW KA-Beckum 

Für die Eigenstromproduktion durch das BHKW sind 40 % der EEG Umlage (zur Zeit 2,27 Cent pro kWh) 

zu zahlen. 
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110301 524203 Unterhaltung der Kanalisation (Infrastrukturvermögen) 

Reparatur Kanäle/Schächte                                                                                         10.000,00 €      

Reinigung/Unterhaltung Regenbecken u. Pumpstationen (Pflege Trockenbecken)  25.000,00 €   

Reparatur/Wartung d. Pumpen- u. Anlagentechnik                                                  10.000,00 €   

Reparatur/Wartung d. Mess-/Regel- u. E-Technik                                                    5.000,00 €   

Material zur Unterhaltung (Schächte, Mörtel etc.)                                                  15.000,00 €   

Prüfung/Wartung der Arbeitssicherheitsausstattung                                                    1.000,00 € 

                                                                                                                             ---------------       

Unterhaltung der Kanalisation (Infrastrukturvermögen)                                                   66.000,00 € 

  

 

110301 529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 

Zur Aufstellung der Zustandsklassifizierung und des Sanierungskonzepts der gemäß SüwVO Abw. 

Inspizierten Kanäle. 

  

 

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen 

 

 

110301 531300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl. 

Erschwererbeitrag an den Wasser- und Bodenverband Ahlen-Beckum und Sendenhorst/Ennigerloh. 

  

 

Erläuterungen zu 27 – Verzinsung Stammkapital 

 

 

110301 559901 Eigenkapitalverzinsung 

Verzinsung des Stammkapitals von 7 Mio. € mit 6 % = 420.000 €. 
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Finanzplan 

Einzahlungs- und 

Auszahlungsarten 

Ergebnis 

2018 

EUR 

Ansatz 

2019 

EUR 

Ansatz 

2020 

EUR 

VE 

2018-2020 

EUR 

Planung 

2021 

EUR 

Planung 

2022 

EUR 

Planung 

2023 

EUR 

- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - 

1 Steuern und ähnliche Abgaben  0,00 0 0 0 0 0 0 

2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  5.258,36 50.000 0 0 0 0 0 

 
  110301.614100 Zuweisungen und 

Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 
 5.258,36  50.000  0  0  0  0  0 

3 + Sonstige Transfereinzahlungen  0,00 0 0 0 0 0 0 

4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  7.413.580,09 7.641.700 8.230.500 0 8.627.800 8.917.650 9.026.550 

 
  110301.632102 Geb. f.d. 

Klärschlammbeseitig. u. a. 
 29.002,25  32.600  27.300  0  28.000  28.500  28.500 

 
  110301.632113 

Niederschlagswassergebühr 
 2.372.903,29  2.508.100  2.712.700  0  2.787.350  2.862.050  2.899.400 

   110301.632114 Schmutzwassergebühr  5.011.674,55  5.101.000  5.490.500  0  5.812.450  6.027.100  6.098.650 

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  0,00 0 0 0 0 0 0 

6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  1.187.238,17 1.269.650 1.372.550 0 1.410.600 1.448.650 1.467.700 

 
  110301.648201 Kostenanteil der Stadt für 

Straßenentwässerung 
 1.185.700,00  1.267.100  1.370.000  0  1.408.050  1.446.100  1.465.150 

 

  110301.648700 Einz. aus 

Kostenerstattungen Kostenumlagen von 

privaten Unternehmen 

 1.538,17  2.500  2.500  0  2.500  2.500  2.500 

 
  110301.648701 Erstattung durch 

Versicherungen (FD 10) 
 0,00  50  50  0  50  50  50 

7 + Sonstige Einzahlungen  405,11 0 0 0 0 0 0 

 
  010903.656200 Säumniszuschläge und 

Zinsen nach AO 
 403,11  0  0  0  0  0  0 

 
  180502.699900 Allgemeine 

Finanzeinzahlungen 
 2,00  0  0  0  0  0  0 

8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  0,00 0 0 0 0 0 0 

         

9 
= Einzahlungen aus laufender 

Verwaltungstätigkeit  
8.606.481,73 8.961.350 9.603.050 0 10.038.400 10.366.300 10.494.250 

         

10 – Personalauszahlungen  1.429.792,07 1.547.550 1.655.800 0 1.688.650 1.722.150 1.756.300 

   110301.701100 Dienstbezüge Beamte  57.036,75  54.800  60.700  0  61.900  63.150  64.400 

 
  110301.701200 Dienstbezüge Tariflich 

Beschäftigte 
 1.076.427,75  1.161.500  1.235.550  0  1.260.250  1.285.450  1.311.150 

 

  110301.702200 Beiträge zu 

Versorgungskassen für Tariflich 

Beschäftigte 

 85.293,64  93.000  96.250  0  98.200  100.150  102.150 

 

  110301.703200 Beiträge zur gesetzlichen 

Sozialversicherung für Tariflich 

Beschäftigte 

 212.513,19  229.200  249.550  0  254.550  259.650  264.850 

 

  110301.703201 Gesetzliche 

Unfallversicherung für Tariflich 

Beschäftigte 

 5.820,69  7.500  11.150  0  11.150  11.150  11.150 

 
  110301.704100 Beihilfen u. 

Unterstützungsl. für Beschäftigte (Aktive) 
 1.419,59  50  100  0  100  100  100 

 
  110301.704105 Beihilfen für Beamte 

(Aktiv) 
 -8.719,54  1.500  2.500  0  2.500  2.500  2.500 

11 – Versorgungsauszahlungen  36.805,25 48.950 49.550 0 50.150 50.800 51.500 

 

  110301.712100 Beiträge zu 

Versorgungskassen für 

Versorgungsempfänger 

 28.085,71  29.950  30.550  0  31.150  31.800  32.500 

 

  110301.714100 Beihilfen, 

Unterstützungsleistungen für 

Versorgungsempfänger 

 8.719,54  19.000  19.000  0  19.000  19.000  19.000 

12 
– Auszahlungen für Sach- und 

Dienstleistungen  
1.495.961,42 1.759.750 1.746.400 0 1.776.800 1.780.700 1.784.550 

 
  110301.721500 Instandhaltung der 

Grundstücke und baulichen Anlagen 
 39.978,56  120.000  82.500  0  90.000  90.000  90.000 

 
  110301.721600 Instandhaltung des 

Infrastrukturvermögens 
 0,00  50  50  0  50  50  50 

 
  110301.721602 Instandhaltung d. 

Kanalisation (Infrastrukturvermögen) 
 10.062,72  50.000  40.000  0  40.000  40.000  40.000 

 

  110301.723800 Erstattungen für 

Auszahlungen von Dritten aus laufender 

Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche 

 0,00  50  50  0  50  50  50 

 
  110301.723802 Kostenanteil des EB SAB 

für DV-Kosten 
 51.283,69  41.400  41.400  0  41.400  41.400  41.400 
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Einzahlungs- und 

Auszahlungsarten 

Ergebnis 

2018 

EUR 

Ansatz 

2019 

EUR 

Ansatz 

2020 

EUR 

VE 

2018-2020 

EUR 

Planung 

2021 

EUR 

Planung 

2022 

EUR 

Planung 

2023 

EUR 

- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - 

 

  110301.723803 Kostenanteil des EB SAB 

für Sachkosten der Mitarbeiter der städt. 

Verwaltung 

 30.500,00  27.550  27.550  0  27.550  27.550  27.550 

 
  110301.724101 Versicherung für Gebäude 

und Einrichtungen 
 14.307,02  11.500  19.500  0  19.500  19.500  19.500 

   110301.724103 Steuern und Abgaben  6.430,39  3.500  3.500  0  3.500  3.500  3.500 

 
  110301.724104 Abwasserabg. f. 

Kleineinleiter 
 178,95  400  650  0  650  650  650 

   110301.724105 Heizenergiekosten  6.183,49  500  500  0  500  500  500 

 
  110301.724106 Reinigungsmittel, 

Reinigungskosten 
 13.635,89  15.000  15.000  0  15.000  15.500  15.500 

   110301.724107 Wasserverbrauch  2.780,99  3.000  3.000  0  3.050  3.100  3.150 

   110301.724109 Stromverbrauch  312.937,51  295.100  298.000  0  300.850  304.200  308.000 

 

  110301.724110 Unterhaltung u 

Bewirtschaftung der Grundstücke und 

baulichen Anlagen d. d. EB SBB 

 25.406,00  30.000  30.000  0  30.000  30.000  30.000 

 
  110301.724114 "Abwasserabgabe" für 

Schmutzwasser 
 157.448,40  115.000  115.000  0  115.000  115.000  115.000 

 
  110301.724129 Unterh. u. Bewirtschaftung 

d. Grundstücke u. baul. Anlagen (EB SAB) 
 559.646,74  676.000  710.000  0  730.000  730.000  730.000 

 
  110301.724138 EEG Umlage, BHKW KA-

Beckum 
 0,00  20.000  20.000  0  20.000  20.000  20.000 

 
  110301.724200 Unterh. u. Bewirtschaftung 

des Infrastrukturvermögens 
 0,00  50  50  0  50  50  50 

 

  110301.724201 Unterh. u. Bewirtschaftung 

des Infrastrukturvermögens d. d. 

Eigenbetrieb 

 5.017,73  15.000  15.000  0  15.000  15.000  15.000 

 
  110301.724203 Unterhaltung der 

Kanalisation (Infrastrukturvermögen) 
 53.841,03  66.000  66.000  0  66.000  66.000  66.000 

 
  110301.724205 Reparatur von 

Kanalanschlüssen 
 28.693,80  40.000  40.000  0  40.000  40.000  40.000 

 

  110301.724206 Reparatur von Schäden an 

Hausanschlussleitungen nach 

Dichtheitsprüfung 

 25.914,02  45.000  45.000  0  45.000  45.000  45.000 

   110301.725100 Haltung von Fahrzeugen  13.275,89  15.000  15.000  0  15.000  15.000  15.000 

 
  110301.725101 Versicherung für 

Dienstfahrzeuge 
 2.023,64  1.950  2.100  0  2.100  2.100  2.100 

 
  110301.725102 Steuern für 

Dienstfahrzeuge 
 775,00  650  650  0  650  650  650 

 
  110301.725103 Haltung von Fahrzeugen 

d. d. EB SBB 
 3.077,88  5.000  5.000  0  5.000  5.000  5.000 

 

  110301.725500 Unterhaltung (ohne 

Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 EUR) 

des beweglichen Vermögens 

 0,00  100  100  0  100  100  100 

 

  110301.725502 Unterh. von Inventar (ohne 

Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 EUR) 

durch den EB SBB 

 195,48  3.000  3.000  0  3.000  3.000  3.000 

 

  110301.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) 

u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 

EUR) 

 4.518,20  8.000  8.000  0  8.000  8.000  8.000 

 

  110301.725508 Wartungs- und Pflegek. 

(ohne Wertgrenze) für die DV-Anlage u. 

Ersatzbeschaffung (bis 60€) 

 1.004,22  2.500  2.500  0  2.500  2.500  2.500 

 
  110301.728113 Klärschlamm- und 

Abwasserbeseitigung durch Unternehmer 
 11.835,40  13.850  12.700  0  12.700  12.700  12.700 

 
  110301.728114 Entgelt für die Abgabe von 

Frischwasserverbrauchsdaten 
 7.035,76  7.000  7.000  0  7.000  7.000  7.000 

 
  110301.728115 Gebühren für 

Wasserrechte 
 400,00  2.500  2.500  0  2.500  2.500  2.500 

 
  110301.728123 Ratten- und 

Seuchenbekämpfung, Desinfektionen 
 14.116,38  14.500  14.500  0  14.500  14.500  14.500 

   110301.728137 Öffentlichkeitsarbeit  721,09  500  500  0  500  500  500 

 
  110301.729100 Auszahlungen für sonstige 

Dienstleistungen des EB SBB 
 0,00  100  100  0  100  100  100 

 
  110301.729107 TV-Inspektion gem. SÜV-

Abwasser 
 75.506,44  100.000  85.000  0  85.000  85.000  85.000 

 
  110301.729118 Überarbeitung ZAP und 

ABK 
 4.039,26  5.000  5.000  0  5.000  5.000  5.000 

 
  110301.729120 Neukalkulation 

Kanalanschlussbeiträge 
 0,00  5.000  0  0  0  0  0 

 
  110301.729126 Auszahlungen für sonstige 

Dienstleistungen 
 13.189,85  0  10.000  0  10.000  10.000  10.000 
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13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  1.875.968,91 1.762.600 1.460.850 0 1.371.450 1.306.400 1.207.850 

   110301.759901 Eigenkapitalverzinsung  420.000,00  420.000  420.000  0  420.000  420.000  420.000 

 
  160105.751701 Zinszahlungen für Kredite 

von Kreditinstituten 
 1.374.490,25  1.292.050  1.030.300  0  940.900  875.850  777.350 

 
  160105.751702 Zinsauszahlungen im 

Kontokorrentverkehr 
 0,00  500  500  0  500  500  500 

 
  160105.751703 Zinsauszahlungen für 

Kredite zur Liquiditätssicherung 
 81.478,66  50.000  10.000  0  10.000  10.000  10.000 

 
  160105.759900 Sonstige 

Finanzauszahlungen 
 0,00  50  50  0  50  50  0 

14 – Transferauszahlungen  53.626,60 55.000 55.000 0 55.000 55.000 55.000 

 

  110301.731300 Zuweisungen und 

Zuschüsse für laufende Zwecke an 

Zweckverbände und dergl. 

 53.626,60  55.000  55.000  0  55.000  55.000  55.000 

15 – Sonstige Auszahlungen  69.580,96 56.450 55.600 0 49.700 55.600 49.150 

 
  010501.742931 Auszahlung von 

Rückstellungen aus örtlichen Prüfungen 
 7.467,50  7.700  6.500  0  0  6.500  0 

 

  010903.742900 Sonstige Aufwendungen 

für die Inanspruchnahme von Rechten und 

Diensten 

 1.020,38  1.000  1.000  0  1.000  1.000  1.000 

 
  110301.741100 Sonstige Personal- und 

Versorgungsauszahlungen 
 966,43  50  250  0  800  150  100 

 
  110301.741201 Ausbildung einschließlich 

Reisekosten 
 3.206,23  4.800  4.800  0  4.800  4.800  4.800 

 
  110301.741202 Fortbildung einschließlich 

Reisekosten 
 2.020,32  3.000  3.000  0  3.000  3.000  3.000 

 

  110301.741203 Anschaffung und 

Unterhaltung von Dienst- und 

Schutzkleidung 

 3.819,94  4.000  4.000  0  4.000  4.000  4.000 

 
  110301.741204 Reise- und Fahrtkosten, 

Auslagenersatz 
 1.383,39  2.300  2.300  0  2.300  2.300  2.300 

   110301.742200 Mieten und Pachten  0,00  100  100  0  100  100  100 

 
  110301.742202 Mieten für Druck- und 

Kopiergeräte 
 3.104,83  800  800  0  800  800  800 

 

  110301.742900 Sonstige Auszahlungen für 

die Inanspruchnahme von Rechten und 

Diensten 

 82,11  5.000  5.000  0  5.000  5.000  5.000 

 
  110301.742914 Nutzung des 

automatisierten Liegenschaftskatasters 
 406,29  100  100  0  100  100  100 

 
  110301.742964 Konzeptstudie Kläranlagen 

und Energieanalysen 
 15.000,00  0  0  0  0  0  0 

 
  110301.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften 

und Bücher 
 2.880,51  2.500  2.500  0  2.500  2.500  2.500 

   110301.743103 Bekanntmachungen  2.744,58  500  500  0  500  500  500 

 
  110301.743104 Rundfunk- und 

Fernsehgebühren 
 139,92  200  200  0  200  200  200 

   110301.743125 Fernsprechgebühren  12.187,33  10.000  10.000  0  10.000  10.000  10.000 

   110301.743126 Portogebühren  3.099,79  4.300  4.300  0  4.300  4.300  4.300 

   110301.743127 Papierbedarf  496,96  650  650  0  650  650  650 

 
  110301.743128 Drucksachen und 

sonstiger Bürobedarf 
 3.219,49  3.100  3.100  0  3.100  3.100  3.100 

 
  110301.744600 Haftpflichtversicherung 

und sonstige Versicherungen 
 1.452,98  1.650  1.800  0  1.850  1.900  2.000 

 

  110301.749900 Übrige weitere sonstige 

Auszahlungen aus laufender 

Verwaltungstätigkeit 

 189,21  50  50  0  50  50  50 

 
  110301.749901 Beiträge an Verbände und 

Vereine 
 4.692,77  4.650  4.650  0  4.650  4.650  4.650 

         

16 
= Auszahlungen aus laufender 

Verwaltungstätigkeit  
4.961.735,21 5.230.300 5.023.200 0 4.991.750 4.970.650 4.904.350 

         

17 

= Saldo aus laufender 

Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 

16)  

3.644.746,52 3.731.050 4.579.850 0 5.046.650 5.395.650 5.589.900 

         

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen  0,00 0 0 0 0 0 0 

19 
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 

Sachanlagen  
0,00 0 0 0 0 0 0 
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20 
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 

Finanzanlagen  
0,00 0 0 0 0 0 0 

21 
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 

*  
510.300,10 257.150 701.550 0 318.200 282.850 317.550 

 
  110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. 

KAG 
 510.300,10  257.150  440.550  0  318.200  282.850  317.550 

 
  110301.688110 Kostenanteil Entwässerung 

Straße (50% RW-Kanal) 
 0,00  0  261.000  0  0  0  0 

22 + Sonstige Investitionseinzahlungen  81.477,00 0 4.750 0 0 0 0 

 
  110301.685100 Einzahlungen aus der 

Abwicklung von Baumaßnahmen 
 0,00  0  4.750  0  0  0  0 

 
  110301.685101 Einzahlung für 

Beschädigungen (investiv) 
 81.477,00  0  0  0  0  0  0 

         

23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  591.777,10 257.150 706.300 0 318.200 282.850 317.550 

         

24 
– Auszahlungen für den Erwerb von 

Grundstücken und Gebäuden  
0,00 0 0 0 0 0 0 

25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen *  2.743.970,81 3.053.000 3.813.600 1.420.000 2.485.300 2.517.600 2.045.300 

 
  110301.785206 Auszahlungen für 

Abwasserbeseitigungsmaßnahmen 
 2.303.303,10  2.848.000  3.498.100  1.420.000  2.460.000  2.492.300  2.020.000 

 
  110301.785300 Auszahlungen für sonstige 

Baumaßnahmen 
 361.806,03  0  0  0  0  0  0 

 

  110301.785303 Auszahlungen für 

Messgeräte, Steuerungstechnik, Schalt 

schränke für Abwasserhebe- und -

reinigungsanlagen 

 78.468,44  205.000  105.000  0  25.000  25.000  25.000 

 

  110301.785304 Auszahlungen für 

technische Einrichtungen für 

Abwasserhebe und -reinigungsanlagen 

 393,24  0  210.500  0  300  300  300 

26 
– Auszahlungen für den Erwerb von 

beweglichem Anlagevermögen *  
51.711,78 30.000 65.000 0 5.000 5.000 5.000 

 
  110301.783100 Auszahlungen für BuG > 

410 EUR 
 9.923,23  2.000  2.000  0  2.000  2.000  2.000 

 
  110301.783101 Auszahlungen für den 

Erwerb von Hardware > 60 EUR 
 125,03  1.000  1.000  0  1.000  1.000  1.000 

 
  110301.783102 Auszahlungen für 

Fahrzeuge > 410 EUR 
 38.769,01  0  0  0  0  0  0 

 
  110301.783107 Auszahl. f. immaterielle 

VMG -Software- > 410 EUR 
 0,00  25.000  60.000  0  0  0  0 

 
  110301.783200 Auszahlungen für BuG 60 

EUR bis 410 EUR 
 2.894,51  1.000  1.000  0  1.000  1.000  1.000 

 
  110301.783253 B-, C-, D-Rollschläuche 

(Festwert) < 410 EUR 
 0,00  1.000  1.000  0  1.000  1.000  1.000 

27 
– Auszahlungen für den Erwerb von 

Finanzanlagen  
0,00 0 0 0 0 0 0 

28 
– Auszahlungen von aktivierbaren 

Zuwendungen  
0,00 0 0 0 0 0 0 

29 – Sonstige Investitionsauszahlungen  0,00 0 0 0 0 0 0 

30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  2.795.682,59 3.083.000 3.878.600 1.420.000 2.490.300 2.522.600 2.050.300 

         

31 
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 

23 und 30)  
-2.203.905,49 -2.825.850 -3.172.300 -1.420.000 -2.172.100 -2.239.750 -1.732.750 

         

32 
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= 

Zeilen 17 und 31)  
1.440.841,03 905.200 1.407.550 -1.420.000 2.874.550 3.155.900 3.857.150 

         

33 

+ Einzahlungen aus der Aufnahme und 

durch Rückflüsse von Krediten für 

Investitionen und diesen wirtschaftlich 

gleichkommenden Rechtsverhältnissen  

5.550.295,41 2.200.000 2.450.000 0 2.000.000 1.300.000 0 

 
  160105.692700 Kreditaufnahmen für 

Investitionen von Kreditinstituten 
 1.800.000,00  2.200.000  2.450.000  0  2.000.000  1.300.000  0 

 
  160105.692701 Kreditaufnahmen für 

Invest. v. Kreditinst. f. Umschuldungen 
 3.750.295,41  0  0  0  0  0  0 

34 

+ Einzahlungen aus der Aufnahme und 

durch Rückflüsse von Krediten zur 

Liquiditätssicherung  

10.132.573,04 0 0 0 0 0 0 

 

  160105.693700 Aufnahme von Krediten 

zur Liquiditätssicherung bei 

Kreditinstituten 

 10.132.573,04  0  0  0  0  0  0 
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35 

– Auszahlungen für die Tilgung und 

Gewährung von Krediten für Investitionen 

und diesen wirtschaftlich 

gleichkommenden Rechtsverhältnissen  

6.093.419,33 2.293.350 2.790.000 0 2.940.000 2.800.700 2.829.100 

 
  160105.792700 Tilgung von Krediten für 

Investitionen von Kreditinstituten 
 2.343.123,92  2.293.350  2.790.000  0  2.940.000  2.800.700  2.829.100 

 
  160105.792701 Tilgung 

Umschuldungsdarlehen 
 3.750.295,41  0  0  0  0  0  0 

36 

– Auszahlungen für die Tilgung und 

Gewährung von Krediten zur 

Liquiditätssicherung  

11.075.360,97 0 1.067.550 0 1.934.550 1.300.000 0 

 
  160105.793700 Tilgung von Krediten zur 

Liquiditätssicherung von Kreditinstituten 
 11.075.360,97  0  1.067.550  0  1.934.550  1.300.000  0 

         

37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit  -1.485.911,85 -93.350 -1.407.550 0 -2.874.550 -2.800.700 -2.829.100 

         

38 
= Änderung des Bestandes an eigenen 

Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)  
-45.070,82 811.850 0 -1.420.000 0 355.200 1.028.050 

39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln  38.301,22 0 0 0 0 0 0 

40 
+ Änderung des Bestandes an fremden 

Finanzmitteln  
62.819,07 0 0 0 0 0 0 

41 = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)  56.049,47 811.850 0 -1.420.000 0 355.200 1.028.050 
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Teilfinanzplan B 

Übersicht  

Investitionsmaßnahmen 

 

Ergebnis 

2018 

EUR 

Ansatz 

2019 

EUR 

Ansatz 

2020 

EUR 

VE 

2021-2023; 

2021, 

2022, 

2023 

EUR 

Planung 

2021 

EUR 

Planung 

2022 

EUR 

Planung 

2023 

EUR 

Bisher 

bereit 

gestellt 

2020 

EUR 

Gesamt Inv. 

EUR 

 - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - 

Investitionen oberhalb der 

festgesetzten Wertgrenze 

    

 

 

     

0004 Betriebs- und 

Geschäftsausstattung -

Hardware- Entwässerung u. 

Abwasserbeseitigung  

    

 

 

 

     

110301.783101 Auszahlungen für 

den Erwerb von Hardware > 60 

EUR 

125,03 1.000 1.000 0 

0 

0 

0 

1.000 1.000 1.000 0,00 9.125,03 

0066 Kredite für Investitionen      

 

 

     

160105.692700 Kreditaufnahmen 

für Investitionen von 

Kreditinstituten 

1.800.000,00 2.200.000 2.450.000 0 

0 

0 

0 

2.000.000 1.300.000 0 0,00 9.068.350,00 

160105.792700 Tilgung von 

Krediten für Investitionen von 

Kreditinstituten 

-3.730.601,35 2.293.350 2.790.000 0 

0 

0 

0 

2.940.000 2.800.700 2.829.100 0,00 15.623.673,92 

0093 Mess- und 

Steuerungstechnik Kläranlagen  

    

 

 

     

110301.785303 Auszahlungen für 

Messgeräte, Steuerungstechnik, 

Schalt schränke für Abwasserhebe- 

und -reinigungsanlagen 

2.208,46 0 0 0 

0 

0 

0 

0 0 0 0,00 2.208,46 

110301.785303 Auszahlungen für 

Messgeräte, Steuerungstechnik, 

Schalt schränke für Abwasserhebe- 

und -reinigungsanlagen 

12.825,34 25.000 25.000 0 

0 

0 

0 

25.000 25.000 25.000 0,00 141.633,34 

0150 Software      

 

 

     

110301.783107 Auszahl. f. 

immaterielle VMG -Software- > 

410 EUR 

0,00 25.000 60.000 0 

0 

0 

0 

0 0 0 0,00 100.000,00 

1501 RRB Schlippkamp / 

Klutenberg  

    

 

 

     

110301.785206 Auszahlungen für 

Abwasserbeseitigungsmaßnahmen 

1.612,96 0 0 0 

0 

0 

0 

0 0 0 0,00 67.115,49 

1504 RRB Siechenhausweg i. 

Auslauf d. vorh. RKB 103  

    

 

 

     

110301.785206 Auszahlungen für 

Abwasserbeseitigungsmaßnahmen 

1.981,54 0 0 0 

0 

0 

0 

0 0 0 0,00 7.431,30 

110301.785206 Auszahlungen für 

Abwasserbeseitigungsmaßnahmen 

0,00 0 0 0 

0 

0 

0 

0 0 0 0,00 229.296,96 
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Übersicht  

Investitionsmaßnahmen 

 

Ergebnis 

2018 

EUR 

Ansatz 

2019 

EUR 

Ansatz 

2020 

EUR 

VE 

2021-2023; 

2021, 

2022, 

2023 

EUR 

Planung 

2021 

EUR 

Planung 

2022 

EUR 

Planung 

2023 

EUR 

Bisher 

bereit 

gestellt 

2020 

EUR 

Gesamt Inv. 

EUR 

 - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - 

1506 Herstellung von 

Kanalanschlüssen  

    

 

 

     

110301.785206 Auszahlungen für 

Abwasserbeseitigungsmaßnahmen 

38.299,68 35.000 40.000 0 

0 

0 

0 

40.000 40.000 40.000 0,00 233.299,68 

1510 Kanalisation Hans-Böckler-

Straße  

    

 

 

     

110301.785206 Auszahlungen für 

Abwasserbeseitigungsmaßnahmen 

0,00 0 0 0 

0 

0 

0 

0 0 0 0,00 460.000,00 

1514 RKB und RRB Auf dem 

Tigge Süd  

    

 

 

     

110301.785206 Auszahlungen für 

Abwasserbeseitigungsmaßnahmen 

0,00 0 0 0 

0 

0 

0 

0 0 0 0,00 430.000,00 

1522 Sanierung 

Regenwasserkanal Siechenbach  

    

 

 

     

110301.785206 Auszahlungen für 

Abwasserbeseitigungsmaßnahmen 

702.126,66 0 3.500 0 

0 

0 

0 

0 0 0 0,00 727.884,19 

1527 Kanalanschlussbeiträge BG 

15  

    

 

 

     

110301.688104 

Kanalanschlussbeiträge n. KAG 

0,00 0 0 0 

0 

0 

0 

0 0 0 0,00 131.318,66 

1528 Kanalanschlussbeiträge 

Stadtteil Beckum  

    

 

 

     

110301.688104 

Kanalanschlussbeiträge n. KAG 

840,09 0 0 0 

0 

0 

0 

0 0 0 0,00 840,09 

1530 Kanalsanierung 

Sudhoferweg  

    

 

 

     

110301.785206 Auszahlungen für 

Abwasserbeseitigungsmaßnahmen 

0,00 0 0 0 

0 

0 

0 

0 250.000 0 0,00 250.000,00 

1534 Kanalsanierung Auf dem 

Völker  

    

 

 

     

110301.785206 Auszahlungen für 

Abwasserbeseitigungsmaßnahmen 

0,00 0 0 0 

0 

0 

0 

20.000 600.000 0 0,00 620.000,00 

1538 Kanalsanierung 

Sternstraße im Zusammenhang 

mit der Erstellung des 

Kreisverkehrs  

    

 

 

 

     



Städtischer Abwasserbetrieb Beckum – Wirtschaftsplan 2020 
16 

 

Übersicht  

Investitionsmaßnahmen 

 

Ergebnis 

2018 

EUR 

Ansatz 

2019 

EUR 

Ansatz 

2020 

EUR 

VE 

2021-2023; 

2021, 

2022, 

2023 

EUR 

Planung 

2021 

EUR 

Planung 

2022 

EUR 

Planung 

2023 

EUR 

Bisher 

bereit 

gestellt 

2020 

EUR 

Gesamt Inv. 

EUR 

 - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - 

110301.785206 Auszahlungen für 

Abwasserbeseitigungsmaßnahmen 

0,00 0 0 0 

0 

0 

0 

0 0 0 0,00 16.000,00 

1542 Kanalerneuerung / 

Sanierung Schüttenweg  

    

 

 

     

110301.785206 Auszahlungen für 

Abwasserbeseitigungsmaßnahmen 

0,00 0 0 0 

0 

0 

0 

14.000 132.000 0 0,00 146.000,00 

1544 Einstiegshilfen zur 

Personensicherung für RRB, RÜB 

u Pumpstationen  

    

 

 

 

     

110301.785206 Auszahlungen für 

Abwasserbeseitigungsmaßnahmen 

0,00 0 500 0 

0 

0 

0 

0 0 0 0,00 1.000,00 

1545 Erneuerung 

Blockheizkraftwerk Kläranlage 

Beckum  

    

 

 

 

     

110301.685101 Einzahlung für 

Beschädigungen (investiv) 

81.477,00 0 0 0 

0 

0 

0 

0 0 0 0,00 81.477,00 

110301.785300 Auszahlungen für 

sonstige Baumaßnahmen 

361.806,03 0 0 0 

0 

0 

0 

0 0 0 0,00 390.170,42 

1548 Kanalsanierung Nordring      

 

 

     

110301.785206 Auszahlungen für 

Abwasserbeseitigungsmaßnahmen 

0,00 0 0 0 

0 

0 

0 

0 300 0 0,00 293.590,05 

1550 Wilhelmstraße, punktuelle 

Kanalsanierung  

    

 

 

     

110301.785206 Auszahlungen für 

Abwasserbeseitigungsmaßnahmen 

3.451,95 0 0 0 

0 

0 

0 

0 0 0 0,00 76.893,72 

1551 Brinkmannstraße, 

Erneuerung Hausanschlüsse  

    

 

 

     

110301.785206 Auszahlungen für 

Abwasserbeseitigungsmaßnahmen 

16.649,43 0 0 0 

0 

0 

0 

0 0 0 0,00 16.649,43 

1552 Kläranlage Beckum, 

Explosionsschutz  

    

 

 

     

110301.785206 Auszahlungen für 

Abwasserbeseitigungsmaßnahmen 

0,00 0 0 0 

0 

0 

0 

0 0 0 0,00 3.088,65 
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Investitionsmaßnahmen 

 

Ergebnis 

2018 

EUR 

Ansatz 

2019 

EUR 

Ansatz 

2020 

EUR 

VE 

2021-2023; 

2021, 

2022, 

2023 

EUR 

Planung 

2021 

EUR 

Planung 

2022 

EUR 

Planung 

2023 

EUR 

Bisher 

bereit 

gestellt 

2020 

EUR 

Gesamt Inv. 

EUR 

 - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - 

110301.785206 Auszahlungen für 

Abwasserbeseitigungsmaßnahmen 

0,00 0 0 0 

0 

0 

0 

0 0 0 0,00 14.230,17 

110301.785304 Auszahlungen für 

technische Einrichtungen für 

Abwasserhebe und -

reinigungsanlagen 

0,00 0 0 0 

0 

0 

0 

0 0 0 0,00 5.235,45 

110301.785304 Auszahlungen für 

technische Einrichtungen für 

Abwasserhebe und -

reinigungsanlagen 

393,24 0 500 0 

0 

0 

0 

300 300 300 0,00 1.793,24 

1555 Kanalsanierung 

Weidenweg  

    

 

 

     

110301.785206 Auszahlungen für 

Abwasserbeseitigungsmaßnahmen 

0,00 0 0 0 

0 

0 

0 

20.000 140.000 0 0,00 160.000,00 

1557 Kanal Ostlandstraße      

 

 

     

110301.785206 Auszahlungen für 

Abwasserbeseitigungsmaßnahmen 

0,00 0 0 0 

0 

0 

0 

0 0 240.000 0,00 240.000,00 

1559 Kanal Marienstraße      

 

 

     

110301.785206 Auszahlungen für 

Abwasserbeseitigungsmaßnahmen 

74.299,49 0 0 0 

0 

0 

0 

0 0 0 0,00 236.717,96 

1560 Kanal 

Brückenstraße/Windmühlenstra

ße  

    

 

 

 

     

110301.785206 Auszahlungen für 

Abwasserbeseitigungsmaßnahmen 

4.046,00 730.000 0 0 

0 

0 

0 

0 0 0 0,00 743.546,00 

1561 Kanal Lerchenweg/Obere 

Wilhelmstraße  

    

 

 

     

110301.785206 Auszahlungen für 

Abwasserbeseitigungsmaßnahmen 

0,00 285.000 0 480.000 

480.000 

0 

0 

480.000 0 0 0,00 480.000,00 

1562 Sanierung Tauchwände, RÜ 

101, 102, 104, 105, RÜB 101  

    

 

 

     

110301.785206 Auszahlungen für 

Abwasserbeseitigungsmaßnahmen 

0,00 10.000 10.000 0 

0 

0 

0 

0 0 0 0,00 10.000,00 

1563 Kanalsanierung 

Sternstraße/Kreisverkehr  
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Übersicht  

Investitionsmaßnahmen 

 

Ergebnis 

2018 

EUR 

Ansatz 

2019 

EUR 

Ansatz 

2020 

EUR 

VE 

2021-2023; 

2021, 

2022, 

2023 

EUR 

Planung 

2021 

EUR 

Planung 

2022 

EUR 

Planung 

2023 

EUR 

Bisher 

bereit 

gestellt 

2020 

EUR 

Gesamt Inv. 

EUR 

 - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - 

110301.785206 Auszahlungen für 

Abwasserbeseitigungsmaßnahmen 

0,00 0 0 0 

0 

0 

0 

0 0 0 0,00 50.000,00 

1566 Prozessleitsystem 

Kläranlagen Beckum / 

Neubeckum  

    

 

 

 

     

110301.785303 Auszahlungen für 

Messgeräte, Steuerungstechnik, 

Schalt schränke für Abwasserhebe- 

und -reinigungsanlagen 

47.094,45 30.000 30.000 0 

0 

0 

0 

0 0 0 0,00 232.512,15 

110301.785303 Auszahlungen für 

Messgeräte, Steuerungstechnik, 

Schalt schränke für Abwasserhebe- 

und -reinigungsanlagen 

6.604,20 0 0 0 

0 

0 

0 

0 0 0 0,00 6.604,20 

1568 Kanal, Stichweg Zementstr. 

68-70  

    

 

 

     

110301.785206 Auszahlungen für 

Abwasserbeseitigungsmaßnahmen 

90.054,43 0 0 0 

0 

0 

0 

0 0 0 0,00 114.162,89 

1569 Kanal Marktplatz      

 

 

     

110301.785206 Auszahlungen für 

Abwasserbeseitigungsmaßnahmen 

0,00 25.000 210.000 0 

0 

0 

0 

0 0 0 0,00 235.000,00 

1571 Kanal Propsteigasse      

 

 

     

110301.785206 Auszahlungen für 

Abwasserbeseitigungsmaßnahmen 

0,00 0 0 0 

0 

0 

0 

25.000 200.000 0 0,00 225.000,00 

1572 Kanal Frankensteiner 

Straße  

    

 

 

     

110301.785206 Auszahlungen für 

Abwasserbeseitigungsmaßnahmen 

0,00 440.000 0 0 

0 

0 

0 

0 0 0 0,00 440.000,00 

1573 Sanierung 

Regenwasserkanal Butterkamp  

    

 

 

     

110301.785206 Auszahlungen für 

Abwasserbeseitigungsmaßnahmen 

0,00 0 0 0 

0 

0 

0 

0 80.000 0 0,00 80.000,00 

1574 Sanierung 

Mischwasserkanal Einsteinstraße  

    

 

 

     

110301.785206 Auszahlungen für 

Abwasserbeseitigungsmaßnahmen 

0,00 0 0 0 

0 

0 

0 

0 0 40.000 0,00 700.000,00 



Städtischer Abwasserbetrieb Beckum – Wirtschaftsplan 2020 
19 

 

Übersicht  
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Ergebnis 

2018 

EUR 

Ansatz 

2019 

EUR 

Ansatz 

2020 

EUR 

VE 

2021-2023; 

2021, 

2022, 

2023 

EUR 

Planung 

2021 

EUR 

Planung 

2022 

EUR 

Planung 

2023 

EUR 

Bisher 

bereit 

gestellt 

2020 

EUR 

Gesamt Inv. 

EUR 

 - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - 

1575 Sanierung 

Mischwasserkanal 

Schlenkhoffsweg  

    

 

 

 

     

110301.785206 Auszahlungen für 

Abwasserbeseitigungsmaßnahmen 

0,00 0 0 0 

0 

0 

0 

0 40.000 385.000 0,00 425.000,00 

1576 Kanal Elmstraße      

 

 

     

110301.785206 Auszahlungen für 

Abwasserbeseitigungsmaßnahmen 

0,00 0 375.000 0 

0 

0 

0 

0 0 0 0,00 375.000,00 

1577 Kanal Soestweg/Lübecker 

Straße  

    

 

 

     

110301.785206 Auszahlungen für 

Abwasserbeseitigungsmaßnahmen 

0,00 0 0 0 

0 

0 

0 

0 0 0 0,00 1.040.000,00 

2500 Punktuelle Kanalsanierung 

im Stadtgebiet  

    

 

 

     

110301.785206 Auszahlungen für 

Abwasserbeseitigungsmaßnahmen 

40.931,55 50.000 100.000 0 

0 

0 

0 

100.000 100.000 100.000 0,00 500.931,55 

2501 Umwandlung RRB der 

Kläranlage Neubeckum  

    

 

 

     

110301.785206 Auszahlungen für 

Abwasserbeseitigungsmaßnahmen 

0,00 0 0 0 

0 

0 

0 

0 0 0 0,00 257.391,24 

2502 Verlegung RÜ 201, Am 

Volkspark  

    

 

 

     

110301.785206 Auszahlungen für 

Abwasserbeseitigungsmaßnahmen 

0,00 13.000 117.000 0 

0 

0 

0 

0 0 0 0,00 130.000,00 

2506 Kanalsanierung 

Roncallischule/Gustav-Moll-

Straße  

    

 

 

 

     

110301.785206 Auszahlungen für 

Abwasserbeseitigungsmaßnahmen 

417.961,48 0 0 0 

0 

0 

0 

0 0 0 0,00 427.322,88 

2510 RRB 206 i. Ablauf SKO 201 

u. RKB 201, Kaiser-Wilhelm-

Straße  

    

 

 

 

     

110301.785206 Auszahlungen für 

Abwasserbeseitigungsmaßnahmen 

0,00 0 100 0 

0 

0 

0 

1.000 0 0 0,00 204.053,04 
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Ergebnis 

2018 

EUR 

Ansatz 

2019 

EUR 

Ansatz 

2020 

EUR 

VE 

2021-2023; 

2021, 

2022, 
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Planung 

2021 
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Planung 

2022 

EUR 

Planung 

2023 

EUR 

Bisher 

bereit 

gestellt 
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EUR 

Gesamt Inv. 

EUR 

 - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - 

2511 Kanalanschlussbeiträge 

Stadtteil Neubeckum  

    

 

 

     

110301.688104 

Kanalanschlussbeiträge n. KAG 

941,85 0 0 0 

0 

0 

0 

0 0 0 0,00 29.633,48 

2514 Kanalerneuerung und -

verlängerung Industrie- und 

Bismarkstraße  

    

 

 

 

     

110301.785206 Auszahlungen für 

Abwasserbeseitigungsmaßnahmen 

0,00 0 0 0 

0 

0 

0 

0 0 15.000 0,00 350.000,00 

2515 

Kanalsanierung/Kanalneubau 

Industriestraße  

    

 

 

 

     

110301.785206 Auszahlungen für 

Abwasserbeseitigungsmaßnahmen 

0,00 0 0 0 

0 

0 

0 

0 0 10.000 0,00 310.000,00 

2516 Erneuerung Schaltschränke 

Kläranlage Neubeckum  

    

 

 

     

110301.785303 Auszahlungen für 

Messgeräte, Steuerungstechnik, 

Schalt schränke für Abwasserhebe- 

und -reinigungsanlagen 

9.735,99 150.000 50.000 0 

0 

0 

0 

0 0 0 0,00 220.000,00 

2517 Druckrohrleitung Gustav-

Freitag-Straße 47/49  

    

 

 

     

110301.785206 Auszahlungen für 

Abwasserbeseitigungsmaßnahmen 

27.838,64 0 0 0 

0 

0 

0 

0 0 0 0,00 27.838,64 

2519 Sanierung 

Mischwasserkanal, Am Hellbach  

    

 

 

     

110301.785206 Auszahlungen für 

Abwasserbeseitigungsmaßnahmen 

395.338,62 0 0 0 

0 

0 

0 

0 0 0 0,00 441.935,20 

2523 Kanal Vinkenberg      

 

 

     

110301.785206 Auszahlungen für 

Abwasserbeseitigungsmaßnahmen 

0,00 0 0 0 

0 

0 

0 

300.000 0 0 0,00 300.000,00 

2524 Tauchwandsanierung RÜB 

203, Neubeckum  

    

 

 

     

110301.785206 Auszahlungen für 

Abwasserbeseitigungsmaßnahmen 

0,00 20.000 0 0 

0 

0 

0 

0 0 0 0,00 20.000,00 
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Ergebnis 
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Ansatz 
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VE 
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bereit 
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 - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - 

2525 Erneuerung BHKW 

Kläranlage Neubeckum  

    

 

 

     

110301.785300 Auszahlungen für 

sonstige Baumaßnahmen 

0,00 0 0 0 

0 

0 

0 

0 0 0 0,00 320.000,00 

2526 Trübwasserspeicher 

Kläranlage Neubeckum  

    

 

 

     

110301.785206 Auszahlungen für 

Abwasserbeseitigungsmaßnahmen 

77.338,43 0 0 0 

0 

0 

0 

0 0 0 0,00 118.660,13 

2527 Sanierung 

Mischwasserkanal, Am 

Volkspark  

    

 

 

     

110301.785206 Auszahlungen für 

Abwasserbeseitigungsmaßnahmen 

0,00 20.000 841.000 0 

0 

0 

0 

0 0 0 0,00 861.000,00 

2528 Kanalsanierung 

Eichendorffstraße  

    

 

 

     

110301.785206 Auszahlungen für 

Abwasserbeseitigungsmaßnahmen 

0,00 0 30.000 0 

0 

0 

0 

500.000 0 0 0,00 530.000,00 

2529 Kanal Hauptstr./Geißlerstr.      

 

 

     

110301.785206 Auszahlungen für 

Abwasserbeseitigungsmaßnahmen 

0,00 0 0 0 

0 

0 

0 

0 0 0 0,00 14.770,00 

2530 Sanierung 

Mischwasserkanal Bruchstraße  

    

 

 

     

110301.785206 Auszahlungen für 

Abwasserbeseitigungsmaßnahmen 

0,00 0 0 0 

0 

0 

0 

20.000 480.000 0 0,00 500.000,00 

2531 Kanalerneuerung 

Wickingstraße  

    

 

 

     

110301.785206 Auszahlungen für 

Abwasserbeseitigungsmaßnahmen 

0,00 0 0 160.000 

160.000 

0 

0 

160.000 0 0 0,00 160.000,00 

2532 Kanalsanierung, Im 

Südfelde, Turmstraße, 

Kirchstraße  

    

 

 

 

     

110301.785206 Auszahlungen für 

Abwasserbeseitigungsmaßnahmen 

0,00 0 0 0 

0 

0 

0 

0 0 540.000 0,00 540.000,00 

2533 Kanalerneuerung Graf-

Galen-Straße  
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Ergebnis 
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Ansatz 

2019 

EUR 

Ansatz 

2020 
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VE 
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EUR 

Planung 
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bereit 
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 - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - 

110301.785206 Auszahlungen für 

Abwasserbeseitigungsmaßnahmen 

0,00 0 330.000 0 

0 

0 

0 

0 0 0 0,00 330.000,00 

3503 Pumpwerk Lebensweg und 

Druckrohrleitungen zur 

Kläranlage  

    

 

 

 

     

110301.785206 Auszahlungen für 

Abwasserbeseitigungsmaßnahmen 

0,00 0 0 0 

0 

0 

0 

0 0 0 0,00 1.200.000,00 

4006 RRB 401 Vellern, Umbau      

 

 

     

110301.785206 Auszahlungen für 

Abwasserbeseitigungsmaßnahmen 

3.411,49 10.000 1.000 0 

0 

0 

0 

0 0 0 0,00 15.999,49 

4007 Tauchwandsanierung RÜB 

401, SKO 402, Vellern  

    

 

 

     

110301.785206 Auszahlungen für 

Abwasserbeseitigungsmaßnahmen 

0,00 10.000 0 0 

0 

0 

0 

0 0 0 0,00 18.000,00 

4008 Erneuerung Pumpen, PW-

Vellern  

    

 

 

     

110301.785304 Auszahlungen für 

technische Einrichtungen für 

Abwasserhebe und -

reinigungsanlagen 

0,00 0 210.000 0 

0 

0 

0 

0 0 0 0,00 210.000,00 

00010053 BuG -Entwässerung 

und Abwasserbeseitigung- > 

410 EUR  

    

 

 

 

     

110301.783100 Auszahlungen für 

BuG > 410 EUR 

9.923,23 2.000 2.000 0 

0 

0 

0 

2.000 2.000 2.000 0,00 19.923,23 

00020053 BUG -Entwässerung 

und Abwasserbeseitigung- 60 

EUR bis 410 EUR  

    

 

 

 

     

110301.783200 Auszahlungen für 

BuG 60 EUR bis 410 EUR 

2.894,51 1.000 1.000 0 

0 

0 

0 

1.000 1.000 1.000 0,00 8.174,16 

00110050 Fahrzeug mit Kran      

 

 

     

110301.783102 Auszahlungen für 

Fahrzeuge > 410 EUR 

38.769,01 0 0 0 

0 

0 

0 

0 0 0 0,00 41.303,05 

15110001 Kanalisation / Rückh. 

Obere Brede/Tuttenbrock  
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Übersicht  

Investitionsmaßnahmen 

 

Ergebnis 

2018 

EUR 

Ansatz 

2019 

EUR 

Ansatz 

2020 

EUR 

VE 

2021-2023; 

2021, 

2022, 

2023 

EUR 

Planung 

2021 

EUR 

Planung 

2022 

EUR 

Planung 

2023 

EUR 

Bisher 

bereit 

gestellt 

2020 

EUR 

Gesamt Inv. 

EUR 

 - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - 

110301.688104 

Kanalanschlussbeiträge n. KAG 

106.866,20 114.150 51.700 0 

0 

0 

0 

99.250 89.000 0 0,00 636.634,27 

110301.785206 Auszahlungen für 

Abwasserbeseitigungsmaßnahmen 

0,00 0 0 0 

0 

0 

0 

0 0 0 0,00 1.701.637,54 

15110002 Kanalisation/Rückh. 

Obere Brede/Tuttenbrock, 2. 

Bauabschnitt  

    

 

 

 

     

110301.688104 

Kanalanschlussbeiträge n. KAG 

0,00 0 185.700 0 

0 

0 

0 

108.450 104.850 245.950 0,00 644.950,00 

110301.688110 Kostenanteil 

Entwässerung Straße (50% RW-

Kanal) 

0,00 0 261.000 0 

0 

0 

0 

0 0 0 0,00 261.000,00 

110301.785206 Auszahlungen für 

Abwasserbeseitigungsmaßnahmen 

35.725,53 1.200.000 1.350.000 0 

0 

0 

0 

0 0 0 0,00 2.720.000,00 

15110003 Kanalisation und RRB 

Zünftestr., B-Plan 60, 2. BA  

    

 

 

     

110301.688104 

Kanalanschlussbeiträge n. KAG 

0,00 108.400 124.800 0 

0 

0 

0 

110.500 89.000 71.600 0,00 460.300,00 

110301.688104 

Kanalanschlussbeiträge n. KAG 

0,00 0 0 0 

0 

0 

0 

0 0 0 0,00 15.119,94 

110301.785206 Auszahlungen für 

Abwasserbeseitigungsmaßnahmen 

372.235,22 0 0 0 

0 

0 

0 

0 0 0 0,00 732.499,89 

15110004 Kanalisation 

Steinkühlerstr. und Captanstr.  

    

 

 

     

110301.688104 

Kanalanschlussbeiträge n. KAG 

393.640,17 0 0 0 

0 

0 

0 

0 0 0 0,00 393.640,17 

110301.688104 

Kanalanschlussbeiträge n. KAG 

0,00 0 0 0 

0 

0 

0 

0 0 0 0,00 281.263,62 

110301.785206 Auszahlungen für 

Abwasserbeseitigungsmaßnahmen 

0,00 0 0 0 

0 

0 

0 

0 0 0 0,00 712.795,43 

15210002 

Kanalanschlussbeiträge BPL 63 

Pflaumenallee Ost  
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Übersicht  

Investitionsmaßnahmen 

 

Ergebnis 

2018 

EUR 

Ansatz 

2019 

EUR 

Ansatz 

2020 

EUR 

VE 

2021-2023; 

2021, 

2022, 

2023 

EUR 

Planung 

2021 

EUR 

Planung 

2022 

EUR 

Planung 

2023 

EUR 

Bisher 

bereit 

gestellt 

2020 

EUR 

Gesamt Inv. 

EUR 

 - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - 

110301.688104 

Kanalanschlussbeiträge n. KAG 

0,00 0 0 0 

0 

0 

0 

0 0 0 0,00 43.862,00 

110301.688104 

Kanalanschlussbeiträge n. KAG 

0,00 0 0 0 

0 

0 

0 

0 0 0 0,00 250.417,70 

15580001 Kanalsanierung 

Rosengasse  

    

 

 

     

110301.785206 Auszahlungen für 

Abwasserbeseitigungsmaßnahmen 

0,00 0 0 0 

0 

0 

0 

0 0 0 0,00 120.000,00 

15580002 Kanalsanierung 

Engelsgasse  

    

 

 

     

110301.785206 Auszahlungen für 

Abwasserbeseitigungsmaßnahmen 

0,00 0 0 0 

0 

0 

0 

0 0 0 0,00 170.000,00 

15580003 Kanalsanierung 

Steingasse  

    

 

 

     

110301.785206 Auszahlungen für 

Abwasserbeseitigungsmaßnahmen 

0,00 0 0 0 

0 

0 

0 

0 0 0 0,00 165.000,00 

15580004 Kanalsanierung 

Tenkhoffs Gasse  

    

 

 

     

110301.785206 Auszahlungen für 

Abwasserbeseitigungsmaßnahmen 

0,00 0 0 0 

0 

0 

0 

0 0 0 0,00 120.000,00 

15580005 Kanalsanierung 

Ostwall von Nordstraße bis 

Wilhlemstraße  

    

 

 

 

     

110301.785206 Auszahlungen für 

Abwasserbeseitigungsmaßnahmen 

0,00 0 0 0 

0 

0 

0 

0 0 0 0,00 270.000,00 

15580006 Kanalsanierung 

Ostwall von Wilhelmstraße bis 

Oststraße  

    

 

 

 

     

110301.785206 Auszahlungen für 

Abwasserbeseitigungsmaßnahmen 

0,00 0 0 0 

0 

0 

0 

0 0 0 0,00 270.000,00 

15580007 Kanalsanierung 

Neumarkt (Hindenburgplatz)  

    

 

 

     

110301.785206 Auszahlungen für 

Abwasserbeseitigungsmaßnahmen 

0,00 0 0 0 

0 

0 

0 

0 0 0 0,00 125.000,00 
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Übersicht  

Investitionsmaßnahmen 

 

Ergebnis 

2018 

EUR 

Ansatz 

2019 

EUR 

Ansatz 

2020 

EUR 

VE 

2021-2023; 

2021, 

2022, 

2023 

EUR 

Planung 

2021 

EUR 

Planung 

2022 

EUR 

Planung 

2023 

EUR 

Bisher 

bereit 

gestellt 

2020 

EUR 

Gesamt Inv. 

EUR 

 - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - 

15580008 Kanalsanierung 

Linnenstraße von Ostwall bis 

Sternstraße  

    

 

 

 

     

110301.785206 Auszahlungen für 

Abwasserbeseitigungsmaßnahmen 

0,00 0 0 0 

0 

0 

0 

0 0 0 0,00 130.000,00 

15580009 Kanalsanierung 

Linnenstraße von Ostwall bis 

Markt  

    

 

 

     

110301.785206 Auszahlungen für 

Abwasserbeseitigungsmaßnahmen 

0,00 0 0 0 

0 

0 

0 

0 0 0 0,00 500.000,00 

15780001 Kanalsanierung 

Sanierungsabschnitt 1, 

Hansaring, Stauverweg, Bremer 

Str, Hamburger Str, A-Wibbelt-

Str, Soestweg, Everkeweg, Im 

Lehmkühlchen  

    

 

 

 

     

110301.785206 Auszahlungen für 

Abwasserbeseitigungsmaßnahmen 

0,00 0 0 780.000 

780.000 

0 

0 

780.000 0 0 0,00 780.000,00 

15780002 Kanalsanierung 

Sanierungsabschnitt 2, 

Paterweg, Dalmerweg, 

Hardenbergstr, Lohberg, 

Elisabethstr  

    

 

 

 

     

110301.785206 Auszahlungen für 

Abwasserbeseitigungsmaßnahmen 

0,00 0 0 0 

0 

0 

0 

0 430.000 0 0,00 430.000,00 

15780003 Kanalsanierung 

Sanierungsabschnitt 3, Oststr, 

Weststr, Stromberger Str, 

Ostwall, 

Wilhelmstr/Hindenburgplatz, 

Oelder Str  

    

 

 

 

     

110301.785206 Auszahlungen für 

Abwasserbeseitigungsmaßnahmen 

0,00 0 0 0 

0 

0 

0 

0 0 500.000 0,00 500.000,00 

25040002 

Kanalanschlussbeiträge BG N 67 

Vellerner Straße, Fläche B  

    

 

 

 

     

110301.688104 

Kanalanschlussbeiträge n. KAG 

4.563,65 0 0 0 

0 

0 

0 

0 0 0 0,00 40.326,65 

25040003 Kanalisation BG N 67 

Vellerner Straße -Fläche A-  

    

 

 

     

110301.685100 Einzahlungen aus 

der Abwicklung von 

Baumaßnahmen 

0,00 0 0 0 

0 

0 

0 

0 0 0 0,00 38.947,48 
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Übersicht  

Investitionsmaßnahmen 

 

Ergebnis 

2018 

EUR 

Ansatz 

2019 

EUR 

Ansatz 

2020 

EUR 

VE 

2021-2023; 

2021, 

2022, 

2023 

EUR 

Planung 

2021 

EUR 

Planung 

2022 

EUR 

Planung 

2023 

EUR 

Bisher 

bereit 

gestellt 

2020 

EUR 

Gesamt Inv. 

EUR 

 - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - 

110301.688104 

Kanalanschlussbeiträge n. KAG 

0,00 29.500 0 0 

0 

0 

0 

0 0 0 0,00 376.050,00 

110301.785206 Auszahlungen für 

Abwasserbeseitigungsmaßnahmen 

0,00 0 0 0 

0 

0 

0 

0 0 30.000 0,00 425.000,00 

25040004 Kanalisation BG N 67, 

Fläche A 3. BA  

    

 

 

     

110301.685100 Einzahlungen aus 

der Abwicklung von 

Baumaßnahmen 

0,00 0 4.750 0 

0 

0 

0 

0 0 0 0,00 4.750,00 

110301.688104 

Kanalanschlussbeiträge n. KAG 

0,00 0 78.350 0 

0 

0 

0 

0 0 0 0,00 78.350,00 

110301.785206 Auszahlungen für 

Abwasserbeseitigungsmaßnahmen 

0,00 0 90.000 0 

0 

0 

0 

0 0 0 0,00 90.000,00 

40050004 Kanalisation und 

Regenrückhaltung VE 9, Langes 

Land u. Friedhofsweg  

    

 

 

 

     

110301.688104 

Kanalanschlussbeiträge n. KAG 

3.448,14 5.100 0 0 

0 

0 

0 

0 0 0 0,00 23.444,56 

110301.785206 Auszahlungen für 

Abwasserbeseitigungsmaßnahmen 

0,00 0 0 0 

0 

0 

0 

0 0 0 0,00 184.133,28 

= Saldo oberhalb der 

Wertgrenze 

3.326.695,86 -2.918.200 -3.511.300 -1.420.000 

-1.420.000 

0 

0 

-3.111.100 -3.739.450 -4.440.850 0,00 -31.022.555,83 

 

Erläuterungen zu 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 

 

110301 688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG 

Zu Investitionsnummer 15110002: 

2020: Planung. 

 

Zu Investitionsnummer 15110003: 

2020: Planung. 

 

Erläuterungen zu 25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen 

 

110301 785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen 

Die Erlaubnis für die Einleitung von gereinigtem Mischwasser in dem Gewässer RRB 201 neben der 

Kläranlage Neubeckum ist abgelaufen. Nach Abstimmung mit der Bezirksregierung Münster und dem 

Kreis Warendorf ist das RRB 201 als Trockenrückhaltebecken umzubauen um die Strukturgüte der 

Angel zu verbessern. 
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Zu Investitionsnummer 1510: 

Spätere Jahre: 460.000 €. 

 

 Zu Investitionsnummer 1514: 

Spätere Jahre: 430.000 €. 

 

Zu Investitionsnummer 1538: 

Spätere Jahre: 16.000 €. 

 

Zu Investitionsnummer 15580001 - 15580009: 

Spätere Jahre: Sanierung Mischwasserkanal Wilhelmsviertel mit Engelsgasse, Steingasse, Rosengasse, 

Tenkhoffs Gasse, Wilhelmstraße, Hindenburgplatz, Linnenstraße und Ostwall.  

 

Zu Investitionsnummer 1561: 

Die Auswertung nach der Selbstüberwachung von Abwasseranlagen zeigte auf, dass der 

Mischwasserkanal baufällig und undicht ist. Des Weiteren weist der Kanal hydraulische Probleme auf. 

 

Zu Investitionsnummer 1563: 

Spätere Jahre: 50.000 €. 

 

Zu Investitionsnummer 1574: 

2024: 660.000 € 

 

Zu Investitionsnummer 1577: 

Spätere Jahre.  

 

Zu Investitionsnummer 15780001: 

Die Auswertung der SüwVO Abw. zeigte auf, dass die Abwasserkanäle undicht und sanierungsbedürftig 

sind (Sanierung durch Inliner).  

 

Zu Investitionsnummer 15780002: 

Die Auswertung der SüwVO Abw. zeigte auf, dass die Abwasserkanäle undicht und sanierungsbedürftig 

sind (Sanierung durch Inliner).  

 

Zu Investitionsnummer 15780003: 

Die Auswertung der SüwVO Abw. zeigte auf, dass die Abwasserkanäle undicht und sanierungsbedürftig 

sind (Sanierung durch Inliner).  

 

Zu Investitionsnummer 2500: 

Sanierung festgestellter Mängel. 

 

Zu Investitionsnummer 2514: 

2024: 335.000 € 

 

Zu Investitionsnummer 2515: 

2024: 300.000 € 

 

Zu Investitionsnummer 2527: 

Die Auswertung nach der Selbstüberwachung von Abwasseranlagen zeigte auf, dass der 

Mischwasserkanal erneuert werden muss. 

 

Zu Investitionsnummer 2528: 

2021: 500.000 €, Maßnahme wird in Anlehnung an den Straßenbau ausgeführt. 
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Zu Investitionsnummer 2531: 

Aufgrund des maroden Zustandes und der Überbauung der Haltung mit Bäumen, muss zur 

Gefahrenabwehr die Haltung erneuert verlegt werden.  

 

Zu Investitionsnummer 2533: 

Die Auswertung der SüwVO Abw. zeigte auf, dass der Mischwasserkanal baufällig und undicht ist.  

 

Zu Investitionsnummer 3503: 

Spätere Jahre. 

 

110301 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 

Zu Investitionsnummer 2525: 

Spätere Jahre: 320.000 €. 

  

110301 785303 Auszahlungen für Messgeräte, Steuerungstechnik, Schalt schränke für Abwasserhebe- und  

 -reinigungsanlagen 

Zu Investitionsnummer 1566: 

Anbindung der Außenstation an das Prozessleitsystem Kläranlage-Beckum einschließlich der Kläranlage 

Neubeckum. 

  

110301 785304 Auszahlungen für technische Einrichtungen für Abwasserhebe und -reinigungsanlagen 

Zu Investitionsnummer 4008: 

Pumpen erneuern einschließlich Steuerung und Sanierung. 

 

Erläuterungen zu 26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 

 

110301 783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware > 60 EUR 

Zu Investitionsnummer 0004: 

Leitrechner für Schaltwarte (2 Stück) erneuern. 

  

 
  



Städtischer Abwasserbetrieb Beckum – Wirtschaftsplan 2020 
29 

 

 
 
 

 
 
 
 
 



STADT BECKUM 
DER BÜRGERMEISTER 

Federführung: Städtische Betriebe Beckum 
Vorlage 
zu TOP 

Beteiligte(r): Büro des Rates und des Bürgermeisters 

Fachbereich Finanzen und Beteiligungen 

Auskunft erteilt: Herr Wulf 2019/0253 

Telefon: 02521 29-200 öffentlich 

Wirtschaftsplan 2020 – Städtische Betriebe Beckum 

Beratungsfolge: 

Betriebsausschuss 

27.11.2019 Beratung 

Rat der Stadt Beckum 

19.12.2019 Entscheidung 

 

Beschlussvorschlag: 

Sachentscheidung 

Der als Anlage zur Vorlage beigefügte Wirtschaftsplan der Städtischen Betriebe Beckum für 

das Wirtschaftsjahr 2020 wird beschlossen. 

Der Finanzplan für die Jahre 2020 bis 2024 wird zur Kenntnis genommen. 

Kosten/Folgekosten 

Durch die Vorbereitung und Erstellung des Wirtschaftsplanes entstehen Personal- und 

Sachkosten, die dem laufenden Betrieb zuzuordnen sind. 

Finanzierung 

Es entstehen keine zusätzlichen Auswirkungen auf den Wirtschaftsplan. 

 

Begründung: 

Rechtsgrundlagen 

Der Rat der Stadt Beckum entscheidet gemäß § 4 Eigenbetriebsverordnung für das Land 

Nordrhein-Westfalen über die Feststellung des Wirtschaftsplanes. 

Demografischer Wandel 

Aspekte des demografischen Wandels sind nicht zu berücksichtigen. 

Erläuterungen 

Gemäß § 12 Betriebssatzung der Stadt Beckum für die Städtischen Betriebe Beckum ist für 

jedes Jahr ein Wirtschaftsplan zu erstellen. Dieser besteht aus dem Erfolgsplan, dem Ver-

mögensplan sowie der Stellenübersicht. Zusätzlich ist ein Finanzplan aufzustellen. 

Der Wirtschaftsplan 2020 weist im Erfolgsplan Umsatzerlöse und Sonstige betriebliche Er-

löse in Höhe von insgesamt 4.898.500 Euro aus. 
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- 2 - 

Diesen Erlösen stehen Aufwendungen und Steuern in Höhe von 4.888.550 Euro gegenüber. 

Das Jahresergebnis 2020 weist somit einen Überschuss in Höhe von 9.950 Euro aus. 

Der Vermögensplan weist Investitionen in den Fuhrpark sowie in Geräte und Maschinen in 

Höhe von 210.000 Euro aus. Zusätzlich werden Darlehen in Höhe von 320.000 Euro getilgt, 

sodass ein Mittelbedarf in Höhe von 530.000 Euro besteht. Dieser Mittelbedarf kann aus 

dem Jahresergebnis in Höhe von 9.950 Euro, den Abschreibungen in Höhe von 

303.000 Euro und einer Kreditaufnahme in Höhe von 217.050 Euro vollumfänglich gedeckt 

werden. 

Im Saldo sollen die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Jahr 2020 um 

102.950 Euro reduziert werden. 

Der Finanzplan ist ausgeglichen. In den kommenden Jahren sollen die kontinuierlichen Er-

neuerungsinvestitionen in die Ausstattung der Städtischen Betriebe Beckum fortgesetzt 

werden. Es stehen zudem Ersatzinvestitionen (zum Beispiel Kehrmaschine, „Unimog“) an, 

die eine Erhöhung der Investitionen über das aktuell dargestellte Niveau hinaus erforder-

lich machen. Die Betriebsleitung wird im Rahmen der jeweiligen Wirtschaftsplanung zu den 

Investitionen und zur Finanzierung dieser Investitionen Vorschläge unterbreiten. Grund-

sätzlich soll parallel ein weiterer Abbau der Verbindlichkeiten erfolgen. 

Der Stellenplan berücksichtigt Veränderungen hinsichtlich der Eingruppierung der Beschäf-

tigten sowie die erwarteten und die von den Tarifvertragsparteien bereits vereinbarten Ge-

haltssteigerungen der Beschäftigten. 

Gegenüber dem Stellenplan für das Jahr 2019 ist eine Erweiterung um 1,22 Stellen vorge-

sehen. Eine im Stellenplan für das Jahr 2019 vorhandene Stelle ist dabei mit einem 

„k. w.-Vermerk“ (künftig wegfallend) versehen worden. Der auf dieser Stelle eingesetzte 

Beschäftigte ist dauerhaft erkrankt und wird – voraussichtlich – den Dienst bis zu seinem 

Ausscheiden nicht wieder aufnehmen können; im Anschluss entfällt die Stelle. Im Rahmen 

der mittlerweile erfolgten internen Nachbesetzung soll zur Ableistung der sogenannten 

„Produktivstunden“ eine neue Stelle eingerichtet werden, die dauerhaft besetzt werden 

kann. Aktuell ist hierfür ein Beschäftigter im Rahmen eines befristeten Beschäftigungsver-

hältnisses eingesetzt. 

Darüber hinaus wird eine Beschäftigte in der Verwaltung der Städtischen Betriebe Beckum 

noch im Jahr 2019 in die Verrentung wechseln. Im Rahmen der Nachbesetzung dieser Stel-

le kommt es in der Summe zu einer Stellenausweitung von 0,22 Stellenanteilen, die sich auf 

2 Stellen verteilen. 

Eine dieser Stellen wird im Rahmen der Elternzeit jedoch nur mit 25 Stunden wahrgenom-

men. Im sogenannten „Ist“ verbleibt daher eine Differenz von 5,5 Stunden, die nach dem 

Ausscheiden der Beschäftigten nicht unmittelbar nachbesetzt werden soll. Die Betriebslei-

tung behält sich vor, die Situation weiter zu beobachten und gegebenenfalls im Rahmen 

einer befristeten Beschäftigung zu reagieren. 

Der Wirtschaftsplan 2020 der Städtischen Betriebe Beckum wird in der Sitzung des Be-

triebsausschusses im Einzelnen vorgestellt. Er ist vom Rat der Stadt Beckum zu beschließen. 

 

Anlage(n): 

Wirtschaftsplan der Städtischen Betriebe Beckum für das Wirtschaftsjahr 2020 



Städtische Betriebe 

Beckum 

Wirtschaftsplan 

2020 
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Wahlbewerbern oder Wahlhelferinnen und Wahlhelfern während eines Wahlkampfes 
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Parteinahme der Stadt Beckum zugunsten einzelner Gruppen verstanden werden 

könnte. 
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Wirtschaftsplan der Städtischen Betriebe Beckum 

Wirtschaftsjahr 2020 

Aufgrund der §§ 4 Buchstabe b und 14 bis 18 der Eigenbetriebsverordnung für das Land 

Nordrhein-Westfalen hat der Rat der Stadt Beckum in seiner Sitzung am __________ 

folgenden Wirtschaftsplan beschlossen: 

§ 1 

Der Wirtschaftsplan 2020 wird im Erfolgsplan 

im Ertrag auf ................................................................................................................... 4.898.500,00 Euro 

im Aufwand auf ............................................................................................................. 4.888.550,00 Euro 

Jahresgewinn ...........................................................................................................................9.950,00 Euro 

und im Vermögensplan 

in der Einnahme auf ......................................................................................................... 530.000,00 Euro 

in der Ausgabe auf ........................................................................................................... 530.000,00 Euro 

festgesetzt. 

§ 2 

Die Höhe der im Wirtschaftsplan vorgesehenen Kreditaufnahme beträgt 

 ................................................................................................................................................. 217.050,00 Euro 

§ 3 

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, 

der zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes erforderlich ist, 

wird auf ............................................................................................................................................. 0,00 Euro 

festgesetzt. 

§ 4 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, 

die im Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben 

in Anspruch genommen werden dürfen, 

wird auf ................................................................................................................................ 700.000,00 Euro 

festgesetzt. 

§ 5 

Die Ausgaben für verschiedene Vorhaben des Erfolgsplanes, die sachlich eng 

zusammenhängen, sind gegenseitig deckungsfähig. 
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Erfolgsplan  

Bezeichnung 

PLAN 

2020 

Euro 

PLAN 

2019 

Euro 

IST 

2018 

Euro 

Umsatzerlöse 4.854.000,00 4.707.000,00 4.504.946,76 

Bestandsveränderungen 0,00 0,00 1.958,73 

Sonstige betriebliche Erträge 44.500,00 17.700,00 47.584,30 

Materialaufwand 667.000,00 619.500,00 657.734,65 

Personalaufwand 3.545.000,00 3.410.000,00 3.271.612,76 

Abschreibungen 303.000,00 313.000,00 301.106,21 

Sonstige betriebliche Aufwendungen 284.150,00 265.250,00 259.177,39 

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0,00 0,00 0,00 

Zinsen und ähnliche Aufwendungen 86.000,00 102.300,00 108.011,63 

Steuern vom Einkommen und vom 

Ertrag 
0,00 0,00 1.291,47 

Ergebnis nach Steuern 13.350,00 14.650,00 –44.444,32 

Sonstige Steuern 3.400,00 3.400,00 3.245,98 

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 9.950,00 11.250,00 –47.690,30 
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Erläuterungen zum Erfolgsplan  

Bezeichnung 

PLAN 

2020 

Euro 

PLAN 

2019 

Euro 

IST 

2018 

Euro 

Umsatzerlöse 4.854.000,00 4.707.000,00 4.504.946,76 

Grundstückserträge 65.000,00 70.000,00 64.467,74 

Erlöse aus Dauer- und Einzelaufträgen 4.385.000,00 4.280.000,00 4.019.106,78 

Erlöse Sonstiger Service 100.000,00 105.000,00 98.363,88 

Erlöse aus Nebengeschäften im 

Organverbund (Eigenbetrieb 

Energieversorgung und Bäder) 

99.000,00 99.000,00 96.904,09 

Erlöse Nebengeschäfte an Dritte 25.000,00 20.000,00 21.758,81 

Erlöse Arbeitsmaterial für Dritte 

(Rohstoffe) 
80.000,00 80.000,00 79.755,32 

Erlöse aus Nebengeschäften im 

Organverbund (Städtischer 

Abwasserbetrieb) 

50.000,00 40.000,00 50.826,62 

Erlöse Arbeitsmaterial für Dritte 

(Sonstige) 
25.000,00 0,00 47.869,58 

Erlöse Ausleihe für Dritte  12.000,00 0,00 12.731,78 

Erlöse Stromverkauf 

Photovoltaikanlage 
13.000,00 13.000,00 13.162,16 

Bestandsveränderungen 0,00 0,00 1.958,73 

Bestandsveränderungen 0,00 0,00 1.958,73 

Sonstige betriebliche Erträge 44.500,00 17.700,00 47.584,30 

Versicherungserstattungen 5.000,00 5.000,00 1.911,78 

Erträge Auflösung Rückstellungen 2.000,00 2.000,00 40.000,00 

Erträge Auflösung von Sonderposten 

aus Zuschüssen 
4.000,00 4.000,00 4.162,65 

Sonstige betriebliche Erträge 2.500,00 2.500,00 1.509,87 

Verkäufe Sachanlagen (Buchgewinn) 4.000,00 4.000,00 0,00 

Erträge aus Vermögensabgängen 0,00 0,00 0,00 

Verkäufe Sachanlagen (Buchverlust) 0,00 200,00 0,00 

Erlöse Zuschüsse Bürgerarbeit 27.000,00 0,00 0,00 
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Bezeichnung 

PLAN 

2020 

Euro 

PLAN 

2019 

Euro 

IST 

2018 

Euro 

Materialaufwand 667.000,00 619.500,00 657.734,65 

Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 

Betriebsstoffe und für bezogene Waren 
450.000,00 434.000,00 451.957,99 

Arbeitsmaterial 115.000,00 115.000,00 111.704,47 

Arbeitsmaterial für Dritte (Rohstoffe) 80.000,00 80.000,00 79.755,32 

Arbeitsmaterial für Dritte (Sonstige) 25.000,00 9.000,00 47.869,58 

Unterhaltung der Dienstfahrzeuge 200.000,00 200.000,00 200.340,40 

Dienstkleidung 30.000,00 30.000,00 12.288,22 

Aufwendungen für bezogene 

Leistungen 
217.000,00 185.500,00 205.776,66 

Ausleihe für Dritte 12.000,00 0,00 12.731,78 

Versicherung für Dienstfahrzeuge 17.000,00 15.000,00 16.898,05 

Abfallbeseitigung 50.000,00 38.000,00 45.016,84 

Fremdreparaturen 20.000,00 20.000,00 5.369,87 

Fremdleistungen 110.000,00 105.000,00 98.363,88 

Mieten für Kopiergeräte 4.000,00 3.500,00 3.915,43 

Miete, Unterhalt, Wartung 

Kommunikationseinrichtung 
1.000,00 1.000,00 0,00 

Unterhaltung Photovoltaikanlage 3.000,00 3.000,00 23.480,81 

Personalaufwand 3.545.000,00 3.410.000,00 3.271.612,76 

Löhne und Gehälter 2.756.500,00 2.621.500,00 2.541.755,15 

Soziale Abgaben und Aufwendungen 

für Altersversorgung und 

Unterstützung 

788.500,00 788.500,00 729.857,61 

Abschreibungen auf immaterielle 

Vermögensgegenstände des 

Anlagevermögens- und Sachanlagen 

303.000,00 313.000,00 301.106,21 

Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0,00 0,00 

Gebäude 68.000,00 69.000,00 67.895,10 

Technische Anlagen 66.000,00 74.000,00 64.697,93 

Betriebs- und Geschäftsausstattung 166.000,00 167.000,00 162.211,10 

geringwertige Wirtschaftsgüter 3.000,00 3.000,00 6.302,08 
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Bezeichnung 

PLAN 

2020 

Euro 

PLAN 

2019 

Euro 

IST 

2018 

Euro 

Sonstige betriebliche Aufwendungen 284.150,00 265.250,00 259.177,39 

Raumkosten 42.500,00 47.800,00 44.345,42 

Energiekosten 17.000,00 15.500,00 15.536,10 

Versicherungen 37.500,00 37.500,00 36.691,20 

Geschäftskosten 152.300,00 128.100,00 142.630,08 

Fortbildung inklusive Reisekosten 11.500,00 8.000,00 5.047,15 

Ausbildung inklusive Reisekosten 10.000,00 15.000,00 5.693,48 

Sonstiger Verwaltungsaufwand 13.350,00 13.350,00 9.233,96 

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0,00 0,00 0,00 

Zinsen und ähnliche Aufwendungen 86.000,00 102.300,00 108.011,63 

Zinsen für kurzfristige 

Verbindlichkeiten 
300,00 300,00 83,39 

Zinsen für langfristige 

Verbindlichkeiten 
85.700,00 102.000,00 107.928,24 

Steuern vom Einkommen und vom 

Ertrag 
0,00 0,00 1.291,47 

Gewerbesteuer (Vorjahre) 0,00 0,00 529,50 

Gewerbesteuer (laufendes Jahr) 0,00 0,00 160,00 

Körperschaftssteuer 0,00 0,00 572,00 

Solidaritätszuschlag 0,00 0,00 29,97 

Kapitalertragsteuer 0,00 0,00 0,00 

Ergebnis nach Steuern 13.350,00 14.650,00 –44.444,32 

Sonstige Steuern 3.400,00 3.400,00 3.245,98 

KFZ-Steuern 3.400,00 3.400,00 3.245,98 

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 9.950,00 11.250,00 –47.690,30 
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Vermögensplan 

Bezeichnung 

Ansatz 

2020 

Euro 

Ansatz 

2019 

Euro 

Mittelbedarf 

Anlagenänderung 

Investitionen in Fuhrpark, Geräte und Maschinen 210.000,00 210.000,00 

Übertragungen aus dem Vorjahr 0,00 0,00 

Zwischensumme 210.000,00 210.000,00 

Kreditwirtschaft 

Darlehenstilgung 320.000,00 290.700,00 

Zwischensumme 320.000,00 290.700,00 

Summe Mittelbedarf 530.000,00 500.700,00 

Mittelherkunft 

Anlagenänderungen 

Jahresergebnis 9.950,00 11.250,00 

Abschreibungen 303.000,00 313.000,00 

Zwischensumme 312.950,00 324.250,00 

Kreditwirtschaft 

Kreditaufnahme 217.050,00 176.450,00 

Zwischensumme 217.050,00 176.450,00 

Summe Mittelherkunft 530.000,00 500.700,00 

Erläuterungen zum Vermögensplan  

Bezeichnung 

Ansatz 

2020 

Euro 

Ansatz 

2019 

Euro 

Jahresergebnis 9.950,00 11.250,00 

+ Abschreibungen 303.000,00 313.000,00 

⁒ Darlehenstilgung 320.000,00 290.700,00 

⁒ Investitionen 210.000,00 210.000,00 

= Kreditaufnahme 217.050,00 176.450,00 
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Finanzplan 

Bezeichnung 
2020 

Euro 

2021 

Euro 

2022 

Euro 

2023 

Euro 

2024 

Euro 

Finanzmittelbedarf  

Investitionen 210.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 

Darlehenstilgung 320.000,00 320.000,00 320.000,00 320.000,00 320.000,00 

Summe 

Finanzmittelbedarf 
530.000,00 570.000,00 570.000,00 570.000,00 570.000,00 

Finanzmittelherkunft  

Abschreibungen 303.000,00 313.000,00 313.000,00 313.000,00 313.000,00 

Jahresergebnis 9.950,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

Kreditaufnahme  217.050,00 252.000,00 252.000,00 252.000,00 252.000,00 

Summe 

Finanzmittelherkunft 
530.000,00 570.000,00 570.000,00 570.000,00 570.000,00 

Finanzmittelüberschuss/ 

Finanzmittelfehlbetrag 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Hinweis: In den kommenden Jahren stehen Ersatzinvestitionen (zum Beispiel 

Kehrmaschinen, Unimog) an, die eine Erhöhung der Investitionen über das aktuell 

dargestellte Niveau hinaus erfordern. 

Die Betriebsleitung wird im Rahmen der jeweiligen Wirtschaftsplanung zu den 

Investitionen und zur Finanzierung dieser Investitionen Vorschläge unterbreiten. 
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Stellenplan 

Bezeichnung 

Entgelt-/ 

Besoldungs-

gruppe 

Zahl der Stellen 

nach Stellenübersicht 2020 

Tatsächlich 

besetzt 

30.06.2019 

Zahl der 

Stellen 

2019 Stellen-

bewertung 

Eingruppier-

ung der 

Stellen-

inhaber(in) 

tariflich 

Beschäftigte 
14 1,00 1,00 1,00 1,00 

11 2,00 2,00 2,00 2,00 

10 0,77 0,77 0,64 0,64 

9 c 1,00 1,00 1,00 1,00 

9 b 0,00 0,00 0,00 0,00 

9 a 1,00 1,00 0,00 0,00 

8 2,00 2,00 0,91 0,91 

7 4,00 4,00 3,00 3,00 

6 33,00 33,00 33,00 35,00 

5 9,00 9,00 10,00 10,00 

4 4,00 4,00 3,00 3,00 

Insgesamt 57,77 57,77 54,55 56,55 

Beamte A 15 0,20 0,20 0,00 0,00 

A 14 0,00 0,00 0,20 0,20 

nachrichtlich: Auszubildende 4,00 4,00 3,00 4,00 

+ 3 Zeitverträge (Stand 30.09.2019); für 2020 = 3 Zeitverträge 

+ 4 Aushilfen (bis 31.12.2019); für 2020 = 5 Aushilfen Saisonkräfte Gärtnerei 

+ 1 Stelle nach § 16i SGB II gefördert (01.06.2019 bis 31.05.2024) 

2020: 1 Stelle Entgeltgruppe 11 k. w. nach dem Ausscheiden des Stelleninhabers 
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Kontennachweis zum Erfolgsplan 

Bezeichnung 

PLAN 

2020 

Euro 

PLAN 

2019 

Euro 

IST 

2018 

Euro 

Umsatzerlöse 4.854.000,00 4.707.000,00 4.504.946,76 

275000 Grundstückserträge 65.000,00 70.000,00 64.467,74 

800000 Unterhaltung Grundstücke, 

Gebäude und Sachen 
4.385.000,00 4.280.000,00 4.019.106,78 

810000 Erlöse Sonstiger Service 100.000,00 105.000,00 98.363,88 

860000 Erlöse Nebengeschäfte im 

Organverbund (Eigenbetrieb 

Energieversorgung und Bäder) 

99.000,00 99.000,00 96.904,09 

860100 Erlöse Nebengeschäfte an Dritte 25.000,00 20.000,00 21.758,81 

860600 Erlöse Arbeitsmaterial für Dritte 80.000,00 80.000,00 79.755,32 

860700 Erlöse Nebengeschäfte im 

Organverbund  

(Städtischer Abwasserbetrieb) 

50.000,00 40.000,00 50.826,62 

860800 Erlöse Arbeitsmaterial für Dritte 

(Sonstige) 
25.000,00 0,00 47.869,58 

860900 Erlöse Ausleihe für Dritte 12.000,00 0,00 12.731,78 

890000 Erlöse Stromverkauf 

Photovoltaikanlage 
13.000,00 13.000,00 13.162,16 

Bestandsveränderungen 0,00 0,00 1.958,73 

400700 Bestandsveränderungen 

(Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe) 
0,00 0,00 1.958,73 

Sonstige betriebliche Erträge 44.500,00 17.700,00 47.584,30 

270100 Versicherungserstattungen 5.000,00 5.000,00 1.911,78 

273500 Erträge Auflösung Rückstellungen 2.000,00 2.000,00 40.000,00 

273600 Erträge Auflösung von 

Sonderposten aus Zuschüssen 
4.000,00 4.000,00 4.162,65 

870000 Sonstige betriebliche Erträge 2.500,00 2.500,00 1.509,87 

882000 Verkäufe Sachanlagen 

(Buchgewinn) 
4.000,00 4.000,00 0,00 

882001 Erträge aus Vermögensabgängen 0,00 0,00 0,00 

882100 Verkäufe Sachanlagen 

(Buchverlust) 
0,00 200,00 0,00 

891000 Erlöse Zuschüsse Bürgerarbeit 27.000,00 0,00 0,00 
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Bezeichnung 

PLAN 

2020 

Euro 

PLAN 

2019 

Euro 

IST 

2018 

Euro 

Materialaufwand 667.000,00 619.500,00 657.734,65 

Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 

Betriebsstoffe und für bezogene Waren 
450.000,00 434.000,00 451.957,99 

400000 Arbeitsmaterial 115.000,00 115.000,00 111.704,47 

400600 Arbeitsmaterial für Dritte 

(Rohstoffe) 
80.000,00 80.000,00 79.755,32 

400800 Arbeitsmaterial für Dritte 

(Sonstige) 
25.000,00 9.000,00 47.869,58 

401000 Unterhaltung Dienstfahrzeuge 200.000,00 200.000,00 200.340,40 

404000 Dienstkleidung 30.000,00 30.000,00 12.288,22 

Aufwendungen für bezogene Leistungen 217.000,00 185.500,00 205.776,66 

400900 Ausleihe für Dritte 12.000,00 0,00 12.731,78 

402000 Versicherung für Dienstfahrzeuge 17.000,00 15.000,00 16.898,05 

405000 Abfallbeseitigung 50.000,00 38.000,00 45.016,84 

406000 Fremdreparaturen 20.000,00 20.000,00 5.369,87 

407000 Fremdleistungen 110.000,00 105.000,00 98.363,88 

493500 Mieten für Kopiergeräte 4.000,00 3.500,00 3.915,43 

493600 Miete Unterhalt, Wartung 

Kommunikationseinrichtung 
1.000,00 1.000,00 0,00 

498000 Unterhaltung Photovoltaikanlage 3.000,00 3.000,00 23.480,81 
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Bezeichnung 

PLAN 

2020 

Euro 

PLAN 

2019 

Euro 

IST 

2018 

Euro 

Personalaufwand 3.545.000,00 3.410.000,00 3.271.612,76 

davon Löhne und Gehälter 2.756.500,00 2.621.500,00 2.541.755,15 

410000 Entgelte 2.688.500,00 2.556.500,00 2.505.009,97 

410100 Entgelte LOB 68.000,00 65.000,00 42.045,18 

410400 Erstattungen ARGE 0,00 0,00 0,00 

410500 Zuführung/Auflösung ATZ 0,00 0,00 0,00 

417000 Urlaubs- und 

Gleitzeitverpflichtungen 
0,00 0,00 –5.300,00 

418000 Entgelterhöhungen/ 

Bereitschaftszulagen 
0,00 0,00 0,00 

davon Soziale Abgaben und 

Aufwendungen für Altersversorgung und 

Unterstützung 

788.500,00 788.500,00 729.857,61 

413000 AG ZV 211.000,00 238.500,00 199.775,24 

414000 AG SV 559.000,00 533.000,00 506.881,18 

415000 Personalnebenausgaben 0,00 0,00 4.926,32 

415500 Beihilfe 500,00 0,00 267,66 

416000 Versorgungskassenbeiträge 7.000,00 7.000,00 7.690,67 

416100 Rückdeckungsversicherung 5.000,00 5.000,00 4.310,14 

416500 Berufsgenossenschaftsbeiträge 6.000,00 5.000,00 6.006,40 

Abschreibungen auf immaterielle 

Vermögensgegenstände des 

Anlagevermögens und Sachanlagen 

303.000,00 313.000,00 301.106,21 

483000 Abschreibungen auf Sachanlagen 300.000,00 310.000,00 294.804,13 

483100 Sonderabschreibung 0,00 0,00 0,00 

483500 Sofortabschreibung GWG 3.000,00 3.000,00 6.302,08 
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Bezeichnung 

PLAN 

2020 

Euro 

PLAN 

2019 

Euro 

IST 

2018 

Euro 

Sonstige betriebliche Aufwendungen 284.150,00 265.250,00 259.177,39 

423500 Heizungskosten für Hackschnitzel 3.500,00 2.000,00 3.143,97 

424000 Wasser- und Stromverbrauch 13.500,00 13.500,00 12.392,13 

425000 Reinigungsmittel, -kosten 14.000,00 17.000,00 14.739,19 

426000 Laufende Unterhaltung 

Gebäude und Anlagen 
15.000,00 17.800,00 15.928,39 

427000 Steuern und Abgaben 13.500,00 13.000,00 13.677,84 

436000 Versicherung Gebäude und 

Einrichtung 
7.500,00 7.500,00 7.076,93 

436500 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige 

Versicherungen 
30.000,00 30.000,00 29.614,27 

490000 Sonstiger Aufwand 13.500,00 10.000,00 13.610,46 

490100 Sachkosten Verwaltung(anteilig) 6.400,00 6.400,00 6.781,25 

490200 Erstattung Personalkosten 

Verwaltung 
78.000,00 68.000,00 77.805,09 

490300 DV Kosten Verwaltung (anteilig) 3.700,00 3.700,00 0,00 

491000 Porto 2.200,00 2.500,00 2.160,81 

492000 Fernsprechgebühren 6.000,00 3.800,00 4.379,80 

492500 Rundfunk- und Fernsehgebühren 4.000,00 4.000,00 3.988,32 

493000 Papier, Drucksachen, Bürobedarf 2.000,00 2.000,00 1.457,46 

493700 Bekanntmachungen 50,00 50,00 0,00 

493800 Datenverarbeitungskosten 35.000,00 26.500,00 31.185,00 

494000 Fachliteratur 1.500,00 1.200,00 1.261,89 

494500 Fortbildung inklusive Reisekosten 11.500,00 8.000,00 5.047,15 

494800 Ausbildung inklusive Reisekosten 10.000,00 15.000,00 5.693,48 

495000 Verluste aus Vermögensabgängen 0,00 0,00 2,00 

495500 Jahresabschlusskosten 1.800,00 1.800,00 823,35 

495700 Kosten für Jahresabschlussprüfung 6.500,00 6.000,00 6.496,83 

496000 Vorausleistungen 

Versicherungsschäden 
5.000,00 5.000,00 1.911,78 

497000 Unterhaltung, Anschaffung 

und Ersatz von Inventar 
0,00 500,00 0,00 
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Bezeichnung 

PLAN 

2020 

Euro 

PLAN 

2019 

Euro 

IST 

2018 

Euro 

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0,00 0,00 0,00 

265000 Sonstige Zinsen und ähnliche 

Erträge 
0,00 0,00 0,00 

Zinsen und ähnliche Aufwendungen 86.000,00 102.300,00 108.011,63 

211000 Zinsen für kurzfristige 

Verbindlichkeiten 
300,00 300,00 83,39 

212000 Zinsen für langfristige 

Verbindlichkeiten 
85.700,00 102.000,00 107.928,24 

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0,00 0,00 1.291,47 

220300 Gewerbesteuer (Vorjahre) 0,00 0,00 529,50 

220400 Gewerbesteuer (laufendes Jahr) 0,00 0,00 160,00 

220700 Körperschaftsteuer (Vorjahre) 0,00 0,00 572,00 

220800 Solidaritätszuschlag (Vorjahre) 0,00 0,00 29,97 

221000 Kapitalertragsteuer 0,00 0,00 0,00 

Ergebnis nach Steuern 13.350,00 14.650,00 –44.444,32 

Sonstige Steuern 3.400,00 3.400,00 3.245,98 

403000 Kfz-Steuern 3.400,00 3.400,00 3.245,98 

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 9.950,00 11.250,00 –47.690,30 

 



 

 

 



STADT BECKUM 
DER BÜRGERMEISTER 

Federführung: Fachbereich Innere Verwaltung 
Vorlage 
zu TOP 

Beteiligte(r): Fachbereich Finanzen und Beteiligungen 

Auskunft erteilt: Frau Urch-Sengen 2019/0318 

Telefon: 02521 29-110 öffentlich 

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020 

Beratungsfolge: 

Haupt- und Finanzausschuss 

10.12.2019 Beratung 

Rat der Stadt Beckum 

19.12.2019 Entscheidung 

 

Beschlussvorschlag: 

Sachentscheidung 

Der als Anlage 1 zur Vorlage beigefügte Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020 wird be-

schlossen. 

Kosten/Folgekosten 

Es entstehen keine zusätzlichen finanziellen Auswirkungen auf den städtischen Haushalt. 

Die Auswirkungen bei Einrichtung zusätzlicher Stellen sind in der Erläuterung dargestellt. 

Finanzierung 

Es entstehen Personal- und Sachkosten, die dem laufenden Verwaltungsbetrieb zuzuord-

nen sind. 

 

Begründung: 

Rechtsgrundlagen 

Gemäß § 59 Absatz 2 in Verbindung mit § 57 Absatz 2 Satz 2 Gemeindeordnung für das 

Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) bereitet der Haupt- und Finanzausschuss die Haus-

haltssatzung der Gemeinde vor und trifft die für die Ausführung des Haushaltsplanes er-

forderlichen Entscheidungen. Der Rat ist gemäß § 41 Absatz 1 Satz 2 Buchstabe h GO NRW 

für die Entscheidung über den Erlass der Haushaltssatzung und des Stellenplans zuständig. 

Demografischer Wandel 

Zur demografischen Entwicklung zählen insbesondere die sich ändernden Bevölkerungs-

strukturen und Bevölkerungszahlen bezogen auf Alter und Herkunft. 

Die Entwicklungen werden bei der Finanz- und Investitionsplanung auf örtlicher Ebene in 

ihren verschiedenen Ausprägungen mittelbar oder unmittelbar berücksichtigt und bei den 

Maßnahmen oder Projekten angesprochen. 
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Auch beim Personal der Stadtverwaltung Beckum wirkt sich der demografische Wandel 

aus. In den nächsten Jahren werden viele Beschäftigte aus Altersgründen ausscheiden. Vor 

allem bei der Bereitstellung von Ausbildungsplätzen wird diese Entwicklung berücksichtigt. 

Erläuterungen 

In der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 19.11.2019 wurde der Stellenplan-

entwurf beraten. Es wurde in dieser Sitzung noch kein Beschluss zum Stellenplan für das 

Jahr 2020 gefasst, sodass die Angelegenheit in der Sitzung des Haupt- und Finanzaus-

schusses am 10.12.2019 erneut zu beraten ist. 

Aus weiteren Stellenbewertungen im Beamtenbereich hat sich eine höhere Eingruppierung 

für eine Stelle im Fachdienst Recht und Ordnung ergeben. Hier soll die Stelle im Stellen-

plan 2020 nach Besoldungsgruppe A 13 ausgewiesen werden, damit die Beförderung des 

Stelleninhabers nach Rechtskraft des Haushaltes 2020 vollzogen werden kann. 

Der mit dem Haushaltsplanentwurf 2020 übermittelte Entwurf des Stellenplanes 2020 wur-

de entsprechend überarbeitet und ist in der geänderten Fassung der Vorlage als Anlage 1 

beigefügt. Zwischenzeitlich sind seitens der Fraktionen weitere Anträge, die auf den Stel-

lenplan gerichtet sind, eingegangen. Sie sind als Anlagen 2 bis 4 zur Vorlage beigefügt. 

Seitens der CDU-Fraktion und der FDP-Fraktion wurde beantragt, eine weitere Stelle für 

den Tätigkeitsbereich Klimaschutz im Stellenplan der Stadt Beckum zu schaffen. Hier wäre 

eine Stelle für eine Fachkraft mit Ingenieurinnen- beziehungsweise Ingenieur-Qualifikation 

denkbar, sodass eine Eingruppierung in die Entgeltgruppe 11 des Tarifvertrages für den 

öffentlichen Dienst für den Bereich Verwaltung im Bereich der Vereinigung der kommuna-

len Arbeitgeberverbände erfolgen müsste. Es würden hierfür jährliche Kosten in Höhe von 

rund 69.200 Euro entstehen, die im Produkt 140101 – Maßnahmen und Verwaltung des 

Umweltschutzes – bei den Konten 501200 – Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte – 

mit 53.850 Euro, im Konto 502200 – Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäf-

tigte – mit 4.200 Euro und im Konto 503200 – Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 

– mit 11.150 Euro verbucht werden müssten. Eine Förderung dieser Personalkosten ist ak-

tuell nicht ersichtlich. 

Seitens der SPD-Fraktion wurde beantragt, eine zusätzliche Stelle für den Aufgabenbereich 

der Schuldigitalisierung einzurichten. Entsprechend der zuletzt vorgenommenen Stellen-

bewertungen für diesen Bereich müsste eine Eingruppierung in die Entgeltgruppe 10 des 

Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst für den Bereich Verwaltung im Bereich der Verei-

nigung der kommunalen Arbeitgeberverbände erfolgen. Es würden hierfür jährliche Kosten 

in Höhe von rund 66.400 Euro entstehen, die im Produkt 011001 – Service für Informati-

onstechnik und Telekommunikation – bei den Konten 501200 – Dienstaufwendungen Tarif-

lich Beschäftigte – mit 51.650 Euro, im Konto 502200 – Beiträge zu Versorgungskassen für 

Tariflich Beschäftigte – mit 4.000 Euro und im Konto 503200 – Beiträge zur gesetzlichen 

Sozialversicherung – mit 10.750 Euro zu verbuchen wären. Eine Förderung dieser Personal-

kosten ist aktuell nicht ersichtlich. 

Seitens der SPD-Fraktion und der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen wurde beantragt, 

2 weitere Stellen für den Fachbereich Umwelt und Bauen für die Aufgabenbereiche Klima-

schutz und Gebäudemanagement im Stellenplan der Stadt Beckum mit hohen Anforde-

rungen an die Stellenprofile zu schaffen. Stellen mit Ingenieurinnen- beziehungsweise In-

genieur-Qualifikationen sind bei der Stadt Beckum in der Sachbearbeitung in die Entgelt-

gruppe 11 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst für den Bereich Verwaltung im 

Bereich der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände eingruppiert. 
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Jahreskosten für diese Entgeltgruppe sind in den Ausführungen zum Antrag der 

CDU-Fraktion und der FDP-Fraktion bereits erläutert. Bezogen auf den Antrag der 

SPD-Fraktion und der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen würden diese Kosten für die Stelle 

im Aufgabenbereich Klimaschutz im Produkt 140101 – Maßnahmen und Verwaltung des 

Umweltschutzes – bei den Konten 501200 – Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte – 

mit 53.850 Euro, im Konto 502200 – Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäf-

tigte – mit 4.200 Euro und im Konto 503200 – Beiträge zur gesetzlichen Sozialversiche-

rung – mit 11.150 Euro verbucht werden müssen. Für die Stelle im Aufgabenbereich Ge-

bäudemanagement müsste die Verbuchung der Werte mit den genannten Konten im Pro-

dukt 011305 – Zentrale Gebäudewirtschaft – erfolgen. Bei der Erfüllung der Eingruppie-

rungskriterien mit höherem Anforderungsprofil käme die Entgeltgruppe 12 des Tarifvertra-

ges für den öffentlichen Dienst für den Bereich Verwaltung im Bereich der Vereinigung der 

kommunalen Arbeitgeberverbände in Betracht. Hierfür wären als jährliche Kosten in den 

genannten Produkten bei den Konten 501200 – Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftig-

te – 67.350 Euro, im Konto 502200 – Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäf-

tigte – 5.350 Euro und im Konto 503200 – Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung – 

12.800 Euro zu verbuchen. Eine Förderung dieser Personalkosten ist aktuell nicht ersicht-

lich. 

 

Anlage(n): 

1 Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020 

2 Antrag der CDU-Fraktion und FDP-Fraktion zur Schaffung einer weiteren Stelle für 

den Tätigkeitsbereich Klimaschutz 

3 Antrag der SPD-Fraktion zur Schaffung einer zusätzlichen Stelle für den Aufgabenbe-

reich Schuldigitalisierung 

4 Antrag der SPD-Fraktion und der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen auf Ausweisung 

von 2 weiteren Stellen im Fachbereich Umwelt und Bauen 



Stellenplan 2020 „Entwurf“ Anlage 1 zur Vorlage 2019/0318 

Teil A: Beamte Stand: 26.11.2019 

Wahlbeamte und 

Laufbahngruppen 

Besol-

dungs-

gruppe 

Zahl der 

Stellen 2020 

Zahl der 

Stellen 

2019 

Zahl der 

tatsächlich 

besetzten 

Stellen am 

30.06.2019 

insge-

samt 

davon 

ausge-

sondert 

Wahlbeamte 

Bürgermeister(in) B 5 1 1 1 1 
Laufbahngruppe 2, ab 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst = A 13) 

Leitende Stadtrechtsdirektor(in) A 16 1  1 1 
Stadtverwaltungsdirektor(in) A 15 3  2 1 
Stadtoberverwaltungsrat(-rätin) A 14 1  2 2 
Laufbahngruppe 2, ab 1. Einstiegsamt technischer Dienst 

(gehobener technischer Dienst = A 10) 

Stadtbaurat(-rätin) A 13 1  1 1 
Laufbahngruppe 2, ab 1. Einstiegsamt Verwaltungsdienst 

(gehobener nichttechnischer Dienst = A 9) 

Stadtverwaltungsrat(-rätin) A 13 5  4 4 
Stadtamtsrat(-rätin) A 12 10,781)  12,782) 12,782) 
 1) davon 1 Stelle k. u. A __ 

2) davon 1 Stelle k. u. A 10 und 1 Stelle k. u. A __ 
Stadtsozialamtsrat(-rätin) A 12 1  1  
Stadtamtmann(-amtfrau) A 11 8,34  7,24 7,24 
Stadtoberinspektor(in) A 10 10,23)  8,684) 8,684) 
 3) davon 5 Stellen Ist A 9 Laufbahngruppe 2 und 

0,5 Stellen Ist A 9 Laufbahngruppe 1 
4) davon 1 Stelle Ist A 9 Laufbahngruppe 2 und 

0,5 Stellen Ist A 9 Laufbahngruppe 1 
Stadtinspektor(in) A 9 1  3 1 
Laufbahngruppe 1, ab 2. Einstiegsamt Verwaltungsdienst 

(mittlerer nichttechnischer Dienst = A 6) 

Stadtamtsinspektor(in) A 9 15)  15) 15) 
 5) mit Amtszulage nach Fußnote 1 Landesbesoldungs-

ordnung A 
Stadthauptsekretär(in) A 8 0,61  0,61 0,61 
Stadtobersekretär(in) A 7 0,5  0,5 0,5 
Leerstellen6) A 106) 

A 76) 
1 
1 

 1 
1 

1 
1 

6) Stellen sind für beurlaubte beziehungsweise in Elternzeit befindliche Beamtinnen und Be-
amte eingerichtet 

Zwischensumme Verwaltung  47,43 1 47,81 43,81 

k. u. = künftig umzuwandeln 
k. w. = künftig wegfallend 
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Wahlbeamte und 

Laufbahngruppen 

Besol-

dungs-

gruppe 

Zahl der 

Stellen 2020 

Zahl der 

Stellen 

2019 

Zahl der 

tatsächlich 

besetzten 

Stellen am 

30.06.2019 

insge-

samt 

davon 

ausge-

sondert 

Laufbahngruppe 2, ab 1. Einstiegsamt feuerwehrtechnischer Dienst 

(gehobener feuerwehrtechnischer Dienst = A 10) 

Oberbrandrat(-rätin) A 14 1 1   
Brandrat(-rätin) A 13 1 1 27) 27) 
 7) davon 1 Stelle mit Amtszulage nach Fußnote 3 Lan-

desbesoldungsordnung A 
Brandamtsrat(-rätin) A 12 18) 18) 18) 18) 
 8) davon 1 Stelle Ist A 11 
Brandamtmann(-amtfrau) A 11 49) 49) 49) 49) 
 9) davon 1 Stelle Ist A 10 
Brandoberinspektor(in) A 10 3 3 3 3 
Laufbahngruppe 1, ab 2. Einstiegsamt feuerwehrtechnischer Dienst 

(mittlerer feuerwehrtechnischer Dienst = A 7) 

Hauptbrandmeister(in) A 9 1710) 1710) 411) 311) 
 10) davon 1 Stelle k. u. A 8, 4 Stellen Ist A 8 und 

3 Stellen Ist A 7 
11) davon 1 Stelle k. u. A 8 

Oberbrandmeister(in) A 8 6 6 12 7 
Brandmeister(in) A 7 17 17 24 19 
Zwischensumme feuerwehrtechni-

scher Dienst 

 50 50 50 39 

Insgesamt  97,43 51 97,81 82,81 

k. u. = künftig umzuwandeln 
k. w. = künftig wegfallend 
 



Teil B: Tariflich Beschäftigte 

Entgeltgruppe/  

Sondertarif 

Zahl der Stellen 

2020 

Zahl der Stellen 

2019 

Zahl der tatsächlich be-

setzten Stellen 

am 30.06.2019 

15 2 2 2 
14 4 4 4 
13 6 6 6 
12 12,71 9,71 9,71 
11 17,371) 18,041) 16,04 
 1) davon 1 Stelle k. w. und 1 Stelle k. u. EG 10 
10 9,77 11,77 11,77 
9 c 5,43 3,77 3,77 
9 b 16,192) 17,582) 17,58 
 2) davon 1 Stelle k. u. EG 9 a 
9 a 17,97 12,7 12,7 
N 4 4 4 
8 25,473) 26,943) 26,17 
 3) davon 0,49 Stellen k. u. EG 7 und 0,23 Stellen k. w. 
7 16,92 16,97 16,97 
6 28,334) 28,874) 28,87 
 4) davon 0,5 Stellen k. u. EG 5 
5 11,175) 12,325) 12,32 
 5) davon 0,51 Stellen k. w. 
4 0,5   
3 1,15 1,15 1,15 
2 0,15 0,15 0,15 
1 0,4 0,4 0,4 
Leer-/Pauschalstellen6) 

9 c 

9 b 

8 

P 

 
1 
1 
1 
1 

 
 
 
2 
1 

 

 
 
2 
1 

6) Stellen sind für beurlaubte und pauschal tariflich Beschäftigte eingerichtet 
Insgesamt 183,53 179,37 176,60 

S 18 2 2 2 

S 17 5 4 4 

S 16 17) 17) 1 

 7) k. u. EG S 15 gemäß PE 9 zum TV SuE nach Wegfall Zusatzgruppe 

S 14 7,32 6,96 6,96 

S 13 18) 18) 1 

 8) k. u. EG S 9 gemäß PE 9 zum TV SuE nach Wegfall Zusatzgruppe 

S 12 4   

S 11 b 6,28 8,78 8,78 

S 9 2 2 2 

S 8 b 2 2 2 

S 8 a 6,73 7,23 7,23 

S gesamt 37,33 34,97 34,97 

Summe 220,86 214,34 211,57 

k. u. = künftig umzuwandeln; k. w. = künftig wegfallend; PE = Protokollerklärung 



 

 

Stellenübersicht 

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung 

I. Beamte 

Produkt-

bereich 

Bezeichnung Wahl-

beamte 

Laufbahngruppe 2, 

ab 2. Einstiegsamt 

Laufbahngruppe 2, 

ab 1. Einstiegsamt 

Laufbahngruppe 1, 

ab 2. Einstiegsamt 

B 5 A 16 A 15 A 14 A 13 A 13 A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 A 8 A 7 

010101 Politische und strategische Steuerung 0,81 0,1     0,64      0,13 

010201 Verwaltung der Ratsangelegenheiten       0,1       

010501 Prüfungen, Beratungen und Stellungnahmen      0,89        

010601 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten  0,36    1,15 1,54 0,61 1     

010605 Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro       1,02 0,25      

010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit    0,1   0,21       

010801 Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit  0,35    0,71 0,86  1 1   1 

010901 Haushaltswirtschaft   0,62    0,3 0,48      

010903 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung   0,05    0,66       

010905 Erhebung von Steuern und Abgaben   0,07    0,16       

011001 Service für Informationstechnik 
und Telekommunikation 

 0,05     1,11       

011103 Baurechtsangelegenheiten   0,55     0,5      

011301 Grundstücksmanagement      0,6  0,46      

011305 Zentrale Gebäudewirtschaft   0,08    0,02       

020101 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten      0,8  0,75 0,8     

020105 Bewirtschaftung der (Wochen)Märkte      0,05        

020301 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsan-
gelegenheiten 

      0,18  0,63     

020305 Organisation, Durchführung von Wahlen und 
Abstimmungen 

      0,15       

020501 Feuerwehr und Brandschutz    0,5  0,8 1 1,82 1,23  6,97 2,46 6,97 



 

 

Produkt-

bereich 

Bezeichnung Wahl-

beamte 

Laufbahngruppe 2, 

ab 2. Einstiegsamt 

Laufbahngruppe 2, 

ab 1. Einstiegsamt 

Laufbahngruppe 1, 

ab 2. Einstiegsamt 

B 5 A 16 A 15 A 14 A 13 A 13 A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 A 8 A 7 

020505 Rettungsdienst und Krankentransport    0,5  0,2 0,02 2,26 1,77  10,03 3,54 10,03 

030101 Zentrale Schulträgeraufgaben    0,4   0,85  0,73     

040101 Heimat- und Kulturpflege    0,1   0,62  0,12     

040102 Theater       0,34       

040103 Museum und Ausstellungen    0,1   0,04       

040105 Büchereiservice    0,1   0,12       

040106 Musikpflege       0,3       

040107 Musikschule       0,04       

040301 Leistungen der VHS    0,1     0,5    0,37 

050101 Leistungen nach SGB XII (BSHG)   0,3   0,2  0,5 1,48     

050301 Leistungen für Asylbewerber      0,2  0,5 0,86     

050902 Sonstige soziale Leistungen   0,05           

060104 Allgemeine Jugendarbeit   0,05   0,02 0,01       

060105 Familienbezogene Hilfen       0,48       

060106 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Ju-
gendlichen 

      0,24 1 1     

060107 Präventionsarbeit       0,08       

060108 Zentrale Aufgaben (u. a. betreutes Wohnen)   0,3   0,4        

060501 Angebote des Freizeitheims Neubeckum   0,05   0,01        

060502 Angebote des Jugendtreffs „Altes E-Werk“   0,05   0,01        

060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen   0,05           

060701 Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder   0,05   0,01   1   0,49  

060703 Leistungen der KiTa „Die kleinen Strolche“   0,05   0,01      0,06  

060705 Leistungen der KiTa „Rappelkiste“   0,05   0,01      0,06  

080101 Förderung des Sports       0,05 0,15      



 

 

Produkt-

bereich 

Bezeichnung Wahl-

beamte 

Laufbahngruppe 2, 

ab 2. Einstiegsamt 

Laufbahngruppe 2, 

ab 1. Einstiegsamt 

Laufbahngruppe 1, 

ab 2. Einstiegsamt 

B 5 A 16 A 15 A 14 A 13 A 13 A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 A 8 A 7 

080102 Bereitstellung eigener Sportstätten    0,1   0,1 0,85      

090101 Maßnahmen der Raumplanung und Entwick-
lung 

      0,12  1     

100101 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht         0,88     

100103 Denkmalschutz und –pflege   0,01           

100301 Bereitstellung von Einrichtungen für Woh-
nungslose 

     0,05   0,2     

100303 Verwaltung der Übergangsheime für Asylbe-
werber und Aussiedler 

     0,13        

110501 Maßnahmen der Abfallwirtschaft   0,02    0,24 0,53      

120101 Verkehrsflächen und –anlagen inkl. Beleuchtung   0,08    0,05 0,05      

120107 Straßenreinigung und Winterdienst   0,01    0,02 0,03      

120109 Parkeinrichtungen u. Parkraumbewirtschaftung      0,1        

130101 Natur- und Landschaftspflege       0,05       

130105 Hochwasserschutz/Gewässerentwicklung       0,4       

130501 Verwaltung der Friedhöfe   0,02     0,08      

140101 Maßnahmen u. Verwaltung des Umweltschutzes   0,16    0,35 0,68      

150101 Wirtschaftsförderung      0,4  0,54      

110301 Entwässerung u. Abwasserbeseitigung (EB SAB) 0,1 0,05 0,13   0,09 0,19 0,3      

180700 Hallenbad (EB EuB) 0,03 0,01    0,02 0,01    0,34   

180701 Freibad Beckum (EB EuB) 0,03 0,01    0,02 0,01    0,33   

180702 Freibad Neubeckum (EB EuB) 0,03 0,01    0,02 0,01    0,33   

180703 EB Städtische Betriebe Beckum (EB SBB)  0,06 0,2   0,1 0,09       

 Insgesamt 1 1 3 2  7 12,78 12,34 14,2 1 18 6,61 18,5 



 

 

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung 

II. Tariflich Beschäftigte 

Produkt-

bereich 

Bezeichnung Entgeltgruppen 

15 14 13 12 11 10 9 c 9 b 9 a 8/N 7 6 5 4 3 2 1/P 

010101 Politische und strategische Steuerung    0,25      1 0,45 0,1      
010201 Verwaltung der Ratsangelegenheiten    0,74 0,04             
010203 Angelegenheiten der Gleichstellung von 

Mann und Frau 
     0,52            

010205 Datenschutz    0,52              
010401 Angelegenheiten der Personalvertretung, 

Betriebssport 
   0,79       0,5       

010402 Angelegenheiten der Schwerbehinderten-
vertretung 

   0,2     0,02         

010501 Prüfungen, Beratungen und Stellungnah-
men 

   0,87 0,43             

010601 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten    0,1     0,46 0,66 1,6 2,53 1,92 0,5    
010605 Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro 0,1    0,69     6,48   0,81     
010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit     0,87     1,35 0,04       
010801 Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit     0,06 0,46 1,86 1 0,86 1,93        
010901 Haushaltswirtschaft  0,6  0,5 0,92 0,99  0,9 0,67  0,92       
010903 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung     0,95   0,94 0,94 4,14  0,4      
010905 Erhebung von Steuern und Abgaben      0,49  1,42          
011001 Service für Informationstechnik 

und Telekommunikation 
   0,28 0,56 0,5   1         

011101 Rechtsberatung Innere Verwaltung 
und Versicherungen 

0,1 1                

011103 Baurechtsangelegenheiten          0,22        
011301 Grundstücksmanagement 0,2 0,15  0,35 0,4   1   0,47       



 

 

Produkt-

bereich 

Bezeichnung Entgeltgruppen 

15 14 13 12 11 10 9 c 9 b 9 a 8/N 7 6 5 4 3 2 1/P 

011305 Zentrale Gebäudewirtschaft   0,99 0,94 4,63   1,37 0,96    0,96     
020101 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten 0,45    0,03 1  1 0,82  0,83       
020105 Bewirtschaftung der (Wochen)märkte 0,05        0,12  0,13       
020301 Personenstandswesen, Staatsangehörig-

keitsangelegenheiten 
0,05       2          

020305 Durchführung von Wahlen und Abstim-
mungen 

    0,33             

020501 Feuerwehr und Brandschutz 0,1    0,01 0,08            
020505 Rettungsdienst und Krankentransport 0,1      1 0,5  N 

= 4 
       

030101 Zentrale Schulträgeraufgaben     0,92 0,5   0,78 1,2        
030200 Grundschulen            8,24 0,37     
030500 Gymnasien           3,06 2,8 0,62     
030505 Weiterbildungskolleg (Abendgymnasium)            0,13 0,31     
030701 Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum            2,08 0,1     
030801 Sekundarschule            3,41 0,16     
040101 Heimat- und Kulturpflege          0,12 0,04       
040102 Theater           0,07       
040103 Museum/Ausstellungen   1       0,02  1      
040105 Büchereiservice          1,02 0,79 0,2 0,03     
040106 Musikpflege           0,07       
040107 Musikschule            0,16 0,15     
040301 Leistungen der VHS  1 1  0,03     2,08  0,51 0,27    P 

= 1 
050101 Leistungen nach SGB XII (BSHG)     0,02 0,38 0,64  0,05   0,1      
050301 Leistungen für Asylbewerber         1,3  1       
050501 Leistungen für Senioren      0,39      0,2 0,03     



 

 

Produkt-

bereich 

Bezeichnung Entgeltgruppen 

15 14 13 12 11 10 9 c 9 b 9 a 8/N 7 6 5 4 3 2 1/P 

050901 Sozialversicherungsangelegenheiten     0,01    1         
050902 Sonstige soziale Leistungen      0,32   0,05         
060102 Gewährung von Unterhaltsvorschuss     0,98    1,64         
060104 Allgemeine Jugendarbeit     0,04             
060106 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und 

Jugendlichen 
      1,79  0,64   0,66      

060501 Angebote des Freizeitheims Neubeckum     0,02       0,2 0,03     
060502 Angebote des Jugendtreffs Altes E-Werk     0,02       0,1      
060701 Verwaltung der Tageseinrichtungen für 

Kinder 
    0,03    1,64         

060703 Leistungen der KiTa „Die kleinen Strolche“            0,08   0,64   
060705 Leistungen der KiTa „Rappelkiste“            0,08   0,51   
080101 Förderung des Sports          0,15        
080102 Bereitstellung eigener Sportstätten und 

Bäder 
   0,1     0,1 0,65  2,7 5,35     

090101 Maßnahmen der Raumplanung und Ent-
wicklung 

0,35 0,4  2,2      1,57        

100101 Aufgaben der Bauordnung und –aufsicht  0,02 1 2,12 0,04 1,92     1,72       
100103 Denkmalschutz und –pflege     0,3             
100301 Bereitstellung von Einrichtungen für Woh-

nungslose 
0,05           0,15      

100303 Verwaltung der Übergangsheime für Asyl-
bewerber und Aussiedler 

        0,58  1,23 2,23      

100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt     0,01   2,16          
100503 Subjektbezogene Förderung von Wohn-

raum 
    0,04   2,41          

110105 Betrieb Blockheizkraftwerk Rathaus         0,2          



 

 

Produkt-

bereich 

Bezeichnung Entgeltgruppen 

15 14 13 12 11 10 9 c 9 b 9 a 8/N 7 6 5 4 3 2 1/P 

(Elektrizitätsversorgung) 
110501 Maßnahmen der Abfallwirtschaft     0,01 0,01  0,29  1,05 0,5       
120101 Verkehrsflächen und –anlagen inklusive 

Beleuchtung 
  0,7 0,65 1,83 0,46   2,9 1,01        

120107 Straßenreinigung und Winterdienst      0,1  0,05          
120109 Parkeinrichtungen und Parkraumbewirt-

schaftung 
    0,04    0,06  2,98 0,1      

130101 Natur- und Landschaftspflege   0,1               
130102 Bereitstellung von Grün- und Erholungsflä-

chen 
  0,09               

130103 Bereitstellung von Erholungsgebieten  0,02               0,4 
130104 Land- und Forstwirtschaft  0,02                
130105 Hochwasserschutz/Gewässerentwicklung   0,27 1              
130501 Verwaltung der Friedhöfe     0,01 0,08  1,3        0,15  
140101 Maßnahmen des Umweltschutzes   0,54     0,03  0,52        
150101 Wirtschaftsförderung 0,35 0,3  0,15 0,6  0,55   0,04 0,15       
150103 Stadtmarketing 0,05 0,05   2    0,77         
150105 Verwaltung des Entwicklungs-und Grün-

dungszentrums 
      0,25     0,05      

150501 Förderung von Tourismus und Fremden-
verkehr 

0,05 0,04  0,08   0,2    0,15       

110301 Entwässerung/Abwasserbeseitigung (EB SAB)  0,2 0,31 0,36 0,38 1 0,05 0,58 0,38 0,87 0,08 0,11 0,02     
180700 Hallenbad (EB EuB)  0,06  0,11 0,03 0,09 0,01 0,01 0,05 0,11 0,02  0,01     
180701 Freibad Beckum (EB EuB)  0,07  0,11 0,03 0,07 0,01 0,01 0,05 0,11 0,02  0,01     
180702 Freibad Neubeckum (EB EuB)  0,07  0,11 0,03 0,07 0,01 0,01 0,05 0,11 0,02  0,01     
180703 EB Städtische Betriebe Beckum (EB SBB)    0,18 0,03 0,34 0,06 0,01 0,08 0,06 0,08 0,01 0,01     
 Insgesamt 2 4 6 12,71 17,37 9,77 6,43 17,19 17,97 30,47 16,92 28,33 11,17 0,5 1,15 0,15 1,4 

 



 

 

Produkt-

bereich 

Bezeichnung Entgeltgruppen 

S 18 S 17 S 16 S 15 S 14 S 13 S 12 S 11 b S 9 S 8 b S 8 a 

010402 Angelegenheiten der Schwerbehindertenvertretung     0,21       
060104 Allgemeine Jugendarbeit 0,14       0,5    
060105 Familienbezogene Hilfen  0,6   4,26   0,5    
060106 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen 0,2 1,8   2,14       
060107 Präventionsarbeit  1,6   0,71  4   1,5  
060108 Zentrale Aufgaben, u. a. betreutes Wohnen 0,8 1          
060501 Angebote des Freizeithauses Neubeckum 0,1       2,1    
060502 Angebote des Jugendtreffs „Altes E-Werk“ 0,1       2,1    
060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen 0,1       0,3    
060701 Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder 0,3           
060703 Leistungen der KiTa „Die kleinen Strolche“ 0,13  0,5   1   0,5 0,5 3,62 
060705 Leistungen der KiTa „Rappelkiste“ 0,13  0,5      1,5  3,11 
100303 Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und 

Aussiedler 
       0,78    

 Insgesamt 2 5 1  7,32 1 4 6,28 2 2 6,73 



 

 

Teil B: Dienstkräfte in der Probe und Ausbildungszeit 

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte 

Bezeichnung Art der Vergütung vorgesehen 

für 2020 

beschäftigt 

am 01.10.2019 

Inspektoranwärter(in) Anwärterbezüge 6 5 
Brandmeisteranwärter(in) Anwärterbezüge 4 4 
Auszubildende(r) für den Beruf der 
(des) Verwaltungsfachangestellten 

Ausbildungsvergütung 6 6 

Auszubildende(r) für den Beruf der 
Fachkraft für Abwassertechnik1) 

Ausbildungsvergütung 1 1 

Auszubildende(r) für den Beruf 
der/des Fachangestellten für Bä-
derbetriebe2) 

Ausbildungsvergütung 1 1 

Auszubildende(r) für den Beruf der 
Straßenwärterin/des Straßenwär-
ters3) 

Ausbildungsvergütung 3 3 

Auszubildende(r) für den Beruf der 
Landschaftsgärtnerin/des Land-
schaftsgärtners3) 

Ausbildungsvergütung 1 1 

Anerkennungspraktikant(in) für 
den Beruf der Erzieherin/des Erzie-
hers 

Praktikumsvergütung 1 1 

Auszubildende(r) für den Beruf der 
Erzieherin/des Erziehers (praxisin-
tegrierte Ausbildung – piA) 

Ausbildungsvergütung 1 1 

Insgesamt  24 23 

Nachrichtlich 

1) im Städtischen Abwasserbetrieb Beckum angesiedelt 
2) im Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder der Stadt Beckum angesiedelt 
3) in den Städtischen Betrieben Beckum angesiedelt 



 

 

 

 

Herrn Dr. Karl-Uwe Strothmann 

Weststr. 46 

59269 Beckum 

Beckum, den 22.11.2019 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Dr. Karl-Uwe Strothmann, 

die Ratsfraktionen der CDU und FDP stellen hiermit folgenden Antrag zum Haushaltsplan 2020. 

Schaffung einer weiteren Stelle für den Tätigkeitsbereich Klimaschutz in dem 

Stellenplan der Stadt Beckum. 

Wie bereits in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 19. November 2019 deutlich 

geworden ist, benötigen wir für die Stadt Beckum weiterhin eine Steuerungsstelle im Bereich 

Klimaschutz. Der Klimamanager der Stadt Beckum hat die Fachdienstleitung 67 und somit ein 

erweitertes Betätigungsfeld übernommen. Wir sehen die Notwendigkeit, gerade im Bereich 

des Klimaschutzes auch weiterhin in Beckum gut aufgestellt zu sein. Zukünftig gilt es viele 

Projekte für Beckum aus dem Masterplan 100% Klimaschutz umzusetzen. Zusätzlich wurden 

bereits viele Klimaschutzprojekte in die Haushaltsplanberatungen eingebracht. 

Wir möchten, dass die neu zu schaffende Stelle folgende Betätigungsfelder übernimmt: 

• Vorschläge im Bereich des Klimaschutzes für die Stadt Beckum erarbeiten. 

• Mögliche konkrete Projekte aufeinander abstimmen. 

• Projekte vernünftig priorisieren. 

• Projekte mit den nötigen Haushaltsmitteln hinterlegen. 

• Klimaschutzprojekte in der Umsetzung begleiten. 

Eine pauschale Einstellung von Finanzmitteln in den Haushalt 2020, ohne konkreten Bezug, 

lehnen wir ab. 

Anlage 2 zur Vorlage 2019/0318
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Darüber hinaus sehen die CDU und FDP Fraktionen keinen weiteren Bedarf, den Stellenplan 

zu verändern und möchten diesen so beschließen. 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

 

Timo Przybylak        Markus Höner   

FDP Fraktionsvorsitzender       CDU Fraktionsvorsitzender  

 



 

 

 
 

 
Herrn 
Bürgermeister Dr. Karl-Uwe Strothmann 
Stadt Beckum 
Weststraße 46 
59269 Beckum 
 
 
 
 
 
Beckum, 24. November 2019 
 
 
Schaffung einer zusätzlichen Stelle für den Aufgabenbereich Schuldigitalisie-
rung 
 
 
 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 

 

 

die SPD-Fraktion stellt den Antrag, im Stellenplan des Haushaltes 2020 eine zusätzli-

che Stelle für den Aufgabenbereich Schuldigitalisierung auszuweisen. 

 

In der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vom 19. November 2019 ist deutlich 

geworden, dass entgegen der Darstellungen der Verwaltung zu den Stellenplanverän-

derungen tatsächlich keine Leistungsausweitung im Bereich Schuldigitalisierung statt-

findet. Vor dem Hintergrund des schon jetzt vorhandenen Aufgabenspektrums und den 

weiter zunehmenden Anforderungen z. B. im Zusammenhang mit der Umsetzung des 

Digitalpaktes des Bundes ist es dringend erforderlich, eine weitere Stelle auszuweisen. 

 
 
Mit freundlichen Grüßen  

  
Karsten Koch  
Fraktionsvorsitzender  

Anlage 3 zur Vorlage 2019/0318
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SPD-Fraktion im Rat der Stadt Beckum 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Rat der Stadt Beckum 

- Die Fraktionsvorsitzenden - 
 
 
 
 
Herrn Bürgermeister 
Dr. Karl-Uwe Strothmann 
Stadt Beckum 
Weststr. 46 
59269 Beckum 
 
 
 

Beckum, 28. November 2019 
 
 
 
 

 
 
Haushalt 2020 
hier: Antrag auf Ausweisung von zwei weiteren Stellen für den Fachbereich Umwelt 
und Bauen 
 

 

 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 

 

 

die Fraktionen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen stellen den Antrag, im Stellenplan 

2020 der Stadt Beckum über den vorliegenden Entwurf hinaus im Fachbereich Umwelt 

und Bauen zwei weitere Stellen für die Aufgabenbereiche Klimaschutz und Gebäudema-

nagement auszuweisen und hohe Anforderungen an die Stellenprofile zu stellen. 

 

Begründung: 

Der Klimaschutz nimmt auf allen politischen Ebenen an Bedeutung zu. Ziele des Bundes 

und des Landes bedürfen in vielen Fällen der Umsetzung vor Ort und betreffen gäufig 

auch die eigenen Liegenschaften. In der Stadt Beckum zeigt sich zudem, dass bisherige 

Aktivitäten, Programme und Maßnahmen weiterentwickelt werden müssen. Die Antragsini-

tiativen vieler Ratsfraktionen unterstützen diese Richtung. Sie machen aber auch deutlich, 

dass wir neben der haushalterischen Umsetzung auch eine personelle Verstärkung im 

Fachbereich Umwelt und Bauen benötigen. Die Verwaltung selbst trägt regelmäßig vor, 

dass Sie mit Ihren Personalkapazitäten schon jetzt die Leistungsgrenze erreicht habe. 

Deshalb besteht dringlicher Handlungsbedarf. 

 

Den Fraktionen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen ist es wichtig, dass im Fachbereich 

Umwelt und Bauen neben einer Verstärkung auch die inhaltliche Kompetenz der Verwal-
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tung mindestens gehalten wird. Mit dem Ausscheiden des bisherigen Fachdienstleiters 

(seines Zeichens Biologe) verliert die Verwaltung einen Wissens- und Kompetenzträger, 

den es zu ersetzen gilt. Insofern reicht es nicht aus, mit der Ausweisung von Stellen ledig-

lich Aufgaben der Koordination und Priorisierung von Klimaschutzaufgaben zu fokussie-

ren. Die Schaffung der zwei beantragten Stellen soll vielmehr sicherstellen, dass wir als 

Stadt Beckum eine neue Dynamik beim Klimaschutz bewirken, die Klimaziele erreichen 

und dabei auch das Gebäudemanagement stärken. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

Karsten Koch                                         Angelika Grüttner-Lütke 
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Telefon: 02521 29-110 öffentlich 

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020 

Beratungsfolge: 

Rat der Stadt Beckum 

19.12.2019 Entscheidung 

 

Beschlussvorschlag: 

Sachentscheidung 

Der als Anlage zur Vorlage beigefügte Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020 wird be-

schlossen. 

Kosten/Folgekosten 

Es entstehen zusätzliche finanzielle Auswirkungen auf den städtischen Haushalt – diese 

werden nachfolgend erläutert. 

Die Auswirkungen bei Einrichtung zusätzlicher Stellen sind in der Erläuterung dargestellt. 

Finanzierung 

Es entstehen Personal- und Sachkosten, die dem laufenden Verwaltungsbetrieb zuzuord-

nen sind. 

Ferner wird auf die Vorlage 2019/0307/2 – Erlass der Haushaltssatzung 2020 – verwiesen. 

 

Begründung: 

Rechtsgrundlagen 

Gemäß § 59 Absatz 2 in Verbindung mit § 57 Absatz 2 Satz 2 Gemeindeordnung für das 

Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) bereitet der Haupt- und Finanzausschuss die Haus-

haltssatzung der Gemeinde vor und trifft die für die Ausführung des Haushaltsplanes er-

forderlichen Entscheidungen. Der Rat ist gemäß § 41 Absatz 1 Satz 2 Buchstabe h GO NRW 

für die Entscheidung über den Erlass der Haushaltssatzung und des Stellenplans zuständig. 

Demografischer Wandel 

Zur demografischen Entwicklung zählen insbesondere die sich ändernden Bevölkerungs-

strukturen und Bevölkerungszahlen bezogen auf Alter und Herkunft. 

Die Entwicklungen werden bei der Finanz- und Investitionsplanung auf örtlicher Ebene in 

ihren verschiedenen Ausprägungen mittelbar oder unmittelbar berücksichtigt und bei den 

Maßnahmen oder Projekten angesprochen. 
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- 2 - 

Auch beim Personal der Stadtverwaltung Beckum wirkt sich der demografische Wandel 

aus. In den nächsten Jahren werden viele Beschäftigte aus Altersgründen ausscheiden. Vor 

allem bei der Bereitstellung von Ausbildungsplätzen wird diese Entwicklung berücksichtigt. 

Erläuterungen 

Es wird auf die Ausführungen in der Vorlage 2019/0318 verwiesen. 

In der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 10.12.2019 wurde der Stellenplan-

entwurf beraten. Es wurde in dieser Sitzung ein Beschluss zum Stellenplan für das 

Jahr 2020 gefasst. 

Zusätzlich soll eine weitere Stelle für das Produkt 140101 – Maßnahmen und Verwaltung 

des Umweltschutzes – eingerichtet werden. Es wird davon ausgegangen, dass die Stelle 

erst ab Mitte des Jahres 2020 besetzt werden kann. Insofern fallen Kosten in Höhe von cir-

ca 30.000 Euro an. 

 

Anlage(n): 

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020 



Stellenplan 2020 „Entwurf“ Stand: 11.12.2019 

Teil A: Beamte 

Wahlbeamte und 

Laufbahngruppen 

Besol-

dungs-

gruppe 

Zahl der 

Stellen 2020 

Zahl der 

Stellen 

2019 

Zahl der 

tatsächlich 

besetzten 

Stellen am 

30.06.2019 

insge-

samt 

davon 

ausge-

sondert 

Wahlbeamte 

Bürgermeister(in) B 5 1 1 1 1 

Laufbahngruppe 2, ab 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst = A 13) 

Leitende Stadtrechtsdirektor(in) A 16 1  1 1 

Stadtverwaltungsdirektor(in) A 15 3  2 1 

Stadtoberverwaltungsrat(-rätin) A 14 1  2 2 

Laufbahngruppe 2, ab 1. Einstiegsamt technischer Dienst 

(gehobener technischer Dienst = A 10) 

Stadtbaurat(-rätin) A 13 1  1 1 

Laufbahngruppe 2, ab 1. Einstiegsamt Verwaltungsdienst 

(gehobener nichttechnischer Dienst = A 9) 

Stadtverwaltungsrat(-rätin) A 13 5  4 4 

Stadtamtsrat(-rätin) A 12 10,781)  12,782) 12,782) 

 1) davon 1 Stelle k. u. A __ 
2) davon 1 Stelle k. u. A 10 und 1 Stelle k. u. A __ 

Stadtsozialamtsrat(-rätin) A 12 1  1  

Stadtamtmann(-amtfrau) A 11 8,34  7,24 7,24 

Stadtoberinspektor(in) A 10 10,23)  8,684) 8,684) 

 3) davon 5 Stellen Ist A 9 Laufbahngruppe 2 und 

0,5 Stellen Ist A 9 Laufbahngruppe 1 
4) davon 1 Stelle Ist A 9 Laufbahngruppe 2 und 

0,5 Stellen Ist A 9 Laufbahngruppe 1 

Stadtinspektor(in) A 9 1  3 1 

Laufbahngruppe 1, ab 2. Einstiegsamt Verwaltungsdienst 

(mittlerer nichttechnischer Dienst = A 6) 

Stadtamtsinspektor(in) A 9 15)  15) 15) 

 5) mit Amtszulage nach Fußnote 1 Landesbesoldungs-

ordnung A 

Stadthauptsekretär(in) A 8 0,61  0,61 0,61 

Stadtobersekretär(in) A 7 0,5  0,5 0,5 

Leerstellen6) A 106) 

A 76) 

1 

1 

 1 

1 

1 

1 
6) Stellen sind für beurlaubte beziehungsweise in Elternzeit befindliche Beamtinnen und Be-

amte eingerichtet 

Zwischensumme Verwaltung  47,43 1 47,81 43,81 

k. u. = künftig umzuwandeln 

k. w. = künftig wegfallend 
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Wahlbeamte und 

Laufbahngruppen 

Besol-

dungs-

gruppe 

Zahl der 

Stellen 2020 

Zahl der 

Stellen 

2019 

Zahl der 

tatsächlich 

besetzten 

Stellen am 

30.06.2019 

insge-

samt 

davon 

ausge-

sondert 

Laufbahngruppe 2, ab 1. Einstiegsamt feuerwehrtechnischer Dienst 

(gehobener feuerwehrtechnischer Dienst = A 10) 

Oberbrandrat(-rätin) A 14 1 1   

Brandrat(-rätin) A 13 1 1 27) 27) 

 7) davon 1 Stelle mit Amtszulage nach Fußnote 3 Lan-

desbesoldungsordnung A 

Brandamtsrat(-rätin) A 12 18) 18) 18) 18) 

 8) davon 1 Stelle Ist A 11 

Brandamtmann(-amtfrau) A 11 49) 49) 49) 49) 

 9) davon 1 Stelle Ist A 10 

Brandoberinspektor(in) A 10 3 3 3 3 

Laufbahngruppe 1, ab 2. Einstiegsamt feuerwehrtechnischer Dienst 

(mittlerer feuerwehrtechnischer Dienst = A 7) 

Hauptbrandmeister(in) A 9 1710) 1710) 411) 311) 

 10) davon 1 Stelle k. u. A 8, 4 Stellen Ist A 8 und 

3 Stellen Ist A 7 
11) davon 1 Stelle k. u. A 8 

Oberbrandmeister(in) A 8 6 6 12 7 

Brandmeister(in) A 7 17 17 24 19 

Zwischensumme feuerwehrtechni-

scher Dienst 

 50 50 50 39 

Insgesamt  97,43 51 97,81 82,81 

k. u. = künftig umzuwandeln 

k. w. = künftig wegfallend 

 



Teil B: Tariflich Beschäftigte 

Entgeltgruppe/  

Sondertarif 

Zahl der Stellen 

2020 

Zahl der Stellen 

2019 

Zahl der tatsächlich be-

setzten Stellen 

am 30.06.2019 

15 2 2 2 

14 4 4 4 

13 6 6 6 

12 13,71 9,71 9,71 

11 17,371) 18,041) 16,04 

 1) davon 1 Stelle k. w. und 1 Stelle k. u. EG 10 

10 9,77 11,77 11,77 

9 c 5,43 3,77 3,77 

9 b 16,192) 17,582) 17,58 

 2) davon 1 Stelle k. u. EG 9 a 

9 a 17,97 12,7 12,7 

N 4 4 4 

8 25,473) 26,943) 26,17 

 3) davon 0,49 Stellen k. u. EG 7 und 0,23 Stellen k. w. 

7 16,92 16,97 16,97 

6 28,334) 28,874) 28,87 

 4) davon 0,5 Stellen k. u. EG 5 

5 11,175) 12,325) 12,32 

 5) davon 0,51 Stellen k. w. 

4 0,5   

3 1,15 1,15 1,15 

2 0,15 0,15 0,15 

1 0,4 0,4 0,4 

Leer-/Pauschalstellen6) 

9 c 

9 b 

8 

P 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

2 

1 

 

 

 

2 

1 
6) Stellen sind für beurlaubte und pauschal tariflich Beschäftigte eingerichtet 

Insgesamt 184,53 179,37 176,60 

S 18 2 2 2 

S 17 5 4 4 

S 16 17) 17) 1 

 7) k. u. EG S 15 gemäß PE 9 zum TV SuE nach Wegfall Zusatzgruppe 

S 14 7,32 6,96 6,96 

S 13 18) 18) 1 

 8) k. u. EG S 9 gemäß PE 9 zum TV SuE nach Wegfall Zusatzgruppe 

S 12 4   

S 11 b 6,28 8,78 8,78 

S 9 2 2 2 

S 8 b 2 2 2 

S 8 a 6,73 7,23 7,23 

S gesamt 37,33 34,97 34,97 

Summe 221,86 214,34 211,57 

k. u. = künftig umzuwandeln; k. w. = künftig wegfallend; PE = Protokollerklärung 



 

 

Stellenübersicht 

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung 

I. Beamte 

Produkt-

bereich 

Bezeichnung Wahlbe-

amte 

Laufbahngruppe 2, 

ab 2. Einstiegsamt 

Laufbahngruppe 2, 

ab 1. Einstiegsamt 

Laufbahngruppe 1, 

ab 2. Einstiegsamt 

B 5 A 16 A 15 A 14 A 13 A 13 A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 A 8 A 7 

010101 Politische und strategische Steuerung 0,81 0,1     0,64      0,13 

010201 Verwaltung der Ratsangelegenheiten       0,1       

010501 Prüfungen, Beratungen und Stellungnahmen      0,89        

010601 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten  0,36    1,15 1,54 0,61 1     

010605 Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro       1,02 0,25      

010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit    0,1   0,21       

010801 Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit  0,35    0,71 0,86  1 1   1 

010901 Haushaltswirtschaft   0,62    0,3 0,48      

010903 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung   0,05    0,66       

010905 Erhebung von Steuern und Abgaben   0,07    0,16       

011001 Service für Informationstechnik 

und Telekommunikation 

 0,05     1,11       

011103 Baurechtsangelegenheiten   0,55     0,5      

011301 Grundstücksmanagement      0,6  0,46      

011305 Zentrale Gebäudewirtschaft   0,08    0,02       

020101 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten      0,8  0,75 0,8     

020105 Bewirtschaftung der (Wochen)Märkte      0,05        

020301 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsan-

gelegenheiten 

      0,18  0,63     

020305 Organisation, Durchführung von Wahlen und 

Abstimmungen 

      0,15       

020501 Feuerwehr und Brandschutz    0,5  0,8 1 1,82 1,23  6,97 2,46 6,97 



 

 

Produkt-

bereich 

Bezeichnung Wahlbe-

amte 

Laufbahngruppe 2, 

ab 2. Einstiegsamt 

Laufbahngruppe 2, 

ab 1. Einstiegsamt 

Laufbahngruppe 1, 

ab 2. Einstiegsamt 

B 5 A 16 A 15 A 14 A 13 A 13 A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 A 8 A 7 

020505 Rettungsdienst und Krankentransport    0,5  0,2 0,02 2,26 1,77  10,03 3,54 10,03 

030101 Zentrale Schulträgeraufgaben    0,4   0,85  0,73     

040101 Heimat- und Kulturpflege    0,1   0,62  0,12     

040102 Theater       0,34       

040103 Museum und Ausstellungen    0,1   0,04       

040105 Büchereiservice    0,1   0,12       

040106 Musikpflege       0,3       

040107 Musikschule       0,04       

040301 Leistungen der VHS    0,1     0,5    0,37 

050101 Leistungen nach SGB XII (BSHG)   0,3   0,2  0,5 1,48     

050301 Leistungen für Asylbewerber      0,2  0,5 0,86     

050902 Sonstige soziale Leistungen   0,05           

060104 Allgemeine Jugendarbeit   0,05   0,02 0,01       

060105 Familienbezogene Hilfen       0,48       

060106 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Ju-

gendlichen 

      0,24 1 1     

060107 Präventionsarbeit       0,08       

060108 Zentrale Aufgaben (u. a. betreutes Wohnen)   0,3   0,4        

060501 Angebote des Freizeitheims Neubeckum   0,05   0,01        

060502 Angebote des Jugendtreffs „Altes E-Werk“   0,05   0,01        

060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen   0,05           

060701 Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder   0,05   0,01   1   0,49  

060703 Leistungen der KiTa „Die kleinen Strolche“   0,05   0,01      0,06  

060705 Leistungen der KiTa „Rappelkiste“   0,05   0,01      0,06  

080101 Förderung des Sports       0,05 0,15      



 

 

Produkt-

bereich 

Bezeichnung Wahlbe-

amte 

Laufbahngruppe 2, 

ab 2. Einstiegsamt 

Laufbahngruppe 2, 

ab 1. Einstiegsamt 

Laufbahngruppe 1, 

ab 2. Einstiegsamt 

B 5 A 16 A 15 A 14 A 13 A 13 A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 A 8 A 7 

080102 Bereitstellung eigener Sportstätten    0,1   0,1 0,85      

090101 Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung       0,12  1     

100101 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht         0,88     

100103 Denkmalschutz und –pflege   0,01           

100301 Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungs-

lose 

     0,05   0,2     

100303 Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewer-

ber und Aussiedler 

     0,13        

110501 Maßnahmen der Abfallwirtschaft   0,02    0,24 0,53      

120101 Verkehrsflächen und –anlagen inkl. Beleuchtung   0,08    0,05 0,05      

120107 Straßenreinigung und Winterdienst   0,01    0,02 0,03      

120109 Parkeinrichtungen u. Parkraumbewirtschaftung      0,1        

130101 Natur- und Landschaftspflege       0,05       

130105 Hochwasserschutz/Gewässerentwicklung       0,4       

130501 Verwaltung der Friedhöfe   0,02     0,08      

140101 Maßnahmen u. Verwaltung des Umweltschutzes   0,16    0,35 0,68      

150101 Wirtschaftsförderung      0,4  0,54      

110301 Entwässerung u. Abwasserbeseitigung (EB SAB) 0,1 0,05 0,13   0,09 0,19 0,3      

180700 Hallenbad (EB EuB) 0,03 0,01    0,02 0,01    0,34   

180701 Freibad Beckum (EB EuB) 0,03 0,01    0,02 0,01    0,33   

180702 Freibad Neubeckum (EB EuB) 0,03 0,01    0,02 0,01    0,33   

180703 EB Städtische Betriebe Beckum (EB SBB)  0,06 0,2   0,1 0,09       

 Insgesamt 1 1 3 2  7 12,78 12,34 14,2 1 18 6,61 18,5 



 

 

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung 

II. Tariflich Beschäftigte 

Produkt-

bereich 

Bezeichnung Entgeltgruppen 

15 14 13 12 11 10 9 c 9 b 9 a 8/N 7 6 5 4 3 2 1/P 

010101 Politische und strategische Steuerung    0,25      1 0,45 0,1      

010201 Verwaltung der Ratsangelegenheiten    0,74 0,04             

010203 Angelegenheiten der Gleichstellung von 

Mann und Frau 

     0,52            

010205 Datenschutz    0,52              

010401 Angelegenheiten der Personalvertretung, 

Betriebssport 

   0,79       0,5       

010402 Angelegenheiten der Schwerbehinderten-

vertretung 

   0,2     0,02         

010501 Prüfungen, Beratungen und Stellungnah-

men 

   0,87 0,43             

010601 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten    0,1     0,46 0,66 1,6 2,53 1,92 0,5    

010605 Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro 0,1    0,69     6,48   0,81     

010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit     0,87     1,35 0,04       

010801 Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit     0,06 0,46 1,86 1 0,86 1,93        

010901 Haushaltswirtschaft  0,6  0,5 0,92 0,99  0,9 0,67  0,92       

010903 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung     0,95   0,94 0,94 4,14  0,4      

010905 Erhebung von Steuern und Abgaben      0,49  1,42          

011001 Service für Informationstechnik 

und Telekommunikation 

   0,28 0,56 0,5   1         

011101 Rechtsberatung Innere Verwaltung 

und Versicherungen 

0,1 1                

011103 Baurechtsangelegenheiten          0,22        

011301 Grundstücksmanagement 0,2 0,15  0,35 0,4   1   0,47       



 

 

Produkt-

bereich 

Bezeichnung Entgeltgruppen 

15 14 13 12 11 10 9 c 9 b 9 a 8/N 7 6 5 4 3 2 1/P 

011305 Zentrale Gebäudewirtschaft   0,99 0,94 4,63   1,37 0,96    0,96     

020101 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten 0,45    0,03 1  1 0,82  0,83       

020105 Bewirtschaftung der (Wochen)märkte 0,05        0,12  0,13       

020301 Personenstandswesen, Staatsangehörig-

keitsangelegenheiten 

0,05       2          

020305 Durchführung von Wahlen und Abstim-

mungen 

    0,33             

020501 Feuerwehr und Brandschutz 0,1    0,01 0,08            

020505 Rettungsdienst und Krankentransport 0,1      1 0,5  N 

= 4 

       

030101 Zentrale Schulträgeraufgaben     0,92 0,5   0,78 1,2        

030200 Grundschulen            8,24 0,37     

030500 Gymnasien           3,06 2,8 0,62     

030505 Weiterbildungskolleg (Abendgymnasium)            0,13 0,31     

030701 Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum            2,08 0,1     

030801 Sekundarschule            3,41 0,16     

040101 Heimat- und Kulturpflege          0,12 0,04       

040102 Theater           0,07       

040103 Museum/Ausstellungen   1       0,02  1      

040105 Büchereiservice          1,02 0,79 0,2 0,03     

040106 Musikpflege           0,07       

040107 Musikschule            0,16 0,15     

040301 Leistungen der VHS  1 1  0,03     2,08  0,51 0,27    P 

= 1 

050101 Leistungen nach SGB XII (BSHG)     0,02 0,38 0,64  0,05   0,1      

050301 Leistungen für Asylbewerber         1,3  1       

050501 Leistungen für Senioren      0,39      0,2 0,03     



 

 

Produkt-

bereich 

Bezeichnung Entgeltgruppen 

15 14 13 12 11 10 9 c 9 b 9 a 8/N 7 6 5 4 3 2 1/P 

050901 Sozialversicherungsangelegenheiten     0,01    1         

050902 Sonstige soziale Leistungen      0,32   0,05         

060102 Gewährung von Unterhaltsvorschuss     0,98    1,64         

060104 Allgemeine Jugendarbeit     0,04             

060106 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und 

Jugendlichen 

      1,79  0,64   0,66      

060501 Angebote des Freizeitheims Neubeckum     0,02       0,2 0,03     

060502 Angebote des Jugendtreffs Altes E-Werk     0,02       0,1      

060701 Verwaltung der Tageseinrichtungen für 

Kinder 

    0,03    1,64         

060703 Leistungen der KiTa „Die kleinen Strolche“            0,08   0,64   

060705 Leistungen der KiTa „Rappelkiste“            0,08   0,51   

080101 Förderung des Sports          0,15        

080102 Bereitstellung eigener Sportstätten und 

Bäder 

   0,1     0,1 0,65  2,7 5,35     

090101 Maßnahmen der Raumplanung und Ent-

wicklung 

0,35 0,4  2,2      1,57        

100101 Aufgaben der Bauordnung und –aufsicht  0,02 1 2,12 0,04 1,92     1,72       

100103 Denkmalschutz und –pflege     0,3             

100301 Bereitstellung von Einrichtungen für Woh-

nungslose 

0,05           0,15      

100303 Verwaltung der Übergangsheime für Asyl-

bewerber und Aussiedler 

        0,58  1,23 2,23      

100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt     0,01   2,16          

100503 Subjektbezogene Förderung von Wohn-

raum 

    0,04   2,41          

110105 Betrieb Blockheizkraftwerk Rathaus         0,2          



 

 

Produkt-

bereich 

Bezeichnung Entgeltgruppen 

15 14 13 12 11 10 9 c 9 b 9 a 8/N 7 6 5 4 3 2 1/P 

(Elektrizitätsversorgung) 

110501 Maßnahmen der Abfallwirtschaft     0,01 0,01  0,29  1,05 0,5       

120101 Verkehrsflächen und –anlagen inklusive 

Beleuchtung 

  0,7 0,65 1,83 0,46   2,9 1,01        

120107 Straßenreinigung und Winterdienst      0,1  0,05          

120109 Parkeinrichtungen und Parkraumbewirt-

schaftung 

    0,04    0,06  2,98 0,1      

130101 Natur- und Landschaftspflege   0,1               

130102 Bereitstellung von Grün- und Erholungsflä-

chen 

  0,09               

130103 Bereitstellung von Erholungsgebieten  0,02               0,4 

130104 Land- und Forstwirtschaft  0,02                

130105 Hochwasserschutz/Gewässerentwicklung   0,27 1              

130501 Verwaltung der Friedhöfe     0,01 0,08  1,3        0,15  

140101 Maßnahmen des Umweltschutzes   0,54 1    0,03  0,52        

150101 Wirtschaftsförderung 0,35 0,3  0,15 0,6  0,55   0,04 0,15       

150103 Stadtmarketing 0,05 0,05   2    0,77         

150105 Verwaltung des Entwicklungs-und Grün-

dungszentrums 

      0,25     0,05      

150501 Förderung von Tourismus und Fremden-

verkehr 

0,05 0,04  0,08   0,2    0,15       

110301 Entwässerung/Abwasserbeseitigung (EB SAB)  0,2 0,31 0,36 0,38 1 0,05 0,58 0,38 0,87 0,08 0,11 0,02     

180700 Hallenbad (EB EuB)  0,06  0,11 0,03 0,09 0,01 0,01 0,05 0,11 0,02  0,01     

180701 Freibad Beckum (EB EuB)  0,07  0,11 0,03 0,07 0,01 0,01 0,05 0,11 0,02  0,01     

180702 Freibad Neubeckum (EB EuB)  0,07  0,11 0,03 0,07 0,01 0,01 0,05 0,11 0,02  0,01     

180703 EB Städtische Betriebe Beckum (EB SBB)    0,18 0,03 0,34 0,06 0,01 0,08 0,06 0,08 0,01 0,01     

 Insgesamt 2 4 6 13,71 17,37 9,77 6,43 17,19 17,97 30,47 16,92 28,33 11,17 0,5 1,15 0,15 1,4 
 



 

 

Produkt-

bereich 

Bezeichnung Entgeltgruppen 

S 18 S 17 S 16 S 15 S 14 S 13 S 12 S 11 b S 9 S 8 b S 8 a 

010402 Angelegenheiten der Schwerbehindertenvertretung     0,21       

060104 Allgemeine Jugendarbeit 0,14       0,5    

060105 Familienbezogene Hilfen  0,6   4,26   0,5    

060106 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen 0,2 1,8   2,14       

060107 Präventionsarbeit  1,6   0,71  4   1,5  

060108 Zentrale Aufgaben, u. a. betreutes Wohnen 0,8 1          

060501 Angebote des Freizeithauses Neubeckum 0,1       2,1    

060502 Angebote des Jugendtreffs „Altes E-Werk“ 0,1       2,1    

060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen 0,1       0,3    

060701 Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder 0,3           

060703 Leistungen der KiTa „Die kleinen Strolche“ 0,13  0,5   1   0,5 0,5 3,62 

060705 Leistungen der KiTa „Rappelkiste“ 0,13  0,5      1,5  3,11 

100303 Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und 

Aussiedler 

       0,78    

 Insgesamt 2 5 1  7,32 1 4 6,28 2 2 6,73 



 

 

Teil B: Dienstkräfte in der Probe und Ausbildungszeit 

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte 

Bezeichnung Art der Vergütung vorgesehen 

für 2020 

beschäftigt 

am 01.10.2019 

Inspektoranwärter(in) Anwärterbezüge 6 5 

Brandmeisteranwärter(in) Anwärterbezüge 4 4 

Auszubildende(r) für den Beruf der 

(des) Verwaltungsfachangestellten 

Ausbildungsvergütung 6 6 

Auszubildende(r) für den Beruf der 

Fachkraft für Abwassertechnik1) 

Ausbildungsvergütung 1 1 

Auszubildende(r) für den Beruf 

der/des Fachangestellten für Bä-

derbetriebe2) 

Ausbildungsvergütung 1 1 

Auszubildende(r) für den Beruf der 

Straßenwärterin/des Straßenwär-

ters3) 

Ausbildungsvergütung 3 3 

Auszubildende(r) für den Beruf der 

Landschaftsgärtnerin/des Land-

schaftsgärtners3) 

Ausbildungsvergütung 1 1 

Anerkennungspraktikant(in) für 

den Beruf der Erzieherin/des Erzie-

hers 

Praktikumsvergütung 1 1 

Auszubildende(r) für den Beruf der 

Erzieherin/des Erziehers (praxisin-

tegrierte Ausbildung – piA) 

Ausbildungsvergütung 1 1 

Insgesamt  24 23 

Nachrichtlich 

1) im Städtischen Abwasserbetrieb Beckum angesiedelt 
2) im Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder der Stadt Beckum angesiedelt 
3) in den Städtischen Betrieben Beckum angesiedelt 



STADT BECKUM 
DER BÜRGERMEISTER 

Federführung: Fachbereich Finanzen und Beteiligungen 
Vorlage 
zu TOP 

Beteiligte(r): Büro des Rates und des Bürgermeisters 

Fachbereich Recht, Sicherheit und Ordnung 

Auskunft erteilt: Herr Wulf 2019/0307 

Telefon: 02521 29-200 öffentlich 

Erlass der Haushaltssatzung 2020 

Beratungsfolge: 

Haupt- und Finanzausschuss 

10.12.2019 Beratung 

Rat der Stadt Beckum 

19.12.2019 Entscheidung 

 

Beschlussvorschlag: 

Sachentscheidung 

Die als Anlage 1 zur Vorlage beigefügte Haushaltssatzung 2020 mit ihren Anlagen wird 

beschlossen. 

Notwendige Korrekturen aufgrund von etwaigen Rechen- und Eingabefehlern bei der Auf-

stellung des endgültigen Haushalts 2020 sind von der Verwaltung zu berücksichtigen. 

Kosten/Folgekosten 

Für die Aufstellung des Haushaltsplanes entstehen Personal- und Sachkosten, die dem lau-

fenden Verwaltungsbetrieb zuzuordnen sind. 

Finanzierung 

Die finanziellen Auswirkungen ergeben sich im Einzelnen aus den der Vorlage beigefügten 

Anlagen sowie dem Haushaltsplanentwurf 2020. 

 

Begründung: 

Rechtsgrundlagen 

Gemäß § 59 Absatz 2 in Verbindung mit § 57 Absatz 2 Satz 2 der Gemeindeordnung für 

das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) bereitet der Haupt- und Finanzausschuss die 

Haushaltssatzung der Gemeinde vor und trifft die für die Ausführung des Haushaltsplanes 

erforderlichen Entscheidungen. Der Rat ist gemäß § 41 Absatz 1 Satz 2 Buchstabe h 

GO NRW für die Entscheidung über den Erlass der Haushaltssatzung und des Stellenplans 

zuständig. 

TOP Ö  14TOP Ö  14



- 2 - 

Demografischer Wandel 

Aspekte des demografischen Wandels sind in vielen Bereichen der kommunalen Haus-

haltsplanung zu berücksichtigen. Im Wesentlichen werden sie bei der Beratung über die 

Notwendigkeit und Ausgestaltung beziehungsweise Ausführung einzelner Maßnahmen 

oder Projekte angesprochen. Besondere Maßnahmen oder Projekte werden bei der Ein-

bringung des Haushalts angesprochen. 

Erläuterungen 

Dem Rat der Stadt Beckum ist in seiner Sitzung am 09.10.2019 der vom Kämmerer am 

17.09.2019 aufgestellte und vom Bürgermeister am gleichen Tag bestätigte Entwurf der 

Haushaltssatzung 2020 vorgelegt worden. Am 17.11.2019 wurde den Fraktionen eine Än-

derungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2020 übersandt – weitere Änderungen ergaben 

sich in der Folge. Um sämtliche Änderungen seit der Aufstellung des Entwurfes der Haus-

haltssatzung nachvollziehen zu können, wurde eine Gesamtänderungsliste zum Haushalts-

planentwurf 2020 erstellt. Dabei wurden diejenigen Positionen, die auf der am 07.11.2019 

versandten Liste noch nicht berücksichtigt werden konnten, mit dem Zusatz „neu“ in der 

Spalte „Lfd. Nr.“ gekennzeichnet. 

Der aktuelle Entwurf der Haushaltssatzung 2020, eine Gesamtänderungsliste, eine Über-

sicht über das Etatvolumen sowie eine Übersicht zur Entwicklung des Eigenkapitals sind 

dieser Vorlage als Anlagen beigefügt. 

Die Änderungen aufgrund der vorgenommenen Gebührenkalkulationen sind in der Ge-

samtänderungsliste dargestellt und farblich markiert. 

Im Ergebnisplan 2020 hat sich der Überschuss um 247.100 Euro auf 329.350 Euro gegen-

über dem eingebrachten Entwurf vermindert. Im Jahr 2021 ist nunmehr ein Überschuss in 

Höhe von 215.800 Euro, im Jahr 2022 in Höhe von 353.900 Euro und im Jahr 2023 in Höhe 

von 390.850 Euro geplant. 

Wesentliche Veränderungen ergeben sich bei folgenden Positionen für den Ergebnisplan: 

 Gebührenkalkulation Abfallbeseitigung 

(Nummern 1 und 2 sowie korrespondierend Nummern 17 und 18) 

Aufgrund der Gebührenkalkulation für die Abfallbeseitigung ergibt sich bei den Be-

nutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten für das Jahr 2020 eine Mehrertrag in Hö-

he von 353.750 Euro, für das Jahr 2021 eine Mehrertrag in Höhe von 259.450 Euro, für 

das Jahr 2022 ein Mehrertrag in Höhe von 273.450 Euro und für das Jahr 2023 ein 

Mehrertrag in Höhe von 279.850 Euro. 

Der Ertrag aus der Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenausgleich musste 

im Jahr 2020 um 43.350 Euro reduziert werden. 

Ein Mehraufwand für die Entgelte an den Abfuhrunternehmer ergibt sich für das 

Jahr 2020 in Höhe von 55.700 Euro, für das Jahr 2021 in Höhe von 33.800 Euro, für 

das Jahr 2022 in Höhe von 31.950 Euro und für das Jahr 2023 in Höhe von 

30.200 Euro. 

Der Ansatz für die Entgelte für die Benutzung des Entsorgungszentrums Ennigerloh 

muss für das Jahr 2020 um 184.200 Euro, für das Jahr 2021 um 146.900 Euro, für das 

Jahr 2022 um 150.250 Euro und für das Jahr 2023 um 154.300 Euro erhöht werden. 
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Saldiert ergibt sich für das Jahr 2020 eine Verbesserung des Ergebnisplanes in Höhe 

von 70.500 Euro. 

 Gebührenkalkulation Straßenreinigung und Winterdienst (Nummern 3 und 4) 

Der Ansatz für die Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelt ist im Jahr 2020 um 

23.600 Euro zu reduzieren. Der Ansatz für den Ertrag aus der Auflösung von Sonder-

posten für den Gebührenausgleich ist im Jahr 2020 um 14.450 Euro zu erhöhen. 

Saldiert entspricht dies einer Verschlechterung in Höhe von 9.150 Euro. 

 Gebührenkalkulation Bestattungswesen (Nummern 5 und 6) 

Für die Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelte ist der Ansatz im Jahr 2020 um 

50.500 Euro, im Jahr 2021 um 50.800 Euro und im Jahr 2022 um 42.900 Euro zu redu-

zieren. Für das Jahr 2023 erfolgt eine Ansatzerhöhung in Höhe von 6.050 Euro. 

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich betra-

gen im Jahr 2020 50.000 Euro, im Jahr 2021 50.500 Euro und im Jahr 2022 

42.900 Euro. 

 Schlüsselzuweisungen vom Land (Nummer 7) 

Aufgrund der Modellrechnung zum GFG 2020 vom 06.11.2019 ergibt sich für das 

Jahr 2020 ein Mehrertrag in Höhe von 156.650 Euro. Die Ansätze der Folgejahre wur-

den gegenüber dem Haushaltsplanentwurf nicht verändert. 

 Erstattung zu viel gezahlter Finanzierungsbeteiligung an den Lasten der Deutschen 

Einheit (Nummer 8) 

Aufgrund der Abrechnung der Lasten der Deutschen Einheit des Ausgleichsjahres 

2018 ergibt sich für das Jahr 2020 ein Mehrertrag in Höhe von 134.650 Euro. 

 Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen (Nummer 9) 

Hier erfolgte eine Anpassung an den Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Energieversorgung 

und Bäder 2020. Der Ansatz von 150.000 Euro entfällt vollständig. 

 Kosten für Planung, Beratung und Dienstleistungen für die DV durch Externe (Num-

mer 10) 

Es entstehen Mehraufwendungen für die Einrichtung und den Betrieb des Schulpor-

tals (zentrale Benutzerverwaltung für Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Leh-

rer, externe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Schulen). Der Ansatz wurde für 

die Jahre 2020 bis 2023 jeweils um 30.000 Euro erhöht. 

 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Nummer 11 bis 13) 

Es erfolgte ein Erhöhung des Ansatzes im Produkt 011301 – Grundstücksmanage-

ment – in den Jahren 2020 bis 2023 um jeweils 150.000 Euro für Maßnahmen zur Be-

kämpfung des Eichenprozessionsspinners. 

Weiterhin wurde der Ansatz 2020 im Produkt 011305 – Zentrale Gebäudewirtschaft – 

um 20.000 Euro erhöht. Es handelt sich hier um den städtischen Anteil für die Außen-

sanierung der Soestwarte gemeinsam mit den Beckumer Bauknechten. Die Gesamt-

kosten dieser Maßnahme betragen rund 60.000 Euro. 
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Für die Herrichtung „Neue Grundschule“ (Gebäude Kettelerschule) wurde der Ansatz 

2020 um 168.700 Euro und der Ansatz für 2021 um 141.000 Euro erhöht. (siehe Vor-

lage 2019/0317 – Umbaumaßnahmen Kettelerschule – Sachstandsbericht). 

 Kostenanteil der Stadt für Straßenentwässerung (Nummer 19) 

Hier erfolgte eine Erhöhung des Ansatzes aufgrund der Gebührenkalkulation des 

Städtischen Abwasserbetriebes Beckum für die Niederschlagswassergebühr für das 

Jahr 2020 in Höhe von 22.050 Euro, für das Jahr 2021 in Höhe von 32.600 Euro, für 

das Jahr 2022 in Höhe von 58.400 Euro und für das Jahr 2023 in Höhe von 

65.450 Euro (siehe Vorlage 2019/0286 – Änderung der Beitrags- und Gebührensat-

zung zur Entwässerungssatzung). 

 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 

(Nummer 20) 

Hier erfolgte für das Jahr 2020 eine Erhöhung des Ansatzes um 25.000 Euro, um die 

Aufnahme und Kontrolle von Sichtdreiecken durchzuführen. 

 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Nummer 22) 

Für das vorgesehene Förderprogramm zur Dachbegrünung in Beckum wurde für die 

Jahre 2020 bis 2023 jeweils ein Ansatz in Höhe von 30.000 Euro gebildet. 

Im Finanzplan 2020 hat sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit gegenüber dem 

Haushaltsplanentwurf um 268.200 Euro von 4.020.850 Euro auf 3.752.650 Euro vermindert. 

Dies ist durch die Übernahme der zahlungswirksamen Veränderungen des Ergebnisplanes 

begründet. 

Der negative Saldo aus der Investitionstätigkeit im Jahr 2020 hat sich gegenüber dem 

Haushaltsplanentwurf um 101.000 Euro von 3.619.950 Euro auf 3.720.950 Euro verschlech-

tert. Wesentliche Veränderungen ergeben sich bei folgenden Positionen im Bereich der 

Investitionen: 

 Entwicklung Wohnbebauung im Bebauungsplan N 67 A (Neubeckum) (Übersicht zu 

den Investitionen Nummern 1, 2 und 4) 

Aufgrund der Veräußerung der Wohnbauflächen werden im Jahr 2020 Mehreinnah-

men in Höhe von 1.054.050 Euro entstehen. Durch den Abschluss des städtebaulichen 

Vertrages werden im Jahr 2020 Mehreinzahlungen in Höhe von 271.000 Euro erfolgen 

(siehe Nummern 1 und 4). Diesen Mehreinnahmen stehen Mehrauszahlungen auf-

grund des städtebaulichen Vertrages im Jahr 2020 in Höhe von 95.000 Euro gegen-

über (siehe Nummer 15). In späteren Jahren werden für den Endausbau noch weitere 

80.000 Euro kassenwirksam. 

Im Saldo ergeben sich Mehreinzahlungen im Jahr 2020 in Höhe von 1.230.050 Euro. 

 Flächenbevorratung (Übersicht zu den Investitionen Nummer 8) 

Die durch die Entwicklung der Wohnbebauung im Bebauungsplan N 67 A (Neu-

beckum) entstehenden Mehreinzahlungen sollen in einem Umfang von 500.000 Euro 

genutzt werden, um weitere Mittel für neue Grundstückserwerbe durch die Stadt be-

reitzustellen. 
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 Brückenneubau „Zum Wasserturm“ (Übersicht zu den Investitionen Nummer 3) 

Aufgrund des Zuwendungsbescheides der Bezirksregierung Münster vom 20.09.2019 

wird im Jahr 2021 eine Zuweisung in Höhe von 30.400 Euro veranschlagt. 

 Pauschale Zuweisungen nach dem GFG 2020 (Übersicht zu den Investitionen Num-

mer 5 bis 7) 

Nach der Modellrechnung zum GFG 2020 vom 06.11.2019 wird der Ansatz für die In-

vestitionspauschale für alle Jahre um 24.550 Euro, für die Schul-/Bildungspauschale 

für alle Jahre um 11.900 Euro und für die Sportpauschale für alle Jahre um 1.300 Euro 

erhöht. 

 Dialog-Display (Geschwindigkeitsanzeige) (Übersicht zu den Investitionen Nummer 9) 

Zur Anschaffung eines Dialog-Displays für den Stadtteil Vellern wurde unter der In-

vestitionsnummer 0193 ein Ansatz für das Jahr 2020 in Höhe von 4.000 Euro gebildet. 

 Notarzteinsatzfahrzeug (Übersicht zu den Investitionen Nummer 10) 

Aufgrund der positiven Entscheidung zur Auftragsvergabe für die Lieferung eines 

Fahrgestells auf Basis eines „Mercedes Benz Vito Tourer PRO 119 CDI lang AWD“ und 

den Ausbau zu einem Notarzteinsatzfahrzeug im Haupt- und Finanzausschuss am 

19.11.2019 muss der Ansatz bei der Investitionsnummer 0010016 für das Jahr 2020 

um 8.500 Euro erhöht werden. 

 Baukosten „Neue Grundschule“ (Übersicht zu den Investitionen Nummer 11) 

Bei der Investitionsnummer 00130100 wird für die Herrichtung der „Neuen Grund-

schule“ der Ansatz 2020 um 96.300 Euro und der Ansatz 2021 um 100.000 Euro er-

höht (siehe Vorlage 2019/0317 – Umbaumaßnahmen Kettelerschule – Sachstandsbe-

richt). 

 Einbau eines Aufzuges „Neue Grundschule“ (Übersicht zu den Investitionen Num-

mer 12) 

Zur Herstellung der Barrierefreiheit in der „Neuen Grundschule“ wird ein Aufzug ein-

gebaut. Bei der Investitionsnummer 00132001 ist hierfür ein Ansatz für das Jahr 2020 

in Höhe von 125.000 Euro gebildet worden (siehe Vorlage 2019/0317 – Umbaumaß-

nahmen Kettelerschule – Sachstandsbericht). 

 Erweiterung Sekundarschule (Übersicht zu den Investitionen Nummer 13) 

Bei der Investitionsnummer 00132401 ist für die Erweiterung der Sekundarschule auf-

grund gestiegener Baukosten der Ansatz für das Jahr 2020 um 600.000 Euro zu erhö-

hen. 

 Brückenbau Angel (Ostenfelder Straße) (Übersicht zu den Investitionen Nummer 14) 

Bei der Investitionsnummer 0189 wird für die Erneuerung des Brückenüberbaus über 

die Angel ein Ansatz in Höhe von 35.000 Euro gebildet. 

Insgesamt haben sich die liquiden Mittel zum Jahresende 2020 um 369.200 Euro auf 

762.650 Euro gegenüber dem eingebrachten Entwurf vermindert. Die liquiden Mittel zum 

Jahresende 2021 betragen nunmehr 720.600 Euro, zum Jahresende 2022 903.900 Euro und 

zum Jahresende 2023 1.379.950 Euro. 
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Anlage(n): 

1 Haushaltssatzung 2020 

2 Entwicklung des Eigenkapitals 

3 Übersicht Etatvolumen 

4 Gesamtänderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2020 

5 Antrag Haushaltsmittel für den Klimaschutz 

6 Antrag Vorgärten 

7 Antrag Ausbau Photovoltaikanlagen 



  Anlage 1 zur Vorlage 2019/0307 

Haushaltssatzung der Stadt Beckum für das Haushaltsjahr 2020 

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz 

vom 11. April 2019 (GV. NRW. S. 202), hat der Rat der Stadt Beckum mit Beschluss vom 

____________________ folgende Haushaltssatzung erlassen: 

§ 1 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt 

voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzah-

lungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, 

wird 

im Ergebnisplan mit dem Gesamtbetrag 

der Erträge auf ................................................................................................................................. 101.125.950 Euro, 

der Aufwendungen auf ................................................................................................................. 100.796.600 Euro, 

im Finanzplan mit dem Gesamtbetrag 

der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf ................................................. 94.318.250 Euro, 

der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf ................................................ 90.565.600 Euro, 

der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf ................................................................ 10.463.550 Euro, 

der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf .............................................................. 14.184.500 Euro, 

der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf ................................................................ 730.950 Euro, 

der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf ............................................................................ 0 Euro, 

festgesetzt. 

§ 2 

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, 

wird auf ......................................................................................................................................................... 730.950 Euro 

festgesetzt. 

§ 3 

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, 

der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, 

wird auf ..................................................................................................................................................... 6.249.000 Euro 

festgesetzt. 

§ 4 

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll aufgrund des voraussichtlich positiven Jahresergeb-

nisses nicht erfolgen.  

§ 5 

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung 

in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf .................................................................. 15.000.000 Euro 

festgesetzt. 
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§ 6*) 

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt: 

1 Grundsteuer 

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 

(Grundsteuer A) auf .................................................................................................. 235 vom Hundert, 

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf.......................................................... 435 vom Hundert. 

2 Gewerbesteuer auf ............................................................................................................. 425 vom Hundert. 

§ 7 

Die Personal- und die Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für Fortbildung einschließ-

lich Reisekosten und die Aufwendungen für den Städtische Betriebe Beckum (ausgenommen die 

Produkte 011305, 120101, 130103) werden Produkt übergreifend für gegenseitig deckungsfähig 

erklärt. Gleiches gilt für die entsprechenden Auszahlungen. 

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und die bilanziellen Abschreibungen sind den 

einzelnen Budgets zugeordnet. Die bilanziellen Abschreibungen sind darüber hinaus gegenseitig 

deckungsfähig.  

Die Aufwendungen im Rahmen der internen Leistungsverrechnung werden nach sachlichem Zu-

sammenhang für gegenseitig deckungsfähig erklärt.  

Die übrigen Erträge und Aufwendungen werden Produkt übergreifend innerhalb einer Organisati-

onseinheit zu einem Budget zusammengefasst. Gleiches gilt für die übrigen Ein- und Auszahlun-

gen.  

Für die Schulen, die Gebührenhaushalte und die übrigen kostenrechnenden Einrichtungen werden 

separate Budgets gebildet. 

Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen werden ebenfalls Produkt übergreifend in-

nerhalb einer Organisationseinheit zu einem Budget zusammengefasst. 

Mehrerträge und Mehreinzahlungen innerhalb eines Budgets berechtigen zu Mehraufwendungen 

beziehungsweise Mehrauszahlungen innerhalb eines Budgets. 

Der Produktbereich 16 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ bildet ein eigenes Budget. 

Soweit aufgrund der Änderung der rechtlichen Vorschriften die Auszahlungen zu geplanten Auf-

wendungen nicht mehr der laufenden Verwaltungstätigkeit zuzuordnen sondern investiv zu be-

handeln sind, gelten hierfür notwendige Entscheidungen als nicht erhebliche über- beziehungs-

weise außerplanmäßige Auszahlungen im Sinne des § 83 Absatz 1 GO NRW. 

Soweit im Laufe eines Haushaltsjahres Stellen sowohl von beamteten als auch von tariflich Be-

schäftigten verwaltet werden können, dürfen die Stellen für beamtete Beschäftigte mit vergleich-

bar eingruppierten tariflich Beschäftigten und Stellen für tariflich Beschäftigte mit vergleichbar zu 

besoldenden beamteten Beschäftigten besetzt werden. Die besetzte Stelle gilt für das laufende 

Haushaltsjahr als in eine Stelle der vergleichbaren Besoldungs- beziehungsweise Entgeltgruppe 

umgewandelt. Sie soll grundsätzlich, spätestens in dem nach dauerhafter Aufgabenübertragung 

folgenden, Haushaltsjahr entsprechend umgewandelt werden. 

*) Die Ausweisung der Steuersätze erfolgt deklaratorisch. Die Steuersätze der Gemeindesteuern 

sind im Rahmen der „Satzung der Stadt Beckum über die Festsetzung der Realsteuer-

Hebesätze (Hebesatzsatzung)“ festgelegt. 



2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Ergebnis Ergebnis Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan

Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro

- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 -

Allgemeine Rücklage 01.01. 77.824.706 74.323.376 73.459.112 64.289.039 64.350.139 65.343.339 65.672.789 65.672.889

Veränderung Allgemeine Rücklage 

Ergebnis Vorjahr

-3.546.300 -1.033.768 -9.201.090 0 993.100 329.350 0 0

Allgemeine Rücklage nach Buchung 

Ergebnis Vorjahr

74.278.406 73.289.608 64.258.022 64.289.039 65.343.239 65.672.689 65.672.789 65.672.889

Verrechnungen mit der 

Allgemeinen Rücklage im laufenden 

Jahr

44.970 169.504 31.017 61.100 100 100 100 100

Allgemeine Rücklage 31.12. 74.323.376 73.459.112 64.289.039 64.350.139 65.343.339 65.672.789 65.672.889 65.672.989

Ausgleichsrücklage 01.01. 0 0 0 0 2.080.196 2.080.196 2.080.196 2.295.996

Veränderung Ausgleichsrücklage 

Ergebnis Vorjahr

0 0 0 2.080.196 0 0 215.800 353.900

Ausgleichsrücklage 31.12. 0 0 0 2.080.196 2.080.196 2.080.196 2.295.996 2.649.896

Jahresfehlbetrag /-überschuss -1.033.768 -9.201.090 2.080.196 993.100 329.350 215.800 353.900 390.850

Eigenkapital 31.12. 73.289.608 64.258.022 66.369.235 67.423.435 67.752.885 67.968.785 68.322.785 68.713.735

Prozentuale Veränderung der 

Allgemeinen Rücklage (des 

Vorjahres) durch das 

Jahresergebnis

-1,39% -12,55% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Prozentuale Veränderung des 

Eigenkapitals
-1,33% -12,32% 3,29% 1,59% 0,49% 0,32% 0,52% 0,57%

STADT BECKUM
DER BÜRGERMEISTER

www.beckum.de

Anlage 2 zur Vorlage 2019/0307

Entwicklung des Eigenkapitals, der Allgemeinen Rücklage und der Ausgleichsrücklage

28.11.2019
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Ergebnisplan 2020 2021 2022 2023

Euro Euro Euro Euro

Ertrag 101.125.950 103.282.100 104.519.850 106.597.050 

– Aufwand 100.796.600 103.066.300 104.165.950 106.206.200 

= Jahresergebnis 329.350 215.800 353.900 390.850 

Entnahme (-)/Zuführung (+) Ausgleichsrücklage 0 0 0 0 

Entnahme (-)/Zuführung (+) Allgemeine Rücklage 0 0 0 0 

Auswirkungen Eigenkapital 0% 0% 0% 0%

Im Aufwand enthaltene Abschreibungen 6.681.800 6.462.850 6.616.500 6.818.750 

4.873.150 4.209.150 4.239.100 4.255.550 

= Nettobelastung aus Abschreibungen 1.808.650 2.253.700 2.377.400 2.563.200 

Finanzplan

Einzahlungen aus Ergebnisplan 94.318.250 97.855.550 99.022.650 101.108.850 

– Auszahlungen aus Ergebnisplan 90.565.600 93.302.450 94.208.550 96.155.400 

= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.752.650 4.553.100 4.814.100 4.953.450 

Einzahlungen aus Investitionen 10.463.550 8.132.650 8.959.800 5.789.950 

– Auszahlungen aus Investitionen 14.184.500 11.980.750 12.880.900 9.369.900 

= Saldo aus Investitionstätigkeit -3.720.950 -3.848.100 -3.921.100 -3.579.950 

708.500 0 0 0 

22.450 15.600 10.900 6.450 

0 0 0 0 

Liquide Mittel 762.650 720.600 903.900 1.379.950 

Verpflichtungsermächtigungen 2021 bis 2023 6.249.000 

Anlage 3 zur Vorlage 2019/0307

Kredite zur Liquiditätssicherung 

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten 

(Vollständige Veranschlagung der Kreditaufnahme 

aus dem Programm "Gute Schule 2020" als 

Investitionskredit).

Etatvolumen 2020

STADT BECKUM
DER BÜRGERMEISTER

www.beckum.de

– Im Ertrag enthaltene Auflösung 

Einzahlungen aus der Aufnahme und durch 

Rückflüsse von Krediten für Investitionen 

und diesen wirtschaftlich gleichkommenden 

Rechtsverhältnissen.
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Anlage 4 zur Vorlage 3019/0307

Änderungsliste Gebührenkalkulation Abfallbeseitigung

Gebührenkalkulation Bestattungswesen

Ergebnisplan Gebührenkalkulation Straßenreinigung u. Winterdienst

Gebührenkalkulation Abwasserbetrieb

bisher neu Veränderung bisher neu Veränderung bisher neu Veränderung bisher neu Veränderung

Erträge

1 

neu

110501.432100, Benutzungsgebühren und 

ähnliche Entgelte

694 2.626.250 2.980.000 353.750 2.780.150 3.039.600 259.450 2.826.900 3.100.350 273.450 2.882.500 3.162.350 279.850 Gebührenkalkulation Abfallbeseitigung, siehe Vorlage 

2019/0290 für HuFA am 10.12.2019.

2 

neu

110501.438100, Erträge aus der Auflösung von 

SoPo für den Gebührenausgleich                             

-Abfallbeseitigung-

X 694 63.400 20.050 -43.350 0 0 0 Gebührenkalkulation Abfallbeseitigung, siehe Vorlage 

2019/0290 für HuFA am 10.12.2019.

3 

neu

120107.432100,  Benutzungsgebühren und 

ähnliche Entgelte

732 322.000 298.400 -23.600 0 0 0 Gebührenkalkulation Straßenreinignung und 

Winterdienst, siehe Vorlage 2019/0293 für HuFA am 

10.12.2019.

4 

neu

120107.438120, Erträge aus der Auflösung von 

SoPo für den Gebührenausgleich                               

-Straßenreinigung-

X 732 54.400 68.850 14.450 0 0 0 Gebührenkalkulation Straßenreinignung und 

Winterdienst, siehe Vorlage 2019/0293 für HuFA am 

10.12.2019.

5 

neu

130501.432100,  Benutzungsgebühren und 

ähnliche Entgelte

804 595.300 544.800 -50.500 601.000 550.200 -50.800 606.700 563.800 -42.900 606.700 612.750 6.050 Gebührenkalkulation Bestattungswesen, siehe Vorlage 

2019/0296 für HuFA am 10.12.2019.

6 

neu

130501.438110, Erträge aus der Auflösung von 

SoPo für den Gebührenausgleich                               

-Bestattungswesen-

X 804 0 50.000 50.000 0 50.500 50.500 0 42.900 42.900 0 Gebührenkalkulation Bestattungswesen, siehe Vorlage 

2019/0296 für HuFA am 10.12.2019.

7 160101.411100, Schlüsselzuweisungen vom Land 868 15.839.200 15.995.850 156.650 0 0 0 Modellrechnung GFG vom 06.11.2019.

8 160101.429101, Erstattung zuviel gezahlter 

Finanzierungsbeteiligung a. d. Lasten der Dt. 

Einheit

868 590.000 724.650 134.650 0 0 0 Modellrechnung zur Abrechnung der Lasten der 

Deutschen Einheit des Ausgleichsjahres 2018 vom 

23.09.2019.

9 160101.465100, Gewinnanteile aus verbundenen 

Unternehmen und aus Beteiligungen

869 150.000 0 -150.000 Anpassung an den Wirtschaftsplan Eigenbetrieb 

Energieversorgung und Bäder 2020.

Summe Erträge 20.240.550 20.682.600 442.050 3.381.150 3.640.300 259.150 3.433.600 3.707.050 273.450 3.489.200 3.775.100 285.900

Aufwendungen

10 

neu

011001.542915, Kosten für Planung, Beratung 

und Dienstleistungen für die DV durch Externe

156 175.200 205.200 30.000 120.000 150.000 30.000 120.000 150.000 30.000 120.000 150.000 30.000 Mehraufwendungen Schulportal (zentrale 

Benutzerverwaltung für Schülerinnen und Schüler, 

Lehrerinnen und Lehrer, externe Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter in den Schulen). 

11 011301.524100, Bewirtschaftung der Grundstücke 

und baulichen Anlagen

180 60.000 210.000 150.000 60.000 210.000 150.000 60.000 210.000 150.000 60.000 210.000 150.000 Erhöhung des Ansatzes für die Entfernung von 

Eichenprozessionsspinnern. 

12 011305.524100, Bewirtschaftung der Grundstücke 

und baulichen Anlagen

190 650.700 670.700 20.000 0 0 0 Außensanierung Soestwarte gemeinsam mit den 

Beckumer Bauknechten, städtischer Anteil, 

Gesamtkosten rund 60.000 Euro. 

13 

neu

011305.524100, Bewirtschaftung der Grundstücke 

und baulichen Anlagen

190 670.700 839.400 168.700 922.000 1.063.000 141.000 0 0 Herrichtung Neue Grundschule (Gebäude 

Kettelerschule), siehe Vorlage 2019/0317.

14 050501.549901, Beiträge an Verbände und 

Vereine

neu 0 150 150 0 150 150 0 150 150 0 150 150 Mitgliedsbeitrag Bundesarbeitsgemeinschaft 

Seniorenbüros e. V. 

15 

neu

060701.531845, Zuschuss Jugendamtselternbeirat neu 0 1.000 1.000 0 1.000 1.000 0 1.000 1.000 0 1.000 1.000 Zuschuss für die Arbeit des Jugendamtselternbeirates, 

Antrag der SPD-Fraktion vom 01.11.2019, Beschluss KJF 

vom 12.11.2019.

16 100303.525101, Versicherung für Dienstfahrzeuge neu 0 350 350 0 350 350 0 350 350 0 350 350 Ansatz für neues Produktkonto. 

17 

neu

110501.528108, Entgelte an den 

Abfuhrunternehmer

694 750.000 805.700 55.700 780.000 813.800 33.800 790.000 821.950 31.950 800.000 830.200 30.200 Gebührenkalkulation Abfallbeseitigung, siehe Vorlage 

2019/0290 für HuFA am 10.12.2019.

18 

neu

110501.528109, Entgelte für die Benutzung des 

Entsorgunszentrums Ennigerloh

694 1.450.000 1.634.200 184.200 1.520.000 1.666.900 146.900 1.550.000 1.700.250 150.250 1.580.000 1.734.300 154.300 Gebührenkalkulation Abfallbeseitigung, siehe Vorlage 

2019/0290 für HuFA am 10.12.2019.

19 120101.523801, Kostenanteil der Stadt für 

Straßenentwässerung an den Abwasserbetrieb

702 1.348.000 1.370.050 22.050 1.375.500 1.408.100 32.600 1.387.750 1.446.150 58.400 1.399.750 1.465.200 65.450 Gebührenkalkulation Städtischer Abwasserbetrieb 

Beckum vom 30.10.2019.

20 120101.542900, Sonstige Aufwendungen für die 

Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

703 50.000 75.000 25.000 0 0 0 Aufnahme und Kontrolle von Sichtdreiecken. 

21 

neu

140101.528100, Aufwendungen für sonstige 

Sachleistungen

815 500 2.500 2.000 0 0 0 Klimaschutzpreis Stadt Beckum, Antrag der FWG-

Fraktion vom 26.10.2019, Beschluss HuFa vom 

19.11.2019.

2023Produktkonto 2020 2021 2022

STADT BECKUM
DER BÜRGERMEISTER

www.beckum.de

Stand: 28.11.2019

Lfd. 

Nr.

Seite im 

Entwurf

nicht 

zahlungswirksam

Bemerkung
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2

bisher neu Veränderung bisher neu Veränderung bisher neu Veränderung bisher neu Veränderung

2023Produktkonto 2020 2021 2022Lfd. 

Nr.

Seite im 

Entwurf

nicht 

zahlungswirksam

Bemerkung

22 

neu

140101.531800, Zuweisungen und Zuschüsse für 

laufende Zwecke an übrige Bereiche

neu 0 30.000 30.000 0 30.000 30.000 0 30.000 30.000 0 30.000 30.000 Förderprogramm für Dachbegrüngung in Beckum, 

Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 

21.10.2019, Beschluss HuFA vom 19.11.2019.

Summe Aufwendungen 5.155.100 5.844.250 689.150 4.777.500 5.343.300 565.800 3.907.750 4.359.850 452.100 3.959.750 4.421.200 461.450

Ertrag 442.050 259.150 273.450 285.900

Aufwand 689.150 565.800 452.100 461.450

Veränderung -247.100 -306.650 -178.650 -175.550 

576.450 522.450 532.550 566.400

neuer Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 329.350 215.800 353.900 390.850

Nachrichtlich:

bisher neu Veränderung bisher neu Veränderung bisher neu Veränderung bisher neu Veränderung

1 050301.525100, Haltung von Fahrzeugen 466 2.000 0 -2.000 2.000 0 -2.000 2.000 0 -2.000 2.000 0 -2.000 Verschiebung des Ansatzes in das Produkt 100303.

2 050301.525103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB 

SBB

466 2.800 0 -2.800 2.800 0 -2.800 2.800 0 -2.800 2.800 0 -2.800 Verschiebung des Ansatzes in das Produkt 100303.

3 100303.525100, Haltung von Fahrzeugen neu 0 2.000 2.000 0 2.000 2.000 0 2.000 2.000 0 2.000 2.000 Ansatz verschoben aus dem Produkt 050301.

4 100303.525103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB 

SBB

neu 0 2.800 2.800 0 2.800 2.800 0 2.800 2.800 0 2.800 2.800 Ansatz verschoben aus dem Produkt 050301.

bisheriger Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Stand 09.10.2019, Zeile 22 Ergebnisplan)

Lfd. 

Nr.

Produktkonto nicht 

zahlungswirksam

Seite im 

Entwurf

Bemerkung



3

Anlage 4 zur Vorlage 3019/0307

Änderungsliste Gebührenkalkulation Abfallbeseitigung

Gebührenkalkulation Bestattungswesen

Finanzplan Gebührenkalkulation Straßenreinigung u. Winterdienst

Gebührenkalkulation Abwasserbetrieb

bisher neu Veränderung bisher neu Veränderung bisher neu Veränderung bisher neu Veränderung

Einzahlungen

1 

neu

110501.632100,  Benutzungsgebühren und 

ähnliche Entgelte

697 2.626.250 2.980.000 353.750 2.780.150 3.039.600 259.450 2.826.900 3.100.350 273.450 2.882.500 3.162.350 279.850 Gebührenkalkulation Abfallbeseitigung, siehe Vorlage 

2019/0290 für HuFA am 10.12.2019.

2 

neu

120107.632100,  Benutzungsgebühren und 

ähnliche Entgelte

734 322.000 298.400 -23.600 0 0 0 Gebührenkalkulation Straßenreinignung und 

Winterdienst, siehe Vorlage 2019/0293 für HuFA am 

10.12.2019.

3 

neu

130501.632100,  Benutzungsgebühren und 

ähnliche Entgelte

807 595.300 544.800 -50.500 601.000 550.200 -50.800 606.700 563.800 -42.900 606.700 612.750 6.050 Gebührenkalkulation Bestattungswesen, siehe Vorlage 

2019/0296 für HuFA am 10.12.2019.

4 160101.611100, Schlüsselzuweisungen vom Land 871 15.839.200 15.995.850 156.650 0 0 0 Modellrechnung GFG vom 06.11.2019.

5 160101.629101, Erstattung zuviel gezahlter 

Finanzierungsbeteiligung a. d. Lasten der Dt. 

Einheit

871 590.000 724.650 134.650 0 0 0 Modellrechnung zur Abrechnung der Lasten der 

Deutschen Einheit des Ausgleichsjahres 2018 vom 

23.09.2019.

6 160101.665100, Gewinnanteile aus verbundenen 

Unternehmen und aus Beteiligungen

871 150.000 0 -150.000 Anpassung an den Wirtschaftsplan Eigenbetrieb 

Energieversorgung und Bäder 2020.

Summe Einzahlungen 20.122.750 20.543.700 420.950 3.381.150 3.589.800 208.650 3.433.600 3.664.150 230.550 3.489.200 3.775.100 285.900

Auszahlungen

7 

neu

011001.742915, Kosten für Planung, Beratung und 

Dienstleistungen für die DV durch Externe

159 175.200 205.200 30.000 120.000 150.000 30.000 120.000 150.000 30.000 120.000 150.000 30.000 Mehraufwendungen Schulportal (zentrale 

Benutzerverwaltung für Schülerinnen und Schüler, 

Lehrerinnen und Lehrer, externe Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter in den Schulen). 

8 011301.724100, Bewirtschaftung der Grundstücke 

und baulichen Anlagen

183 60.000 210.000 150.000 60.000 210.000 150.000 60.000 210.000 150.000 60.000 210.000 150.000 Erhöhung des Ansatzes für die Entfernung von 

Eichenprozessionsspinnern. 

9 011305.724100, Bewirtschaftung der Grundstücke 

und baulichen Anlagen

194 650.700 670.700 20.000 0 0 0 Außensanierung Soestwarte gemeinsam mit den 

Beckumer Bauknechten, städtischer Anteil, 

Gesamtkosten rund 60.000 Euro. 

10 

neu

011305.724100, Bewirtschaftung der Grundstücke 

und baulichen Anlagen

194 670.700 839.400 168.700 922.000 1.063.000 141.000 0 0 Herrichtung Neue Grundschule (Gebäude 

Kettelerschule), siehe Vorlage 2019/0317.

11 050501.749901, Beiträge an Verbände und 

Vereine

neu 0 150 150 0 150 150 0 150 150 0 150 150 Mitgliedsbeitrag Bundesarbeitsgemeinschaft 

Seniorenbüros e. V. 

12 

neu

060701.531845, Zuschuss Jugendamtselternbeirat neu 0 1.000 1.000 0 1.000 1.000 0 1.000 1.000 0 1.000 1.000 Zuschuss für die Arbeit des Jugendamtselternbeirates, 

Antrag der SPD-Fraktion vom 01.11.2019, Beschluss KJF 

vom 12.11.2019.

13 100303.725101, Versicherung für Dienstfahrzeuge neu 0 350 350 0 350 350 0 350 350 0 350 350 Ansatz für neues Produktkonto. 

14 

neu

110501.728108, Entgelte an den 

Abfuhrunternehmer

697 750.000 805.700 55.700 780.000 813.800 33.800 790.000 821.950 31.950 800.000 830.200 30.200 Gebührenkalkulation Abfallbeseitigung, siehe Vorlage 

2019/0290 für HuFA am 10.12.2019.

15 

neu

110501.728109, Entgelte für die Benutzung des 

Entsorgunszentrums Ennigerloh

697 1.450.000 1.634.200 184.200 1.520.000 1.666.900 146.900 1.550.000 1.700.250 150.250 1.580.000 1.734.300 154.300 Gebührenkalkulation Abfallbeseitigung, siehe Vorlage 

2019/0290 für HuFA am 10.12.2019.

16 120101.723801, Kostenanteil der Stadt für 

Straßenentwässerung an den Abwasserbetrieb

706 1.348.000 1.370.050 22.050 1.375.500 1.408.100 32.600 1.387.750 1.446.150 58.400 1.399.750 1.465.200 65.450 Gebührenkalkulation Städtischer Abwasserbetrieb 

Beckum vom 30.10.2019.

17 120101.742900, Sonstige Aufwendungen für die 

Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

707 50.000 75.000 25.000 0 0 0 Aufnahme und Kontrolle von Sichtdreiecken. 

18 

neu

140101.528100, Aufwendungen für sonstige 

Sachleistungen

815 500 2.500 2.000 0 0 0 Klimaschutzpreis Stadt Beckum, Antrag der FWG-

Fraktion vom 26.10.2019, Beschluss HuFa vom 

19.11.2019.

2021Seite im 

Entwurf

2020 2022 2023 Bemerkung
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bisher neu Veränderung bisher neu Veränderung bisher neu Veränderung bisher neu Veränderung

2021Seite im 

Entwurf

2020 2022 2023 BemerkungLfd. 

Nr.

Produktkonto

19 

neu

140101.531800, Zuweisungen und Zuschüsse für 

laufende Zwecke an übrige Bereiche

neu 0 30.000 30.000 0 30.000 30.000 0 30.000 30.000 0 30.000 30.000 Förderprogramm für Dachbegrüngung in Beckum, 

Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 

21.10.2019, Beschluss HuFA vom 19.11.2019.

Summe Auszahlungen 5.155.100 5.844.250 689.150 4.777.500 5.343.300 565.800 3.907.750 4.359.850 452.100 3.959.750 4.421.200 461.450

Einzahlung 420.950 208.650 230.550 285.900

Auszahlung 689.150 565.800 452.100 461.450

Veränderung -268.200 -357.150 -221.550 -175.550 

4.020.850 4.910.250 5.035.650 5.129.000

neuer Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 3.752.650 4.553.100 4.814.100 4.953.450

Nachrichtlich:

bisher neu Veränderung bisher neu Veränderung bisher neu Veränderung bisher neu Veränderung

1 050301.725100, Haltung von Fahrzeugen 469 2.000 0 -2.000 2.000 0 -2.000 2.000 0 -2.000 2.000 0 -2.000 Verschiebung des Ansatzes in das Produkt 100303.

2 050301.725103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB 

SBB

469 2.800 0 -2.800 2.800 0 -2.800 2.800 0 -2.800 2.800 0 -2.800 Verschiebung des Ansatzes in das Produkt 100303.

3 100303.725100, Haltung von Fahrzeugen neu 0 2.000 2.000 0 2.000 2.000 0 2.000 2.000 0 2.000 2.000 Ansatz verschoben aus dem Produkt 050301.

4 100303.725103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB 

SBB

neu 0 2.800 2.800 0 2.800 2.800 0 2.800 2.800 0 2.800 2.800 Ansatz verschoben aus dem Produkt 050301.

bisheriger Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit  (Stand 09.10.2019) 

BemerkungLfd. 

Nr.

Produktkonto Seite im 

Entwurf



5

Anlage 4 zur Vorlage 3019/0307

Änderungsliste Gebührenkalkulation Abfallbeseitigung

Gebührenkalkulation Bestattungswesen

Investitionen Gebührenkalkulation Straßenreinigung u. Winterdienst

Gebührenkalkulation Abwasserbetrieb

bisher neu Veränderung bisher neu Veränderung bisher neu Veränderung bisher neu Veränderung

Einzahlungen

1 

neu

InvestNr. 1001, 011301.681700, Grunderwerb 

Straßen- und Gehwegflächen

186 0 61.600 61.600 0 0 0 Wohnbebauung im Bebauungsplan N 67 A 

(Neubeckum, siehe Vorlage 2019/0300).

2 

neu

011301.682111, Einzahlungen aus dem Verkauf 

von Grundstücken BG N 67 Teil A 

184 0 1.054.050 1.054.050 0 0 0 Wohnbebauung im Bebauungsplan N 67 A 

(Neubeckum).

3 InvestNr. 0139, 120101.681100, Brückenneubau 

"Zum Wasserturm"

709 0 0 30.400 30.400 0 0 Zuwendungsbescheid Bezirksregierung Münster vom 

20.09.2019. 

4 

neu

InvestNr. 20130004, 130101.681700, Beträge nach 

§§ 135 a - c Bau BG N 67 Fläche A

0 209.400 209.400 Wohnbebauung im Bebauungsplan N 67 A 

(Neubeckum, siehe Vorlage 2019/0300).

5 InvestNr. 0064, 160101.611110, 

Investitionspauschale 

873 2.192.650 2.217.200 24.550 2.192.650 2.217.200 24.550 2.192.650 2.217.200 24.550 2.192.650 2.217.200 24.550 Modellrechnung GFG vom 06.11.2019.

6 InvestNr. 0064, 160101.611111, Landeszuweisung 

(Schul-/Bildungspauschale)

873 1.181.300 1.193.200 11.900 1.181.300 1.193.200 11.900 1.181.300 1.193.200 11.900 1.181.300 1.193.200 11.900 Modellrechnung GFG vom 06.11.2019.

7 InvestNr. 0064, 160101.611112, Landeszuweisung 

(Sportpauschale)

873 109.800 111.100 1.300 109.800 111.100 1.300 109.800 111.100 1.300 109.800 111.100 1.300 Modellrechnung GFG vom 06.11.2019.

Summe Einzahlungen 3.483.750 4.846.550 1.362.800 3.483.750 3.551.900 68.150 3.483.750 3.521.500 37.750 3.483.750 3.521.500 37.750

Auszahlungen

8 

neu

InvestNr. 0062, 011301.782100, 

Flächenbevorratung (u. a. Wohnbauland)
186

200.000 700.000 500.000 0 0 0 Bereitstellung weiterer Mittel Grundstückserwerb.

9 

neu

InvestNr. 0190, 020101.785209, Dialog Display 

(Geschwindigkeitsanzeige)

neu 0 4.000 4.000 0 0 0 Anschaffung Dialog Display Vellern, Antrag der CDU-

Fraktion vom 03.11.2019, Beschluss BAU vom 

13.11.2019.

10 InvestNr. 00110016, 020505.783102, 

Notarzteinsatzfahrzeug

255 89.500 98.000 8.500 0 0 0 Siehe Vorlage 2019/0270 zum HUFA vom 19.11.2019.

11 

neu

InvestNr. 00130100, 030200.785100, Baukosten 

Neue Grundschule (Kettelerschulgebäude)

276 139.700 236.000 96.300 0 100.000 100.000 0 0 Herrichtung Neue Grundschule (Gebäude 

Kettelerschule), siehe Vorlage 2019/0317.

12 

neu 

InvestNr. 00132001, 030200.785100, Einbau eines 

Aufzuges, -Neue Grundschule-

neu 0 125.000 125.000 0 0 0 Herrichtung Neue Grundschule (Gebäude 

Kettelerschule), siehe Vorlage 2019/0317.

13 InvestNr. 00132401, 030801.785100, Erweiterung 

Sekundarschule

401 1.300.000 1.900.000 600.000 0 0 0 Gestiegene Baukosten.

14 

neu

InvestNr. 0189, 120101.785200, Brückenbau Angel 

(Ostenfelder Straße)

neu 0 35.000 35.000 0 0 0 Erneuerung Brückenüberbau. Vorstellung der 

Maßnahme im Ausschuss für Bauen, Umwelt, Energie 

und Vergaben am 13.11.2019.

15 

neu

InvestNr. 20130012, 120101.785200, Erschließung 

BG N 67 Fläche A

727 0 95.000 95.000 Wohnbebauung im Bebauungsplan N 67 A 

(Neubeckum, siehe Vorlage 2019/0300).

Summe Auszahlungen 1.729.200 3.193.000 1.463.800 0 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0

Summe Einzahlungen 3.483.750 4.846.550 1.362.800 3.483.750 3.551.900 68.150 3.483.750 3.521.500 37.750 3.483.750 3.521.500 37.750

Summe Auszahlungen 1.463.800 100.000 0 0

Veränderung -101.000 -31.850 37.750 37.750

STADT BECKUM
DER BÜRGERMEISTER

www.beckum.de

Stand: 28.11.2019

Lfd. 

Nr.

Seite im 

Entwurf
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bisher neu Veränderung bisher neu Veränderung bisher neu Veränderung bisher neu Veränderung

Lfd. 

Nr.

Seite im 

Entwurf

Bemerkung2023Produktkonto Invest-Nr. 2020 2021 2022

bisheriger Saldo aus Investitionstätigkeit inkl. 

Korrektur der Zuordnung Tilgung 

Wohnungsbaudarlehen

Fpl Zeile 31

-3.619.950 -3.816.250 -3.958.850 -3.617.700 

Neuer Saldo aus Investitionstätigkeit -3.720.950 -3.848.100 -3.921.100 -3.579.950 

Neuer Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 

(Finanzplan) Zeile 17
3.752.650 4.553.100 4.814.100 4.953.450

Saldo aus Finanzierungstätigkeit inkl. Korrektur 

der Zuordnung Tilgung Wohnungsbaudarlehen
730.950 15.600 10.900 6.450

Liquide Mittel 762.650 720.600 903.900 1.379.950

Nachrichtlich:

bisher neu Veränderung bisher neu Veränderung bisher neu Veränderung bisher neu Veränderung

1 100501.686802, Tilgung städtischer 

Wohnungsbaudarlehen

661 22.450 22.450 0 15.600 15.600 0 10.900 10.900 0 6.450 6.450 0 Im Entwurf im Gesamtfinanzplan Zeile 22, jetzt Zeile 33.

2 00090029, 040301.783104, Technische Annlagen 

>410 EUR, Museum und Ausstellungen

455 14.000 0 -14.000 0 0 0 Korrektur des Produktkontos. 

3 00090029, 040103.783104, Technische Annlagen 

>410 EUR, Museum und Ausstellungen

0 14.000 14.000 0 0 0 Korrektur des Produktkontos. 

BemerkungLfd. 

Nr.

Produktkonto Seite im 

Entwurf



 

  
 

Herrn 

Dr. Karl-Uwe Strothmann 

Weststraße 46 

59269 Beckum 

___ 

 

                                                                                                          Beckum, 27.10.2019

Haushaltsmittel für den Klimaschutz 

Sehr geehrter Herr Dr. Strohmann, 

mit dem einstimmigen Beschluss aller Ratsfraktionen im Haupt- und 

Finanzausschuss gemäß der Beschlussempfehlung der Verwaltung wurde am 

02.07.2019 für Beckum wie in vielen anderen Gemeinden auch der Klimanotstand 

ausgerufen. 

Antrag: 

Die Fraktion Bündnis90/Die Grünen beantragt, dass für die kommenden Jahre 

beginnend mit 2020 aufgrund der Bedeutsamkeit des Klimaschutzes insbesondere 

für die künftigen Generationen jährlich Haushaltsmittel in Höhe von 500 Tausend 

Euro ausschließlich für entsprechende Maßnahmen (Errichtung von PV-Anlagen 

wie z.B. am Kopernikus-Gymnasium, Bäder, Aufforstungsmaßnahmen, 

Maßnahmen zum Erhalt der Artenvielfalt, Förderung ökologischer Projekte, 

Beteiligung an Windenergieanlagen, Förderung des Rad- und Fußverkehrs, usw.) 

verbindlich in den Haushalt eingestellt werden 

TOP Ö  14TOP Ö  14

schliepe
Schreibmaschinentext
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 Begründung: 

Die Bundesregierung hat kürzlich ein Klimapaket geschnürt, welches insgesamt 56 

Mrd. Euro verteilt auf die nächsten vier Jahre umfasst. Dies entspricht jährlich im 

Schnitt fast 4% des gesamten Bundeshaushaltes. Dies ist sicherlich ein erster 

Schritt in die richtige Richtung und unterstreicht welch immense Bedeutung dem 

Klimaschutz beigemessen wird, um ein würdiges Leben der nachfolgenden 

Generationen auf der Erde zu ermöglichen. Besondere Bedeutung kommt hierbei 

auch den Kommunen zu, welche mit den verschiedensten Projekten und Ideen 

effizienten Klimaschutz vor Ort und für jeden leisten können und müssen. Mit der 

gemeinsamen Erklärung zum Klimanotstand haben Politik und Verwaltung gezeigt, 

dass sie das Problem erkannt haben und ernst nehmen. Um den Worten auch 

Taten folgen zu lassen, müssen Gelder für zielführende Maßnahmen, welche sich 

auch während des laufenden Jahres ergeben können, bereitgestellt werden. Der 

geforderte Betrag entspricht ca. 0,5 % des Haushaltes der Stadt Beckum und sollte 

daher jährlich für genannte Zwecke zur Verfügung stehen. Bei sämtlichen 

durchzuführenden Baumaßnahmen und Projekten stünden somit auch stets Mittel 

zur Verfügung, um den Belangen des Klimaschutzes gerecht zu werden und dem 

Ausrufen des Klimanotstandes die notwendige Glaubhaftigkeit zu verleihen 

.Mit freundlichen Grüßen 

 

 
(Angelika Grüttner-Lütke)Fraktionsvorsitzende 



 
  

 

 
 



 

  
 

Herrn 

Dr. Karl-Uwe Strothmann 

Weststraße 46 

59269 Beckum 

___ 

                                                                                                          Beckum, den 2.11.2019

 

Sehr geehrter Herr Dr. Strothmann, 

die Vorgärten prägen das Erscheinungsbild von ganzen Wohngebieten in Beckum. Sie gehören 
damit zum Aushängeschild unserer Stadt. Bereits seit einigen Jahren ist der Trend zu 
beobachten, Hecken und Grünflächen durch ökologisch wertlose Kies- und Schotterflächen zu 
ersetzen. In den Medien und in der Bevölkerung wird das Thema inzwischen unter dem 
Stichwort „Gärten des Grauens“ diskutiert.  

Der Artenschutz steht in vielen Debatten und Entscheidungen im Fokus von Diskussionen. 
Denn: In diesen Steingärten finden weder Insekten noch Vögel einen artgerechten 
Lebensraum. Dabei kommt gerade kleinen Grünflächen eine besondere Bedeutung für die 
Artenvielfalt und das Klima in Beckum zu. Insekten und Vögel können auf der Suche nach 
Nahrung und Nistplätzen von Garten zu Garten wandern. Begrünte Flächen liefern saubere, 
frische Luft während sich Kies- und Steinflächen im Sommer aufheizen und die Wärme wieder 
abstrahlen. Für das Stadtklima sind die zunehmenden Kies- und Steingärten somit ein Problem 
– vor allem, wenn zusätzlich notwendige Kaltluftschneisen durch neue Bebauungen und die 
gewollte Schließung durch Baulücken wegfallen. 

Zwar legt die Bauordnung NRW (BauO) in Artikel 8, Absatz 1, Satz 2 fest, dass nicht überbaute 
Flächen bebauter Grundstücke zu begrünen oder zu bepflanzen sind. In der Praxis erscheint 
diese Regelung leider keine konsequente Anwendung zu finden.  
Um künftig das Entstehen neuer ökologisch wertloser Kiesgärten einzudämmen, halten wir es 
für sinnvoll zu prüfen, ob in den zukünftigen Bebauungsplänen von Neubaugebieten eine grüne 
Gestaltung festgeschrieben werden kann. Städte wie Dortmund haben bereits entsprechende 
Beschlüsse gefasst, in anderen Kommunen stehen die Eindämmung in neuen Bebauungsplänen 
bezüglich Steingärten zur Entscheidung an. 

TOP Ö  14TOP Ö  14

schliepe
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Um Gartenbesitzer*innen bestehender Gärten bei einer naturnahen Gestaltung zu 
unterstützen, sollte außerdem geprüft werden, ob eine finanzielle Förderung solcher 
Aktivitäten im Rahmen des Haushalts für das Jahr 2020 eingebracht werden kann.  
 
Die Stadt Beckum  ist mit dem European Energy Award ausgezeichnet worden. Ziel ist es 
„Klimakommune NRW“ zu werden. Daher sollte dieser Beitrag für den aktiven Klimaschutz 
eine Angelegenheit von hoher Priorität sein. 
 
Wir stellen vor diesem Hintergrund zur Behandlung im zuständigen Ausschuss folgenden 
Antrag: 

 Es ist durch die Verwaltung zu prüfen, ob in Bebauungsplänen für Neubaugebiete 
künftig festgesetzt werden kann, dass nicht baulich genutzte Freiflächen von 
Baugrundstücken als unversiegelte, begrünte Vegetationsfläche anzulegen sind. Kies-, 
Schotter und ähnliche Materialschüttungen ggf. in Kombination mit darunterliegenden 
wasserdichten und nicht durchwurzelbaren Folien sind hierfür unzulässig. 

 Die Verwaltung erarbeitet ein Beratungsangebot für Gartenbesitzer*innen zu einer 
pflegeleichten und ökologisch wertvollen Gartengestaltung. 

 Um Anreize für die Umgestaltung von Steingärten zu schaffen,  soll außerdem eine 
finanzielle Förderung von ökologisch gestalteten Vorgärten geprüft werden im Rahmen 
des Haushalts 2020. Hierbei sollte ein Betrag von € 50.000 als Rahmen festgelegt 
werden.  

 Weiterhin erstellt die Verwaltung ein Verfahren zur Verteilung der städtischen 
Fördermittel. 

 
Mit freundlichen Grüßen 

 
(Angelika Grüttner-Lütke) Fraktionsvorsitzende 
   

 



 

  
 

Herrn 

Dr. Karl-Uwe Strothmann 

Weststraße 46 

59269 Beckum 

___ 

                                                                                                                 Beckum, 27.11.2019

 

Förderung von privaten PV-Anlagen im Stadtgebiet 

 

Sehr geehrter Herr Dr. Strothmann, 

der Antwort der Landessregierung NRW vom 28.10.2019 aufgrund einer Anfrage der 

Landtagsfraktion von Bündnis90/Die Grünen (große Anfrage 15) zufolge liegt die 

Installation elektrischer Leistung von PV-Anlagen im Beckumer Stadtgebiet deutlich unter 

dem Schnitt des Kreises Warendorf und dem Land NRW (s. Anfrage der SPD-Fraktion vom 

11.11.2019) 

Antrag: 

Die Fraktion Bündnis90/Die Grünen beantragt, dass mit Beginn des Jahres 2020 die 

Installation privater PV-Anlagen im Beckumer Stadtgebiet finanziell gefördert wird. Es wird 

beantragt ein entsprechendes Förderkonzept zu erarbeiten und die hierfür notwendigen 

Mittel in Höhe von 100.000 Euro in den Haushalt 2020 einzustellen.   

Begründung: 

PV-Anlagen leisten einen wertvollen Beitrag zum Klimaschutz vor Ort. Bei der heutigen 
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Nutzung senken sie aufgrund der primären Eigennutzung der auf dem Dach generierten 

Energie den Bedarf an von außen zugeführter Energie und reduzieren gleichzeitig die CO2-

Emissionen. Ein bereits bestehendes Kataster für geeignete Dachflächen im Stadtgebiet kann 

mit gleichzeitiger Bewerbung dieser Maßnahme zu einer baldigen Erhöhung des Anteils 

regenerativer Energien führen. Eine Anschubfinanzierung von 1000 Euro pro Haushalt und 

für 100 Häuser ab einer zu installierenden Mindestleistung von 4 kWp als 

Rahmenbedingungen könnte als Richtlinie dienen. Den teilnehmenden Haushalten bietet 

sich hiermit bei der gegenwärtigen Niedrigzinsphase die Chance auf eine attraktive Rendite. 

Auch Mieter haben die Möglichkeit durch einen günstigeren Strompreis (Stichwort 

Mieterstrom) von den installierten PV-Anlagen zu profitieren. Als Vorlage könnte eine 

ähnliche Maßnahme des Kreises Düren dienen. Bei Einbindung des lokalen 

Energieversorgers EVB und mit Unterstützung ortsansässiger Installationsbetriebe und ggf. 

der potentiellen Bereitstellung von Fremdkapital lokaler Kreditinstitute hätte die Maßnahme 

gleichzeitig auch eine wirtschaftsfördernde Wirkung. Wie oben angeführt liegt der aktuelle 

Wert der in Beckum installierten PV-Leistung weit unter dem Durchschnitt des Kreises 

WAF und des Landes NRW, was dieser Maßnahme im Hinblick auf den Klimaschutz 

zusätzlich Nachdruck verleiht. 

  

Mit freundlichen Grüßen 

 
(Angelika Grüttner-Lütke)  

 Fraktionsvorsitzende 

   
 
 



STADT BECKUM 
DER BÜRGERMEISTER 

Federführung: Fachbereich Finanzen und Beteiligungen 
Vorlage 
zu TOP 

Beteiligte(r): Büro des Rates und des Bürgermeisters 

Fachbereich Innere Verwaltung 

Fachbereich Stadtentwicklung 

Fachbereich Umwelt und Bauen 

Auskunft erteilt: Herr Wulf 2019/0307/1 

Telefon: 02521 29-200 öffentlich 

Erlass der Haushaltssatzung 2020 

Beratungsfolge: 

Haupt- und Finanzausschuss 

10.12.2019 Beratung 

Rat der Stadt Beckum 

19.12.2019 Entscheidung 

 

Beschlussvorschlag: 

Sachentscheidung 

Die als Anlage 2 zur Vorlage beigefügte Haushaltssatzung 2020 mit ihren Anlagen wird 

beschlossen. 

Notwendige Korrekturen aufgrund von etwaigen Rechen- und Eingabefehlern bei der Auf-

stellung des endgültigen Haushalts 2020 sind von der Verwaltung zu berücksichtigen. 

Kosten/Folgekosten 

Für die Aufstellung des Haushaltsplanes entstehen Personal- und Sachkosten, die dem lau-

fenden Verwaltungsbetrieb zuzuordnen sind. 

Finanzierung 

Die finanziellen Auswirkungen ergeben sich im Einzelnen aus den der Vorlage beigefügten 

Anlagen sowie dem Haushaltsplanentwurf 2020. 

 

Begründung: 

Rechtsgrundlagen 

Gemäß § 59 Absatz 2 in Verbindung mit § 57 Absatz 2 Satz 2 Gemeindeordnung für das 

Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) bereitet der Haupt- und Finanzausschuss die Haus-

haltssatzung der Gemeinde vor und trifft die für die Ausführung des Haushaltsplanes er-

forderlichen Entscheidungen. Der Rat ist gemäß § 41 Absatz 1 Satz 2 Buchstabe h GO NRW 

für die Entscheidung über den Erlass der Haushaltssatzung und des Stellenplans zuständig. 
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Demografischer Wandel 

Aspekte des demografischen Wandels sind in vielen Bereichen der kommunalen Haus-

haltsplanung zu berücksichtigen. Im Wesentlichen werden sie bei der Beratung über die 

Notwendigkeit und Ausgestaltung beziehungsweise Ausführung einzelner Maßnahmen 

oder Projekte angesprochen. Besondere Maßnahmen oder Projekte werden bei der Ein-

bringung des Haushalts angesprochen. 

Erläuterungen 

Auf die Vorlage 2019/0307 – Erlass der Haushaltssatzung 2020 – wird verwiesen. 

Am 04.12.2019 hat die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen den als Anlage 1 zur Vorlage bei-

gefügten Antrag gestellt. 

Die Fraktion beantragt die Aufnahme von Haushaltsmitteln in Höhe von 500.000 Euro für 

das Jahr 2020 für Maßnahmen des Klimaschutzes (siehe auch Anlage 5 zur Vorla-

ge 2019/0307 – Erlass der Haushaltssatzung 2020). 

Die Mittel sollen für folgende Maßnahmen eingestellt werden: 

Aufwendungen für 2 Stellen (Klimaschutz und Gebäudewirtschaft) ........................ 120.000 Euro 

Baumersatzpflanzungen Innenstadt ....................................................................................... 50.000 Euro 

PV-Anlage auf dem Dach der Sekundarschule ................................................................... 50.000 Euro 

Erweiterung/Erneuerung Fahrradabstellplätze .................................................................... 50.000 Euro 

Förderkonzept Jobräder .............................................................................................................. 30.000 Euro 

Förderung 100 PV-Anlagen ..................................................................................................... 100.000 Euro 

Summe ................................................................................................................................ 400.000 Euro 

Des Weiteren ist der als Anlage 1 zur Vorlage 2019/0307 – Erlass der Haushaltssatzung 

2020 – beigefügte Entwurf der Haushaltssatzung zu korrigieren. Der in § 2 genannte Ge-

samtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, soll auf 

708.500 Euro festgesetzt werden. Aufgrund einer fehlerhaften Summierung in der Verwal-

tung wurde hier bislang ein falscher Betrag eingesetzt. Der überarbeitete Entwurf der 

Haushaltssatzung liegt als Anlage 2 zur Vorlage bei. 

 

Anlage(n): 

1 Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 

2 Haushaltssatzung 2020 



 

  
 

Herrn 

Dr. Karl-Uwe Strothmann 

Weststraße 46 

59269 Beckum 

___ 

                                                                                                                Beckum, 4.12.2019

 

 

Haushaltsmittel für den Klimaschutz 

 

Sehr geehrter Herr Dr. Strohmann, 

mit dem einstimmigen Beschluss aller Ratsfraktionen im Haupt- und 

Finanzausschuss gemäß der Beschlussempfehlung der Verwaltung wurde am 

02.07.2019 für Beckum wie in vielen anderen Gemeinden auch der Klimanotstand 

ausgerufen.       

Antrag: 

Die Fraktion Bündnis90/Die Grünen beantragt, dass für das Jahr 2020 aufgrund der 

Bedeutsamkeit des Klimaschutzes insbesondere für die künftigen Generationen 

Haushaltsmittel in Höhe von 500.000,--Euro für Maßnahmen des Klimaschutzes 

verbindlich in den Haushalt eingestellt werden. 

Diese Summe setzt sich zusammen aus Mitteln für die Aufstockung des 
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Verwaltungspersonals u.a. für den Bereich Klimaschutz und Gebäudemanagement 

zwei Stellen (siehe gemeinsamer Antrag der Fraktionen Bündnis90/Die Grünen und 

SPD vom 28.11.2019 ) 

                                                                                                           120.000,--Euro  

             sowie Mitteln für die Umsetzung bereits eingegangener Anträge: 

 

 Baumersatzpflanzung in der Innenstadt als ökologischer Ausgleich für die 

gefällten Platanen (15.8.2019, Bündnis90/Die Grünen),          50.000,--Euro 

 

 PV-Anlage auf dem Dach der Sekundarschule (22.10.2019, Bündnis90/Die 

Grünen)                                                                                     50.000--Euro 

 

 Erweiterung/Erneuerung von Fahrradstellplätzen in Beckum (7.11.2019, 

SPD)  

 
                                                                                                        50.000,--Euro 

 
 

 Förderkonzept für Jobräder (8.11.2019, SPD)                           30.000,--Euro 

  

 Förderung von 100 PV-Anlagen mit jeweils 1.000,-- Euro (27.11.2019, 

Bündnis90/Die Grünen)                                                           100.000,--Euro 



 
Begründung: 

Die Bundesregierung hat kürzlich ein Klimapaket geschnürt, welches insgesamt 56 

Mrd. Euro verteilt auf die nächsten vier Jahre umfasst. Dies entspricht jährlich im 

Schnitt fast. 4% des gesamten Bundeshaushaltes. Dies ist sicherlich ein erster 

Schritt in die richtige Richtung und unterstreicht welch immense Bedeutung dem 

Klimaschutz beigemessen wird, um ein würdiges Leben der nachfolgenden 

Generationen auf der Erde zu ermöglichen. Besondere Bedeutung kommt hierbei 

auch den Kommunen zu, welche mit den verschiedensten Projekten und Ideen 

effizienten Klimaschutz vor Ort und für jeden leisten können und müssen. Mit der 

gemeinsamen Erklärung zum Klimanotstand haben Politik und Verwaltung gezeigt, 

dass sie das Problem erkannt haben und ernst nehmen. Um den Worten auch 

Taten folgen zu lassen, müssen auch Gelder für zielführende Maßnahmen 

bereitgestellt werden. Die geforderte Summe von 500 TSD Euro entspricht ca. 0,5 

% des Haushaltes der Stadt Beckum und sollte daher für genannte Zwecke zur 

Verfügung stehen. Es stünden somit Mittel bereit, die aufgelisteten Vorhaben 

sowohl personell zu konzeptionieren als auch in die Tat umzusetzen, um den 

Belangen des Klimaschutzes gerecht zu werden und dem Ausrufen des 

Klimanotstandes die notwendige Glaubhaftigkeit zu verleihen. 

Mit freundlichen Grüßen 

 
(Angelika Grüttner-Lütke)  

    Fraktionsvorsitzende 



 
   
 
 

 

 

 
 

 



  Anlage 2 zur Vorlage 2019/0307/1 

Haushaltssatzung der Stadt Beckum für das Haushaltsjahr 2020 

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz 

vom 11. April 2019 (GV. NRW. S. 202), hat der Rat der Stadt Beckum mit Beschluss vom 

____________________ folgende Haushaltssatzung erlassen: 

§ 1 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt 

voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzah-

lungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, 

wird 

im Ergebnisplan mit dem Gesamtbetrag 

der Erträge auf ................................................................................................................................. 101.125.950 Euro, 

der Aufwendungen auf ................................................................................................................. 100.796.600 Euro, 

im Finanzplan mit dem Gesamtbetrag 

der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf ................................................. 94.318.250 Euro, 

der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf ................................................ 90.565.600 Euro, 

der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf ................................................................ 10.463.550 Euro, 

der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf .............................................................. 14.184.500 Euro, 

der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf ................................................................ 730.950 Euro, 

der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf ............................................................................ 0 Euro, 

festgesetzt. 

§ 2 

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, 

wird auf ......................................................................................................................................................... 708.500 Euro 

festgesetzt. 

§ 3 

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, 

der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, 

wird auf ..................................................................................................................................................... 6.249.000 Euro 

festgesetzt. 

§ 4 

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll aufgrund des voraussichtlich positiven Jahresergeb-

nisses nicht erfolgen.  

§ 5 

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung 

in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf .................................................................. 15.000.000 Euro 

festgesetzt. 
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§ 6*) 

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt: 

1 Grundsteuer 

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 

(Grundsteuer A) auf .................................................................................................. 235 vom Hundert, 

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf.......................................................... 435 vom Hundert. 

2 Gewerbesteuer auf ............................................................................................................. 425 vom Hundert. 

§ 7 

Die Personal- und die Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für Fortbildung einschließ-

lich Reisekosten und die Aufwendungen für den Städtische Betriebe Beckum (ausgenommen die 

Produkte 011305, 120101, 130103) werden Produkt übergreifend für gegenseitig deckungsfähig 

erklärt. Gleiches gilt für die entsprechenden Auszahlungen. 

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und die bilanziellen Abschreibungen sind den 

einzelnen Budgets zugeordnet. Die bilanziellen Abschreibungen sind darüber hinaus gegenseitig 

deckungsfähig.  

Die Aufwendungen im Rahmen der internen Leistungsverrechnung werden nach sachlichem Zu-

sammenhang für gegenseitig deckungsfähig erklärt.  

Die übrigen Erträge und Aufwendungen werden Produkt übergreifend innerhalb einer Organisati-

onseinheit zu einem Budget zusammengefasst. Gleiches gilt für die übrigen Ein- und Auszahlun-

gen.  

Für die Schulen, die Gebührenhaushalte und die übrigen kostenrechnenden Einrichtungen werden 

separate Budgets gebildet. 

Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen werden ebenfalls Produkt übergreifend in-

nerhalb einer Organisationseinheit zu einem Budget zusammengefasst. 

Mehrerträge und Mehreinzahlungen innerhalb eines Budgets berechtigen zu Mehraufwendungen 

beziehungsweise Mehrauszahlungen innerhalb eines Budgets. 

Der Produktbereich 16 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ bildet ein eigenes Budget. 

Soweit aufgrund der Änderung der rechtlichen Vorschriften die Auszahlungen zu geplanten Auf-

wendungen nicht mehr der laufenden Verwaltungstätigkeit zuzuordnen sondern investiv zu be-

handeln sind, gelten hierfür notwendige Entscheidungen als nicht erhebliche über- beziehungs-

weise außerplanmäßige Auszahlungen im Sinne des § 83 Absatz 1 GO NRW. 

Soweit im Laufe eines Haushaltsjahres Stellen sowohl von beamteten als auch von tariflich Be-

schäftigten verwaltet werden können, dürfen die Stellen für beamtete Beschäftigte mit vergleich-

bar eingruppierten tariflich Beschäftigten und Stellen für tariflich Beschäftigte mit vergleichbar zu 

besoldenden beamteten Beschäftigten besetzt werden. Die besetzte Stelle gilt für das laufende 

Haushaltsjahr als in eine Stelle der vergleichbaren Besoldungs- beziehungsweise Entgeltgruppe 

umgewandelt. Sie soll grundsätzlich, spätestens in dem nach dauerhafter Aufgabenübertragung 

folgenden, Haushaltsjahr entsprechend umgewandelt werden. 

*) Die Ausweisung der Steuersätze erfolgt deklaratorisch. Die Steuersätze der Gemeindesteuern 

sind im Rahmen der „Satzung der Stadt Beckum über die Festsetzung der Realsteuer-

Hebesätze (Hebesatzsatzung)“ festgelegt. 



STADT BECKUM 
DER BÜRGERMEISTER 

Federführung: Fachbereich Finanzen und Beteiligungen 
Vorlage 
zu TOP 

Beteiligte(r): Büro des Rates und des Bürgermeisters 

Fachbereich Recht, Sicherheit und Ordnung 

Auskunft erteilt: Herr Wulf 2019/0307/2 

Telefon: 02521 29-200 öffentlich 

Erlass der Haushaltssatzung 2020 

Beratungsfolge: 

Rat der Stadt Beckum 

19.12.2019 Entscheidung 

 

Beschlussvorschlag: 

Sachentscheidung 

Die als Anlage 1 zur Vorlage beigefügte Haushaltssatzung 2020 mit ihren Anlagen wird 

beschlossen. 

Notwendige Korrekturen aufgrund von etwaigen Rechen- und Eingabefehlern bei der Auf-

stellung des endgültigen Haushalts 2020 sind von der Verwaltung zu berücksichtigen. 

Kosten/Folgekosten 

Für die Aufstellung des Haushaltsplanes entstehen Personal- und Sachkosten, die dem lau-

fenden Verwaltungsbetrieb zuzuordnen sind. 

Finanzierung 

Die finanziellen Auswirkungen ergeben sich im Einzelnen aus den der Vorlage beigefügten 

Anlagen sowie dem Haushaltsplanentwurf 2020. 

 

Begründung: 

Rechtsgrundlagen 

Gemäß § 59 Absatz 2 in Verbindung mit § 57 Absatz 2 Satz 2 Gemeindeordnung für das 

Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) bereitet der Haupt- und Finanzausschuss die Haus-

haltssatzung der Gemeinde vor und trifft die für die Ausführung des Haushaltsplanes er-

forderlichen Entscheidungen. Der Rat ist gemäß § 41 Absatz 1 Satz 2 Buchstabe h GO NRW 

für die Entscheidung über den Erlass der Haushaltssatzung und des Stellenplans zuständig. 
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Demografischer Wandel 

Aspekte des demografischen Wandels sind in vielen Bereichen der kommunalen Haus-

haltsplanung zu berücksichtigen. Im Wesentlichen werden sie bei der Beratung über die 

Notwendigkeit und Ausgestaltung beziehungsweise Ausführung einzelner Maßnahmen 

oder Projekte angesprochen. Besondere Maßnahmen oder Projekte werden bei der Ein-

bringung des Haushalts angesprochen. 

Erläuterungen 

Auf die Vorlage 2019/0307/1 – Erlass der Haushaltssatzung 2020 – wird verwiesen. 

In der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 10.12.2019 wurden die nachfolgen-

den Änderungen gegenüber dem mit der Vorlage 2019/0307/1 – Erlass der Haushaltssat-

zung 2020 – veröffentlichten Stand beschlossen: 

Einrichtung einer zusätzlichen Stelle im Bereich „Klimaschutz“ (Produktkonto 

140101.501200/701200 – Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte) mit einem Ansatz 

von 30.000 Euro ab dem Jahr 2020. Ab dem Jahr 2021 sollen die Aufwendungen entspre-

chend der tatsächlichen Besetzung der Stelle berücksichtigt werden. 

Für die Beschaffung von Fahrradständern wird der Ansatz beim Produktkonto 

120101.785200 – Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen – (Investitionsmaßnahme 1044 

– Straßenmobiliar) um 20.000 Euro auf 23.000 Euro erhöht. 

Die Änderungen wurden in der als Anlage 5 zur Vorlage beigefügten Gesamtänderungslis-

te als „neu“ gekennzeichnet. 

Zusätzlich wird vorgeschlagen, eine Verpflichtungsermächtigung bei der Investitionsmaß-

nahme 00130100 – Baukosten Neue Grundschule (Kettelerschulgebäude) – unter dem Pro-

duktkonto 030200.785100 – Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen – zulasten des Jah-

res 2021 in Höhe von 100.000 Euro aufzunehmen. Mit der Aufnahme der Verpflichtungs-

ermächtigung kann erreicht werden, dass schon im Jahr 2020 Aufträge zum weiteren Um-

bau der Kettelerschule vergeben werden können, die erst im Jahr 2021 zahlungswirksam 

werden. 

 

Anlagen: 

1 Haushaltssatzung 2020 

2 Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan 2020 

3 Übersicht Etatvolumen 

4 Entwicklung des Eigenkapitals 

5 Gesamtänderungsliste 



  Anlage 1 zur Vorlage 2019/0307/2 

Haushaltssatzung der Stadt Beckum für das Haushaltsjahr 2020 

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz 

vom 11. April 2019 (GV. NRW. S. 202), hat der Rat der Stadt Beckum mit Beschluss vom 

____________________ folgende Haushaltssatzung erlassen: 

§ 1 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt 

voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzah-

lungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, 

wird 

im Ergebnisplan mit dem Gesamtbetrag 

der Erträge auf ................................................................................................................................. 101.125.950 Euro, 

der Aufwendungen auf ................................................................................................................. 100.826.600 Euro, 

im Finanzplan mit dem Gesamtbetrag 

der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf ................................................. 94.318.250 Euro, 

der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf ................................................ 90.595.600 Euro, 

der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf ................................................................ 10.463.550 Euro, 

der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf .............................................................. 14.204.500 Euro, 

der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf ................................................................ 730.950 Euro, 

der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf ............................................................................ 0 Euro, 

festgesetzt. 

§ 2 

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, 

wird auf ......................................................................................................................................................... 708.500 Euro 

festgesetzt. 

§ 3 

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, 

der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, 

wird auf ..................................................................................................................................................... 6.349.000 Euro 

festgesetzt. 

§ 4 

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll aufgrund des voraussichtlich positiven Jahresergeb-

nisses nicht erfolgen.  

§ 5 

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung 

in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf .................................................................. 15.000.000 Euro 

festgesetzt. 
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§ 6*) 

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt: 

1 Grundsteuer 

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 

(Grundsteuer A) auf .................................................................................................. 235 vom Hundert, 

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf.......................................................... 435 vom Hundert. 

2 Gewerbesteuer auf ............................................................................................................. 425 vom Hundert. 

§ 7 

Die Personal- und die Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für Fortbildung einschließ-

lich Reisekosten und die Aufwendungen für den Städtische Betriebe Beckum (ausgenommen die 

Produkte 011305, 120101, 130103) werden Produkt übergreifend für gegenseitig deckungsfähig 

erklärt. Gleiches gilt für die entsprechenden Auszahlungen. 

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und die bilanziellen Abschreibungen sind den 

einzelnen Budgets zugeordnet. Die bilanziellen Abschreibungen sind darüber hinaus gegenseitig 

deckungsfähig.  

Die Aufwendungen im Rahmen der internen Leistungsverrechnung werden nach sachlichem Zu-

sammenhang für gegenseitig deckungsfähig erklärt.  

Die übrigen Erträge und Aufwendungen werden Produkt übergreifend innerhalb einer Organisati-

onseinheit zu einem Budget zusammengefasst. Gleiches gilt für die übrigen Ein- und Auszahlun-

gen.  

Für die Schulen, die Gebührenhaushalte und die übrigen kostenrechnenden Einrichtungen werden 

separate Budgets gebildet. 

Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen werden ebenfalls Produkt übergreifend in-

nerhalb einer Organisationseinheit zu einem Budget zusammengefasst. 

Mehrerträge und Mehreinzahlungen innerhalb eines Budgets berechtigen zu Mehraufwendungen 

beziehungsweise Mehrauszahlungen innerhalb eines Budgets. 

Der Produktbereich 16 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ bildet ein eigenes Budget. 

Soweit aufgrund der Änderung der rechtlichen Vorschriften die Auszahlungen zu geplanten Auf-

wendungen nicht mehr der laufenden Verwaltungstätigkeit zuzuordnen sondern investiv zu be-

handeln sind, gelten hierfür notwendige Entscheidungen als nicht erhebliche über- beziehungs-

weise außerplanmäßige Auszahlungen im Sinne des § 83 Absatz 1 GO NRW. 

Soweit im Laufe eines Haushaltsjahres Stellen sowohl von beamteten als auch von tariflich Be-

schäftigten verwaltet werden können, dürfen die Stellen für beamtete Beschäftigte mit vergleich-

bar eingruppierten tariflich Beschäftigten und Stellen für tariflich Beschäftigte mit vergleichbar zu 

besoldenden beamteten Beschäftigten besetzt werden. Die besetzte Stelle gilt für das laufende 

Haushaltsjahr als in eine Stelle der vergleichbaren Besoldungs- beziehungsweise Entgeltgruppe 

umgewandelt. Sie soll grundsätzlich, spätestens in dem nach dauerhafter Aufgabenübertragung 

folgenden, Haushaltsjahr entsprechend umgewandelt werden. 

*) Die Ausweisung der Steuersätze erfolgt deklaratorisch. Die Steuersätze der Gemeindesteuern 

sind im Rahmen der „Satzung der Stadt Beckum über die Festsetzung der Realsteuer-

Hebesätze (Hebesatzsatzung)“ festgelegt. 
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Ergebnisplan 

Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 

2018 

Euro 

Ansatz 

2019 

Euro 

Ansatz 

2020 

Euro 

Planung 

2021 

Euro 

Planung 

2022 

Euro 

Planung 

2023 

Euro 

 - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - 

1 Steuern und ähnliche Abgaben  46.407.275,48 46.443.850 48.931.250 50.334.500 51.352.900 52.568.000 

2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  30.443.658,24 30.247.000 30.692.850 32.706.350 33.402.100 34.285.450 

3 + Sonstige Transfererträge  2.711.586,84 1.998.100 2.429.200 1.622.000 1.121.000 1.070.000 

4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  11.200.988,76 11.521.600 12.806.100 12.586.800 12.559.250 12.593.350 

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  784.438,55 732.200 766.000 701.900 701.900 701.900 

6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  2.143.863,43 1.467.700 1.624.100 1.634.300 1.661.450 1.634.600 

7 + Sonstige ordentliche Erträge  3.818.120,88 3.717.350 3.240.500 3.010.350 3.036.250 3.058.800 

8 + Aktivierte Eigenleistungen  60.818,82 93.950 91.200 91.200 91.200 91.200 

9 +/– Bestandsveränderungen  0,00 0 0 0 0 0 

10 = Ordentliche Erträge  97.570.751,00 96.221.750 100.581.200 102.687.400 103.926.050 106.003.300 

11 – Personalaufwendungen  21.361.486,35 21.280.850 22.724.750 22.858.050 23.058.650 23.144.000 

12 – Versorgungsaufwendungen  2.862.401,98 2.425.000 3.329.850 3.134.900 3.160.350 3.177.350 

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  16.771.794,83 16.663.350 17.784.450 17.518.600 17.136.450 17.477.800 

14 – Bilanzielle Abschreibungen  6.604.777,15 6.327.100 6.681.800 6.462.850 6.616.500 6.818.750 

15 – Transferaufwendungen  44.071.001,03 43.654.250 44.924.050 47.824.900 49.200.200 50.748.550 

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen  4.688.970,38 5.534.150 5.276.100 5.188.400 4.912.250 4.755.200 

17 = Ordentliche Aufwendungen  96.360.431,72 95.884.700 100.721.000 102.987.700 104.084.400 106.121.650 

18 = Ordentliches Ergebnis  (= Zeilen 10 und 17)  1.210.319,28 337.050 -139.800 -300.300 -158.350 -118.350 

        

19 + Finanzerträge  927.647,41 794.850 544.750 594.700 593.800 593.750 

20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  57.771,17 138.800 105.600 108.600 111.550 114.550 

21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)  869.876,24 656.050 439.150 486.100 482.250 479.200 

        

22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 

(= Zeilen 18 und 21)  

2.080.195,52 993.100 299.350 185.800 323.900 360.850 

        

23 + Außerordentliche Erträge  0,00 0 0 0 0 0 

24 – Außerordentliche Aufwendungen  0,00 0 0 0 0 0 

25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und   

24)  

0,00 0 0 0 0 0 

        

26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)  2.080.195,52 993.100 299.350 185.800 323.900 360.850 

        

27 – globaler Minderaufwand  0,00 0 0 0 0 0 

28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler 

Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)  

2.080.195,52 993.100 299.350 185.800 323.900 360.850 

        

 .  Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und 

Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage  

      

29 .  Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen  34.057,16 61.100 100 100 100 100 

30 .  Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen  0,00 0 0 0 0 0 

31 . Verrechnete Aufwendungen bei 

Vermögensgegenständen  

3.039,80 0 0 0 0 0 

32 . Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen  0,00 0 0 0 0 0 

33 = Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)  31.017,36 61.100 100 100 100 100 

        

 .  Nachrichtlich: Interne Leistungsverrechnung        

 .  Ertrag aus internen Leistungsverrechnungen  2.442.395,82 2.534.600 2.468.650 2.553.300 2.547.400 2.594.050 

 .  Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen  2.442.395,82 2.534.600 2.468.650 2.553.300 2.547.400 2.599.050 
        

TOP Ö  14.2TOP Ö  14.2
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Finanzplan 

Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 

2018 

Euro 

Ansatz 

2019 

Euro 

Ansatz 

2020 

Euro 

VE 

2021-2023 

Euro 

Planung 

2021 

Euro 

Planung 

2022 

Euro 

Planung 

2023 

Euro 

 - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - 

1 Steuern und ähnliche Abgaben  45.863.437,97 46.443.850 48.931.250 0 50.334.500 51.352.900 52.568.000 

2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  26.372.453,25 27.402.250 27.061.200 0 29.714.550 30.369.950 31.273.500 

3 + Sonstige Transfereinzahlungen  2.003.645,74 1.430.500 1.912.650 0 1.537.000 1.036.000 985.000 

4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  9.993.602,03 9.905.950 11.184.100 0 11.038.100 10.999.850 11.038.900 

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  755.382,96 732.200 766.000 0 701.900 701.900 701.900 

6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  2.362.710,14 1.466.250 1.622.850 0 1.631.250 1.657.800 1.630.350 

7 + Sonstige Einzahlungen  10.649.077,98 2.360.700 2.295.450 0 2.303.550 2.310.450 2.317.450 

8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  927.764,93 794.850 544.750 0 594.700 593.800 593.750 

9 = Einzahlungen aus laufender 

Verwaltungstätigkeit  

98.928.075,00 90.536.550 94.318.250 0 97.855.550 99.022.650 101.108.850 

10 – Personalauszahlungen  18.689.658,64 19.568.100 20.471.050 0 20.708.000 20.878.500 21.112.700 

11 – Versorgungsauszahlungen  2.659.505,43 2.525.000 3.152.600 0 3.210.050 3.268.550 3.328.100 

12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  16.905.960,98 16.850.850 17.778.500 0 17.481.650 17.099.500 17.442.850 

13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  57.861,17 138.800 105.600 0 108.600 111.550 114.550 

14 – Transferauszahlungen  44.588.323,88 43.459.950 44.566.000 0 47.394.300 48.727.050 50.247.150 

15 – Sonstige Auszahlungen  12.547.763,66 4.612.850 4.521.850 0 4.429.850 4.153.400 3.940.050 

16 = Auszahlungen aus laufender 

Verwaltungstätigkeit  

95.449.073,76 87.155.550 90.595.600 0 93.332.450 94.238.550 96.185.400 

17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= 

Zeilen 9 und 16)  

3.479.001,24 3.381.000 3.722.650 0 4.523.100 4.784.100 4.923.450 

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen  5.019.106,39 5.934.450 6.423.100 0 6.487.500 6.531.200 3.923.800 

19 + Einzahlungen a d Veräußerung v Sachanlagen  1.812.287,40 1.264.400 2.875.100 0 431.250 393.100 413.300 

20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 

Finanzanlagen  

253.550,00 0 0 0 0 0 0 

21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten  882.366,18 763.450 1.165.350 0 1.213.900 2.035.500 1.452.850 

22 + Sonstige Investitionseinzahlungen  0,00 0 0 0 0 0 0 

23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  7.967.309,97 7.962.300 10.463.550 0 8.132.650 8.959.800 5.789.950 

24 – Auszahlungen für den Erwerb von 

Grundstücken und Gebäuden  

2.406.648,45 1.452.000 1.476.000 0 365.500 272.000 272.000 

25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen  2.459.730,00 4.459.500 8.289.200 3.241.000 7.836.600 7.977.800 6.732.300 

26 – Auszahlungen für den Erwerb von 

beweglichem Anlagevermögen  

1.496.798,86 1.983.100 2.438.250 1.400.000 2.063.250 1.503.700 1.143.200 

27 – Auszahlungen für den Erwerb v Finanzanlagen  867.849,99 830.700 900.000 0 900.000 900.000 900.000 

28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen  327.812,21 1.105.000 1.101.050 1.708.000 815.400 2.227.400 322.400 

29 – Sonstige Investitionsauszahlungen  0,00 0 0 0 0 0 0 

30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  7.558.839,51 9.830.300 14.204.500 6.349.000 11.980.750 12.880.900 9.369.900 

31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 

und 30)  

408.470,46 -1.868.000 -3.740.950 -6.349.000 -3.848.100 -3.921.100 -3.579.950 

32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 

Zeilen 17 und 31)  

3.887.471,70 1.513.000 -18.300 -6.349.000 675.000 863.000 1.343.500 

33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch 

Rückflüsse von Krediten für Investitionen und 

diesen wirtschaftlich gleichkommenden 

Rechtsverhältnissen  

233.961,70 736.000 730.950 0 15.600 10.900 6.450 

34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch 

Rückflüsse von Krediten zur 

Liquiditätssicherung  

67.097.118,58 0 0 0 0 0 0 

35 – Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung 

von Krediten für Investitionen und diesen 

wirtschaftlich gleichkommenden 

Rechtsverhältnissen  

0,00 0 0 0 0 0 0 

36 – Auszahlungen für dieTilgung und Gewährung 

von Krediten zur Liquiditätssicherung  

70.636.034,31 0 0 0 0 0 0 

37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit  -3.304.954,03 736.000 730.950 0 15.600 10.900 6.450 

38 = Änderung des Bestandes an eigenen 

Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)  

582.517,67 2.249.000 712.650 -6.349.000 690.600 873.900 1.349.950 

39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln  199.882,93 0 0 0 0 0 0 

40 + Änderung des Bestandes an fremden 

Finanzmitteln  

-687.029,26 0 0 0 0 0 0 

41 = Liquide Mittel (= Zeilen 38,39,40)  95.371,34 2.249.000 712.650 -6.349.000 690.600 873.900 1.349.950 
         



11.12.2019

Ergebnisplan 2020 2021 2022 2023

Euro Euro Euro Euro

Ertrag 101.125.950 103.282.100 104.519.850 106.597.050 

– Aufwand 100.826.600 103.096.300 104.195.950 106.236.200 

= Jahresergebnis 299.350 185.800 323.900 360.850 

Entnahme (-)/Zuführung (+) Ausgleichsrücklage 0 0 0 0 

Entnahme (-)/Zuführung (+) Allgemeine Rücklage 0 0 0 0 

Auswirkungen Eigenkapital 0% 0% 0% 0%

Im Aufwand enthaltene Abschreibungen 6.681.800 6.462.850 6.616.500 6.818.750 

4.873.150 4.209.150 4.239.100 4.255.550 

= Nettobelastung aus Abschreibungen 1.808.650 2.253.700 2.377.400 2.563.200 

Finanzplan

Einzahlungen aus Ergebnisplan 94.318.250 97.855.550 99.022.650 101.108.850 

– Auszahlungen aus Ergebnisplan 90.595.600 93.332.450 94.238.550 96.185.400 

= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.722.650 4.523.100 4.784.100 4.923.450 

Einzahlungen aus Investitionen 10.463.550 8.132.650 8.959.800 5.789.950 

– Auszahlungen aus Investitionen 14.204.500 11.980.750 12.880.900 9.369.900 

= Saldo aus Investitionstätigkeit -3.740.950 -3.848.100 -3.921.100 -3.579.950 

708.500 0 0 0 

22.450 15.600 10.900 6.450 

0 0 0 0 

Liquide Mittel 712.650 690.600 873.900 1.349.950 

Verpflichtungsermächtigungen 2021 bis 2023 6.349.000 

Anlage 3 zur Vorlage 2019/0307/2

Kredite zur Liquiditätssicherung 

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten 

(Vollständige Veranschlagung der Kreditaufnahme 

aus dem Programm "Gute Schule 2020" als 

Investitionskredit).

Etatvolumen 2020

STADT BECKUM
DER BÜRGERMEISTER

www.beckum.de

– Im Ertrag enthaltene Auflösung 

Einzahlungen aus der Aufnahme und durch 

Rückflüsse von Krediten für Investitionen 

und diesen wirtschaftlich gleichkommenden 

Rechtsverhältnissen.

TOP Ö  14.2TOP Ö  14.2



2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Ergebnis Ergebnis Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan

Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro

- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 -

Allgemeine Rücklage 01.01. 77.824.706 74.323.376 73.459.112 64.289.039 64.350.139 65.343.339 65.642.789 65.642.889

Veränderung Allgemeine Rücklage 

Ergebnis Vorjahr

-3.546.300 -1.033.768 -9.201.090 0 993.100 299.350 0 0

Allgemeine Rücklage nach Buchung 

Ergebnis Vorjahr

74.278.406 73.289.608 64.258.022 64.289.039 65.343.239 65.642.689 65.642.789 65.642.889

Verrechnungen mit der 

Allgemeinen Rücklage im laufenden 

Jahr

44.970 169.504 31.017 61.100 100 100 100 100

Allgemeine Rücklage 31.12. 74.323.376 73.459.112 64.289.039 64.350.139 65.343.339 65.642.789 65.642.889 65.642.989

Ausgleichsrücklage 01.01. 0 0 0 0 2.080.196 2.080.196 2.080.196 2.265.996

Veränderung Ausgleichsrücklage 

Ergebnis Vorjahr

0 0 0 2.080.196 0 0 185.800 323.900

Ausgleichsrücklage 31.12. 0 0 0 2.080.196 2.080.196 2.080.196 2.265.996 2.589.896

Jahresfehlbetrag /-überschuss -1.033.768 -9.201.090 2.080.196 993.100 299.350 185.800 323.900 360.850

Eigenkapital 31.12. 73.289.608 64.258.022 66.369.235 67.423.435 67.722.885 67.908.785 68.232.785 68.593.735

Prozentuale Veränderung der 

Allgemeinen Rücklage (des 

Vorjahres) durch das 

Jahresergebnis

-1,39% -12,55% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Prozentuale Veränderung des 

Eigenkapitals
-1,33% -12,32% 3,29% 1,59% 0,44% 0,27% 0,48% 0,53%

STADT BECKUM
DER BÜRGERMEISTER

www.beckum.de

Anlage 4 zur Vorlage 2019/0307/2

Entwicklung des Eigenkapitals, der Allgemeinen Rücklage und der Ausgleichsrücklage

10.12.2019

TOP Ö  14.2TOP Ö  14.2
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Anlage 5 zur Vorlage 2019/0307/2

Änderungsliste Gebührenkalkulation Abfallbeseitigung

Gebührenkalkulation Bestattungswesen

Ergebnisplan Gebührenkalkulation Straßenreinigung u. Winterdienst

Gebührenkalkulation Abwasserbetrieb

bisher neu Veränderung bisher neu Veränderung bisher neu Veränderung bisher neu Veränderung

Erträge

1 110501.432100, Benutzungsgebühren und 

ähnliche Entgelte

694 2.626.250 2.980.000 353.750 2.780.150 3.039.600 259.450 2.826.900 3.100.350 273.450 2.882.500 3.162.350 279.850 Gebührenkalkulation Abfallbeseitigung, siehe Vorlage 

2019/0290 für HuFA am 10.12.2019.

2 110501.438100, Erträge aus der Auflösung von 

SoPo für den Gebührenausgleich                             

-Abfallbeseitigung-

X 694 63.400 20.050 -43.350 0 0 0 Gebührenkalkulation Abfallbeseitigung, siehe Vorlage 

2019/0290 für HuFA am 10.12.2019.

3 120107.432100,  Benutzungsgebühren und 

ähnliche Entgelte

732 322.000 298.400 -23.600 0 0 0 Gebührenkalkulation Straßenreinignung und 

Winterdienst, siehe Vorlage 2019/0293 für HuFA am 

10.12.2019.

4 120107.438120, Erträge aus der Auflösung von 

SoPo für den Gebührenausgleich                               

-Straßenreinigung-

X 732 54.400 68.850 14.450 0 0 0 Gebührenkalkulation Straßenreinignung und 

Winterdienst, siehe Vorlage 2019/0293 für HuFA am 

10.12.2019.

5 130501.432100,  Benutzungsgebühren und 

ähnliche Entgelte

804 595.300 544.800 -50.500 601.000 550.200 -50.800 606.700 563.800 -42.900 606.700 612.750 6.050 Gebührenkalkulation Bestattungswesen, siehe Vorlage 

2019/0296 für HuFA am 10.12.2019.

6 130501.438110, Erträge aus der Auflösung von 

SoPo für den Gebührenausgleich                               

-Bestattungswesen-

X 804 0 50.000 50.000 0 50.500 50.500 0 42.900 42.900 0 Gebührenkalkulation Bestattungswesen, siehe Vorlage 

2019/0296 für HuFA am 10.12.2019.

7 160101.411100, Schlüsselzuweisungen vom Land 868 15.839.200 15.995.850 156.650 0 0 0 Modellrechnung GFG vom 06.11.2019.

8 160101.429101, Erstattung zuviel gezahlter 

Finanzierungsbeteiligung a. d. Lasten der Dt. 

Einheit

868 590.000 724.650 134.650 0 0 0 Modellrechnung zur Abrechnung der Lasten der 

Deutschen Einheit des Ausgleichsjahres 2018 vom 

23.09.2019.

9 160101.465100, Gewinnanteile aus verbundenen 

Unternehmen und aus Beteiligungen

869 150.000 0 -150.000 Anpassung an den Wirtschaftsplan Eigenbetrieb 

Energieversorgung und Bäder 2020.

Summe Erträge 20.240.550 20.682.600 442.050 3.381.150 3.640.300 259.150 3.433.600 3.707.050 273.450 3.489.200 3.775.100 285.900

Aufwendungen

10 011001.542915, Kosten für Planung, Beratung und 

Dienstleistungen für die DV durch Externe

156 175.200 205.200 30.000 120.000 150.000 30.000 120.000 150.000 30.000 120.000 150.000 30.000 Mehraufwendungen Schulportal (zentrale 

Benutzerverwaltung für Schülerinnen und Schüler, 

Lehrerinnen und Lehrer, externe Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter in den Schulen). 

11 011301.524100, Bewirtschaftung der Grundstücke 

und baulichen Anlagen

180 60.000 210.000 150.000 60.000 210.000 150.000 60.000 210.000 150.000 60.000 210.000 150.000 Erhöhung des Ansatzes für die Entfernung von 

Eichenprozessionsspinnern. 

12 011305.524100, Bewirtschaftung der Grundstücke 

und baulichen Anlagen

190 650.700 670.700 20.000 0 0 0 Außensanierung Soestwarte gemeinsam mit den 

Beckumer Bauknechten, städtischer Anteil, 

Gesamtkosten rund 60.000 Euro. 

13 011305.524100, Bewirtschaftung der Grundstücke 

und baulichen Anlagen

190 670.700 839.400 168.700 922.000 1.063.000 141.000 0 0 Herrichtung Neue Grundschule (Gebäude 

Kettelerschule), siehe Vorlage 2019/0317.

14 050501.549901, Beiträge an Verbände und 

Vereine

neu 0 150 150 0 150 150 0 150 150 0 150 150 Mitgliedsbeitrag Bundesarbeitsgemeinschaft 

Seniorenbüros e. V. 

15 060701.531845, Zuschuss Jugendamtselternbeirat neu 0 1.000 1.000 0 1.000 1.000 0 1.000 1.000 0 1.000 1.000 Zuschuss für die Arbeit des Jugendamtselternbeirates, 

Antrag der SPD-Fraktion vom 01.11.2019, Beschluss KJF 

vom 12.11.2019.

16 100303.525101, Versicherung für Dienstfahrzeuge neu 0 350 350 0 350 350 0 350 350 0 350 350 Ansatz für neues Produktkonto. 

17 110501.528108, Entgelte an den 

Abfuhrunternehmer

694 750.000 805.700 55.700 780.000 813.800 33.800 790.000 821.950 31.950 800.000 830.200 30.200 Gebührenkalkulation Abfallbeseitigung, siehe Vorlage 

2019/0290 für HuFA am 10.12.2019.

18 110501.528109, Entgelte für die Benutzung des 

Entsorgunszentrums Ennigerloh

694 1.450.000 1.634.200 184.200 1.520.000 1.666.900 146.900 1.550.000 1.700.250 150.250 1.580.000 1.734.300 154.300 Gebührenkalkulation Abfallbeseitigung, siehe Vorlage 

2019/0290 für HuFA am 10.12.2019.

19 120101.523801, Kostenanteil der Stadt für 

Straßenentwässerung an den Abwasserbetrieb

702 1.348.000 1.370.050 22.050 1.375.500 1.408.100 32.600 1.387.750 1.446.150 58.400 1.399.750 1.465.200 65.450 Gebührenkalkulation Städtischer Abwasserbetrieb 

Beckum vom 30.10.2019.

20 120101.542900, Sonstige Aufwendungen für die 

Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

703 50.000 75.000 25.000 0 0 0 Aufnahme und Kontrolle von Sichtdreiecken. 

21 

neu

140101.501200, Dienstaufwendungen Tariflich 

Beschäftigte

815 100.900 130.900 30.000 102.900 132.900 30.000 104.950 134.950 30.000 107.050 137.050 30.000 Stelle Klimaschutz, Beschluss HuFa vom 10.12.2019.

Bemerkung

STADT BECKUM
DER BÜRGERMEISTER

www.beckum.de

Stand: 11.12.2019

Lfd. 

Nr.

Seite im 

Entwurf

nicht 

zahlungswirksam
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2

bisher neu Veränderung bisher neu Veränderung bisher neu Veränderung bisher neu Veränderung

BemerkungLfd. 

Nr.

Seite im 

Entwurf

nicht 

zahlungswirksam

2023Produktkonto 2020 2021 2022

22 140101.528100, Aufwendungen für sonstige 

Sachleistungen

815 500 2.500 2.000 0 0 0 Klimaschutzpreis Stadt Beckum, Antrag der FWG-

Fraktion vom 26.10.2019, Beschluss HuFa vom 

19.11.2019.

23 140101.531800, Zuweisungen und Zuschüsse für 

laufende Zwecke an übrige Bereiche

neu 0 30.000 30.000 0 30.000 30.000 0 30.000 30.000 0 30.000 30.000 Förderprogramm für Dachbegrüngung in Beckum, 

Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 

21.10.2019, Beschluss HuFA vom 19.11.2019.

Summe Aufwendungen 5.256.000 5.975.150 719.150 4.880.400 5.476.200 595.800 4.012.700 4.494.800 482.100 4.066.800 4.558.250 491.450

Ertrag 442.050 259.150 273.450 285.900

Aufwand 719.150 595.800 482.100 491.450

Veränderung -277.100 -336.650 -208.650 -205.550 

576.450 522.450 532.550 566.400

neuer Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 299.350 185.800 323.900 360.850

Nachrichtlich:

bisher neu Veränderung bisher neu Veränderung bisher neu Veränderung bisher neu Veränderung

1 050301.525100, Haltung von Fahrzeugen 466 2.000 0 -2.000 2.000 0 -2.000 2.000 0 -2.000 2.000 0 -2.000 Verschiebung des Ansatzes in das Produkt 100303.

2 050301.525103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB 

SBB

466 2.800 0 -2.800 2.800 0 -2.800 2.800 0 -2.800 2.800 0 -2.800 Verschiebung des Ansatzes in das Produkt 100303.

3 100303.525100, Haltung von Fahrzeugen neu 0 2.000 2.000 0 2.000 2.000 0 2.000 2.000 0 2.000 2.000 Ansatz verschoben aus dem Produkt 050301.

4 100303.525103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB 

SBB

neu 0 2.800 2.800 0 2.800 2.800 0 2.800 2.800 0 2.800 2.800 Ansatz verschoben aus dem Produkt 050301.

BemerkungLfd. 

Nr.

Produktkonto nicht 

zahlungswirksam

Seite im 

Entwurf

bisheriger Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Stand 09.10.2019, Zeile 22 Ergebnisplan)



3

Anlage 5 zur Vorlage 2019/0307/2

Änderungsliste Gebührenkalkulation Abfallbeseitigung

Gebührenkalkulation Bestattungswesen

Finanzplan Gebührenkalkulation Straßenreinigung u. Winterdienst

Gebührenkalkulation Abwasserbetrieb

bisher neu Veränderung bisher neu Veränderung bisher neu Veränderung bisher neu Veränderung

Einzahlungen

1 110501.632100,  Benutzungsgebühren und 

ähnliche Entgelte

697 2.626.250 2.980.000 353.750 2.780.150 3.039.600 259.450 2.826.900 3.100.350 273.450 2.882.500 3.162.350 279.850 Gebührenkalkulation Abfallbeseitigung, siehe Vorlage 

2019/0290 für HuFA am 10.12.2019.

2 120107.632100,  Benutzungsgebühren und 

ähnliche Entgelte

734 322.000 298.400 -23.600 0 0 0 Gebührenkalkulation Straßenreinignung und 

Winterdienst, siehe Vorlage 2019/0293 für HuFA am 

10.12.2019.

3 130501.632100,  Benutzungsgebühren und 

ähnliche Entgelte

807 595.300 544.800 -50.500 601.000 550.200 -50.800 606.700 563.800 -42.900 606.700 612.750 6.050 Gebührenkalkulation Bestattungswesen, siehe Vorlage 

2019/0296 für HuFA am 10.12.2019.

4 160101.611100, Schlüsselzuweisungen vom Land 871 15.839.200 15.995.850 156.650 0 0 0 Modellrechnung GFG vom 06.11.2019.

5 160101.629101, Erstattung zuviel gezahlter 

Finanzierungsbeteiligung a. d. Lasten der Dt. 

Einheit

871 590.000 724.650 134.650 0 0 0 Modellrechnung zur Abrechnung der Lasten der 

Deutschen Einheit des Ausgleichsjahres 2018 vom 

23.09.2019.

6 160101.665100, Gewinnanteile aus verbundenen 

Unternehmen und aus Beteiligungen

871 150.000 0 -150.000 Anpassung an den Wirtschaftsplan Eigenbetrieb 

Energieversorgung und Bäder 2020.

Summe Einzahlungen 20.122.750 20.543.700 420.950 3.381.150 3.589.800 208.650 3.433.600 3.664.150 230.550 3.489.200 3.775.100 285.900

Auszahlungen

7 011001.742915, Kosten für Planung, Beratung und 

Dienstleistungen für die DV durch Externe

159 175.200 205.200 30.000 120.000 150.000 30.000 120.000 150.000 30.000 120.000 150.000 30.000 Mehraufwendungen Schulportal (zentrale 

Benutzerverwaltung für Schülerinnen und Schüler, 

Lehrerinnen und Lehrer, externe Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter in den Schulen). 

8 011301.724100, Bewirtschaftung der Grundstücke 

und baulichen Anlagen

183 60.000 210.000 150.000 60.000 210.000 150.000 60.000 210.000 150.000 60.000 210.000 150.000 Erhöhung des Ansatzes für die Entfernung von 

Eichenprozessionsspinnern. 

9 011305.724100, Bewirtschaftung der Grundstücke 

und baulichen Anlagen

194 650.700 670.700 20.000 0 0 0 Außensanierung Soestwarte gemeinsam mit den 

Beckumer Bauknechten, städtischer Anteil, 

Gesamtkosten rund 60.000 Euro. 

10 011305.724100, Bewirtschaftung der Grundstücke 

und baulichen Anlagen

194 670.700 839.400 168.700 922.000 1.063.000 141.000 0 0 Herrichtung Neue Grundschule (Gebäude 

Kettelerschule), siehe Vorlage 2019/0317.

11 050501.749901, Beiträge an Verbände und 

Vereine

neu 0 150 150 0 150 150 0 150 150 0 150 150 Mitgliedsbeitrag Bundesarbeitsgemeinschaft 

Seniorenbüros e. V. 

12 060701.531845, Zuschuss Jugendamtselternbeirat neu 0 1.000 1.000 0 1.000 1.000 0 1.000 1.000 0 1.000 1.000 Zuschuss für die Arbeit des Jugendamtselternbeirates, 

Antrag der SPD-Fraktion vom 01.11.2019, Beschluss KJF 

vom 12.11.2019.

13 100303.725101, Versicherung für Dienstfahrzeuge neu 0 350 350 0 350 350 0 350 350 0 350 350 Ansatz für neues Produktkonto. 

14 110501.728108, Entgelte an den 

Abfuhrunternehmer

697 750.000 805.700 55.700 780.000 813.800 33.800 790.000 821.950 31.950 800.000 830.200 30.200 Gebührenkalkulation Abfallbeseitigung, siehe Vorlage 

2019/0290 für HuFA am 10.12.2019.

15 110501.728109, Entgelte für die Benutzung des 

Entsorgunszentrums Ennigerloh

697 1.450.000 1.634.200 184.200 1.520.000 1.666.900 146.900 1.550.000 1.700.250 150.250 1.580.000 1.734.300 154.300 Gebührenkalkulation Abfallbeseitigung, siehe Vorlage 

2019/0290 für HuFA am 10.12.2019.

16 120101.723801, Kostenanteil der Stadt für 

Straßenentwässerung an den Abwasserbetrieb

706 1.348.000 1.370.050 22.050 1.375.500 1.408.100 32.600 1.387.750 1.446.150 58.400 1.399.750 1.465.200 65.450 Gebührenkalkulation Städtischer Abwasserbetrieb 

Beckum vom 30.10.2019.

17 120101.742900, Sonstige Aufwendungen für die 

Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

707 50.000 75.000 25.000 0 0 0 Aufnahme und Kontrolle von Sichtdreiecken. 

18 

neu

140101.701200, Dienstaufwendungen Tariflich 

Beschäftigte

818 100.900 130.900 30.000 102.900 132.900 30.000 104.950 134.950 30.000 107.050 137.050 30.000 Stelle Klimaschutz, Beschluss HuFa vom 10.12.2019.

19 140101.528100, Aufwendungen für sonstige 

Sachleistungen

815 500 2.500 2.000 0 0 0 Klimaschutzpreis Stadt Beckum, Antrag der FWG-

Fraktion vom 26.10.2019, Beschluss HuFa vom 

19.11.2019.

Stand: 11.12.2019

STADT BECKUM
DER BÜRGERMEISTER

www.beckum.de

Lfd. 

Nr.

Produktkonto 2021Seite im 

Entwurf

2020 2022 2023 Bemerkung
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bisher neu Veränderung bisher neu Veränderung bisher neu Veränderung bisher neu Veränderung

Lfd. 

Nr.

Produktkonto 2021Seite im 

Entwurf

2020 2022 2023 Bemerkung

20 140101.531800, Zuweisungen und Zuschüsse für 

laufende Zwecke an übrige Bereiche

neu 0 30.000 30.000 0 30.000 30.000 0 30.000 30.000 0 30.000 30.000 Förderprogramm für Dachbegrüngung in Beckum, 

Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 

21.10.2019, Beschluss HuFA vom 19.11.2019.

Summe Auszahlungen 5.256.000 5.975.150 719.150 4.880.400 5.476.200 595.800 4.012.700 4.494.800 482.100 4.066.800 4.558.250 491.450

Einzahlung 420.950 208.650 230.550 285.900

Auszahlung 719.150 595.800 482.100 491.450

Veränderung -298.200 -387.150 -251.550 -205.550 

4.020.850 4.910.250 5.035.650 5.129.000

neuer Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 3.722.650 4.523.100 4.784.100 4.923.450

Nachrichtlich:

bisher neu Veränderung bisher neu Veränderung bisher neu Veränderung bisher neu Veränderung

1 050301.725100, Haltung von Fahrzeugen 469 2.000 0 -2.000 2.000 0 -2.000 2.000 0 -2.000 2.000 0 -2.000 Verschiebung des Ansatzes in das Produkt 100303.

2 050301.725103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB 

SBB

469 2.800 0 -2.800 2.800 0 -2.800 2.800 0 -2.800 2.800 0 -2.800 Verschiebung des Ansatzes in das Produkt 100303.

3 100303.725100, Haltung von Fahrzeugen neu 0 2.000 2.000 0 2.000 2.000 0 2.000 2.000 0 2.000 2.000 Ansatz verschoben aus dem Produkt 050301.

4 100303.725103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB 

SBB

neu 0 2.800 2.800 0 2.800 2.800 0 2.800 2.800 0 2.800 2.800 Ansatz verschoben aus dem Produkt 050301.

BemerkungLfd. 

Nr.

Produktkonto Seite im 

Entwurf

bisheriger Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit  (Stand 09.10.2019) 
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Anlage 5 zur Vorlage 2019/0307/2

Änderungsliste Gebührenkalkulation Abfallbeseitigung

Gebührenkalkulation Bestattungswesen

Investitionen Gebührenkalkulation Straßenreinigung u. Winterdienst

Gebührenkalkulation Abwasserbetrieb

bisher neu Veränderung bisher neu Veränderung bisher neu Veränderung bisher neu Veränderung

Einzahlungen

1 InvestNr. 1001, 011301.681700, Grunderwerb 

Straßen- und Gehwegflächen

186 0 61.600 61.600 0 0 0 Wohnbebauung im Bebauungsplan N 67 A 

(Neubeckum, siehe Vorlage 2019/0300).

2 011301.682111, Einzahlungen aus dem Verkauf 

von Grundstücken BG N 67 Teil A 

184 0 1.054.050 1.054.050 0 0 0 Wohnbebauung im Bebauungsplan N 67 A 

(Neubeckum).

3 InvestNr. 0139, 120101.681100, Brückenneubau 

"Zum Wasserturm"

709 0 0 30.400 30.400 0 0 Zuwendungsbescheid Bezirksregierung Münster vom 

20.09.2019. 

4 InvestNr. 20130004, 130101.681700, Beträge nach 

§§ 135 a - c Bau BG N 67 Fläche A

0 209.400 209.400 Wohnbebauung im Bebauungsplan N 67 A 

(Neubeckum, siehe Vorlage 2019/0300).

5 InvestNr. 0064, 160101.611110, 

Investitionspauschale 

873 2.192.650 2.217.200 24.550 2.192.650 2.217.200 24.550 2.192.650 2.217.200 24.550 2.192.650 2.217.200 24.550 Modellrechnung GFG vom 06.11.2019.

6 InvestNr. 0064, 160101.611111, Landeszuweisung 

(Schul-/Bildungspauschale)

873 1.181.300 1.193.200 11.900 1.181.300 1.193.200 11.900 1.181.300 1.193.200 11.900 1.181.300 1.193.200 11.900 Modellrechnung GFG vom 06.11.2019.

7 InvestNr. 0064, 160101.611112, Landeszuweisung 

(Sportpauschale)

873 109.800 111.100 1.300 109.800 111.100 1.300 109.800 111.100 1.300 109.800 111.100 1.300 Modellrechnung GFG vom 06.11.2019.

Summe Einzahlungen 3.483.750 4.846.550 1.362.800 3.483.750 3.551.900 68.150 3.483.750 3.521.500 37.750 3.483.750 3.521.500 37.750

Auszahlungen

8
InvestNr. 0062, 011301.782100, 

Flächenbevorratung (u. a. Wohnbauland)
186

200.000 700.000 500.000 0 0 0 Bereitstellung weiterer Mittel Grundstückserwerb.

9 InvestNr. 0190, 020101.785209, Dialog Display 

(Geschwindigkeitsanzeige)

neu 0 4.000 4.000 0 0 0 Anschaffung Dialog Display Vellern, Antrag der CDU-

Fraktion vom 03.11.2019, Beschluss BAU vom 

13.11.2019.

10
InvestNr. 00110016, 020505.783102, 

Notarzteinsatzfahrzeug

255 89.500 98.000 8.500 0 0 0 Siehe Vorlage 2019/0270 zum HUFA vom 19.11.2019.

11 InvestNr. 00130100, 030200.785100, Baukosten 

Neue Grundschule (Kettelerschulgebäude)

276 139.700 236.000 96.300 0 100.000 100.000 0 0 Herrichtung Neue Grundschule (Gebäude 

Kettelerschule), siehe Vorlage 2019/0317 (für den 

Ansatz 2021 wurde eine Verpflichtungsermächtigung 

im Jahr 2020 eingetragen).

12
InvestNr. 00132001, 030200.785100, Einbau eines 

Aufzuges, -Neue Grundschule-

neu 0 125.000 125.000 0 0 0 Herrichtung Neue Grundschule (Gebäude 

Kettelerschule), siehe Vorlage 2019/0317.

13 InvestNr. 00132401, 030801.785100, Erweiterung 

Sekundarschule

401 1.300.000 1.900.000 600.000 0 0 0 Gestiegene Baukosten.

14

InvestNr. 0189, 120101.785200, Brückenbau Angel 

(Ostenfelder Straße)

neu 0 35.000 35.000 0 0 0 Erneuerung Brückenüberbau. Vorstellung der 

Maßnahme im Ausschuss für Bauen, Umwelt, Energie 

und Vergaben am 13.11.2019.

15 

neu

InvestNr. 1044, 120101.785200, Straßenmobiliar 713 3.000 23.000 20.000 0 0 0 Fahrradständer, Beschluss HuFA vom 10.12.2019.

16 InvestNr. 20130012, 120101.785200, Erschließung 

BG N 67 Fläche A

727 0 95.000 95.000 0 0 0 Wohnbebauung im Bebauungsplan N 67 A 

(Neubeckum, siehe Vorlage 2019/0300).

Summe Auszahlungen 1.732.200 3.216.000 1.483.800 0 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0

Summe Einzahlungen 3.483.750 4.846.550 1.362.800 3.483.750 3.551.900 68.150 3.483.750 3.521.500 37.750 3.483.750 3.521.500 37.750

Summe Auszahlungen 1.483.800 100.000 0 0

Bemerkung2023Produktkonto Invest-Nr. 2020 2021 2022

STADT BECKUM
DER BÜRGERMEISTER

www.beckum.de

Stand: 11.12.2019

Lfd. 

Nr.

Seite im 

Entwurf
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bisher neu Veränderung bisher neu Veränderung bisher neu Veränderung bisher neu Veränderung

Bemerkung2023Produktkonto Invest-Nr. 2020 2021 2022Lfd. 

Nr.

Seite im 

Entwurf

Veränderung -121.000 -31.850 37.750 37.750

bisheriger Saldo aus Investitionstätigkeit inkl. 

Korrektur der Zuordnung Tilgung 

Wohnungsbaudarlehen

Fpl Zeile 31

-3.619.950 -3.816.250 -3.958.850 -3.617.700 

Neuer Saldo aus Investitionstätigkeit -3.740.950 -3.848.100 -3.921.100 -3.579.950 

Neuer Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 

(Finanzplan) Zeile 17
3.722.650 4.523.100 4.784.100 4.923.450

Saldo aus Finanzierungstätigkeit inkl. Korrektur 

der Zuordnung Tilgung Wohnungsbaudarlehen
730.950 15.600 10.900 6.450

Liquide Mittel 712.650 690.600 873.900 1.349.950

Nachrichtlich:

bisher neu Veränderung bisher neu Veränderung bisher neu Veränderung bisher neu Veränderung

1 100501.686802, Tilgung städtischer 

Wohnungsbaudarlehen

661 22.450 22.450 0 15.600 15.600 0 10.900 10.900 0 6.450 6.450 0 Im Entwurf im Gesamtfinanzplan Zeile 22, jetzt Zeile 33.

2 00090029, 040301.783104, Technische Annlagen 

>410 EUR, Museum und Ausstellungen

455 14.000 0 -14.000 0 0 0 Korrektur des Produktkontos. 

3 00090029, 040103.783104, Technische Annlagen 

>410 EUR, Museum und Ausstellungen

0 14.000 14.000 0 0 0 Korrektur des Produktkontos. 

Lfd. 

Nr.

Produktkonto Seite im 

Entwurf

Bemerkung



STADT BECKUM 
DER BÜRGERMEISTER 

Federführung: Fachbereich Recht, Sicherheit und Ordnung 
Vorlage 
zu TOP 

Beteiligte(r): Büro des Rates und des Bürgermeisters 

Fachbereich Finanzen und Beteiligungen 

Auskunft erteilt: Herr Liekenbröcker 2019/0312 

Telefon: 02521 29-415 öffentlich 

Neufassung der Satzung über die Festsetzung des Verdienstausfalles der beruflich 

selbstständigen ehrenamtlichen Angehörigen der Feuerwehr 

Beratungsfolge: 

Haupt- und Finanzausschuss 

10.12.2019 Beratung 

Rat der Stadt Beckum 

19.12.2019 Entscheidung 

 

Beschlussvorschlag: 

Sachentscheidung 

Die als Anlage zur Vorlage beigefügte Satzung der Stadt Beckum über die Festsetzung des 

Verdienstausfalles der beruflich selbstständigen ehrenamtlichen Angehörigen der Feuer-

wehr wird beschlossen. 

Kosten/Folgekosten 

Durch den Erlass der Satzung entstehen Sach- und Personalkosten, die der laufenden Ver-

waltungstätigkeit zuzuordnen sind. 

Finanzierung 

Die Kosten für die Erstattung von Verdienstausfällen von ehrenamtlichen Angehörigen der 

Feuerwehr Beckum werden dem Produktkonto 020501.542103 – Verdienstausfall für Feu-

erwehreinsätze – entnommen. Das Produktkonto beinhaltet sowohl die Verdienstausfaller-

stattungen an private Arbeitgeber sowie an beruflich selbstständige ehrenamtliche Ange-

hörige der Feuerwehr Beckum. 

Für das Haushaltsjahr 2019 wurden in dem vorgenannten Produktkonto Mittel in Höhe von 

10.000,00 Euro veranschlagt. 

 

Begründung: 

Rechtsgrundlagen 

Die Erstattung von Verdienstausfall von Angehörigen der Feuerwehr Beckum ergeht auf 

Grundlage der §§ 3 Absatz 1, 21 Absatz 1, 3 und 4 des Gesetzes über den Brandschutz, die 

Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG). 

Der Satzungsbeschluss erfolgt gemäß § 7 Absatz 1 in Verbindung mit § 41 Absatz 1 Satz 2 

Buchstabe f Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen. 

TOP Ö  15TOP Ö  15
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Demografischer Wandel 

Aspekte des demografischen Wandels sind nicht zu berücksichtigen. 

Erläuterungen 

Die Gemeinden als Aufgabenträgerinnen für den Brandschutz und die Hilfeleistung im Sin-

ne des § 2 Absatz 1 Satz 1 BHKG unterhalten den örtlichen Verhältnissen entsprechende 

leistungsfähige Feuerwehren als gemeindliche Einrichtungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 BHKG). 

Zum Schutze der Bevölkerung haben sie gemäß § 1 Absatz 1 BHKG vorbeugende und ab-

wehrende Maßnahmen bei Brandgefahren (Brandschutz), bei Unglücksfällen oder solchen 

öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkomm-

nisse verursacht werden (Hilfeleistung) und bei Großeinsatzlagen und Katastrophen (Kata-

strophenschutz) zu gewährleisten. 

Gemäß § 9 Absatz 1 Satz 1 BHKG sind die im Einsatzdienst tätigen Angehörigen der Freiwil-

ligen Feuerwehr freiwillig und ehrenamtlich im Dienst der Gemeinde tätig. Die Aufgaben-

träger des Brandschutzes fördern die Tätigkeit im Ehrenamt und widmen dem Ehrenamt 

zur Erhaltung eines leistungsfähige Feuerwehr besondere Aufmerksamkeit 

(§ 9 Absatz 3 BHKG). 

Ferner wird in § 21 Absatz 3 Satz 1 BHKG geregelt, dass beruflich selbstständig ehrenamtli-

che Angehörige der Feuerwehr gegenüber den Gemeinden Anspruch auf Ersatz des Ver-

dienstausfalls haben, der ihnen durch die Teilnahme an Einsätzen, Übungen, Aus- und 

Fortbildungen sowie der Teilnahme an sonstigen Veranstaltungen auf Anforderung der 

Gemeinde entsteht. Die Sätze 6 bis 8 der vorgenannten Norm führen des Weiteren aus, 

dass als Ersatz des Verdienstausfalls mindestens ein durch gemeindliche Satzung festzule-

gender Regelstundensatz gezahlt wird, es sei denn, dass ersichtlich keine finanziellen 

Nachteile entstanden sind. Auf Antrag ist anstelle des Regelstundensatzes eine Verdienst-

ausfallpauschale je Stunde zu zahlen, die im Einzelfall auf Grundlage des glaubhaft ge-

machten Einkommens nach billigem Ermessen festgesetzt wird. Durch gemeindliche Sat-

zung ist zudem ein Höchstbetrag festzulegen, der bei dem Ersatz des Verdienstausfalls je 

Stunde nicht überschritten werden darf. 

Mit Wirkung zum 01.01.2016 wurde das Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung 

des Landes Nordrhein-Westfalen (FSHG) durch das Gesetz über den Brandschutz, die Hilfe-

leistung und den Katastrophenschutz (BHKG) abgelöst. Die Satzung der Stadt Beckum über 

die Festlegung des Regelstundensatzes und des Höchstbetrages des Verdienstausfalles je 

Stunde für berufliche selbstständige ehrenamtliche Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr 

fußt noch auf den veralteten Reglungen des FSHG NRW und unterliegt somit einem An-

passungsbedarf hinsichtlich der aktuell gültigen Rechtslage. 

Die kommunalen Spitzenverbände in Nordrhein-Westfalen sowie der Verband der Feuer-

wehren in Nordrhein-Westfalen (VdF NRW) haben in einer gemeinsamen Arbeitsgruppe 

unter Zuhilfenahme kommunaler Praktiker und unter Einbindung der Arbeitsgemeinschaft 

der Leiter der Berufsfeuerwehren in Nordrhein-Westfalen (AGBF NRW) und der Arbeitsge-

meinschaft der Leiter der hauptamtlichen Feuerwachen in Nordrhein-Westfalen 

(AGHF NRW) kommunale Mustersatzungen nach dem BHKG erarbeitet. 

Zielsetzung dabei war, durch ein gemeinsames Muster eine einheitliche Empfehlung für die 

Kommunen in Nordrhein-Westfalen zur Verfügung zu stellen. Die Mustersatzungen wur-

den den Kommunen des Landes durch den VdF NRW im Anschluss unterbreitet.  
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Unter Nutzung der zur Verfügung gestellten Mustersatzungen wurde eine Anpassung der 

Satzung über die Festlegung des Regelstundensatzes und des Höchstbetrages des Ver-

dienstausfalles je Stunde für berufliche selbstständige ehrenamtliche Angehörige der Feu-

erwehr ausgearbeitet. Die Neufassung ist als Anlage zur Vorlage beigefügt. 

Um eine Vereinbarkeit der Arbeitszeiten von beruflich selbstständigen ehrenamtlichen 

Feuerwehrangehörigen im Vergleich zu den regulären Arbeitszeiten von ehrenamtlichen 

Feuerwehrangehörigen im Angestelltenverhältnis herzustellen, wurde in § 1 Absatz 3 des 

Satzungsentwurfes eine Vermutungsreglung geschaffen. 

Als anerkannte Arbeitszeit wird hiernach an Werktagen ein Zeitfenster von 06:00 bis 

19:00 Uhr festgesetzt. 

Für Verdienstausfall außerhalb dieses Zeitrahmes muss die Antragstellerin oder der Antrag-

steller anhand von Belegen glaubhaft nachweisen, während dieser Zeit beruflich selbst-

ständig tätig gewesen zu sein. 

Derzeit ist lediglich ein ehrenamtlicher Angehöriger der Feuerwehr Beckum in einem beruf-

lich selbstständigen Arbeitsverhältnis und rechnet den entstandenen Verdienstausfall 

dementsprechend auf Grundlage der betroffenen Satzung ab. Hierbei wird im Regelfall der 

festgesetzte Höchstbetrag je Stunde in Höhe von 35,00 Euro gewährt, der den Ersatz des 

Verdienstausfalles je Stunde für den Einzelfall nicht überschreitet. 

Der Fachdienst Brandschutz und Rettungsdienst sieht nach Würdigung der aktuellen Sach-

lage und unter Berücksichtigung des einzigen beruflich selbstständigen ehrenamtlichen 

Feuerwehrangehörigen keinen Bedarf, eine wertmäßige Anpassung des Regelstundensat-

zes vorzunehmen. Diese Werte sollen demnach auch in der als Anlage zur Vorlage beige-

fügten Neufassung der Satzung fortgeführt werden. 

 

Anlage(n): 

Neufassung der Satzung der Stadt Beckum über die Festsetzung des Verdienstausfalles der 

beruflich selbstständigen ehrenamtlichen Angehörigen der Feuerwehr 

 



Anlage zur Vorlage 2019/0312 

 

Satzung der Stadt Beckum über die Festsetzung des Verdienstausfalles der beruflich 
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Präambel 

Aufgrund der §§ 7 Absatz 1 und 41 Absatz 1 Satz 2 Buchstaben f und i Gemeindeordnung 

für das Land Nordrhein-Westfalen in Verbindung und der §§ 3 Absatz 1, 21 Absatz 1, 3 

und 4 Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz des 

Landes Nordrhein-Westfalen (BHKG NRW) hat der Rat der Stadt Beckum am __________ fol-

gende Satzung beschlossen: 

§ 1 

Umfang des Verdienstausfalles 

(1) Die beruflich selbstständigen ehrenamtlichen Angehörigen der Feuerwehr haben ge-

mäß § 21 Absatz 3 und 4 BHKG NRW Anspruch auf Ersatz ihres Verdienstausfalles, der 

ihnen durch die Teilnahme an Einsätzen, Übungen und Aus- und Fortbildungen und 

die Teilnahme an sonstigen Veranstaltungen auf Anforderung der Stadt entsteht, so-

weit der Einsatz während der regelmäßigen Arbeitszeit erfolgt. 

(2) Die regelmäßige Arbeitszeit ist individuell zu ermitteln. Entgangener Verdienst aus 

Nebentätigkeiten und Verdienst, der außerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit hätte 

erzielt werden können, bleiben außer Betracht. 

(3) Als Vermutungsregel für die Arbeitszeit der Selbstständigen wird werktags 06:00 bis 

19:00 Uhr festgesetzt. Eine abweichende Festsetzung ist bei glaubhafter Darlegung 

des individuellen Sachverhaltes möglich. 

§ 2 

Höhe der Entschädigung 

(1) Als Entschädigung wird ein Regelstundensatz in Höhe von 15,00 Euro gewährt, es sei 

denn, dass ersichtlich keine finanziellen Nachteile entstanden sind. 

(2) Der Höchstbetrag der Verdienstausfallpauschale wird auf 35,00 Euro pro Stunde fest-

gesetzt. 

§ 3 

Antragsstellung 

Der Antrag auf Verdienstausfall ist ausschließlich mit dem unter www.beckum.de einge-

stellten Vordruck schriftlich beim Fachdienst Brandschutz und Rettungsdienst einzureichen. 

§ 4 

Datenschutz 

(1) Die im Rahmen der Antragstellung nach § 3 zu verarbeitenden Daten werden auf 

Grundlage von § 3 Absatz 1 Datenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen erhoben, verar-

beitet und gespeichert. Die Datenverarbeitung erfolgt ausschließlich zur Wahrneh-

mung einer im öffentlichen Interesse liegenden und erforderlichen Aufgabe. Eine 

Übermittlung der Daten an Dritte findet nicht statt. 

(2) Die Antragstellerin beziehungsweise der Antragsteller erhält mit Antragstellung ein 

Informationsblatt gemäß Artikel 13 Verordnung (EU) 2016/679 des europäischen Par-

laments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der 

http://www.beckum.de/


- 3 - 

Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhe-

bung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung – DSGVO). 

§ 5 

Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am 1. Januar 2020 in Kraft. 

Gleichzeitig tritt die Satzung der Stadt Beckum über die Festlegung des Regelstundensat-

zes und des Höchstbetrages des Verdienstausfalles je Stunde für beruflich selbstständige 

ehrenamtliche Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr vom 23. September 1998 außer 

Kraft. 



STADT BECKUM 
DER BÜRGERMEISTER 

Federführung: Fachbereich Recht, Sicherheit und Ordnung 
Vorlage 
zu TOP 

Beteiligte(r): Büro des Rates und des Bürgermeisters 

Fachbereich Finanzen und Beteiligungen 

Auskunft erteilt: Herr Liekenbröcker 2019/0311 

Telefon: 02521 29-415 öffentlich 

Neufassung der Satzung über die Erhebung von Kostenersatz und Entgelten für 

Feuerwehrleistungen 

Beratungsfolge: 

Haupt- und Finanzausschuss 

10.12.2019 Beratung 

Rat der Stadt Beckum 

19.12.2019 Entscheidung 

 

Beschlussvorschlag: 

Sachentscheidung 

Die als Anlagen 1 und 2 zur Vorlage beigefügten Kalkulationen werden beschlossen. 

Die als Anlage 3 zur Vorlage beigefügte Satzung der Stadt Beckum über die Erhebung von 

Kostenersatz und Entgelten für Feuerwehrleistungen wird beschlossen. 

Kosten/Folgekosten 

Durch die Neufassung der Satzung sowie die Erstellung der Kalkulation entstehen Sach- 

und Personalkosten, die der laufenden Verwaltungstätigkeit zuzuordnen sind. 

Finanzierung 

Der Kostenersatz und die Entgelte für Leistungen der Feuerwehr werden unter dem Pro-

duktkonto 020501.432100/632100 – Feuerwehr und Brandschutz, Benutzungsgebühren 

und ähnliche Entgelte – vereinnahmt. 

Im Entwurf des Haushaltes 2020 sind hier insgesamt 15.000,00 Euro veranschlagt. Diese 

Veranschlagung umfasst ebenfalls die Einnahmen aus Gebühren für die Durchführung von 

Brandschauen durch die Feuerwehr Beckum. Abhängig von der erwarteten Anzahl der kos-

tenersatzpflichtigen Einsätze unter Berücksichtigung der zur Beschlussfassung stehenden 

Satzung wird der Ansatz künftig anzupassen sein. 

 

Begründung: 

Rechtsgrundlagen 

Die Erhebung von Kostenersatz und Entgelten für Leistungen der Feuerwehr ergeht auf 

Grundlage von § 52 Absätze 2, 4 und 5 Sätze 2 und 6 des Gesetzes über den Brandschutz, 

die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz für das Land Nordrhein-Westfalen (BHKG) in 

Verbindung mit §§ 1, 2, 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-

Westfalen. 
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Der Satzungsbeschluss erfolgt gemäß § 7 Absatz 1 in Verbindung mit § 41 Absatz 1 Satz 2 

Buchstaben f und i Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen. 

Demografischer Wandel 

Aspekte des demografischen Wandels sind nicht zu berücksichtigen. 

Erläuterungen 

Die Gemeinden als Aufgabenträgerinnen für den Brandschutz und die Hilfeleistung im Sin-

ne des § 2 Absatz 1 BHKG unterhalten den örtlichen Verhältnissen entsprechende leis-

tungsfähige Feuerwehren als gemeindliche Einrichtungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 BHKG). 

Zum Schutze der Bevölkerung haben sie gemäß § 1 Absatz 1 BHKG vorbeugende und ab-

wehrende Maßnahmen bei Brandgefahren (Brandschutz), bei Unglücksfällen oder solchen 

öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkomm-

nisse verursacht werden (Hilfeleistung) sowie bei Großeinsatzlagen und Katastrophen (Ka-

tastrophenschutz) zu gewährleisten. 

1. Anpassung der Satzung an die gültige Rechtslage 

Mit Wirkung zum 01.01.2016 wurde das Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung 

des Landes Nordrhein-Westfalen (FSHG NRW) durch das Gesetz über den Brandschutz, die 

Hilfeleistung und den Katastrophenschutz des Landes Nordrhein-Westfalen (BHKG) abge-

löst. Die Satzung der Stadt Beckum über die Erhebung von Kostenersatz und Entgelten für 

Einsätze und Sonderleistungen der Feuerwehr Stadt Beckum vom 26.09.2012 fußt noch auf 

den veralteten Reglungen des FSHG NRW und unterliegt somit einem Anpassungsbedarf 

hinsichtlich der aktuell gültigen Rechtslage. 

Die kommunalen Spitzenverbände in Nordrhein-Westfalen sowie der Verband der Feuer-

wehren in Nordrhein-Westfalen (VdF NRW) haben in einer gemeinsamen Arbeitsgruppe 

unter Zuhilfenahme kommunaler Praktiker und unter Einbindung der Arbeitsgemeinschaft 

der Leiter der Berufsfeuerwehren in Nordrhein-Westfalen (AGBF NRW) und der Arbeitsge-

meinschaft der Leiter der hauptamtlichen Feuerwachen in Nordrhein-Westfalen 

(AGHF NRW) kommunale Mustersatzungen nach dem BHKG erarbeitet. Die Zielsetzung 

dabei war, durch ein gemeinsames Muster eine einheitliche Empfehlung für die Kommu-

nen in Nordrhein-Westfalen zur Verfügung zu stellen. Die Mustersatzung mitsamt hilfrei-

chen Hinweistexten zu Tarifkalkulationen wurde den Kommunen des Landes durch den 

VdF NRW unterbreitet. 

Unter Nutzung der zur Verfügung gestellten Mustersatzung sowie Musterkalkulation hat 

der Fachdienst Brandschutz und Rettungsdienst eine Anpassung der Satzung über die Er-

hebung von Kostenersatz und Entgelten für Einsätze und Sonderleistungen der Feuerwehr 

Beckum erarbeitet. 

2. Tarifkalkulation 

Einsätze im Rahmen der den Gemeinden und Kreisen nach BHKG obliegenden Aufgaben 

sind gemäß § 52 Absatz 1 grundsätzlich unentgeltlich, sofern Absatz 2 nicht etwas anderes 

bestimmt. Demnach können Gemeinden den Ersatz der ihnen durch bestimmte Einsätze 

entstanden Kosten von dem in Ziffer 1 bis 9 definierten Personenkreis verlangen. 

Die im Rahmen eines Kostenersatzes abrechnungsfähigen Tatbestände und die kostener-

satzpflichtigen Personen sind in § 6 sowie § 10 des als Anlage 3 zur Vorlage beigefügten 

Satzungsentwurfes aufgeführt. 
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Zudem können gemäß § 7 Entgelte für die Stellung von Brandsicherheitswachen und für 

freiwillige Hilfeleistungen der Feuerwehr erhoben werden. 

Hinsichtlich der Berechnungsgrundlage wurden folgende Reglungen des BHKG angewandt 

und teilweise in § 8 des als Anlage 3 zur Vorlage beigefügten Satzungsentwurfes über-

nommen: 

 Der Kostenersatz und die Entgelte für Personal, Fahrzeuge und Gerät werden nach 

betriebswirtschaftlichen Grundsätzen in Form von Pauschalen berechnet. 

 Zu den ansetzungsfähigen Kosten gehört auch die anteilige Verzinsung des Anlage-

kapitals und die anteiligen Abschreibungen sowie Verwaltungskosten einschließlich 

anteiliger Gemeinkosten. 

 Die Höhe des Kostenersatzes und der Entgelte bestimmt sich nach der Kalkulation, 

die Bestandteil der Satzung ist. 

 Für jede angefangene Viertelstunde wird 1/4 des kalkulierten anwendbaren Stunden-

satzes nach § 9 des Satzungsentwurfes berechnet. 

 Entstandene Sachkosten, die nicht in den Pauschalbeträgen abgebildet sind, werden 

in voller Höhe zum jeweiligen Tagespreis berechnet. 

 Für die Beauftragung Dritter wird Kostenersatz geltend gemacht. Die Höhe des gel-

tend gemachten Kostenersatzes richtet sich nach den tatsächlich angefallenen Ausla-

gen. 

 Für die Gestellung von Brandsicherheitswachen durch die Feuerwehr und für freiwilli-

ge Hilfeleistungen werden Entgelte erhoben. 

 Die durch den Einsatz von ehrenamtlichen Angehörigen der Feuerwehr entstandenen 

Kosten für Verdienstausfall und für Auslagenersatz oder Aufwandsentschädigung sind 

nicht in den Stundensätzen nach § 9 Satzungsentwurf enthalten und werden daher in 

Höhe der tatsächlichen Kosten geltend gemacht. 

 Von dem Ersatz der Kosten oder der Erhebung von Entgelten kann abgesehen wer-

den, soweit dies nach Lage des Einzelfalles eine unbillige Härte wäre oder aufgrund 

gemeindlichen Interesses gerechtfertigt ist. 

Unter Beachtung der einschlägigen Rechtsprechung wurde bei der Aufstellung der Tarif-

kalkulation der Feuerwehr außerdem berücksichtigt, dass sich die Pauschalbeträge in ihrer 

Höhe an den tatsächlichen Kosten für die ersatzpflichtigen Einsätze orientieren müssen. 

Als ersatzfähige Kosten zählen die Ausgaben in tatsächlich entstandener Höhe einschließ-

lich Zinsleistungen und Abschreibungen sowie anteilige Gemeinkosten. 

Um den Grundsatz der realen Kostenabbildung zu wahren, wurden die tatsächlichen Kos-

ten des Produktes Feuerwehr und Brandschutz aus dem Haushaltsjahr 2018 zu Grunde ge-

legt. 

Des Weiteren fand die ebenfalls seitens des VdF NRW zur Verfügung gestellte Musterkal-

kulation der Berufsfeuerwehr Köln bei der Erstellung der Tarifkalkulation Anwendung. 
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a) Ermittlung der Fahrzeugkosten pro Stunde 

Zunächst wurden Fahrzeuggruppen gebildet, die die technisch und einsatztaktisch ähnli-

chen Fahrzeugtypen zusammenfassen. Die als Anlage 1 zur Vorlage beigefügte Kalkulation 

der pauschalen Stundensätze für Fahrzeuge der Feuerwehr Beckum definiert 

6 Fahrzeuggruppen. 

Um die einsatzunabhängigen Vorhaltekosten der Fahrzeuggruppen zu ermitteln, wurden 

die ansetzungsfähigen betriebswirtschaftlichen Kosten aus dem Jahr 2018 verursachungs-

gerecht auf die jeweiligen Fahrzeuggruppen umgelegt. Dabei wurden Kostenpositionen 

wie die Abschreibungen und Zinsen für Bestandsfahrzeuge, die Jahresbeiträge zur Kraft-

fahrzeugversicherung sowie die Abschreibungen und Zinsen auf feuerwehrtechnische Ge-

räte berücksichtigt. Anschließend wurden die durch die Umlegung ermittelten Einzelsum-

men durch die jährlichen Vorhaltestunden dividiert, um die Kosten pro Vorhaltestunde für 

jede Fahrzeuggruppe zu definieren. Die jährlichen Vorhaltestunden in Höhe von 

8 760 Stunden ergeben sich durch die 24-Stunden-Vorhaltung der Feuerwehrfahrzeuge an 

365 Tagen im Jahr. 

Anschließend wurden die jährlichen einsatzbedingten Kosten auf Basis der tatsächlichen 

Kosten 2018 ermittelt. Hierfür wurden die einschlägigen Produktkonten für die Unterhal-

tung von Feuerwehrfahrzeugen, die Unterhaltung von Atemschutzgerätschaften und sons-

tiger feuerwehrtechnischer Ausrüstung sowie die Unterhaltung der Fahrzeuge durch den 

Eigenbetrieb Städtische Betriebe Beckum ausgewertet und wertmäßig ebenfalls einer 

gruppendifferenzierten Umlegung unterzogen. Die hierdurch ermittelten Einzelsummen 

pro Fahrzeuggruppe wurden den tatsächlichen Einsatzstunden 2018 aus der Einsatzstatistik 

der Feuerwehr Beckum gegenüber gestellt. Dadurch ergeben sich letztendlich die Kosten 

pro Einsatzstunde je Fahrzeuggruppe. 

Schlussendlich werden die Kosten pro Vorhaltestunde sowie die Kosten pro Einsatzstunde 

für jede Fahrzeuggruppe addiert und somit die Gesamtkosten pro Stunde je Fahrzeug-

gruppe festgelegt. Unabhängig von der Höhe der jeweiligen Cent-Beträge wird analog zu 

den Rettungsmittelgebühren im Rettungsdienst eine Abrundung auf volle Beträge vorge-

nommen. 

b) Ermittlung der Personalkosten je Einsatzkraft pro Einsatzstunde 

Bei der Ermittlung der Personalkosten pro feuerwehrtechnische Einsatzkraft wurde die Per-

sonalstruktur der Beckumer Feuerwehr aus dem Jahr 2018 beleuchtet und dabei festgehal-

ten, wie viele Kräfte im Brandschutz tätig sind und welcher Besoldungsgruppe sie angehö-

ren. 

Alle Personalkosten wurden entweder verursachungsgerecht oder anhand einer Durch-

schnittswertberechnung auf die einzelnen Besoldungsgruppen umgelegt. Die Kalkulation 

der pauschalen Stundensätze für die hauptamtlichen Einsatzkräfte der Feuerwehr kann der 

Anlage 2 zur Vorlage entnommen werden. 

Im Bericht Nr. 9/2018 – „Kosten eines Arbeitsplatzes (2018/2019)“ – der Kommunalen Ge-

meinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt®) werden die Jahrespersonalkosten 

sowie die Kosten je Arbeitsplatz für jede Besoldungsgruppe wertmäßig definiert. Diese 

Werte wurden in der Tarifkalkulation für die Beckumer Feuerwehr zu Grunde gelegt. 
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Des Weiteren wurden auf Grundlage der tatsächlichen jährlichen Kosten für die Anschaf-

fung und Unterhaltung der Dienst- und Schutzkleidung sowie für arbeitsmedizinische Un-

tersuchungen Durchschnittswerte pro Einsatzkraft errechnet und anhand der jeweils zu-

grundeliegenden Personalstärke anteilig auf die Besoldungsgruppen umverteilt. 

Die Berechnung der Amts- beziehungsweise Fachbereichs-Overhead-Kosten entspricht 

ebenfalls den Vorgaben des obengenannten KGSt®-Berichtes Nr. 9/2018. Die Vorgehens-

weise der Ermittlung deckt sich mit dem Verfahren, welches schon bei der Gebührenkalku-

lation im Rettungsdienst zur Anwendung kommt. 

Unter Berücksichtigung aller vorgenannten Positionen wurden per Addition letztlich die 

Gesamtpersonalkosten jeder Besoldungsgruppe ermittelt. Durch eine weitere Zusammen-

fassung der Werte können letztlich die Kosten benannt werden, die insgesamt für Einsatz-

kräfte des mittleren sowie gehobenen Dienstes angefallen sind. Eine einfache Folgebe-

rechnung gibt dann die Durchschnittskosten pro Mitarbeiterin beziehungsweise Mitarbei-

ter wieder (Gesamtkosten für den mittleren Dienst beziehungsweise den gehobenen Dienst 

dividiert durch die Anzahl der Beschäftigten je Laufbahn). 

Die auf diesem Wege ermittelten durchschnittlichen Personalkosten pro Einsatzkraft wur-

den im letzten Schritt durch die im KGSt®-Bericht „Normalarbeitszeit“ dargelegten Jahres-

arbeitsstunden pro Feuerwehrangehörigen geteilt. Als Ergebnis kann ein Stundensatz fest-

gestellt werden, der realitätsnah die Personalkosten einer Einsatzkraft im mittleren Dienst 

pro Stunde oder einer Einsatzkraft im gehobenen Dienst pro Stunde widerspiegelt. 

 

Anlage(n): 

1 Kalkulation der pauschalen Stundensätze für Fahrzeuge der Feuerwehr 

2 Kalkulation der pauschalen Stundensätze für die hauptamtlichen Einsatzkräfte der 

Feuerwehr 

3 Satzung der Stadt Beckum über die Erhebung von Kostenersatz und Entgelten für 

Feuerwehrleistungen 



Anlage 1 zur Vorlage 2019/0311

8.760,00

PKW, KdoW HLF, LF, TLF, SW MTF, KEF, RW, GW DLK ELW
Geländefahrzeug, 

RTB inkl. Trailer

Anzahl der Fahrzeuge 4 9 7 1 4 4

Vorhaltekosten

Abschreibungen auf Feuerwehrfahrzeuge 10.936,30 € 60.078,69 € 6.458,65 € 27.164,19 € 7.748,28 € 4.368,79 €

Zinsen auf Feuerwehrfahrzeuge 3.366,69 € 38.994,39 € 2.262,11 € 25.512,61 € 16.318,31 € 820,67 €

Versicherung für Feuerwehrfahrzeuge 898,20 € 5.071,86 € 5.384,92 € 563,54 € 1.127,08 € 598,06 €

Abrscheibung auf feuerwehrtechnische Geräte 19.069,11 € 42.905,49 € 33.370,94 € 4.767,28 € 19.069,11 € 19.069,11 €

Zinsen auf feuerwehrtechnische Geräte 2.643,54 € 5.947,96 € 4.626,19 € 660,88 € 2.643,54 € 2.643,54 €

Summe aller Vorhaltekosten 36.913,84 € 152.998,39 € 52.102,81 € 58.668,50 € 46.906,32 € 27.500,17 €

Summe aller Vorhaltekosten pro Fahrzeug 9.228,00 € 16.999,00 € 7.443,00 € 58.668,00 € 11.726,00 € 6.875,00 €

Kosten pro Vorhaltestunde 1,05 € 1,94 € 0,85 € 6,70 € 1,34 € 0,78 €

Einsatzbedingte Kosten

Unterhaltung der Feuerwehrfahrzeuge 6.944,99 € 26.488,77 € 11.048,18 € 10.859,56 € 4.220,52 € 1.342,53 €

Unterhaltung der Atemschutzgeräte 344,69 € 5.440,40 € 2.602,43 € 585,98 € 344,69 € 344,69 €

Unterhaltung der feuerwehrtechnischen Geräte 4.711,05 € 10.599,86 € 8.244,34 € 1.177,76 € 4.711,05 € 4.711,05 €

Reparaturkosten durch die Städtischen Betriebe Beckum 198,25 € 2.434,86 € 1.899,00 € 113,00 € 0,00 € 192,00 €

Gesamtsumme einsatzbedingte Kosten 12.198,99 € 44.963,89 € 23.793,95 € 12.736,30 € 9.276,27 € 6.590,28 €

Einsatzstunden und Stunden zur Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft 2018 259,00 628,00 281,00 68,00 88,00 94,00

Kosten pro Einsatz- und Bereitschaftsstunde 47,00 € 71,00 € 84,00 € 187,00 € 105,00 € 70,00 €

Kosten pro Vorhaltestunde 1,05 € 1,94 € 0,85 € 6,70 € 1,34 € 0,78 €

Kosten pro Einsatz- und Bereitschaftsstunde 47,00 € 71,00 € 84,00 € 187,00 € 105,00 € 70,00 €

Gesamtkosten pro Stunde 48,05 € 72,94 € 84,85 € 193,70 € 106,34 € 70,78 €

Stundensatz NEU 48,00 € 72,00 € 84,00 € 193,00 € 106,00 € 70,00 €

Erläuterung der feuerwehrtechnischen Abkürzungen:

PKW    = Personenkraftwagen

KdoW = Kommandowagen

HLF     = Hilfeleistungslöschfahrzeug

LF        = Löschfahrzeug

TLF      = Tanklöschfahrzeug

SW      = Schlauchwagen

MTF    = Mannschaftstransportfahrzeug

KEF     = Kleineinsatzfahrzeug

RW     = Rüstwagen

GW     = Gerätewagen

DLK    = Drehleiter mit Korb

ELW   = Einsatzleitwagen

RTB    = Rettungsboot

STADT BECKUM
DER BÜRGERMEISTER

Kalkulation der pauschalen Stundensätze für Fahrzeuge der Feuerwehr Beckum 

Fahrzeuggruppe

IST-Kosten 2018 
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Kalkulation der pauschalen Stundensätze für die hauptamtlichen Einsatzkräfte der Feuerwehr Beckum

Besoldungsgruppe

Jahres-

personal-

kosten

Sachkosten

Anzahl

der 

Einsatzkräfte

Zwischen-

summe

Dienst- und

Schutz-

kleidung

Arbeits-

medizinische

Unter-

suchungen

Gemeinkosten-

zuschlag

Gesamtkosten

je Besoldungs-

gruppe

Gesamtkosten

Durchschnitts-

kosten pro

Einsatzkraft

Stunden-

satz

Stunden-

satz

gerundet

Stunden-

satz

bisher

Differenz

a b c d e f g h i j k l m n

A 7 (mittlerer Dienst) 58.800,00 € 5.880,00 € 21 1.358.280,00 € 25.473,84 € 1.804,53 € 185.220,00 € 1.570.778,37 €

A 8 (mittlerer Diens) 71.100,00 € 7.110,00 € 8 625.680,00 € 9.704,32 € 687,44 € 85.320,00 € 721.391,76 €

A 9 (mittlerer Dienst) 76.900,00 € 7.690,00 € 1 84.590,00 € 1.213,04 € 85,93 € 11.535,00 € 97.423,97 €

A 10 (gehobener Dienst) 74.400,00 € 9.700,00 € 6 504.600,00 € 7.278,24 € 515,58 € 89.280,00 € 601.673,82 €

A 11 (gehobener Dienst) 91.000,00 € 9.700,00 € 1 100.700,00 € 1.213,04 € 85,93 € 18.200,00 € 120.198,97 €

A 13 (gehobener Dienst) 110.000,00 € 9.700,00 € 2 239.400,00 € 2.426,08 € 171,86 € 44.000,00 € 285.997,94 €

zu c: Anzahl der Feuerwehrangehörigen je Besoldungsgruppe

1.671

1.904

zu l: k auf volle Euro abgerundet (analog zu den Rettungsmittelgebühren des Rettungsdienstes)

Fußnote:

Falls keine oder keine belastbaren eigenen Daten vorlagen, wurden die KGSt-Werte angewandt.

Nicht-Büroarbeitsplatz: 48 Stunden/Woche (Std./W.) (1.666 Std. / 42 Std./W.) * 48 Std./W. = (andwendbar bei allen Kräften des mittleren Dienstes)

zu m: Stundensatz aus der letzten Satzung

zu n: Formel = l – m

zu h: Formel = d + e + f + g

zu i: Summe für die Laufbahnen "mittlerer Dienst" und "gehobener Dienst"

zu j: Formel = i / c (Durchschnittskosten für Einsatzkräfte "mittlerer Dienst" und "gehobener Dienst")

zu k: Formel = j / Jahresarbeitsstunden eines Feuerwehrangehörigen laut KGSt-Bericht 15/2015 "Normalarbeitszeit (2015)"

Büroarbeitsplatz: 41 Stunden/Woche (Std./W.) Jahresstundenansatz allg. Verwaltung = (andwendbar bei allen Kräften des gehobenen Dienstes)

zu g: Gemeinkostenzuschlag laut KGSt-Bericht 9/2018 "Kosten eines Arbeitsplatzes (Stand 2018/2019)" (Büroarbeitsplatz: 20%, Nicht-Büroarbeitsplatz: 15%)

1.007.870,73 € 111.985,64 € 67,02 67,00 44,00 23,00

zu a:  Jahrespersonalkosten laut KGSt-Bericht 9/2018 "Kosten eines Arbeitsplatzes (Stand 2018/2019)"

zu b: Sachkosten Arbeitsplatz laut KGSt-Bericht 9/2018 "Kosten eines Arbeitsplatzes (Stand 2018/2019)" (Büroarbeitsplatz: 9.700,00 Euro, Nicht-Büroarbeitsplatz: 10% der Personalkosten)

zu d: Formel = ( a + b ) * c

zu e: Durchschnittliche Kosten für Dienst- und Schutzkleidung pro Einsatzkraft pro Jahr = (47.308,57 Euro / 39 = 1.213,04 Euro) * c)

zu f: Durchschnittliche Kosten für arbeitsmedizinische Untersuchungen (G26.3) je Einsatzkraft pro Jahr = (3.351,27 Euro / 39 = 85,93 Euro) * c)

STADT BECKUM
DER BÜRGERMEISTER

2.389.594,10 € 79.653,14 € 41,83 41,00 33,00 8,00
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Präambel 

Aufgrund der §§ 7 Absatz 1 und 41 Absatz 1 Satz 2 Buchstaben f und i Gemeindeordnung 

für das Land Nordrhein-Westfalen in Verbindung mit §§ 1, 2, 4 und 6 des Kommunalabga-

bengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen und § 52 Absatz 2, 4, 5 Satz 2 und 6 des 

Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz des Landes 

Nordrhein-Westfalen (BHKG NRW) hat der Rat der Stadt Beckum am __________ folgende 

Satzung beschlossen: 

§ 1 

Grundsatz 

Die Feuerwehr Stadt Beckum ist eine öffentliche Einrichtung und setzt sich aus ehrenamtli-

chen und hauptamtlichen Kräften zusammen. 

§ 2 

Leistungen 

Die Feuerwehr erbringt folgende Leistungen: 

a) Vorbeugende und abwehrende Maßnahmen in den Bereichen Brandschutz und Hilfe-

leistung, 

b) Mitwirkung im Katastrophenschutz. 

§ 3 

Brandsicherheitswache 

Die Feuerwehr stellt bei Veranstaltungen nach Maßgabe des § 27 BHKG NRW Brandsicher-

heitswachen, soweit die Veranstalterin oder der Veranstalter dieser Verpflichtung nicht ge-

nügt oder genügen kann. 

§ 4 

Freiwillige Hilfeleistungen 

(1) Die Feuerwehr erbringt freiwillige Hilfeleistungen auf Antrag. 

(2) Ein Rechtsanspruch zur Erbringung besteht nicht. Über die Erbringung entscheidet 

die Leitung der Feuerwehr. 

(3) Anträge sollen mindestens 4 Wochen vor dem geplanten Termin schriftlich oder 

elektronisch beim Fachdienst Brandschutz und Rettungsdienst eingereicht werden. 

§ 5 

Kostenfreie Leistungen  

Leistungen nach § 2 sind unentgeltlich, solange in § 6 nicht anders bestimmt. 

§ 6 

Kostenersatz 

(1) Für folgende Leistungen wird von folgendem Personenkreis Kostenersatz erhoben: 

a) von der Verursacherin oder dem Verursacher, 

wenn sie oder er die Gefahr oder den Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig 

herbeigeführt hat, 
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b) von der Eigentümerin oder dem Eigentümer eines Industrie- oder Gewerbebe-

triebs 

für die bei einem Brand aufgewandten Sonderlösch- und Sondereinsatzmittel, 

c) von der Betreiberin oder dem Betreiber von Anlagen oder Einrichtungen 

gemäß §§ 29 Absatz 1, 30 Absatz 1 Satz 1 oder 31 BHKG NRW 

im Rahmen ihrer Gefährdungshaftung nach sonstigen Vorschriften, 

d) von der Fahrzeughalterin oder dem Fahrzeughalter, 

wenn die Gefahr oder der Schaden bei dem Betrieb von Kraft-, Schienen-, Luft- 

oder Wasserfahrzeugen oder eines Anhängers, der dazu bestimmt ist von einem 

Kraftfahrzeug mitgeführt zu werden, entstanden ist, sowie von der oder dem Er-

satzpflichtigen in sonstigen Fällen der Gefährdungshaftung, 

e) von den Transportunternehmen, der Eigentümerin oder dem Eigentümer, der 

Besitzerin oder dem Besitzer oder sonstigen Nutzungsberechtigten, 

wenn die Gefahr oder der Schaden bei der Beförderung von Gefahrstoffen oder 

anderen Stoffen und Gegenständen, von denen aufgrund ihrer Natur, ihrer Ei-

genschaften oder ihres Zustandes im Zusammenhang mit der Beförderung Ge-

fahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung, insbesondere für die Allge-

meinheit, für wichtige Gemeingüter, für Leben und Gesundheit von Menschen 

sowie Tiere und Sachen ausgehen können oder Wasser gefährdenden Stoffen 

entstanden ist,  

f) von der Eigentümerin oder dem Eigentümer, der Besitzerin oder dem Besitzer 

oder sonstigen Nutzungsberechtigten, 

wenn die Gefahr oder der Schaden beim sonstigen Umgang mit Gefahrstoffen 

oder Wasser gefährdenden Stoffen gemäß Buchstabe e entstanden ist, soweit es 

sich nicht um Brände handelt, 

g) von der Eigentümerin oder dem Eigentümer, der Besitzerin oder dem Besitzer  

oder sonstigen Nutzungsberechtigten einer Brandmeldeanlage außer in Fällen 

nach Buchstabe h, 

wenn der Einsatz Folge einer nicht bestimmungsgemäßen oder missbräuchli-

chen Auslösung ist, 

h) von einem Sicherheitsdienst, 

wenn dessen Mitarbeiterin oder Mitarbeiter eine Brandmeldung ohne eine für 

den Einsatz der Feuerwehr erforderliche Prüfung weitergeleitet hat, 

i) von Personen, 

die vorsätzlich grundlos oder in grob fahrlässiger Unkenntnis der Tatsachen die 

Feuerwehr alarmiert hat. 

(2) Kosten für die notwendige Hinzuziehung Dritter werden zusätzlich zu den Kosten 

nach Absatz 1 erhoben. Über die Hinzuziehung entscheidet die Einsatzleitung. 

(3) Sind neben der Feuerwehr andere Behörden oder Einrichtungen zur Schadensverhü-

tung und Schadensbekämpfung verpflichtet, sind die Kosten für die Leistung der 

Feuerwehr von der Rechtsträgerin oder dem Rechtsträger der anderen Behörde oder 

Einrichtung zu erstatten, sofern ein Kostenersatz nach Absatz 1 und 2 nicht möglich 

ist. 
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§ 7 

Entgelte 

Entgelte werden für Brandsicherheitswachen und für freiwillige Hilfeleistungen erhoben. 

§ 8 

Berechnungsgrundlagen 

(1) Der Kostenersatz und die Entgelte für Personal, Fahrzeuge und Gerät werden nach 

betriebswirtschaftlichen Grundsätzen als Pauschalen berechnet. 

(2) Soweit Kostenersatz und Entgelte nach Stunden abgerechnet werden, wird die Ein-

satzzeit laut Einsatzbericht der Feuerwehr (Zeitraum von der Alarmierung bis zum Ein-

satzende) zugrunde gelegt. Je angefangene Viertelstunde wird ein Viertel des betref-

fenden Stundensatzes nach § 9 berechnet. 

(3) Für Einsätze, die eine besondere Reinigung von Personal, Fahrzeugen und Gerät er-

fordern, wird die Zeit für die Reinigung der Einsatzzeit nach Absatz 2 hinzugerechnet. 

(4) Entstandene Sachkosten, die nicht gemäß Absatz 1 geltend gemacht werden, werden 

in voller Höhe zum jeweiligen Tagespreis berechnet. 

(5) Für die Hinzuziehung Dritter nach § 6 Absatz 2 wird Kostenersatz für die entstande-

nen Auslagen geltend gemacht. 

(6) Die durch den Einsatz von ehrenamtlichen Angehörigen der Feuerwehr entstandenen 

Kosten für Verdienstausfall nach § 21 BHKG NRW und für Auslagenersatz oder Auf-

wandsentschädigung nach § 22 BHKG NRW sind nicht in den Stundensätzen nach § 9 

enthalten. Diese Kosten werden in Höhe der tatsächlichen Kosten geltend gemacht. 

§ 9 

Stundensätze 

(1) Stundensätze für die Dienst- und Arbeitsleistung des Personals: 

a) mittlerer Dienst ........................................................................................................... 41,00 Euro, 

b) gehobener Dienst ...................................................................................................... 87,00 Euro. 

(2) Stundensätze pro Fahrzeug und Gerät: 

a) Personenkraftwagen, Kommandowagen .......................................................... 48,00 Euro, 

b) Löschfahrzeug .............................................................................................................. 72,00 Euro 

(Hilfeleistungs-, Tanklösch-, Löschgruppenfahrzeug, Schlauchwagen), 

c) Mannschaftstransport-, Kleineinsatzfahrzeug, Rüst-, Gerätewagen ....... 84,00 Euro, 

d) Drehleiter .................................................................................................................... 193,00 Euro, 

e) Einsatzleitwagen ...................................................................................................... 106,00 Euro, 

f) Sonderfahrzeug für Gelände, Rettungsboot inklusive Trailer ................... 70,00 Euro. 
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§ 10 

Zahlungspflicht 

(1) Zahlungspflichtig für Entgelte nach § 3 ist die Veranstalterin oder der Veranstalter,  

für Entgelte nach § 4, wer die freiwillige Hilfeleistung beantragt hat oder durch sie 

begünstigt wird. Mehrere Entgeltpflichtige haften gesamtschuldnerisch. 

(2) Zahlungspflichtig für den Kostenersatz nach § 6 sind die dort genannten Personen. 

Mehrere Kostenersatzpflichtige haften gesamtschuldnerisch. 

§ 11 

Vorausleistungen 

(1) Die Leistung nach § 4 kann von der Vorausentrichtung des Entgelts oder von der Hin-

terlegung einer angemessenen Sicherheit abhängig gemacht werden. 

(2) Über die Notwendigkeit der Vorausentrichtung des Entgelts oder der Hinterlegung 

einer angemessenen Sicherheit wird im Einzelfall entschieden. 

§ 12 

Entstehung, Fälligkeit 

Die Kostenersatzansprüche nach § 6 und der Entgeltanspruch nach § 7 entstehen nach 

Leistungserbringung. Sie werden mit Bekanntgabe des Kostenersatz- oder Entgeltbe-

scheids fällig, wenn im Bescheid nicht anders bestimmt. 

§ 13 

Erlass 

Von dem Ersatz der Kosten nach § 6 oder der Erhebung von Entgelten nach § 7 kann im 

Einzelfall abgesehen werden, wenn eine unbillige Härte oder gemeindlichen Interesses vor-

liegt. 

§ 14 

Haftung 

Die Stadt haftet bei der Erbringung von freiwilligen Hilfeleistungen gemäß § 4 nur für Vor-

satz und grobe Fahrlässigkeit. 

§ 15 

Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am 1. Januar 2020 in Kraft. 

Gleichzeitig tritt die Satzung der Stadt Beckum über die Erhebung von Kostenersatz und 

Entgelten für Einsätze und Sonderleistungen der Feuerwehr Stadt Beckum vom 

26. September 2012 außer Kraft. 



STADT BECKUM 
DER BÜRGERMEISTER 

Federführung: Fachbereich Bildung, Kultur und Freizeit 
Vorlage 
zu TOP 

Beteiligte(r): Büro des Rates und des Bürgermeisters 

Auskunft erteilt: Frau Cappenberg 2019/0314 

Telefon: 02521 29-250 öffentlich 

Festlegung der Kommunalen Klassenrichtzahl und Verteilung der Eingangsklassen auf 

die Grundschulen der Stadt Beckum für das Schuljahr 2020/2021 

Beratungsfolge: 

Schul-, Kultur- und Sportausschuss 

12.12.2019 Beratung 

Rat der Stadt Beckum 

19.12.2019 Entscheidung 

 

Beschlussvorschlag: 

ohne 

 

Begründung: 

Rechtsgrundlagen 

Gemäß § 46 Absatz 3 Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Schulgesetz NRW – 

SchulG NRW) und § 6 a der Ausführungsverordnung zu § 93 Absatz 2 SchulG NRW sind die 

Kommunen dazu verpflichtet, bis zum 15. Januar eines jeden Jahres die Kommuna-

le Klassenrichtzahl für das kommende Schuljahr zu ermitteln und die Zügigkeiten der 

Grundschulen festzulegen. 

Im Gebiet eines Schulträgers darf die Anzahl der zu bildenden Eingangsklassen die Kom-

munale Klassenrichtzahl nicht überschreiten. 

Demografischer Wandel 

Aspekte des demografischen Wandels sind bei der Festlegung der Zügigkeiten im Rahmen 

der Kommunalen Klassenrichtzahl nicht zu berücksichtigen. Die Kommunale Klassenricht-

zahl wird jährlich anhand der tatsächlichen Anmeldungen in den Grundschulen nach den 

Bestimmungen des SchulG NRW neu festgesetzt, sodass auf Änderungen der Zahl der 

schulpflichtig werdenden Kinder unmittelbar reagiert werden kann. 

Auf bereits vorhandene Jahrgangsstufen wirken sich die Festlegungen nicht aus. 

Erläuterungen 

Für das Schuljahr 2020/2021 ist bis zum 15.01.2020 die Kommunale Klassenrichtzahl (KKRZ) 

zu ermitteln und die Verteilung der Eingangsklassen auf die Grundschulen festzulegen. 

Für die Ermittlung der KKRZ wird die Anzahl der Schülerinnen und Schüler in den Ein-

gangsklassen durch den Wert 23 geteilt. Dabei gelten alle Klassen, die von neu eingeschul-

ten Kindern besucht werden, als Eingangsklassen. Im Gebiet eines Schulträgers darf die 

Anzahl der zu bildenden Eingangsklassen die KKRZ nicht überschreiten. 
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Für die Klassenbildung gelten folgende Richtwerte: 

 Bis zu 29 Schülerinnen und Schüler..................................................................................... 1 Klasse, 

 30 bis 56 Schülerinnen und Schüler ................................................................................. 2 Klassen, 

 57 bis 81 Schülerinnen und Schüler ................................................................................. 3 Klassen. 

Die Bildung mit weniger als 15 und mehr als 29 Schülerinnen und Schülern ist unzulässig. 

Das Anmeldeverfahren für die Grundschulen der Stadt Beckum fand in der Zeit vom 

28.10.2019 bis 31.10.2019 statt. Es wurden bislang insgesamt 336 Kinder angemeldet. Die 

Anmeldung von 6 Kindern – alle wohnhaft im Stadtteil Beckum – steht noch aus. 

Zu den einzuschulenden Kindern wird die Anzahl der Schülerinnen und Schüler in den 

Jahrgängen 2 bis 4 der jahrgangsübergreifenden Lerngruppen des Teilstandortes Kardi-

nal-von-Galen-Schule hinzugerechnet. 

Die für Beckum maßgebliche KKRZ errechnet sich wie folgt: 

 Einzuschulende Kinder im Schuljahr 2020/2021 .............................................. 342/23 = 14,86, 

 zuzüglich 41 Schülerinnen und Schüler Jahrgänge 2 bis 4 in Vellern ...... 383/23 = 16,65. 

Die Zahl 16,65 wird kaufmännisch auf die nächste ganze Zahl aufgerundet und ergibt 

rechnerisch die maximale KKRZ 17. Die Anzahl und Verteilung der einzurichtenden Ein-

gangsklassen ist außerdem abhängig von der tatsächlichen Anmeldesituation. 

Die Anmeldesituation in den Beckumer Grundschulen stellt sich aktuell wie folgt dar: 

Schule 

vorläufige 

Anmel-

dungen 

Anzahl der 

Eingangs-

klassen 

Klassen-

frequenz 
Bemerkungen 

Eichendorffschule 32 2 16/16  

Martinschule 94 (4)  
Schule ist 3-zügig ge-

nehmigt 

Paul-Gerhardt-Schule 54 2 27/27  

Grundschulverbund 

Sonnenschule: 
    

Standort Sonnenschule 53 2 26/27  

Standort Kardinal-von-

Galen-Schule 

21/41 3 20/21/21 41 Schülerinnen und 

Schüler der Jahrgän-

ge 2 bis 4 in den jahr-

gangsübergreifenden 

Lerngruppen 1 bis 4 

Friedrich-von-

Bodelschwingh-Schule 
57 3 19/19/19  

Roncallischule 25 1 23  

Anmeldungen gesamt 336/377 — —  

noch ausstehende 

Anmeldungen 
6 — —  

Schülerinnen und Schü-

ler in den Eingangsklas-

sen gesamt 

383 — — 

rechnerisch maximal 

17 Eingangsklassen 

nach KKRZ möglich 
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Für die Martinschule ist eine 3-Zügigkeit festgelegt. Nach den vorgegebenen Richtwerten 

für die Klassenbildung wäre bei 94 Anmeldungen die Bildung von 4 Eingangsklassen erfor-

derlich. 

Zur Verteilung der Eingangsklassen auf die Grundschulen besteht noch Klärungsbedarf. 

Hierzu finden Gespräche mit der Schulaufsicht und den Schulleitungen statt. Außerdem 

steht die Anmeldung von 6 schulpflichtig werdenden Kindern im Stadtteil Beckum noch 

aus. 

Die abschließende Anmeldesituation und ein Beschlussvorschlag über die Verteilung der 

Eingangsklassen auf die Grundschulen und die Festlegung der KKRZ werden rechtzeitig vor 

der Sitzung vorgelegt. 

 

Anlage(n): 

ohne 



STADT BECKUM 
DER BÜRGERMEISTER 

Federführung: Fachbereich Bildung, Kultur und Freizeit 
Vorlage 
zu TOP 

Beteiligte(r): Büro des Rates und des Bürgermeisters 

Fachbereich Finanzen und Beteiligungen 

Auskunft erteilt: Frau Cappenberg 2019/0314/1 

Telefon: 02521 29-250 öffentlich 

Festlegung der Kommunalen Klassenrichtzahl und Verteilung der Eingangsklassen auf 

die Grundschulen der Stadt Beckum für das Schuljahr 2020/2021 

Beratungsfolge: 

Schul-, Kultur- und Sportausschuss 

12.12.2019 Beratung 

Rat der Stadt Beckum 

19.12.2019 Entscheidung 

 

Beschlussvorschlag: 

Sachentscheidung 

Die Kommunale Klassenrichtzahl für das Schuljahr 2020/2021 wird auf 16 festgelegt. 

Im Schuljahr 2020/2021 werden im Rahmen der Kommunalen Richtzahl an den Grundschu-

len im Stadtgebiet Beckum die Eingangsklassen wie folgt eingerichtet: 

Schule 
Vorläufige 

Anmeldezahlen 

Anzahl der 

Eingangsklassen 

Eichendorffschule 33 2 

Martinschule 81 3 

Paul-Gerhardt-Schule 55 2 

Grundschulverbund Sonnenschule: 

Standort Sonnenschule 

Standort Kardinal-von-Galen-Schule  

 

53 

21/41 

 

2 

3 

Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule 57 3 

Roncallischule 25 1 

Anmeldungen gesamt 338/41 16 

Noch ausstehende Anmeldungen 4  

Grundschulen gesamt 342/41 16 

Kosten/Folgekosten 

Es entstehen Kosten für die Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung sowie Schulträ-

gerkosten im Rahmen der Schulbudgets im bisherigen Umfang. Es entstehen möglicher-

weise zusätzliche Schülerbeförderungskosten, die noch nicht beziffert werden können. 
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Finanzierung 

Sofern zusätzliche Schülerbeförderungskosten entstehen, sind diese Aufwendungen über-

planmäßig zu decken. 

 

Begründung: 

Rechtsgrundlagen 

Gemäß § 46 Absatz 3 Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Schulgesetz NRW 

– SchulG NRW) und § 6 a Ausführungsverordnung zu § 93 Absatz 2 SchulG NRW sind die 

Kommunen dazu verpflichtet, bis zum 15. Januar eines jeden Jahres die Kommuna-

le Klassenrichtzahl für das kommende Schuljahr zu ermitteln und die Zügigkeiten der 

Grundschulen festzulegen. 

Im Gebiet eines Schulträgers darf die Anzahl der zu bildenden Eingangsklassen die Kom-

munale Klassenrichtzahl nicht überschreiten. 

Demografischer Wandel 

Aspekte des demografischen Wandels sind bei der Festlegung der Zügigkeiten im Rahmen 

der Kommunalen Klassenrichtzahl nicht zu berücksichtigen. Die Kommunale Klassenricht-

zahl wird jährlich anhand der tatsächlichen Anmeldungen in den Grundschulen nach den 

Bestimmungen des SchulG NRW neu festgesetzt, sodass auf Änderungen der Zahl der 

schulpflichtig werdenden Kinder unmittelbar reagiert werden kann. 

Auf bereits vorhandene Jahrgangsstufen wirken sich die Festlegungen nicht aus. 

Erläuterungen 

Auf den Inhalt der Vorlage 2019/0314 – Festlegung der Kommunalen Klassenrichtzahl und 

die Verteilung der Eingangsklassen auf die Grundschulen der Stadt Beckum für das Schul-

jahr 2020/2021 – wird verwiesen. 

Die Anmeldesituation zum Stand 04.12.2019 sieht wie folgt aus: 

Schule 

vorläufige 

Anmel-

dungen 

Anzahl der 

Eingangs-

klassen 

Klassen-

frequenz 
Bemerkungen 

Eichendorffschule 33 2 16/17  

Martinschule 94 (4)  
Schule ist 3-zügig ge-

nehmigt 

Paul-Gerhardt-Schule 55 1 27/28  

Grundschulverbund 

Sonnenschule: 
    

Standort Sonnenschule 53 2 26/27  

Standort Kardinal-von-

Galen-Schule 

21/41 3 20/21/21 41 Schülerinnen und 

Schüler der Jahrgän-

ge 2 bis 4 in den jahr-

gangsübergreifenden 

Lerngruppen 1 bis 4 

Friedrich-von-

Bodelschwingh-Schule 
57 3 19/19/19  
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Schule 

vorläufige 

Anmel-

dungen 

Anzahl der 

Eingangs-

klassen 

Klassen-

frequenz 
Bemerkungen 

Roncallischule 25 1 25  

Anmeldungen gesamt 338/377 — —  

noch ausstehende 

Anmeldungen 
4 — —  

Schülerinnen und Schü-

ler in den Eingangsklas-

sen gesamt 

383 — — 

rechnerisch maximal 

17 Eingangsklassen 

nach KKRZ möglich 

Die Martinschule hat 94 Anmeldungen. Ab 82 angemeldeten Kindern wären 

4 Eingangsklassen einzurichten. Die Martinschule ist eine 3-zügig genehmigte Grundschu-

le. Somit besteht ein Anmeldeüberhang von 13 Kindern. 

Mit der Schulaufsicht beim Kreis Warendorf wurden die Möglichkeiten zur Einrichtung der 

Eingangsklassen an den Beckumer Grundschulen ausführlich erörtert. Nach Beratung durch 

den zuständigen Schulrat bestehen folgende Optionen: 

1. An der 3-zügigen Martinschule werden alle dort angemeldeten Kinder angenommen 

und mit Genehmigung der Bezirksregierung Münster eine Mehrklasse und damit 

4 Eingangsklassen eingerichtet. 

2. An der Martinschule bleibt es bei den genehmigten 3 Eingangsklassen. In einem Auf-

nahmeverfahren müssen 13 Kinder abgewiesen werden. 

Die Möglichkeit der Einrichtung einer 4. Eingangsklasse wurde mit der Martinschule erör-

tert. Dies ist aus räumlichen Gründen nicht möglich. Es stehen keine Raumreserven für eine 

zusätzliche Klasse zur Verfügung. Die Schulleitung hat sich daher nachvollziehbar gegen 

eine 4. Eingangsklasse entschieden. 

Damit ist die Durchführung eines Aufnahmeverfahrens an der Martinschule erforderlich. Da 

es sich bei der Martinschule um eine katholische Bekenntnisschule handelt, haben zu-

nächst alle Kinder katholischen Bekenntnisses Vorrang. Nach derzeitigem Stand sind dies 

48 Kinder. Zur Vergabe der verbleibenden 33 Plätze werden zuvor mit der Schulleitung ab-

gestimmte Kriterien festgelegt. Dies sind in der Regel zunächst Geschwisterkinder und da-

nach die Länge des Schulweges. 13 Kinder müssen nach heutigem Stand eine Ablehnung 

erhalten. 

Diese 13 Kinder sowie die derzeit noch nicht angemeldeten 4 Kinder müssen sich auf freie 

Kapazitäten an den anderen Grundschulen im Stadtgebiet verteilen. Dabei ist die aktuelle 

Anmeldesituation zugrunde zu legen. Es stehen für die Verteilung der insgesamt 17 Kinder 

1 Platz an der Paul-Gerhardt-Schule, 3 Plätze am Grundschulverbund Sonnenschule, 

Standort Sonnenschule, und 23  Plätze an der Eichendorffschule zur Verfügung. Diese ins-

gesamt 27 freien Plätze reichen aus, um alle 17 noch unterzubringenden Kinder im Stadt-

teil Beckum beschulen zu können. Weitere freie Kapazitäten stehen am Standort Kardinal-

von-Galen-Schule des Grundschulverbundes Sonnenschule und an den Grundschulen in 

Neubeckum zur Verfügung. 

Im Stadtteil Beckum werden demnach insgesamt 9 Eingangsklassen eingerichtet – weitere 

3 Eingangsklassen am Teilstandort Kardinal-von-Galen-Schule, 3 an der Friedrich-von-

Bodelschwingh-Schule und 1 an der Roncallischule. 
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Insgesamt liegt die Anzahl der Eingangsklassen im Stadtgebiet bei 16. Rechnerisch sind 

zwar maximal 17 Eingangsklassen möglich, nach Abstimmung mit der Schulaufsicht ist von 

der Stadt Beckum für das Schuljahr 2020/2021 nach der vorliegenden Anmeldesituation 

die Kommunale Klassenrichtzahl mit 16 festzulegen. Die Kommunale Klassenrichtzahl darf 

nicht überschritten werden, eine Unterschreitung ist möglich. 

Abhängig vom tatsächlichen Anmeldeverhalten nach der Umverteilung entstehen mög-

licherweise zusätzliche Kosten für die Schülerbeförderung, die zurzeit noch nicht beziffert 

werden können. 

 

Anlage(n): 

ohne 



STADT BECKUM 
DER BÜRGERMEISTER 

Federführung: Fachbereich Umwelt und Bauen 
Vorlage 
zu TOP 

Beteiligte(r): Fachbereich Finanzen und Beteiligungen 

Fachbereich Stadtentwicklung 

Auskunft erteilt: Herr Heuckmann 2019/0295 

Telefon: 02521 29-370 öffentlich 

Städtebaulicher Vertrag zur Übernahme von Planungsleistungen und -kosten zur 

Änderung der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nummer 12 Teil B "Gewerbegebiet 

Steinbrink" 

Beratungsfolge: 

Ausschuss für Stadtentwicklung und Demografie 

11.12.2019 Beratung 

Rat der Stadt Beckum 

19.12.2019 Entscheidung 

 

Beschlussvorschlag: 

Sachentscheidung 

Die Verwaltung wird beauftragt, mit der Knapheide GmbH Hydraulik-Systeme den als An-

lage zur Vorlage beigefügten städtebaulichen Vertrag zur Übernahme von Planungsleis-

tungen und -kosten abzuschließen. 

Kosten/Folgekosten 

Durch die Vorbereitung, den Abschluss und die Abwicklung des Vertrags entstehen Perso-

nal- und Sachkosten, die dem laufenden Verwaltungsbetrieb zuzuordnen sind. 

Finanzierung 

Eventuelle erstattungsfähige Sachkosten sind bei dem Produktkonto 

090101.448700/648700 – Erträge aus Kostenerstattungen/Kostenumlagen von privaten 

Unternehmen – zu vereinnahmen. 

 

Begründung: 

Rechtsgrundlagen 

Der Abschluss des städtebaulichen Vertrages beruht auf § 11 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 

und 3 Baugesetzbuch. 

Demografischer Wandel 

Aspekte des demografischen Wandels sind nicht zu berücksichtigen. 

Erläuterungen 

Die Knapheide GmbH Hydraulik-Systeme betreibt bereits langjährig am Daimlerring 1 in 

Beckum das Stammhaus der Firma als Engineering-, Vertriebs-, Verwaltungs- und Ferti-

gungszentrum. 
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Um eine weitere Optimierung und langfristige Entwicklung am Standort sicherzustellen, 

beabsichtigt die Knapheide GmbH Hydraulik-Systeme, sämtliche bauliche Anlagen in ihrem 

Bestand zu sichern und darüber hinaus die planungsrechtlichen Voraussetzungen für zu-

künftige Erweiterungen und Umstrukturierungen zu schaffen. 

Für die Realisierung des Vorhabens ist die Änderung einer Teilfläche der 1. Änderung des 

Bebauungsplanes Nummer 12 Teil B „Gewerbegebiet Steinbrink“ erforderlich. 

Mit Schreiben vom 27.02.2019 wurde im Namen der Knapheide GmbH Hydraulik-Systeme 

die Änderung des Bebauungsplanes beantragt. In der Sitzung des Ausschusses für Stadt-

entwicklung und Demografie am 03.07.2019 (siehe Vorlage 2019/0163) wurde das Vorha-

ben erstmals vorgestellt und der Änderung des Bebauungsplanes zugestimmt. Gleichzeitig 

wurde die Verwaltung beauftragt, einen entsprechenden städtebaulichen Vertrag vorzube-

reiten. 

Die Knapheide GmbH Hydraulik-Systeme hat den Regelungen des als Anlage zur Vorlage 

beigefügten Vertrages zugestimmt. Unterschriebene Exemplare des Vertrages liegen der 

Verwaltung bereits vor. 

Gegenstand des Vertrages ist die Ausarbeitung der städtebaulichen Maßnahmen durch die 

Knapheide GmbH Hydraulik-Systeme auf eigene Rechnung sowie die Übernahme von 

Sachkosten, die der Stadt im Rahmen des Aufstellungsverfahrens entstehen. 

Eventuell erforderlich werdende Gutachten oder Fachbeiträge werden ebenfalls von der 

Knapheide GmbH Hydraulik-Systeme auf eigene Rechnung in Auftrag gegeben. 

 

Anlage(n): 

Städtebaulicher Vertrag 



 

 

Städtebaulicher Vertrag 

gemäß § 11 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 und 3 Baugesetzbuch (BauGB) 

zwischen 

der Stadt Beckum 
vertreten durch den Bürgermeister, Weststraße 46, 59269 Beckum 

– im folgenden Stadt genannt – 

und 

der Firma Knapheide GmbH Hydraulik-Systeme 
vertreten durch den einzelvertretungsberechtigten Geschäftsführer 
Kai-Uwe Knapheide, Alfredstraße 99, 45131 Essen 

– im folgenden Firma Knapheide genannt – 

Präambel 

Die Firma Knapheide betreibt bereits langjährig am Daimlerring 1 in Beckum das 
Stammhaus der Firma als Engineering-, Vertriebs-, Verwaltungs- und Fertigungszent-
rum. Das circa 2,1 Hektar große Grundstück der Firma Knapheide (Gemarkung Beck-
um Flur 13 Flurstücke 305, 307, 324, 325, 326, 402, 403) liegt in dem Bebauungsplan 
Nummer 12 „Gewerbegebiet Steinbrink", 1. Änderung, Teil B. Umbau- und Erweite-
rungsmaßnahmen sind nach den aktuellen Festsetzungen des Bebauungsplanes nicht 
mehr möglich. Um eine weitere Optimierung und langfristige Entwicklung am Stand-
ort sicherzustellen, beabsichtigt die Firma Knapheide sämtliche bauliche Anlagen in 
ihrem Bestand zu sichern und darüber hinaus die planungsrechtlichen Voraussetzun-
gen für zukünftige Erweiterungen und Umstrukturierungen zu schaffen. 

Für die Realisierung des Vorhabens ist die Änderung einer Teilfläche des Bebauungs-
planes erforderlich. 

Mit Schreiben vom 27. Februar 2019 (siehe Anlage) hat die Firma Knapheide die Än-
derung des Bebauungsplanes beantragt.  

In der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Demografie am 3. Juli 2019 
wurde das Vorhaben erstmals vorgestellt und der Änderung des Bebauungsplanes 
grundsätzlich zugestimmt. 

  

Anlage zur Vorlage 2019/0295
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§ 1 

Gegenstand des Vertrages 

1. Gegenstand des Vertrages ist die Ausarbeitung städtebaulicher Maßnahmen im 
Sinne von § 11 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 BauGB sowie die Übernahme von 
Kosten und sonstigen Aufwendungen im Sinne von § 11 Absatz 1 Satz 2 Num-
mer 3 BauGB. 

Die Firma Knapheide verpflichtet sich hiermit, diese Maßnahmen und Kosten mit 
folgenden Maßgaben zu übernehmen: 

a) Für das Verfahren zur Aufstellung der 1. Änderung des Bebauungsplanes 
Nummer 12 „Gewerbegebiet Steinbrink“ Teil E beauftragt die Firma Knap-
heide auf eigene Kosten und Rechnung ein leistungsfähiges Planungsbüro. 

Das Planungsbüro erarbeitet in enger Abstimmung mit der Stadt den Ent-
wurf der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nummer 12 „Gewerbegebiet 
Steinbrink“ Teil E, entsprechend dem Leistungsbild und den Leistungspha-
sen des § 19 Honorarordnung für Architekten und Ingenieure. Die für die 
Beteiligungsschritte erforderlichen Planungsunterlagen werden in Abstim-
mung mit der Stadt in entsprechender Stückzahl kostenfrei zur Verfügung 
gestellt. Der Bebauungsplan ist in geeigneter, anwendungsfähiger digitaler 
Form (dwg-Format) zu erstellen und der Stadt zu übergeben. Die übergebe-
nen Unterlagen, Pläne und Dateien werden Eigentum der Stadt. 

b) Die für das Verfahren zur Aufstellung der 1. Änderung des Bebauungsplanes 
Nummer 12 „Gewerbegebiet Steinbrink“ Teil E erforderlichen Gutachten und 
Fachbeiträge, wird die Firma Knapheide auf eigene Kosten in Auftrag geben. 
Sollten im laufenden Verfahren noch Gutachten oder Fachbeiträge erforder-
lich werden, die zurzeit noch nicht absehbar sind, wird die Firma Knapheide 
die entsprechenden Gutachter beauftragen und die hierfür anfallenden Kos-
ten übernehmen. Die Gutachten und Fachbeiträge sind in enger Abstim-
mung mit der Stadt zu erarbeiten und dieser nach deren Fertigstellung un-
eingeschränkt und kostenfrei zur Verfügung zu stellen. Sie sind so aufzube-
reiten, dass diese für das Bebauungsplanverfahren verwendet werden kön-
nen. 

c) Die bei der Stadt für die Änderung des Bebauungsplanes entstehenden 
Sachkosten werden ihr durch die Firma Knapheide erstattet. 

2. Die Parteien sind sich darüber einig, dass die Stadt aufgrund der im Baugesetz-
buch verankerten Planungshoheit der Kommune weder Planungsinhalte noch 
einen Satzungsbeschluss für einen Bebauungsplan verbindlich zusagen oder ver-
traglich vereinbaren kann. Dementsprechend besteht kein Anspruch der Firma 
Knapheide auf Aufstellung der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nummer 12 
„Gewerbegebiet Steinbrink“ Teil E, auch nicht mit einem bestimmten Inhalt. Ein 
solcher Anspruch wird auch nicht durch diesen Vertrag begründet. Dementspre-
chend werden auch keine Schadensersatzansprüche bei Abbruch des Planver-
fahrens oder bei einem anderen Inhalt des Bebauungsplanes als dem von der 
Firma Knapheide erwarteten begründet. 
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§ 2 

Leistung der Firma Knapheide 

1. Die Firma Knapheide verpflichtet sich, die nach § 1 Nummer 1 Buchstabe c die-
ses Vertrages angefallenen und künftig noch anfallenden Sachkosten nach 
schriftlicher Anforderung der Stadt binnen 2 Wochen auf eines der städtischen 
Konten unter Angabe des Produktkontos „090101.448700“ und der Personen-

kontennummer „40042364“ zu überweisen. Fremdleistungen werden direkt 
durch die Firma Knapheide beglichen. 

2. Die Kosten sind von der Firma Knapheide auch dann zu erstatten, wenn sich 
nach Leistungserbringung herausstellt, dass das Bebauungsplanverfahren nicht 
fortgeführt wird. 

§ 3 

Schlussbestimmungen 

1. Vertragsänderungen und -ergänzungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der 
Schriftform. Nebenabreden bestehen nicht. Der Vertrag ist zweifach ausgefertigt. 
Die Stadt und die Firma Knapheide erhalten je eine Ausfertigung. 

2. Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen berührt die Wirksamkeit der übri-
gen Regelungen nicht. Die Vertragsparteien verpflichten sich, unwirksame Best-
immungen durch solche zu ersetzen, die dem Sinn und Zweck des Vertrages 
rechtlich und wirtschaftlich entsprechen. 

3. Die Anlage „Antrag der Firma Knapheide vom 27. Februar 2019“ ist Bestandteil 
des Vertrages. 

Stadt Beckum 

Beckum, ____________ 
 Im Auftrag 

______________________ ______________________ 
Dr. Karl-Uwe Strothmann Heuckmann 
Bürgermeister  

Knapheide GmbH Hydraulik-Systeme 

Beckum, ____________ 

______________________ 
Kai-Uwe Knapheide 
Geschäftsführer 



Anlage



STADT BECKUM 
DER BÜRGERMEISTER 

Federführung: Fachbereich Umwelt und Bauen 
Vorlage 
zu TOP 

Beteiligte(r): Fachbereich Finanzen und Beteiligungen 

Fachbereich Stadtentwicklung 

Auskunft erteilt: Herr Heuckmann 2019/0300 

Telefon: 02521 29-370 öffentlich 

Abschluss eines städtebaulichen Vertrages nach § 11 Absatz 2 Satz 2 Nummern 1 und 3 

Baugesetzbuch zur Entwicklung von Wohnbebauung im Bebauungsplan 

Nummer N 67 A 

Beratungsfolge: 

Betriebsausschuss 

27.11.2019 Beratung 

Ausschuss für Bauen, Umwelt, Energie und Vergaben 

04.12.2019 Beratung 

Rat der Stadt Beckum 

19.12.2019 Entscheidung 

 

Beschlussvorschlag: 

Sachentscheidung 

Die Verwaltung wird beauftragt, auf der Grundlage des als Anlage zur Vorlage beigefügten 

Vertragsentwurfes den städtebaulichen Vertrag abzuschließen. 

Kosten/Folgekosten 

Durch die Vorbereitung, den Abschluss und die Abwicklung des Vertrags entstehen Perso-

nal- und Sachkosten, die dem laufenden Verwaltungsbetrieb zuzuordnen sind. 

Dem Städtischen Abwasserbetrieb Beckum entstehen anteilig für die städtischen Grund-

stücke Auszahlungen für die öffentlichen Abwasseranlagen in Höhe von circa 90.000 Euro. 

Denen stehen Einzahlungen aus der Erstattung von Planungskosten und Einzahlungen aus 

Kanalanschlussbeiträgen in Höhe von circa 83.000 Euro gegenüber. In den Folgejahren 

werden darüber hinaus weitere Kanalanschlussbeiträge in Höhe von 28.000 Euro fällig. 

Da durch die von der Erschließungsträgerin herzustellenden Anlagen auch städtische 

Grundstücke erschlossen werden, beteiligt sich die Stadt an den Straßenbaukosten anteilig 

mit circa 175.000 Euro. Dem stehen Einzahlungen aus Erstattungen und Kostenerstat-

tungsbeträgen in Höhe von circa 271.000 Euro gegenüber. In den Folgejahren werden dar-

über hinaus weitere Kostenerstattungen in Höhe von circa 271.900 Euro fällig. 

Finanzierung 

Aus dem Abschluss des Vertrages entstehen folgende finanzielle Auswirkungen auf den 

städtischen Haushalt und auf den Wirtschaftsplan des Städtischen Abwasserbetriebes 

Beckum für die Jahre 2020 und Folgejahre (gerundete Beträge): 
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Städtischer Haushalt 

 2020 Folgejahre 

Einzahlungen 271.000 Euro 271.900 Euro 

davon: 

Erstattung für den Flächenerwerb Erschließungsanlagen 

Investitionsmaßnahme 1001 – Grunderwerb Straßen- 

und Gehwegflächen 

Produktkonto 011301.681700 – Investitionszuwendun-

gen von privaten Unternehmen 

61.600 Euro 22.000 Euro 

Kostenerstattungsbeträge gemäß §§ 135 a – 135 c BauGB 

Investitionsmaßnahme 20130004 – Beträge nach 

§§ 135 a bis c BauGB N 67 Fläche A 

Produktkonto 130101.688102 – Beträge nach 

§§ 135 a bis c BauGB – Ausgleichsmaßnahmen 

209.400 Euro 74.900 Euro 

Erstattung anteiliger Erschließungskosten  175.000 Euro 

Auszahlungen 175.000 Euro 0 Euro 

Auszahlungen für den städtischen Anteil an der Freile-

gung der öffentlichen Erschließungsflächen und für die 

erstmalige Herstellung der öffentlichen Straßen 

Investitionsmaßnahme 20130012 – Erschließung 

BG N 67 Fläche A  

Produktkonto 120101.785200 – Auszahlungen für Tief-

baumaßnahmen 

175.000 Euro  

Gesamt 96.000 Euro 271.900 Euro 

Überschuss aus Erschließungsvertrag 2020: 96.000 Euro 

Überschuss Vermarktung Folgejahre: 271.900 Euro 

Überschuss insgesamt: 367.900 Euro. 

Die Beteiligung an den Straßenbaukosten soll im Falle einer Veräußerung der städtischen 

Grundstücke an potentielle Käuferinnen und Käufer weitergegeben und somit refinanziert 

werden.  

Zusätzlich sind in den Folgejahren Mittel für die abschließende Herstellung der öffentlichen 

Grünflächen im Rahmen des naturschutzrechtlichen Ausgleichs in den Haushalt der Stadt 

Beckum einzustellen. 

Die erforderlichen Ansätze für das Jahr 2020 sind über die Änderungsliste für den Haus-

halt 2020 zu berücksichtigen. Die Ansätze für die Folgejahre sind in den jeweiligen Haus-

haltsplanentwürfen zu berücksichtigen. 
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Städtischer Abwasserbetrieb Beckum 

 2020 Folgejahre 

Einzahlungen 83.000 Euro 28.000 Euro 

davon: 

Investitionsmaßnahme 25040004 – Kanalisation BG N 67 

Fläche A  

Produktkonto 110301.688104 – Kanalanschlussbeiträge 

n. KAG 

78.300 Euro 28.000 Euro 

Investitionsmaßnahme 25040004 – Kanalisation BG N 67 

Fläche A 

Erstattung Planungskosten Kanalisation 

Produktkonto  

4.700 Euro  

Auszahlungen 90.000 Euro 0 Euro 

Investitionsmaßnahme 25040004 – Kanalisation BG N 67 

Fläche A  

Produktkonto 110301.785206 – Auszahlungen für Ab-

wasserbeseitigungsmaßnahmen  

90.000 Euro  

Gesamt -7.000 Euro 28.000 Euro  

Defizit aus Erschließungsvertrag 2020: –7.000 Euro 

Überschuss Vermarktung Folgejahre: 28.000 Euro 

Überschuss gesamt: 21.000 Euro 

Die Beteiligung an den Kanalbaukosten soll im Fall der Veräußerung der städtischen 

Grundstücke über Kanalanschlussbeiträge an potentielle Käuferinnen und Käufer weiterge-

geben und somit anteilig refinanziert werden. 

Bei der Investitionsmaßnahme 25040004 – Kanalisation BG N 67, Fläche A 3. BA – unter 

den Produktkonten 110301.685100 – Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnah-

men, 110301.688104 – Kanalanschlussbeiträge nach KAG – und 110301.785206 – Auszah-

lungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen – sind im Wirtschaftsplan 2020 des Städti-

schen Abwasserbetriebes – vorbehaltlich der Zustimmung zum Wirtschaftsplan – entspre-

chende Ansätze gebildet. Die Ansätze für die Folgejahre sind in den jeweiligen Wirtschafts-

plänen zu berücksichtigen. 

 

Begründung: 

Rechtsgrundlagen 

Der Abschluss des städtebaulichen Vertrages erfolgt auf Grundlage von § 11 Absatz 1 

Satz 2 Nummern 1 und 3 Baugesetzbuch (BauGB). 

Demografischer Wandel 

Vor dem Hintergrund der Bevölkerungsentwicklung ist unter anderem die Entwicklung von 

Wohnbauflächen erforderlich, um die Wohnraumbedarfe abdecken zu können. In diesem 

Zusammenhang wird auf die Wohnbedarfsanalyse der Stadt Beckum hingewiesen. 

Mit dem Bebauungsplan Nummer N 67 A wurden bereits Wohnbauflächen ausgewiesen. 

Eine Bebauung ist dort bislang nur in den Bauabschnitten 1 (in Umsetzung) und 2 (startet 

zeitnah) möglich. Eine Bebauung auf den weiteren Flächen des letzten und 
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3. Bauabschnitts ist nicht möglich, da die Erschließung nicht gesichert ist. Durch den Ab-

schluss des städtebaulichen Vertrages kann eine Bebauung auch dieses Abschnitts kurzfris-

tig ermöglicht werden. 

Erläuterungen 

Der Bebauungsplan Nummer N 67 „Vellerner Straße“ ist am 30.09.2000 in Kraft getreten. 

Ziel und Zweck dieser Planung laut Begründung zum Bebauungsplan ist es, im Stadtteil 

Neubeckum ein Wohngebiet zu entwickeln, welches die Nachfrage nach Wohnraum auf 

verschiedene Weise zufriedenstellt. Die Teilfläche B des Bebauungsplanes ist nahezu voll-

ständig bebaut.  

Die im Privateigentum der Teilfläche A stehenden Wohnbauflächen wurden seit dem 

Jahr 2017 bereits zum Großteil bebaut. Zur Erschließung dieser Flächen hatte seinerzeit die 

Stadt mit der Eigentümerin beta Baulandentwicklungsgesellschaft mbH einen städtebauli-

chen Vertrag geschlossen (siehe Vorlage 2017/0117 – Abschluss eines städtebaulichen Ver-

trages gemäß § 11 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 und 3 Baugesetzbuch zur Entwicklung von 

Wohnbebauung im Bebauungsplan Nummer N 67 „Vellerner Straße“). Seit Abschluss der 

Erschießung im Frühjahr 2018 wurde dieses Teilgebiet (1. Bauabschnitt) bis heute bereits 

weitgehend bebaut. 

Die beta Baulandentwicklungsgesellschaft mbH hat darüber hinaus im Frühjahr 2019 wei-

tere Teile der südlich gelegenen städtischen Flächen (2. Bauabschnitt) erworben. Zur Er-

schließung dieser Flächen hat die Stadt mit der beta Baulandentwicklungsgesellschaft mbH 

einen städtebaulichen Vertrag geschlossen (siehe Vorlage 2019/0040 – Abschluss eines 

städtebaulichen Vertrages gemäß § 11 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 und 3 Baugesetzbuch 

zur Entwicklung von Wohnbebauung im Bebauungsplan Nummer N 67 A). Die Erschlie-

ßung dieses 2. Bauabschnitts ist weitgehend abgeschlossen, mit der Bebauung dort wird 

zeitnah begonnen. 

Eine weitere Bebauung der südlich gelegenen Flächen (3. und letzter Bauabschnitt) ist der-

zeit nicht möglich, da die Erschließung nicht gesichert ist. Die beta Baulandentwicklungs-

gesellschaft mbH hat angeboten, die Herstellung der Erschließungsanlagen und Entwässe-

rungseinrichtungen bei anteiliger Kostentragung zu übernehmen. Um auch dort eine kurz-

fristige Bebauung zu ermöglichen, soll nunmehr der als Anlage zur Vorlage beigefügte 

Vertrag geschlossen werden. 

Gegenstand des Vertrages ist im Wesentlichen die Herstellung der im Bebauungsplan fest-

gesetzten öffentlichen Straßenverkehrsfläche einschließlich Straßenbegleitgrün und der 

Entwässerungseinrichtungen. Die teilweise noch nicht realisierten öffentlichen Grünflächen 

sind nicht Gegenstand des Vertrages. Diese wurden bereits zu einem Großteil für das ge-

samte Bebauungsplangebiet von der Stadt hergestellt. Die noch nicht realisierten Grünflä-

chen werden künftig ebenfalls von der Stadt hergestellt. 

Die Herstellung der Erschließungsstraßen sowie der Entwässerungseinrichtungen soll durch 

die beta Baulandentwicklungsgesellschaft mbH als Erschließungsträgerin erfolgen. Die ge-

naue Lage des Vertragsgebietes ist aus der Anlage 1 zum städtebaulichen Vertrag ersicht-

lich. 
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Der Vertrag ist mit der Erschließungsträgerin bereits ausgehandelt. Hiermit verpflichtet sich 

die Erschließungsträgerin 

 zur Freilegung der öffentlichen Erschließungsflächen, 

 zur Planung und Herstellung der öffentlichen Straßen und 

 zur Herstellung der öffentlichen Abwasseranlagen. 

Durch die von der Erschließungsträgerin durchzuführenden Maßnahmen werden auch 

städtische Grundstücke (sogenannte Fremdanlieger) erschlossen. Die Stadt beteiligt sich 

daher mit rund 26,35 Prozent an den Erschließungskosten für den Straßenbau, der Städti-

sche Abwasserbetrieb Beckum mit diesem Anteil an den Kanalbaukosten. Dieser Kosten-

schlüssel wurde entsprechend der anteiligen Grundstücksfläche ermittelt (§ 12 Nummer 1 a 

des Vertrages). 

Sämtliche Maßnahmen erfolgen auf Rechnung der Erschließungsträgerin. Die Kosten zur 

Herstellung der öffentlichen Abwasseranlagen für die bei der Stadt verbleibenden Grund-

stücke werden ihr von dem Städtischen Abwasserbetrieb Beckum erstattet. Dieses betrifft 

nicht die Hausanschlüsse; diese werden von der Stadt für die städtischen Grundstücke di-

rekt mit dem Auftragnehmer beauftragt und abgerechnet. Die Kosten zur Herstellung der 

öffentlichen Straßenverkehrsflächen für die bei der Stadt verbleibenden Grundstücke wer-

den der Erschließungsträgerin von der Stadt erstattet. 

Das für die Erschließung zu tätigende Investitionsvolumen wird voraussichtlich rund 

890.000 Euro betragen. Die Prüfungen hierüber laufen noch. Sobald diese abgeschlossen 

sind, wird die Bürgschaftshöhe entsprechend festgeschrieben. 

Die für die Herstellung der öffentlichen Grünflächen durch die Stadt kalkulierten Kosten 

werden von der Erschließungsträgerin mit dem städtebaulichen Vertrag abgelöst. 

Weiterhin erstattet die Erschließungsträgerin anteilig die Kosten für den Grunderwerb für 

die Erschließungsflächen. 

Hinsichtlich der vertraglichen Regelungen zur entwässerungstechnischen Erschließung 

ergibt sich die Beratungszuständigkeit des Betriebsausschusses, im Übrigen die des Aus-

schusses für Bauen, Umwelt, Energie und Vergaben. Für die abschließende Entscheidung 

über den städtebaulichen Vertrag insgesamt ist der Rat zuständig. 

 

Anlage(n): 

Städtebaulicher Vertrag mit Anlagen 
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Städtebaulicher Vertrag 
gemäß § 11 Absatz 1 Satz 2 Nr. 1 und Nr. 3 Baugesetzbuch (BauGB) 

Die Stadt Beckum  
vertreten durch den Bürgermeister, Weststraße 46, 59269 Beckum, 

– nachfolgend „Stadt“ genannt – 

und 

die Firma beta Baulandentwicklungsgesellschaft mbH,  
vertreten durch den einzelvertretungsberechtigten Geschäftsführer Uwe Wienke, 
Hafenweg 4, 59192 Bergkamen 

– nachfolgend „Erschließungsträgerin“ genannt – 

schließen folgenden Vertrag: 

§ 1 
Gegenstand des Vertrages 

1. Die Erschließungsträgerin wird Eigentümerin der im anliegenden Lageplan (Anlage 1) 
rot umrandeten und entsprechend dem Bebauungsplan Nummer N 67 „Vellerner 
Straße“ noch zu vermessenden Wohnbauflächen des Grundstücks Gemarkung 
Beckum, Flur 311, Flurstück 412. Die Bebauung der Grundstücke ist derzeit 
ausgeschlossen, weil die Erschließung nicht gesichert ist. Die Erschließung und 
teilweise Kostentragung der erforderlichen Erschließungsmaßnahmen ist Gegenstand 
dieses Vertrages. 

2. Da die Stadt die Erschließung nach den zeitlichen Vorstellungen der 
Erschließungsträgerin nicht selbst durchführen und die Kosten tragen kann, 
verpflichtet diese sich zur Planung, Herstellung und teilweisen Kostentragung der 
erforderlichen Erschließungsanlagen nach § 2-5 dieses Vertrages. Die Stadt überträgt 
gemäß § 11 Absatz 1 Satz 2 Nr. 1 Baugesetzbuch die Erschließung auf die 
Erschließungsträgerin. Die Umgrenzung des Erschließungsgebietes sowie die 
voraussichtliche Lage der Erschließungsanlagen ergeben sich ebenfalls aus dem als 
Anlage 1 beigefügten Plan. Die Erschließungsträgerin ist berechtigt, alle für die 
Erschließung erforderlichen Maßnahmen auf den städtischen Grundstücken im 
Erschließungsgebiet durchzuführen. 

3. Für die Art, den Umfang und die Ausführung der Erschließung sind dieser Vertrag 
sowie der seit dem 30.09.2000 in Kraft getretene Bebauungsplan Nummer N 67 
„Vellerner Straße“ maßgebend. Die von der Stadt erarbeitete und den zuständigen 
politischen Gremien bereits vorgelegte Straßen- sowie Entwässerungsplanung 
(Anlage 2 und 3) sind Bestandteile dieses Vertrages und Grundlage für den Ausbau. 

Anlage zur Vorlage 2019/0300 

TOP Ö  19TOP Ö  19
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4. Die Stadt verpflichtet sich, die Erschließungsanlagen bei Vorliegen der in § 8 dieses 
Vertrages genannten Voraussetzungen in ihre Unterhaltung und 
Verkehrssicherungspflicht zu übernehmen. 

§ 2 
Art und Umfang der Erschließungsanlagen 

Die Erschließung nach diesem Vertrag umfasst 

 a) die Freilegung der öffentlichen Erschließungsflächen, 

 b) die erstmalige Herstellung der öffentlichen Straßen einschließlich 

  - Fahrbahnen, 
  - Stellplätze, 
  - Gehweg, 
  - Straßenentwässerung, 
  - Straßenbeleuchtung, 
  - Straßenbegleitgrün 

 c) die Herstellung der öffentlichen Abwasseranlagen einschließlich der 
Grundstücksanschlussleitungen 

 

nach Maßgabe der von der Stadt genehmigten Ausbauplanung. 

§ 3 
Planung und Bau der Erschließungsanlagen 

1. Mit der erforderlichen Planung (einschließlich Ausführungsplanung zum Endausbau), 
Ausschreibung, Bauleitung und Abrechnung der Erschließungsanlagen im Sinne von 
§ 2 beauftragt die Erschließungsträgerin ein leistungsfähiges Ingenieurbüro. 
Grundlage für die weitere erforderliche Planung und den Bau der 
Erschließungsanlagen sind die Planunterlagen nach § 1 Nr. 3 Satz 2. 

2. Die Entwässerungsanlagen sind in Ausstattung und Qualität so auszuführen, wie dies 
den anerkannten Regeln der Technik und der werkgerechten Ausführung entspricht. 
Die Ausführungspläne bedürfen der vorherigen Zustimmung der Stadt. Die hierfür 
erforderliche Prüfung erfolgt durch die Stadt ohne schuldhaftes Zögern nach 
Einreichung der vollständigen Unterlagen seitens der Erschließungsträgerin. 

3. Die Planung und der Ausbau der Straßen und des Verbindungsweges haben auf der 
Grundlage der „Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen (RASt)“, Ausgabe 2006 in 
der jeweils aktuellen Fassung, zu erfolgen. Der Ausführungsplan bedarf der 
vorherigen Zustimmung der Stadt. Insoweit gilt § 3 Nr. 2 Satz 3 entsprechend. Vor der 
endgültigen Herstellung der Erschließungsanlagen im Sinne von § 5 Nr. 2 c) und d), 
ist durch die Erschließungsträgerin eine Anwohnerversammlung einzuberufen und 
durchzuführen. 

4. Die Erschließungsträgerin verpflichtet sich, Bauleistungen nur nach Ausschreibung auf 
der Grundlage der in § 3 Nr. 2 und 3 genannten technischen Erfordernisse ausführen 
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zu lassen. Die Vergabe kann öffentlich oder an einen beschränkten Bieterkreis 
erfolgen.  

Die Ausschreibungsunterlagen sind der Stadt rechtzeitig vor dem Versand an den 
Bieterkreis zur Verfügung zu stellen. Der Zustimmung der Stadt bedürfen die 
Leistungsverzeichnisse – vor deren Ausgabe – und die Festlegung des 
wirtschaftlichsten Angebotes für den Bau der öffentlichen Erschließungsanlagen. Die 
Zustimmung zum Leistungsverzeichnis und zur Feststellung des wirtschaftlichsten 
Angebotes ist ohne schuldhaftes Zögern zu erteilen und darf nur verweigert werden, 
wenn Anhaltspunkte für Unzuverlässigkeit oder mangelnde technische 
Leistungsfähigkeit vorliegen. Die Erschließungsträgerin hat der Stadt die für die 
Prüfung erforderlichen Unterlagen nach Abschluss der Bauarbeiten zur Verfügung zu 
stellen.  

5. Erfüllt die Erschließungsträgerin diese Pflichten nicht, so ist die Stadt berechtigt, 
hinsichtlich der Regelungen des § 12 Nr. 1 a) dieses Vertrages die Erstattung von 
Leistungen ganz oder teilweise zu verweigern, insbesondere, wenn und soweit durch 
das nicht vertragsgemäße Vergabeverfahren vermeidbare unwirtschaftliche 
Aufwendungen entstehen. Die Stadt wird nach bekannt werden einer 
Pflichtverletzung der Erschließungsträgerin unverzüglich erklären, in welchem Umfang 
sie die Erstattung von Leistungen verweigert. 

6. Die erforderlichen Katastervermessungsarbeiten samt Grenzanzeige für die 
öffentlichen Erschließungsanlagen werden auf Kosten der Erschließungsträgerin bei 
einem öffentlich bestellten Vermessungsingenieur in Auftrag gegeben. 

7. Im Rahmen der Digitalisierung des Kanalnetzes sind die Daten in einer von der Stadt 
vorzugebenden Form zu liefern. 

§ 4 
Baudurchführung 

1. Die Erschließungsträgerin  übernimmt die Abstimmung und Koordination mit 
Versorgungsträgern und sonstigen Leistungsträgern. Sie wird alle notwendigen 
Vorkehrungen treffen, damit die Versorgungseinrichtungen für das 
Erschließungsgebiet (z. B. Kabel für Telekommunikationseinrichtungen, Strom-, Gas-, 
Wasserleitung) so rechtzeitig in die Verkehrsflächen verlegt werden können, dass die 
zügige Fertigstellung der Erschließungsanlagen nicht behindert wird. Die Stadt wird 
die Erschließungsträgerin hierbei im Rahmen ihrer Möglichkeiten unterstützen.  Die 
Erschließungsträgerin stellt die Grundstücksanschlussleitungen als Teil der 
öffentlichen Abwasseranlage her. Die Verlegung der Kabel muss unterirdisch 
erfolgen. 

2. Die Herstellung der Straßenbeleuchtung erfolgt durch den zuständigen 
Versorgungsträger auf Grundlage des Straßenbeleuchtungsvertrages zwischen der 
Stadt Beckum und der Energieversorgung Beckum GmbH & Co. KG auf Kosten der 
Erschließungsträgerin. Die Stadt wird dafür ein Angebot der EVB einholen und 
abrechnen. Die hierfür bei der Stadt anfallenden Kosten trägt die 
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Erschließungsträgerin. Die Erschließungsträgerin erstattet die Kosten innerhalb eines 
Monats nach Vorlage der Schlussrechnung. 

3. Der Baubeginn ist der Stadt mindestens 14 Tage vorher schriftlich anzuzeigen. Die 
Stadt oder ein von ihr beauftragter Dritter ist berechtigt, die ordnungsgemäße 
Ausführung der Arbeiten zu überwachen und die unverzügliche Beseitigung 
festgestellter Mängel zu verlangen. 

4. Die Pflanzung von Bäumen im Straßenraum ist im Bereich von Leitungstrassen zu 
vermeiden; ggf. sind die Anordnungen der Stadt bzw. des Leitungsträgers zu 
beachten und die notwendigen Schutzvorkehrungen zu treffen. 

5. Die Erschließungsträgerin hat im Einzelfall auf Verlangen der Stadt von den für den 
Bau der Anlage verwendeten Materialien nach den hierfür geltenden technischen 
Richtlinien Proben zu entnehmen und diese in einem von beiden Vertragsparteien 
anerkannten Baustofflaboratorium untersuchen zu lassen sowie die 
Untersuchungsbefunde der Stadt vorzulegen. Die Erschließungsträgerin verpflichtet 
sich weiter, Stoffe oder Bauteile, die diesem Vertrag nicht entsprechen, innerhalb 
einer von der Stadt zu bestimmenden Frist zu entfernen. 

6. Die von der Erschließungsträgerin im Rahmen der Bauarbeiten verursachten Schäden, 
einschließlich der Straßenaufbrüche an den Baustraßen, sofern diese ebenfalls von ihr 
verursacht wurden, sind vor Fertigstellung der Straßen fachgerecht durch diese 
beseitigen zu lassen. 

7. Die Erschließungsträgerin hat notwendige bau-, wasserrechtliche sowie sonstige 
Genehmigungen bzw. Zustimmungen vor Baubeginn einzuholen und der Stadt 
vorzulegen. 

8. Vor Beginn der Hochbaumaßnahmen sind die Entwässerungsanlagen und die 
vorgesehene Straße als Baustraße herzustellen. 

9. Oberboden, der bei der Errichtung und Änderung baulicher Anlagen und 
Erschließungsanlagen im Erschließungsgebiet ausgehoben wird, ist in nutzbarem 
Zustand zu erhalten und vor Vernichtung oder Vergeudung zu schützen. Seine 
Verbringung und Verwertung außerhalb des Erschließungsgebietes bedarf der 
vorherigen Zustimmung der Stadt. 

§ 5 
Fertigstellung der Anlagen 

1. Die Erschließungsanlagen müssen zeitlich entsprechend den Erfordernissen der 
Bebauung hergestellt, spätestens bis zur Fertigstellung der anzuschließenden Bauten 
benutzbar sein. Die nachfolgend geregelten Fristen bleiben hiervon unberührt. 

2. Die Erschließungsträgerin verpflichtet sich folgende Fristen einzuhalten: 

a) Die Entwässerung ist in Abstimmung mit den Versorgungsträgern innerhalb 
einer Frist von 10 Monaten nach Abschluss dieses Vertrages fertig zu stellen. 

b) Die Straßen und Wege sind innerhalb einer Frist von 3 Monaten nach 
Fertigstellung der Entwässerungsanlagen als Baustraßen herzustellen. 
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c) Mit der abschließenden Herstellung des Ligusterweges und Weißdornweges 
darf erst begonnen werden, wenn 80 % der jeweils durch die Straßen 
erschlossenen Hochbaumaßnahmen fertig gestellt sind. Mit der abschließenden 
Herstellung ist zu beginnen, wenn 100 % der jeweils durch die Straßen 
erschlossenen Hochbaumaßnahmen fertig gestellt sind, spätestens aber nach 
5 Jahren nach Vertragsschluss. Die Frist kann im gegenseitigen Einvernehmen 
verlängert werden. Die Straßen sind nach Baubeginn innerhalb von 6 Monaten 
endgültig herzustellen.  

d) Die abschließende Herstellung der Schlehenstraße erfolgt unter Zustimmung 
der Stadt in Abhängigkeit einer Bebauung der vom Vertragsgebiet südlich 
gelegenen städtischen Flächen im Bebauungsplan Nr. N 67 – Teilfläche A –, 
spätestens aber nach 5 Jahren nach Vertragsschluss. Die Stadt behält sich das 
Recht auf Verlängerung der Frist um längstens 2 Jahre vor. Eine weitere 
Fristverlängerung kann nur einvernehmlich erfolgen. 

3. Erfüllt die Erschließungsträgerin ihre Verpflichtungen nicht oder fehlerhaft, so ist die 
Stadt berechtigt, ihr schriftlich eine angemessene Frist zur Ausführung der Arbeiten 
zu setzen. Erfüllt die Erschließungsträgerin bis zum Ablauf dieser Frist die 
vertraglichen Verpflichtungen nicht, so ist die Stadt berechtigt, die Arbeiten auf 
Kosten der Erschließungsträgerin auszuführen, ausführen zu lassen oder von diesem 
Vertrag zurückzutreten. 

§ 6 
Haftung und Verkehrssicherung 

1. Vom Tage des Beginns der Erschließungsarbeiten an übernimmt die 
Erschließungsträgerin im gesamten Erschließungsgebiet die 
Verkehrssicherungspflicht. 

2. Die Erschließungsträgerin haftet bis zur mangelfreien Abnahme der Anlagen für jeden 
Schaden, der durch die Verletzung der bis dahin ihr obliegenden allgemeinen 
Verkehrssicherungspflicht entsteht und für solche Schäden, die infolge der 
Erschließungsmaßnahme an bereits verlegten Leitungen oder sonst wie verursacht 
werden. Die Abnahme einzelner abnahmefähiger Teilleistungen ist möglich. Die 
Erschließungsträgerin stellt die Stadt insoweit von allen Schadenersatzansprüchen 
frei. Diese Regelung gilt unbeschadet der Eigentumsverhältnisse. Vor Beginn der 
Baumaßnahmen ist das Bestehen einer ausreichenden Haftpflichtversicherung 
nachzuweisen. 

3. Die Erschließungsträgerin ist berechtigt, im Innenverhältnis die 
Verkehrssicherungspflicht auf Dritte zu übertragen. 

§ 7 
Gewährleistung und Abnahme 

1. Die Erschließungsträgerin übernimmt die Gewähr, dass ihre Leistung zur Zeit der 
Abnahme durch die Stadt die vertraglich vereinbarten Eigenschaften hat, den 
anerkannten Regeln der Technik und der Baukunst entspricht und nicht mit Mängeln 
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behaftet ist, die den Wert oder die Tauglichkeit zu dem nach dem Vertrag 
vorausgesetzten Zweck aufheben oder mindern. Die Erschließungsträgerin haftet für 
die Gewährleistung insbesondere auch dann, wenn die Gewährleistungsansprüche 
gegen bauausführende Firmen nicht durchgesetzt werden können und die 
abgetretenen Gewährleistungsbürgschaften nicht auskömmlich sind.  

2. Die Gewährleistung richtet sich nach den Regeln der VOB. Die Frist für die 
Gewährleistung wird auf fünf Jahre festgesetzt. Die Gewährleistung beginnt mit der 
Abnahme der einzelnen mängelfreien Erschließungsanlagen durch die Stadt. 

3. Die Erschließungsträgerin zeigt der Stadt die vertragsgemäße Herstellung der 
Anlagen schriftlich an. Bei der Straße wird die fertig gestellte und endausgebaute 
Straße abgenommen. Die Stadt setzt einen Abnahmetermin auf einen Tag innerhalb 
von einem Monat nach Eingang der Anzeige fest. Die Bauleistungen sind von der 
Stadt und der Erschließungsträgerin gemeinsam abzunehmen. Das Ergebnis ist zu 
protokollieren und von beiden Vertragsparteien zu unterzeichnen. Werden bei der 
Abnahme Mängel festgestellt, so sind diese von der Erschließungsträgerin 
unverzüglich zu beseitigen. Im Falle des Verzuges ist die Stadt berechtigt, die Mängel 
auf Kosten der Erschließungsträgerin beseitigen zu lassen. Wird die Abnahme wegen 
wesentlicher Mängel abgelehnt, kann für jede weitere Abnahme ein Entgelt von 
200,00 € angefordert werden. Dies gilt auch, wenn die Erschließungsträgerin beim 
Abnahmetermin nicht erscheint. 

4. Mit der mangelfreien Abnahme tritt die Erschließungsträgerin ihre 
Gewährleistungsansprüche einschließlich ihrer Rechte aus den vereinbarten 
Gewährleistungsbürgschaften an die Stadt ab. Die im Rahmen der Gewährleistung 
anfallenden Arbeiten zur Mängelbeseitigung sind von der Erschließungsträgerin 
zügig zu veranlassen und bei kleineren Mängeln innerhalb von zwei Wochen zu 
beheben. Nimmt die Erschließungsträgerin den Dritten auf Gewährleistung in 
Anspruch, ist die Stadt verpflichtet, ihr die Gewährleistungsansprüche zur Ausübung 
rückabzutreten. Bei Unfallgefahr ist der Bereich sofort abzusperren und der Schaden 
sofort zu beheben. 

§ 8  
Übernahme der Erschließungsanlagen 

1. Im Anschluss an die Abnahme nach § 7 Nr. 3 der mangelfreien Erschließungsanlagen 
sowie von öffentlichen Abwasseranlagen, die nicht innerhalb der öffentlichen 
Erschließungsflächen verlegt worden sind und durch Grunddienstbarkeiten und 
Baulast zugunsten der Stadt gesichert sind, übernimmt die Stadt diese in ihre Baulast 
wenn die Erschließungsträgerin vorher 

 a) in zweifacher Ausfertigung die vom Ingenieurbüro sachlich, fachtechnisch und 
rechnerisch richtig festgestellten Schlussrechnungen mit den dazugehörigen 
Aufmaßen, Abrechnungszeichnungen und Massenberechnungen einschl. der 
Bestandspläne in Papier- und Dateiform (DWG-Datei) übergeben hat, 
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 b) eine Bescheinigung eines öffentlich bestellten Vermessungsingenieurs über die 
Einhaltung der Grenzen übergeben hat, aus der sich weiterhin ergibt, dass 
sämtliche Grenzzeichen sichtbar sind, 

 c) einen Bestandsplan (Maßstab 1 : 500) in Papier- und Dateiform (DWG-Datei) und 
einen Längsschnitt (Maßstab mindestens 1 : 500) in Papier- und Dateiform (DWG-
Datei) über die Entwässerungseinrichtung übergeben hat,  

d) Nachweise erbracht hat über die Schadensfreiheit der erstellten Kanalhaltungen 
durch Dichtheitsprüfung mit Wasser oder Luft und Befilmung (Haltungsprotokoll, 
CD). Die Kanalschächte sind nach dem UTM / ETRS 89 System einzumessen. Die 
bestehenden Anschlusshaltungen sind mit zu erfassen. Die Stammdaten sind im 
Austauschformat ISYBAU xml auf einem Datenträger zu übergeben. 

e) Die fertig gestellte und endausgebaute Straße ist mit dem Mobiliar nach dem 
UTM / ETRS 89 System vermessungstechnisch zu erfassen und in einem 
Bestandslageplan in Papier- und Dateiform (DWG-Datei) darzustellen. Die 
Straßeneinläufe, Schachtdeckel, Beleuchtungen, Pflanzbeete, etc. sind zu erfassen. 
Der Lageplan ist im Maßstab 1:500 zu wählen. 

2. Die nach Absatz 1 vorgelegten Unterlagen und Pläne werden Eigentum der Stadt. 

3. Die Stadt bestätigt die Übernahme der Erschließungsanlagen in ihre Verwaltung und 
Unterhaltung schriftlich. 

4. Die Widmung der Straße erfolgt nach endgültiger Herstellung. Die 
Erschließungsträgerin stimmt hiermit der Widmung durch die Stadt zu. 

§ 9 
Sicherheitsleistungen 

1. Zur Sicherung aller sich aus diesem Vertrag für die Erschließungsträgerin ergebenden 
Verpflichtungen leistet sie Sicherheit in Höhe von € (in Worten: Euro /100) durch 
Übergabe einer unbefristeten selbstschuldnerischen Bürgschaft einer deutschen Bank, 
Sparkasse oder eines deutschen Kreditversicherungsunternehmens. Es können auch 
mehrere Bürgschaften übergeben werden. Die Erschließungsträgerin ist berechtigt, 
ihre Verpflichtung dadurch zu sichern, dass sie ihre durch Bürgschaften gesicherten 
Ansprüche gegen die von ihr mit der Ausführung der Arbeiten beauftragten Dritten 
an die Stadt abtritt, sofern der Dritte in gleicher Weise die Verpflichtung zu erfüllen 
hat wie die Erschließungsträgerin. Die Stadt erklärt, dass sie unter diesen 
Voraussetzungen die Abtretung annimmt. Mit den Bauarbeiten darf erst begonnen 
werden, wenn die Erschließungsträgerin die Bürgschaft bei der Stadt eingereicht hat. 
Nimmt die Erschließungsträgerin den Dritten auf Vertragserfüllung in Anspruch, ist 
die Stadt verpflichtet, ihr die Vertragserfüllungsansprüche zur Ausübung 
rückabzutreten.  

2. Im Falle der Zahlungsunfähigkeit der Erschließungsträgerin ist die Stadt berechtigt, 
noch offen stehende Forderungen Dritter gegen die Erschließungsträgerin für 
Leistungen aus diesem Vertrag aus der Bürgschaft zu befriedigen. 
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3. Bei mangelfreier Abnahme einzelner abnahmefähiger Teilleistungen wird die 
Vertragserfüllungsbürgschaft in entsprechender Höhe freigegeben. Die Stadt 
verpflichtet sich zur Abnahme von abnahmefähigen Teilleistungen. Soweit zum 
Zeitpunkt der Abnahme oder Teilabnahme noch Gewährleistungsfristen laufen, wird 
der entsprechende Teil der Vertragserfüllungsbürgschaft in eine 
Gewährleistungsbürgschaft in Höhe von 5 % der Abrechnungssumme (einschließlich 
Mehrwertsteuer) umgewandelt. Anstelle der Umwandlung der Bürgschaften ist die 
Erschließungsträgerin berechtigt, den Gewährleistungsanspruch dadurch zu sichern, 
dass sie ihre durch Bankbürgschaften abgesicherten Gewährleistungsansprüche 
gegen die von ihr mit der Ausführung der Arbeiten beauftragten Dritten an die Stadt 
abtritt, sofern der Dritte in gleicher Weise Gewähr zu leisten hat wie die 
Erschließungsträgerin. Die Gewährleistungsansprüche der Stadt bleiben hiervon 
unberührt. Nimmt die Erschließungsträgerin den Dritten auf Gewährleistung in 
Anspruch, ist die Stadt verpflichtet, ihr die Gewährleistungsansprüche zur Ausübung 
rückabzutreten. 

4. Die Bürgschaften sind auf den Vordrucken der Stadt auszustellen. 

§ 10 
Abrechnung der vertraglichen Leistungen 

1. Über die Höhe der Herstellungskosten und die der Erschließungsträgerin 
entstandenen Planungskosten ist der Stadt in zweifacher Ausfertigung Rechnung zu 
legen. Diese Rechnungsausfertigungen verbleiben bei der Stadt. 

2. Reicht die Erschließungsträgerin eine prüffähige Rechnung nicht ein, so ist die Stadt 
berechtigt, ihr schriftlich eine angemessene Frist zur Erstellung der 
Rechnungsunterlagen zu setzen. Legt die Erschließungsträgerin die Rechnung bis 
zum Ablauf dieser Frist nicht vor, lässt die Stadt die Rechnung auf Kosten der 
Erschließungsträgerin aufstellen. 

3. Die Erschließungsträgerin gliedert die Schlussrechnung so, dass aus ihnen die Höhe 
des tatsächlichen Erschließungsaufwandes zu ersehen ist, und zwar getrennt für: 

a) Die Leistungen nach § 2 a) und b) mit folgenden Maßgaben: 

 Freilegung der öffentlichen Erschließungsflächen 
 Fahrbahnen, Stellplätze, Gehwege 
 Straßenentwässerung (Einläufe usw.) 
 Planung und Bauleitung 
 Vermessung und Schlussvermessung 

b) Die Leistungen nach § 2 c) mit folgenden Maßgaben: 

 Herstellung der öffentlichen Abwasseranlagen 
 Planung und Bauleitung 
 Vermessung und Schlussvermessung 



- 9 - 

 

 

§ 11 
Kanalanschlussbeiträge 

1. Die für die Herstellung des Kanals entstandenen und anerkannten Kosten – abzüglich 
der für die Herstellung des Kanals von der Stadt zu erstattenden Kosten nach § 12 
Nr. 1 a) und 25 % als Anteil für die Straßenentwässerung– werden auf die nach der im 
Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gültigen Satzung für die in § 1 Nr. 1 des Vertrages 
genannten Grundstücke noch zu erhebenden Kanalanschlussbeiträge angerechnet. 

2. Übersteigen die anerkannten Kosten nach Nr. 1 die Höhe des satzungsgemäßen 
Kanalanschlussbeitrages, so hat die Erschließungsträgerin keinen Anspruch auf 
Erstattung der über die Höhe des Kanalanschlussbeitrages hinausgehenden Kosten. 
Nach derzeitiger Ermittlung betragen die Kanalanschlussbeiträge für die 
angeschlossenen Grundstücke der Erschließungsträgerin insgesamt 78.368,06 €. 

§ 12 
Kostenbeteiligungen- und Erstattungen 

1. Für die im Rahmen der Erschließung des Bebauungsplangebietes entstehenden und 
bereits entstanden Kosten wird folgende Kostenbeteiligung vereinbart:  

a) Durch die von der Erschließungsträgerin noch durchzuführenden Maßnahmen nach 
§ 2 werden auch städtische Wohnbauflächen erschlossen. Die Stadt beteiligt sich an 
den Kosten nach § 2  anteilig mit der Fläche ihrer erschlossenen Wohnbauflächen 
(circa 4.929 m²) im Verhältnis zu den erschlossenen Wohnbauflächen der 
Erschließungsträgerin (circa 13.779 m²) mit 26,35 %. Ausgenommen hiervon sind die 
Kosten für die Grundstücksanschlussleitungen, die die Stadt für ihre 
Wohnbauflächen selbst beauftragt. Die Erstattung der Kosten erfolgt einen Monat 
nach mangelfreier Abnahme der gesamten Erschließungsanlagen und Vorlage der 
vollständigen Unterlagen im Sinne von §§ 8 und 10. Sollte sich nach der 
Schlussvermessung eine Änderung der Flächengröße ergeben, wird der zu zahlende 
Betrag entsprechend angepasst. Die Zahlung einer Abschlagssumme kann nach 
Herstellung der Baustraße im Sinne von § 5 Nr. 2 b) sowie nach Vorlage und Prüfung 
von dazugehörigen Rechnungsbelegen und Zahlungsnachweise erfolgen.  

b) Für den Erwerb der Flächen für die Erschließungsanlagen erstattet die 
Erschließungsträgerin anteilig einen Betrag in Höhe von 61.652,10 €. Die 
Berechnung ergibt sich aus der Anlage 4 zu diesem Vertrag. Der Betrag wird fällig, 
sobald die Baustraße im Sinne von § 5 Nr. 2 b) benutzbar hergestellt ist und ist 
innerhalb eines Monats nach schriftlicher Aufforderung an die Stadt zu zahlen. 

c) Der Stadt sind für durch die Ingenieurgesellschaft Niederwemmer, Timm und Suhre 
mbH, Münster erstellten Planungsunterlagen für die Entwässerung des gesamten 
Bebauungsplangebietes, die der Erschließungsträgerin in Bezug auf das 
Erschließungsgebiet zur Verfügung gestellt werden, Kosten in Höhe von 41.548,60 € 
entstanden. Anteilig ist den Flächen im Vertragsgebiet ein Kostenanteil von 
4.814,23 € zuzuordnen. In diesem Betrag sind die Planungskosten für den Sammler 
in der Vellerner Straße nicht enthalten. Die Berechnung ergibt sich ebenfalls aus 
Anlage 4. Der Betrag ist innerhalb eines Monats nach Abschluss dieses Vertrages 
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fällig und durch die Erschließungsträgerin unter der Angabe des Geschäftszeichens 
40017976 auf ein Konto der Stadt zu überweisen. Sollte sich nach der 
Schlussvermessung eine Änderung der Flächengröße ergeben, wird der zu zahlende 
Betrag entsprechend angepasst. 

§ 13 
Kostenerstattungsbeträge gemäß §§ 135 a – 135 c BauGB,  

Erschließungsbeitragsanteile für den Eingriff in Natur und Landschaft durch die 
Erschließungsanlage 

1. Aufgrund der im Erschließungsgebiet beabsichtigten Baumaßnahmen entsteht ein 
Eingriff in Natur und Landschaft. Dieser Eingriff wird gemäß der textlichen 
Festsetzung im Bebauungsplan innerhalb der Flächen des Bebauungsplangebietes Nr. 
N 67 für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und 
Landschaft sowie auf den öffentlichen Grünflächen ausgeglichen. Bei den hierfür 
entstehenden Kosten handelt es sich um solche, die im Rahmen der Veranlagung der 
Wohnbauflächen und der Sondergebietsflächen dort als öffentliche 
Erschließungsbeiträge bzw. Kostenerstattungsbeträge durch die Stadt zu erheben 
sind. 

2. Zum Ausgleich dieses Eingriffs werden folgende Regelungen getroffen: 

a) Für den durch die auf den Wohnbauflächen vorgesehene Bebauung entstehenden 
Eingriff sind gem. §§ 135 a – 135 c BauGB Kostenerstattungsbeträge zu zahlen. Zur 
Ablösung dieser Kostenerstattungsbeträge zahlt die Erschließungsträgerin an die 
Stadt einen Betrag in Höhe von insgesamt 140.959,17 €. Die Berechnung dieses 
Betrages ist als Anlage 5 beigefügt. Der Betrag ist innerhalb eines Monats nach 
Abschluss dieses Vertrages fällig und durch die Erschließungsträgerin unter der 
Angabe des Geschäftszeichens 40017976 auf ein Konto der Stadt zu überweisen. 
Sollte sich nach der Schlussvermessung eine Änderung der Flächengröße ergeben, 
wird der zu zahlende Betrag entsprechend angepasst. 

b) Für den durch die Herstellung der Erschließungsanlagen entstehenden Eingriff 
wären gemäß §§ 127 ff BauGB die Eigentümer der erschlossenen 
Grundstücksflächen zu Beiträgen zu veranlagen. Für den Ausgleich des Eingriffs 
für die Straßenflächen zahlt die Erschließungsträgerin an die Stadt den 
Ablösebetrag in Höhe von 68.519,30 €. Die Berechnung dieses Betrages ist 
ebenfalls aus der Anlage 5 ersichtlich. Der Betrag wird fällig, sobald die Baustraße 
im Sinne von § 5 Nr. 2 b) benutzbar hergestellt ist und ist innerhalb eines Monats 
nach schriftlicher Aufforderung an die Stadt zu zahlen. Sollte sich nach der 
Schlussvermessung eine Änderung der Flächengröße ergeben, wird der zu 
zahlende Betrag entsprechend angepasst. 

§ 14 
Verrechnung von Zahlungen 

Fällig gewordene Zahlungen nach § 12 Nr. 1 a) und b) und § 13 Nr. 2 b) werden verrechnet. 



- 11 - 

 

 

§ 15 
Bestandteile des Vertrages 

Bestandteile des Vertrages sind 

- der Lageplan mit den Grenzen des Erschließungsgebietes (Anlage 1) 
- die Straßenplanung aus November 2000 (Anlage 2) 
- die Genehmigungsplanung für die Entwässerungsanlagen vom 30.04.2001 (Anlage 3) 
- die Berechnung der Kostenbeteiligungen nach § 13 (Anlage 4) 
- die Berechnung der Kostenerstattungsbeträge nach § 14 (Anlage 5). 

§ 16 
Kündigungsrecht 

Auf § 60 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen wird 
hingewiesen. 

Die Parteien sind sich darüber einig, dass ein Kündigungsgrund im Sinne dieser Vorschrift 
wegen Unzumutbarkeit am Festhalten an der ursprünglichen Vertragsregelung und 
Unzumutbarkeit einer Vertragsanpassung insbesondere dann vorliegt, wenn sich im 
Rahmen der Ausschreibung des Bauauftrages über die in diesem Vertrag bezeichneten 
Erschließungsmaßnahmen ergibt, dass das von der Erschließungsträgerin für alle 
Maßnahmen insgesamt erwartete Auftragsvolumen von XXX EUR Brutto um mindestens 
15 % überschritten wird. Nach Beginn der Baumaßnahmen ist keine Kündigung mehr 
möglich. 

§ 17 
Schlussbestimmungen 

1. Die Erschließungsträgerin verpflichtet sich, die in diesem Vertrag vereinbarten 
Pflichten und Bindungen ihrem Gesamt- oder Einzelrechtsnachfolger mit 
Weitergabeverpflichtung weiterzugeben, wenn Verpflichtungen aus diesem Vertrag 
als Ganzes oder in Teilen übertragen werden. Die heutige Erschließungsträgerin 
haftet der Stadt als Gesamtschuldnerin für die Erfüllung des Vertrages neben einem 
etwaigen Rechtsnachfolger, soweit die Stadt sie nicht ausdrücklich aus dieser Haftung 
entlässt. Tritt der Fall der Rechtsnachfolge ein, so entscheidet die Stadt nach Ablauf 
der Gewährleistungsfristen nach pflichtgemäßem Ermessen, ob die heutige 
Erschließungsträgerin aus der Haftung entlassen werden kann. 

2. Vertragsänderungen oder -ergänzungen bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der 
Schriftform. Nebenabreden bestehen nicht. Der Vertrag ist zweifach ausgefertigt. Die 
Stadt und die Erschließungsträgerin erhalten je eine Ausfertigung. 

3. Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen berührt die Wirksamkeit der übrigen 
Regelungen dieses Vertrages nicht. Die Vertragsparteien verpflichten sich, 
unwirksame Bestimmungen durch solche zu ersetzen, die dem Sinn und Zweck des 
Vertrages rechtlich und wirtschaftlich entsprechen. 
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Beckum, den___________________ 

 
Firma beta Baulandentwicklungsgesellschaft mbH 
 
 
 
_________________________________ 
Uwe Wienke 
Geschäftsführer 
 
Beckum, den____________________ 
 
Stadt Beckum 
 
 
 
_________________________________ 
Dr. Strothmann 
Bürgermeister 
 
Im Auftrag 
 
 
 
__________________________________ 
Heuckmann 
 





Anlage 2



Anlage 3



Anlage 4

Berechnung zu den Kostenbeteiligungen gemäß § 12 des Vertrages

§ 12 Absatz 1 Buchstabe b

Die Flächen für die Erschließungsanlagen wurden für 21,17 € je Quadratmeter

erworben.

Grunderwerbskosten bei 3.954 m² 83.706,18 €           

Flächenanteile Quadratmeter Prozent Anteilige Kosten

Firma beta 13.779 73,65% 61.652,10 €           

Stadt 4.929 26,35% 22.054,08 €           

Gesamtfläche 18.708 100,00%

Kostenbeteiligung Firma beta 61.652,10 €           

§ 12 Absatz 1 Buchstabe c

Erstattung von Kosten für die Entwässerungsplanung

Planungskosten gesamt 41.548,60 €           

Flächenanteile Quadratmeter Prozent Anteilige Kosten

Gesamtfläche N 67 in m² 118.918        100,00% 41.548,60 €           

Flächen der Firma beta in m² 13.779          11,59% 4.814,23 €             

Kostenbeteiligung Firma beta 4.814,23 €             

Nach Schlussvermessung können sich andere Werte ergeben.



Anlage 5 

Berechnung der Kostenerstattungsbeträge nach §§ 135 a - 135 c BauGB

gemäß § 13 des Erschließungsvertrages

Erstattungsfähige Kosten 

(§ 2 der Satzung zur Erhebung von Kostenerstattungsbeträgen nach § 135 a - 135 c BauGB)

Grunderwerb: 1.401.621,74 €

Ausgleichsmaßnahmen einschl. Planung, 

Fertigstellungs- und Entwicklungspflege: 536.856,48 €

(kalkuliert)

1.938.478,22 €    

Verteilung der erstattungsfähigen Kosten

(§ 4 der Satzung zur Erhebung von Kostenerstattungsbeträgen nach § 135 a - 135 c BauGB)

zugeordnete Grundstücke entsprechend den Ausweisungen

des Bebauungsplanes Nr. N 67 "Vellerner Straße" 148.315,00 m²

Gewichtung dieser Grundstücksflächen entsprechend der

jeweils zulässigen Grundflächenzahl 76.626,80 m²

Ermittlung des Verteilungsmaßstabes:

1.938.478,22 €    : 76.626,80 m²         = 25,29765

festgesetzt auf 25,575

Wohnbauflächen:

13.779 m² *Grundflächenzahl 0,4 = 5.511,60 m²  * 25,575 = 140.959,17 € 

Straßenfläche

3.954 m² *Grundflächenzahl 0,92 = 3.637,68 m²  * 25,575 = 93.033,67 €     

Entsprechend dem Kostenbeteiligungsschlüssel nach § 13 Nr. 1 des Vertrages,

trägt die Erschließungsträgerin von den Kostenerstattungsbeträgen für die Straßenflächen

einen Anteil von 73,65 %: = 68.519,30 €    

209.478,47 € 

(Wohnbauflächen, Flächen für den Lebensmittelmarkt 

und Kindergarten, Straßenflächen im gesamten 

Gebiet des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes 

Nr. N 67 "Vellerner Straße")

(entspricht 10,23 €/m² für Wohnbauflächen mit der 

Grundflächenzahl 0,4 - diesen Betrag zahlen lt. 

Beschluss der Gremien der Stadt Beckum auch die 

städt. Grundstückserwerber)

Auf die Grundstücke im Erschließungsvertragsgebiet entfallen die folgenden Kostenerstattungsbeträge nach §§ 135 a - 

135 c BauGB



STADT BECKUM 
DER BÜRGERMEISTER 

Federführung: Fachbereich Umwelt und Bauen 
Vorlage 
zu TOP 

Beteiligte(r): Fachbereich Finanzen und Beteiligungen 

Fachbereich Stadtentwicklung 

Auskunft erteilt: Herr Heuckmann 2019/0300/1 

Telefon: 02521 29-370 öffentlich 

Abschluss eines städtebaulichen Vertrages nach § 11 Absatz 2 Satz 2 Nummern 1 und 3 

Baugesetzbuch zur Entwicklung von Wohnbebauung im Bebauungsplan 

Nummer N 67 A 

Beratungsfolge: 

Rat der Stadt Beckum 

19.12.2019 Entscheidung 

 

Beschlussvorschlag: 

Sachentscheidung 

Die Verwaltung wird beauftragt, auf der Grundlage des als Anlage zur Vorlage beigefügten 

Vertragsentwurfes den städtebaulichen Vertrag abzuschließen. 

Kosten/Folgekosten 

Durch die Vorbereitung, den Abschluss und die Abwicklung des Vertrags entstehen Perso-

nal- und Sachkosten, die dem laufenden Verwaltungsbetrieb zuzuordnen sind. 

Dem Städtischen Abwasserbetrieb Beckum entstehen anteilig für die städtischen Grund-

stücke Auszahlungen für die öffentlichen Abwasseranlagen in Höhe von circa 90.000 Euro. 

Denen stehen Einzahlungen aus der Erstattung von Planungskosten und Einzahlungen aus 

Kanalanschlussbeiträgen in Höhe von circa 83.000 Euro gegenüber. In den Folgejahren 

werden darüber hinaus weitere Kanalanschlussbeiträge in Höhe von 28.000 Euro fällig. 

Da durch die von der Erschließungsträgerin herzustellenden Anlagen auch städtische 

Grundstücke erschlossen werden, beteiligt sich die Stadt an den Straßenbaukosten anteilig 

mit circa 175.000 Euro. Dem stehen Einzahlungen aus Erstattungen und Kostenerstat-

tungsbeträgen in Höhe von circa 271.000 Euro gegenüber. In den Folgejahren werden dar-

über hinaus weitere Kostenerstattungen in Höhe von circa 271.900 Euro fällig. 

Finanzierung 

Aus dem Abschluss des Vertrages entstehen folgende finanzielle Auswirkungen auf den 

städtischen Haushalt und auf den Wirtschaftsplan des Städtischen Abwasserbetriebes 

Beckum für die Jahre 2020 und Folgejahre (gerundete Beträge): 

TOP Ö  19.1TOP Ö  19.1
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Städtischer Haushalt 

 2020 Folgejahre 

Einzahlungen 271.000 Euro 271.900 Euro 

davon: 

Erstattung für den Flächenerwerb Erschließungsanlagen 

Investitionsmaßnahme 1001 – Grunderwerb Straßen- 

und Gehwegflächen 

Produktkonto 011301.681700 – Investitionszuwendun-

gen von privaten Unternehmen 

61.600 Euro 22.000 Euro 

Kostenerstattungsbeträge gemäß §§ 135 a – 135 c BauGB 

Investitionsmaßnahme 20130004 – Beträge nach 

§§ 135 a bis c BauGB N 67 Fläche A 

Produktkonto 130101.688102 – Beträge nach 

§§ 135 a bis c BauGB – Ausgleichsmaßnahmen 

209.400 Euro 74.900 Euro 

Erstattung anteiliger Erschließungskosten  175.000 Euro 

Auszahlungen 175.000 Euro 0 Euro 

Auszahlungen für den städtischen Anteil an der Freile-

gung der öffentlichen Erschließungsflächen und für die 

erstmalige Herstellung der öffentlichen Straßen 

Investitionsmaßnahme 20130012 – Erschließung 

BG N 67 Fläche A  

Produktkonto 120101.785200 – Auszahlungen für Tief-

baumaßnahmen 

175.000 Euro  

Gesamt 96.000 Euro 271.900 Euro 

Überschuss aus Erschließungsvertrag 2020: 96.000 Euro 

Überschuss Vermarktung Folgejahre: 271.900 Euro 

Überschuss insgesamt: 367.900 Euro. 

Die Beteiligung an den Straßenbaukosten soll im Falle einer Veräußerung der städtischen 

Grundstücke an potentielle Käuferinnen und Käufer weitergegeben und somit refinanziert 

werden. 

Zusätzlich sind in den Folgejahren Mittel für die abschließende Herstellung der öffentlichen 

Grünflächen im Rahmen des naturschutzrechtlichen Ausgleichs in den Haushalt der Stadt 

Beckum einzustellen. 

Die erforderlichen Ansätze für das Jahr 2020 sind über die Änderungsliste für den Haus-

halt 2020 zu berücksichtigen. Die Ansätze für die Folgejahre sind in den jeweiligen Haus-

haltsplanentwürfen zu berücksichtigen. 
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Städtischer Abwasserbetrieb Beckum 

 2020 Folgejahre 

Einzahlungen 83.000 Euro 28.000 Euro 

davon: 

Investitionsmaßnahme 25040004 – Kanalisation BG N 67 

Fläche A  

Produktkonto 110301.688104 – Kanalanschlussbeiträge 

n. KAG 

78.300 Euro 28.000 Euro 

Investitionsmaßnahme 25040004 – Kanalisation BG N 67 

Fläche A 

Erstattung Planungskosten Kanalisation 

Produktkonto  

4.700 Euro  

Auszahlungen 90.000 Euro 0 Euro 

Investitionsmaßnahme 25040004 – Kanalisation BG N 67 

Fläche A  

Produktkonto 110301.785206 – Auszahlungen für Ab-

wasserbeseitigungsmaßnahmen  

90.000 Euro  

Gesamt –7.000 Euro 28.000 Euro  

Defizit aus Erschließungsvertrag 2020: –7.000 Euro 

Überschuss Vermarktung Folgejahre: 28.000 Euro 

Überschuss gesamt: 21.000 Euro 

Die Beteiligung an den Kanalbaukosten soll im Fall der Veräußerung der städtischen 

Grundstücke über Kanalanschlussbeiträge an potentielle Käuferinnen und Käufer weiterge-

geben und somit anteilig refinanziert werden. 

Bei der Investitionsmaßnahme 25040004 – Kanalisation BG N 67, Fläche A 3. BA – unter 

den Produktkonten 110301.685100 – Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnah-

men, 110301.688104 – Kanalanschlussbeiträge nach KAG – und 110301.785206 – Auszah-

lungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen – sind im Wirtschaftsplan 2020 des Städti-

schen Abwasserbetriebes – vorbehaltlich der Zustimmung zum Wirtschaftsplan – entspre-

chende Ansätze gebildet. Die Ansätze für die Folgejahre sind in den jeweiligen Wirtschafts-

plänen zu berücksichtigen. 

 

Begründung: 

Rechtsgrundlagen 

Der Abschluss des städtebaulichen Vertrages erfolgt auf Grundlage von § 11 Absatz 1 

Satz 2 Nummern 1 und 3 Baugesetzbuch (BauGB). 

Demografischer Wandel 

Vor dem Hintergrund der Bevölkerungsentwicklung ist unter anderem die Entwicklung von 

Wohnbauflächen erforderlich, um die Wohnraumbedarfe abdecken zu können. In diesem 

Zusammenhang wird auf die Wohnbedarfsanalyse der Stadt Beckum hingewiesen. 

Mit dem Bebauungsplan Nummer N 67 A wurden bereits Wohnbauflächen ausgewiesen. 

Eine Bebauung ist dort bislang nur in den Bauabschnitten 1 (in Umsetzung) und 2 (startet 

zeitnah) möglich. 
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Eine Bebauung auf den weiteren Flächen des letzten und 3. Bauabschnitts ist nicht möglich, 

da die Erschließung nicht gesichert ist. Durch den Abschluss des städtebaulichen Vertrages 

kann eine Bebauung auch dieses Abschnitts kurzfristig ermöglicht werden. 

Erläuterungen 

Über den Abschluss des städtebaulichen Vertrages hat der Betriebsausschuss in der Sit-

zung am 27.11.2019 sowie der Ausschuss für Bauen, Umwelt, Energie und Vergaben in der 

Sitzung am 04.12.2019 beraten (siehe Vorlage 2019/0300). 

Die Erschließungsträgerin hatte vor den Ausschusssitzungen noch Änderungen zu 

2 Regelungen des städtebaulichen Vertrages beantragt, die in den Sitzungen erläutert 

wurden. Die Änderungen haben klarstellenden Charakter und sollen möglichen Unklarhei-

ten bei einer Abwicklung des Vertrages vorbeugen. Das Gesamtverhandlungsergebnis wird 

durch die Änderungen nicht berührt. 

Beide Ausschüsse haben den Abschluss des städtebaulichen Vertrages mit beiden folgen-

den Änderungen beschlossen:  

1. In § 5 Nummer 2 Buchstabe c wird hinsichtlich der abschließenden Herstellung die 

Schlehenstraße ergänzt. § 5 Nummer 2 Buchstabe d entfällt. 

2. In § 12 Nummer 1 Buchstabe a wird eine Kostenerstattung nach mangelfreier Ab-

nahme der jeweiligen – anstelle der gesamten – Erschließungsanlagen erfolgen. 

Die Änderungen wurden in den dieser Vorlage als Anlage beigefügten städtebaulichen 

Vertrag übernommen. Der Abschluss des Vertrages kann auf dieser Grundlage erfolgen. 

 

Anlage(n): 

Städtebaulicher Vertrag mit Anlagen 
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Städtebaulicher Vertrag 
gemäß § 11 Absatz 1 Satz 2 Nr. 1 und Nr. 3 Baugesetzbuch (BauGB) 

Die Stadt Beckum  
vertreten durch den Bürgermeister, Weststraße 46, 59269 Beckum, 

– nachfolgend „Stadt“ genannt – 

und 

die Firma beta Baulandentwicklungsgesellschaft mbH,  
vertreten durch den einzelvertretungsberechtigten Geschäftsführer Uwe Wienke, 
Hafenweg 4, 59192 Bergkamen 

– nachfolgend „Erschließungsträgerin“ genannt – 

schließen folgenden Vertrag: 

§ 1 
Gegenstand des Vertrages 

1. Die Erschließungsträgerin wird Eigentümerin der im anliegenden Lageplan (Anlage 1) 
rot umrandeten und entsprechend dem Bebauungsplan Nummer N 67 „Vellerner 
Straße“ noch zu vermessenden Wohnbauflächen des Grundstücks Gemarkung 
Beckum, Flur 311, Flurstück 412. Die Bebauung der Grundstücke ist derzeit 
ausgeschlossen, weil die Erschließung nicht gesichert ist. Die Erschließung und 
teilweise Kostentragung der erforderlichen Erschließungsmaßnahmen ist Gegenstand 
dieses Vertrages. 

2. Da die Stadt die Erschließung nach den zeitlichen Vorstellungen der 
Erschließungsträgerin nicht selbst durchführen und die Kosten tragen kann, 
verpflichtet diese sich zur Planung, Herstellung und teilweisen Kostentragung der 
erforderlichen Erschließungsanlagen nach § 2-5 dieses Vertrages. Die Stadt überträgt 
gemäß § 11 Absatz 1 Satz 2 Nr. 1 Baugesetzbuch die Erschließung auf die 
Erschließungsträgerin. Die Umgrenzung des Erschließungsgebietes sowie die 
voraussichtliche Lage der Erschließungsanlagen ergeben sich ebenfalls aus dem als 
Anlage 1 beigefügten Plan. Die Erschließungsträgerin ist berechtigt, alle für die 
Erschließung erforderlichen Maßnahmen auf den städtischen Grundstücken im 
Erschließungsgebiet durchzuführen. 

3. Für die Art, den Umfang und die Ausführung der Erschließung sind dieser Vertrag 
sowie der seit dem 30.09.2000 in Kraft getretene Bebauungsplan Nummer N 67 
„Vellerner Straße“ maßgebend. Die von der Stadt erarbeitete und den zuständigen 
politischen Gremien bereits vorgelegte Straßen- sowie Entwässerungsplanung 
(Anlage 2 und 3) sind Bestandteile dieses Vertrages und Grundlage für den Ausbau. 

Anlage zur Vorlage 2019/0300/1 

TOP Ö  19.1TOP Ö  19.1
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4. Die Stadt verpflichtet sich, die Erschließungsanlagen bei Vorliegen der in § 8 dieses 
Vertrages genannten Voraussetzungen in ihre Unterhaltung und 
Verkehrssicherungspflicht zu übernehmen. 

§ 2 
Art und Umfang der Erschließungsanlagen 

Die Erschließung nach diesem Vertrag umfasst 

 a) die Freilegung der öffentlichen Erschließungsflächen, 

 b) die erstmalige Herstellung der öffentlichen Straßen einschließlich 

  - Fahrbahnen, 
  - Stellplätze, 
  - Gehweg, 
  - Straßenentwässerung, 
  - Straßenbeleuchtung, 
  - Straßenbegleitgrün 

 c) die Herstellung der öffentlichen Abwasseranlagen einschließlich der 
Grundstücksanschlussleitungen 

 

nach Maßgabe der von der Stadt genehmigten Ausbauplanung. 

§ 3 
Planung und Bau der Erschließungsanlagen 

1. Mit der erforderlichen Planung (einschließlich Ausführungsplanung zum Endausbau), 
Ausschreibung, Bauleitung und Abrechnung der Erschließungsanlagen im Sinne von 
§ 2 beauftragt die Erschließungsträgerin ein leistungsfähiges Ingenieurbüro. 
Grundlage für die weitere erforderliche Planung und den Bau der 
Erschließungsanlagen sind die Planunterlagen nach § 1 Nr. 3 Satz 2. 

2. Die Entwässerungsanlagen sind in Ausstattung und Qualität so auszuführen, wie dies 
den anerkannten Regeln der Technik und der werkgerechten Ausführung entspricht. 
Die Ausführungspläne bedürfen der vorherigen Zustimmung der Stadt. Die hierfür 
erforderliche Prüfung erfolgt durch die Stadt ohne schuldhaftes Zögern nach 
Einreichung der vollständigen Unterlagen seitens der Erschließungsträgerin. 

3. Die Planung und der Ausbau der Straßen und des Verbindungsweges haben auf der 
Grundlage der „Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen (RASt)“, Ausgabe 2006 in 
der jeweils aktuellen Fassung, zu erfolgen. Der Ausführungsplan bedarf der 
vorherigen Zustimmung der Stadt. Insoweit gilt § 3 Nr. 2 Satz 3 entsprechend. Vor der 
endgültigen Herstellung der Erschließungsanlagen im Sinne von § 5 Nr. 2 c) und d), 
ist durch die Erschließungsträgerin eine Anwohnerversammlung einzuberufen und 
durchzuführen. 

4. Die Erschließungsträgerin verpflichtet sich, Bauleistungen nur nach Ausschreibung auf 
der Grundlage der in § 3 Nr. 2 und 3 genannten technischen Erfordernisse ausführen 
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zu lassen. Die Vergabe kann öffentlich oder an einen beschränkten Bieterkreis 
erfolgen.  

Die Ausschreibungsunterlagen sind der Stadt rechtzeitig vor dem Versand an den 
Bieterkreis zur Verfügung zu stellen. Der Zustimmung der Stadt bedürfen die 
Leistungsverzeichnisse – vor deren Ausgabe – und die Festlegung des 
wirtschaftlichsten Angebotes für den Bau der öffentlichen Erschließungsanlagen. Die 
Zustimmung zum Leistungsverzeichnis und zur Feststellung des wirtschaftlichsten 
Angebotes ist ohne schuldhaftes Zögern zu erteilen und darf nur verweigert werden, 
wenn Anhaltspunkte für Unzuverlässigkeit oder mangelnde technische 
Leistungsfähigkeit vorliegen. Die Erschließungsträgerin hat der Stadt die für die 
Prüfung erforderlichen Unterlagen nach Abschluss der Bauarbeiten zur Verfügung zu 
stellen.  

5. Erfüllt die Erschließungsträgerin diese Pflichten nicht, so ist die Stadt berechtigt, 
hinsichtlich der Regelungen des § 12 Nr. 1 a) dieses Vertrages die Erstattung von 
Leistungen ganz oder teilweise zu verweigern, insbesondere, wenn und soweit durch 
das nicht vertragsgemäße Vergabeverfahren vermeidbare unwirtschaftliche 
Aufwendungen entstehen. Die Stadt wird nach bekannt werden einer 
Pflichtverletzung der Erschließungsträgerin unverzüglich erklären, in welchem Umfang 
sie die Erstattung von Leistungen verweigert. 

6. Die erforderlichen Katastervermessungsarbeiten samt Grenzanzeige für die 
öffentlichen Erschließungsanlagen werden auf Kosten der Erschließungsträgerin bei 
einem öffentlich bestellten Vermessungsingenieur in Auftrag gegeben. 

7. Im Rahmen der Digitalisierung des Kanalnetzes sind die Daten in einer von der Stadt 
vorzugebenden Form zu liefern. 

§ 4 
Baudurchführung 

1. Die Erschließungsträgerin  übernimmt die Abstimmung und Koordination mit 
Versorgungsträgern und sonstigen Leistungsträgern. Sie wird alle notwendigen 
Vorkehrungen treffen, damit die Versorgungseinrichtungen für das 
Erschließungsgebiet (z. B. Kabel für Telekommunikationseinrichtungen, Strom-, Gas-, 
Wasserleitung) so rechtzeitig in die Verkehrsflächen verlegt werden können, dass die 
zügige Fertigstellung der Erschließungsanlagen nicht behindert wird. Die Stadt wird 
die Erschließungsträgerin hierbei im Rahmen ihrer Möglichkeiten unterstützen.  Die 
Erschließungsträgerin stellt die Grundstücksanschlussleitungen als Teil der 
öffentlichen Abwasseranlage her. Die Verlegung der Kabel muss unterirdisch 
erfolgen. 

2. Die Herstellung der Straßenbeleuchtung erfolgt durch den zuständigen 
Versorgungsträger auf Grundlage des Straßenbeleuchtungsvertrages zwischen der 
Stadt Beckum und der Energieversorgung Beckum GmbH & Co. KG auf Kosten der 
Erschließungsträgerin. Die Stadt wird dafür ein Angebot der EVB einholen und 
abrechnen. Die hierfür bei der Stadt anfallenden Kosten trägt die 
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Erschließungsträgerin. Die Erschließungsträgerin erstattet die Kosten innerhalb eines 
Monats nach Vorlage der Schlussrechnung. 

3. Der Baubeginn ist der Stadt mindestens 14 Tage vorher schriftlich anzuzeigen. Die 
Stadt oder ein von ihr beauftragter Dritter ist berechtigt, die ordnungsgemäße 
Ausführung der Arbeiten zu überwachen und die unverzügliche Beseitigung 
festgestellter Mängel zu verlangen. 

4. Die Pflanzung von Bäumen im Straßenraum ist im Bereich von Leitungstrassen zu 
vermeiden; ggf. sind die Anordnungen der Stadt bzw. des Leitungsträgers zu 
beachten und die notwendigen Schutzvorkehrungen zu treffen. 

5. Die Erschließungsträgerin hat im Einzelfall auf Verlangen der Stadt von den für den 
Bau der Anlage verwendeten Materialien nach den hierfür geltenden technischen 
Richtlinien Proben zu entnehmen und diese in einem von beiden Vertragsparteien 
anerkannten Baustofflaboratorium untersuchen zu lassen sowie die 
Untersuchungsbefunde der Stadt vorzulegen. Die Erschließungsträgerin verpflichtet 
sich weiter, Stoffe oder Bauteile, die diesem Vertrag nicht entsprechen, innerhalb 
einer von der Stadt zu bestimmenden Frist zu entfernen. 

6. Die von der Erschließungsträgerin im Rahmen der Bauarbeiten verursachten Schäden, 
einschließlich der Straßenaufbrüche an den Baustraßen, sofern diese ebenfalls von ihr 
verursacht wurden, sind vor Fertigstellung der Straßen fachgerecht durch diese 
beseitigen zu lassen. 

7. Die Erschließungsträgerin hat notwendige bau-, wasserrechtliche sowie sonstige 
Genehmigungen bzw. Zustimmungen vor Baubeginn einzuholen und der Stadt 
vorzulegen. 

8. Vor Beginn der Hochbaumaßnahmen sind die Entwässerungsanlagen und die 
vorgesehene Straße als Baustraße herzustellen. 

9. Oberboden, der bei der Errichtung und Änderung baulicher Anlagen und 
Erschließungsanlagen im Erschließungsgebiet ausgehoben wird, ist in nutzbarem 
Zustand zu erhalten und vor Vernichtung oder Vergeudung zu schützen. Seine 
Verbringung und Verwertung außerhalb des Erschließungsgebietes bedarf der 
vorherigen Zustimmung der Stadt. 

§ 5 
Fertigstellung der Anlagen 

1. Die Erschließungsanlagen müssen zeitlich entsprechend den Erfordernissen der 
Bebauung hergestellt, spätestens bis zur Fertigstellung der anzuschließenden Bauten 
benutzbar sein. Die nachfolgend geregelten Fristen bleiben hiervon unberührt. 

2. Die Erschließungsträgerin verpflichtet sich folgende Fristen einzuhalten: 

a) Die Entwässerung ist in Abstimmung mit den Versorgungsträgern innerhalb 
einer Frist von 10 Monaten nach Abschluss dieses Vertrages fertig zu stellen. 

b) Die Straßen und Wege sind innerhalb einer Frist von 3 Monaten nach 
Fertigstellung der Entwässerungsanlagen als Baustraßen herzustellen. 
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c) Mit der abschließenden Herstellung des Ligusterweges, des Weißdornweges 
und der Schlehenstraße darf erst begonnen werden, wenn 80 % der jeweils 
durch die Straßen erschlossenen Hochbaumaßnahmen fertig gestellt sind. Mit 
der abschließenden Herstellung ist zu beginnen, wenn 100 % der jeweils durch 
die Straßen erschlossenen Hochbaumaßnahmen fertig gestellt sind, spätestens 
aber nach 5 Jahren nach Vertragsschluss. Die Frist kann im gegenseitigen 
Einvernehmen verlängert werden. Die Straßen sind nach Baubeginn innerhalb 
von 6 Monaten endgültig herzustellen.  

3. Erfüllt die Erschließungsträgerin ihre Verpflichtungen nicht oder fehlerhaft, so ist die 
Stadt berechtigt, ihr schriftlich eine angemessene Frist zur Ausführung der Arbeiten 
zu setzen. Erfüllt die Erschließungsträgerin bis zum Ablauf dieser Frist die 
vertraglichen Verpflichtungen nicht, so ist die Stadt berechtigt, die Arbeiten auf 
Kosten der Erschließungsträgerin auszuführen, ausführen zu lassen oder von diesem 
Vertrag zurückzutreten. 

§ 6 
Haftung und Verkehrssicherung 

1. Vom Tage des Beginns der Erschließungsarbeiten an übernimmt die 
Erschließungsträgerin im gesamten Erschließungsgebiet die 
Verkehrssicherungspflicht. 

2. Die Erschließungsträgerin haftet bis zur mangelfreien Abnahme der Anlagen für jeden 
Schaden, der durch die Verletzung der bis dahin ihr obliegenden allgemeinen 
Verkehrssicherungspflicht entsteht und für solche Schäden, die infolge der 
Erschließungsmaßnahme an bereits verlegten Leitungen oder sonst wie verursacht 
werden. Die Abnahme einzelner abnahmefähiger Teilleistungen ist möglich. Die 
Erschließungsträgerin stellt die Stadt insoweit von allen Schadenersatzansprüchen 
frei. Diese Regelung gilt unbeschadet der Eigentumsverhältnisse. Vor Beginn der 
Baumaßnahmen ist das Bestehen einer ausreichenden Haftpflichtversicherung 
nachzuweisen. 

3. Die Erschließungsträgerin ist berechtigt, im Innenverhältnis die 
Verkehrssicherungspflicht auf Dritte zu übertragen. 
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§ 7 
Gewährleistung und Abnahme 

1. Die Erschließungsträgerin übernimmt die Gewähr, dass ihre Leistung zur Zeit der 
Abnahme durch die Stadt die vertraglich vereinbarten Eigenschaften hat, den 
anerkannten Regeln der Technik und der Baukunst entspricht und nicht mit Mängeln 
behaftet ist, die den Wert oder die Tauglichkeit zu dem nach dem Vertrag 
vorausgesetzten Zweck aufheben oder mindern. Die Erschließungsträgerin haftet für 
die Gewährleistung insbesondere auch dann, wenn die Gewährleistungsansprüche 
gegen bauausführende Firmen nicht durchgesetzt werden können und die 
abgetretenen Gewährleistungsbürgschaften nicht auskömmlich sind.  

2. Die Gewährleistung richtet sich nach den Regeln der VOB. Die Frist für die 
Gewährleistung wird auf fünf Jahre festgesetzt. Die Gewährleistung beginnt mit der 
Abnahme der einzelnen mängelfreien Erschließungsanlagen durch die Stadt. 

3. Die Erschließungsträgerin zeigt der Stadt die vertragsgemäße Herstellung der 
Anlagen schriftlich an. Bei der Straße wird die fertig gestellte und endausgebaute 
Straße abgenommen. Die Stadt setzt einen Abnahmetermin auf einen Tag innerhalb 
von einem Monat nach Eingang der Anzeige fest. Die Bauleistungen sind von der 
Stadt und der Erschließungsträgerin gemeinsam abzunehmen. Das Ergebnis ist zu 
protokollieren und von beiden Vertragsparteien zu unterzeichnen. Werden bei der 
Abnahme Mängel festgestellt, so sind diese von der Erschließungsträgerin 
unverzüglich zu beseitigen. Im Falle des Verzuges ist die Stadt berechtigt, die Mängel 
auf Kosten der Erschließungsträgerin beseitigen zu lassen. Wird die Abnahme wegen 
wesentlicher Mängel abgelehnt, kann für jede weitere Abnahme ein Entgelt von 
200,00 € angefordert werden. Dies gilt auch, wenn die Erschließungsträgerin beim 
Abnahmetermin nicht erscheint. 

4. Mit der mangelfreien Abnahme tritt die Erschließungsträgerin ihre 
Gewährleistungsansprüche einschließlich ihrer Rechte aus den vereinbarten 
Gewährleistungsbürgschaften an die Stadt ab. Die im Rahmen der Gewährleistung 
anfallenden Arbeiten zur Mängelbeseitigung sind von der Erschließungsträgerin 
zügig zu veranlassen und bei kleineren Mängeln innerhalb von zwei Wochen zu 
beheben. Nimmt die Erschließungsträgerin den Dritten auf Gewährleistung in 
Anspruch, ist die Stadt verpflichtet, ihr die Gewährleistungsansprüche zur Ausübung 
rückabzutreten. Bei Unfallgefahr ist der Bereich sofort abzusperren und der Schaden 
sofort zu beheben. 
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§ 8  
Übernahme der Erschließungsanlagen 

1. Im Anschluss an die Abnahme nach § 7 Nr. 3 der mangelfreien Erschließungsanlagen 
sowie von öffentlichen Abwasseranlagen, die nicht innerhalb der öffentlichen 
Erschließungsflächen verlegt worden sind und durch Grunddienstbarkeiten und 
Baulast zugunsten der Stadt gesichert sind, übernimmt die Stadt diese in ihre Baulast 
wenn die Erschließungsträgerin vorher 

 a) in zweifacher Ausfertigung die vom Ingenieurbüro sachlich, fachtechnisch und 
rechnerisch richtig festgestellten Schlussrechnungen mit den dazugehörigen 
Aufmaßen, Abrechnungszeichnungen und Massenberechnungen einschl. der 
Bestandspläne in Papier- und Dateiform (DWG-Datei) übergeben hat, 

 b) eine Bescheinigung eines öffentlich bestellten Vermessungsingenieurs über die 
Einhaltung der Grenzen übergeben hat, aus der sich weiterhin ergibt, dass 
sämtliche Grenzzeichen sichtbar sind, 

 c) einen Bestandsplan (Maßstab 1 : 500) in Papier- und Dateiform (DWG-Datei) und 
einen Längsschnitt (Maßstab mindestens 1 : 500) in Papier- und Dateiform (DWG-
Datei) über die Entwässerungseinrichtung übergeben hat,  

d) Nachweise erbracht hat über die Schadensfreiheit der erstellten Kanalhaltungen 
durch Dichtheitsprüfung mit Wasser oder Luft und Befilmung (Haltungsprotokoll, 
CD). Die Kanalschächte sind nach dem UTM / ETRS 89 System einzumessen. Die 
bestehenden Anschlusshaltungen sind mit zu erfassen. Die Stammdaten sind im 
Austauschformat ISYBAU xml auf einem Datenträger zu übergeben. 

e) Die fertig gestellte und endausgebaute Straße ist mit dem Mobiliar nach dem 
UTM / ETRS 89 System vermessungstechnisch zu erfassen und in einem 
Bestandslageplan in Papier- und Dateiform (DWG-Datei) darzustellen. Die 
Straßeneinläufe, Schachtdeckel, Beleuchtungen, Pflanzbeete, etc. sind zu erfassen. 
Der Lageplan ist im Maßstab 1:500 zu wählen. 

2. Die nach Absatz 1 vorgelegten Unterlagen und Pläne werden Eigentum der Stadt. 

3. Die Stadt bestätigt die Übernahme der Erschließungsanlagen in ihre Verwaltung und 
Unterhaltung schriftlich. 

4. Die Widmung der Straße erfolgt nach endgültiger Herstellung. Die 
Erschließungsträgerin stimmt hiermit der Widmung durch die Stadt zu. 

§ 9 
Sicherheitsleistungen 

1. Zur Sicherung aller sich aus diesem Vertrag für die Erschließungsträgerin ergebenden 
Verpflichtungen leistet sie Sicherheit in Höhe von € (in Worten: Euro /100) durch 
Übergabe einer unbefristeten selbstschuldnerischen Bürgschaft einer deutschen Bank, 
Sparkasse oder eines deutschen Kreditversicherungsunternehmens. Es können auch 
mehrere Bürgschaften übergeben werden. Die Erschließungsträgerin ist berechtigt, 
ihre Verpflichtung dadurch zu sichern, dass sie ihre durch Bürgschaften gesicherten 
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Ansprüche gegen die von ihr mit der Ausführung der Arbeiten beauftragten Dritten 
an die Stadt abtritt, sofern der Dritte in gleicher Weise die Verpflichtung zu erfüllen 
hat wie die Erschließungsträgerin. Die Stadt erklärt, dass sie unter diesen 
Voraussetzungen die Abtretung annimmt. Mit den Bauarbeiten darf erst begonnen 
werden, wenn die Erschließungsträgerin die Bürgschaft bei der Stadt eingereicht hat. 
Nimmt die Erschließungsträgerin den Dritten auf Vertragserfüllung in Anspruch, ist 
die Stadt verpflichtet, ihr die Vertragserfüllungsansprüche zur Ausübung 
rückabzutreten.  

2. Im Falle der Zahlungsunfähigkeit der Erschließungsträgerin ist die Stadt berechtigt, 
noch offen stehende Forderungen Dritter gegen die Erschließungsträgerin für 
Leistungen aus diesem Vertrag aus der Bürgschaft zu befriedigen. 

3. Bei mangelfreier Abnahme einzelner abnahmefähiger Teilleistungen wird die 
Vertragserfüllungsbürgschaft in entsprechender Höhe freigegeben. Die Stadt 
verpflichtet sich zur Abnahme von abnahmefähigen Teilleistungen. Soweit zum 
Zeitpunkt der Abnahme oder Teilabnahme noch Gewährleistungsfristen laufen, wird 
der entsprechende Teil der Vertragserfüllungsbürgschaft in eine 
Gewährleistungsbürgschaft in Höhe von 5 % der Abrechnungssumme (einschließlich 
Mehrwertsteuer) umgewandelt. Anstelle der Umwandlung der Bürgschaften ist die 
Erschließungsträgerin berechtigt, den Gewährleistungsanspruch dadurch zu sichern, 
dass sie ihre durch Bankbürgschaften abgesicherten Gewährleistungsansprüche 
gegen die von ihr mit der Ausführung der Arbeiten beauftragten Dritten an die Stadt 
abtritt, sofern der Dritte in gleicher Weise Gewähr zu leisten hat wie die 
Erschließungsträgerin. Die Gewährleistungsansprüche der Stadt bleiben hiervon 
unberührt. Nimmt die Erschließungsträgerin den Dritten auf Gewährleistung in 
Anspruch, ist die Stadt verpflichtet, ihr die Gewährleistungsansprüche zur Ausübung 
rückabzutreten. 

4. Die Bürgschaften sind auf den Vordrucken der Stadt auszustellen. 

§ 10 
Abrechnung der vertraglichen Leistungen 

1. Über die Höhe der Herstellungskosten und die der Erschließungsträgerin 
entstandenen Planungskosten ist der Stadt in zweifacher Ausfertigung Rechnung zu 
legen. Diese Rechnungsausfertigungen verbleiben bei der Stadt. 

2. Reicht die Erschließungsträgerin eine prüffähige Rechnung nicht ein, so ist die Stadt 
berechtigt, ihr schriftlich eine angemessene Frist zur Erstellung der 
Rechnungsunterlagen zu setzen. Legt die Erschließungsträgerin die Rechnung bis 
zum Ablauf dieser Frist nicht vor, lässt die Stadt die Rechnung auf Kosten der 
Erschließungsträgerin aufstellen. 

3. Die Erschließungsträgerin gliedert die Schlussrechnung so, dass aus ihnen die Höhe 
des tatsächlichen Erschließungsaufwandes zu ersehen ist, und zwar getrennt für: 

a) Die Leistungen nach § 2 a) und b) mit folgenden Maßgaben: 

− Freilegung der öffentlichen Erschließungsflächen 
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− Fahrbahnen, Stellplätze, Gehwege 
− Straßenentwässerung (Einläufe usw.) 
− Planung und Bauleitung 
− Vermessung und Schlussvermessung 

b) Die Leistungen nach § 2 c) mit folgenden Maßgaben: 

− Herstellung der öffentlichen Abwasseranlagen 
− Planung und Bauleitung 
− Vermessung und Schlussvermessung 

§ 11 
Kanalanschlussbeiträge 

1. Die für die Herstellung des Kanals entstandenen und anerkannten Kosten – abzüglich 
der für die Herstellung des Kanals von der Stadt zu erstattenden Kosten nach § 12 
Nr. 1 a) und 25 % als Anteil für die Straßenentwässerung– werden auf die nach der im 
Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gültigen Satzung für die in § 1 Nr. 1 des Vertrages 
genannten Grundstücke noch zu erhebenden Kanalanschlussbeiträge angerechnet. 

2. Übersteigen die anerkannten Kosten nach Nr. 1 die Höhe des satzungsgemäßen 
Kanalanschlussbeitrages, so hat die Erschließungsträgerin keinen Anspruch auf 
Erstattung der über die Höhe des Kanalanschlussbeitrages hinausgehenden Kosten. 
Nach derzeitiger Ermittlung betragen die Kanalanschlussbeiträge für die 
angeschlossenen Grundstücke der Erschließungsträgerin insgesamt 78.368,06 €. 

§ 12 
Kostenbeteiligungen- und Erstattungen 

1. Für die im Rahmen der Erschließung des Bebauungsplangebietes entstehenden und 
bereits entstanden Kosten wird folgende Kostenbeteiligung vereinbart:  

a) Durch die von der Erschließungsträgerin noch durchzuführenden Maßnahmen nach 
§ 2 werden auch städtische Wohnbauflächen erschlossen. Die Stadt beteiligt sich an 
den Kosten nach § 2  anteilig mit der Fläche ihrer erschlossenen Wohnbauflächen 
(circa 4.929 m²) im Verhältnis zu den erschlossenen Wohnbauflächen der 
Erschließungsträgerin (circa 13.779 m²) mit 26,35 %. Ausgenommen hiervon sind die 
Kosten für die Grundstücksanschlussleitungen, die die Stadt für ihre 
Wohnbauflächen selbst beauftragt. Die Erstattung der Kosten erfolgt einen Monat 
nach mangelfreier Abnahme der jeweiligen Erschließungsanlagen und Vorlage der 
vollständigen Unterlagen im Sinne von §§ 8 und 10. Sollte sich nach der 
Schlussvermessung eine Änderung der Flächengröße ergeben, wird der zu zahlende 
Betrag entsprechend angepasst. Die Zahlung einer Abschlagssumme kann nach 
Herstellung der Baustraße im Sinne von § 5 Nr. 2 b) sowie nach Vorlage und Prüfung 
von dazugehörigen Rechnungsbelegen und Zahlungsnachweise erfolgen.  

b) Für den Erwerb der Flächen für die Erschließungsanlagen erstattet die 
Erschließungsträgerin anteilig einen Betrag in Höhe von 61.652,10 €. Die 
Berechnung ergibt sich aus der Anlage 4 zu diesem Vertrag. Der Betrag wird fällig, 
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sobald die Baustraße im Sinne von § 5 Nr. 2 b) benutzbar hergestellt ist und ist 
innerhalb eines Monats nach schriftlicher Aufforderung an die Stadt zu zahlen. 

c) Der Stadt sind für durch die Ingenieurgesellschaft Niederwemmer, Timm und Suhre 
mbH, Münster erstellten Planungsunterlagen für die Entwässerung des gesamten 
Bebauungsplangebietes, die der Erschließungsträgerin in Bezug auf das 
Erschließungsgebiet zur Verfügung gestellt werden, Kosten in Höhe von 41.548,60 € 
entstanden. Anteilig ist den Flächen im Vertragsgebiet ein Kostenanteil von 
4.814,23 € zuzuordnen. In diesem Betrag sind die Planungskosten für den Sammler 
in der Vellerner Straße nicht enthalten. Die Berechnung ergibt sich ebenfalls aus 
Anlage 4. Der Betrag ist innerhalb eines Monats nach Abschluss dieses Vertrages 
fällig und durch die Erschließungsträgerin unter der Angabe des Geschäftszeichens 
40017976 auf ein Konto der Stadt zu überweisen. Sollte sich nach der 
Schlussvermessung eine Änderung der Flächengröße ergeben, wird der zu zahlende 
Betrag entsprechend angepasst. 

§ 13 
Kostenerstattungsbeträge gemäß §§ 135 a – 135 c BauGB,  

Erschließungsbeitragsanteile für den Eingriff in Natur und Landschaft durch die 
Erschließungsanlage 

1. Aufgrund der im Erschließungsgebiet beabsichtigten Baumaßnahmen entsteht ein 
Eingriff in Natur und Landschaft. Dieser Eingriff wird gemäß der textlichen 
Festsetzung im Bebauungsplan innerhalb der Flächen des Bebauungsplangebietes Nr. 
N 67 für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und 
Landschaft sowie auf den öffentlichen Grünflächen ausgeglichen. Bei den hierfür 
entstehenden Kosten handelt es sich um solche, die im Rahmen der Veranlagung der 
Wohnbauflächen und der Sondergebietsflächen dort als öffentliche 
Erschließungsbeiträge bzw. Kostenerstattungsbeträge durch die Stadt zu erheben 
sind. 

2. Zum Ausgleich dieses Eingriffs werden folgende Regelungen getroffen: 

a) Für den durch die auf den Wohnbauflächen vorgesehene Bebauung entstehenden 
Eingriff sind gem. §§ 135 a – 135 c BauGB Kostenerstattungsbeträge zu zahlen. Zur 
Ablösung dieser Kostenerstattungsbeträge zahlt die Erschließungsträgerin an die 
Stadt einen Betrag in Höhe von insgesamt 140.959,17 €. Die Berechnung dieses 
Betrages ist als Anlage 5 beigefügt. Der Betrag ist innerhalb eines Monats nach 
Abschluss dieses Vertrages fällig und durch die Erschließungsträgerin unter der 
Angabe des Geschäftszeichens 40017976 auf ein Konto der Stadt zu überweisen. 
Sollte sich nach der Schlussvermessung eine Änderung der Flächengröße ergeben, 
wird der zu zahlende Betrag entsprechend angepasst. 

b) Für den durch die Herstellung der Erschließungsanlagen entstehenden Eingriff 
wären gemäß §§ 127 ff BauGB die Eigentümer der erschlossenen 
Grundstücksflächen zu Beiträgen zu veranlagen. Für den Ausgleich des Eingriffs 
für die Straßenflächen zahlt die Erschließungsträgerin an die Stadt den 
Ablösebetrag in Höhe von 68.519,30 €. Die Berechnung dieses Betrages ist 
ebenfalls aus der Anlage 5 ersichtlich. Der Betrag wird fällig, sobald die Baustraße 
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im Sinne von § 5 Nr. 2 b) benutzbar hergestellt ist und ist innerhalb eines Monats 
nach schriftlicher Aufforderung an die Stadt zu zahlen. Sollte sich nach der 
Schlussvermessung eine Änderung der Flächengröße ergeben, wird der zu 
zahlende Betrag entsprechend angepasst. 

§ 14 
Verrechnung von Zahlungen 

Fällig gewordene Zahlungen nach § 12 Nr. 1 a) und b) und § 13 Nr. 2 b) werden verrechnet. 

§ 15 
Bestandteile des Vertrages 

Bestandteile des Vertrages sind 

- der Lageplan mit den Grenzen des Erschließungsgebietes (Anlage 1) 
- die Straßenplanung aus November 2000 (Anlage 2) 
- die Genehmigungsplanung für die Entwässerungsanlagen vom 30.04.2001 (Anlage 3) 
- die Berechnung der Kostenbeteiligungen nach § 13 (Anlage 4) 
- die Berechnung der Kostenerstattungsbeträge nach § 14 (Anlage 5). 

§ 16 
Kündigungsrecht 

Auf § 60 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen wird 
hingewiesen. 

Die Parteien sind sich darüber einig, dass ein Kündigungsgrund im Sinne dieser Vorschrift 
wegen Unzumutbarkeit am Festhalten an der ursprünglichen Vertragsregelung und 
Unzumutbarkeit einer Vertragsanpassung insbesondere dann vorliegt, wenn sich im 
Rahmen der Ausschreibung des Bauauftrages über die in diesem Vertrag bezeichneten 
Erschließungsmaßnahmen ergibt, dass das von der Erschließungsträgerin für alle 
Maßnahmen insgesamt erwartete Auftragsvolumen von XXX EUR Brutto um mindestens 
15 % überschritten wird. Nach Beginn der Baumaßnahmen ist keine Kündigung mehr 
möglich. 

§ 17 
Schlussbestimmungen 

1. Die Erschließungsträgerin verpflichtet sich, die in diesem Vertrag vereinbarten 
Pflichten und Bindungen ihrem Gesamt- oder Einzelrechtsnachfolger mit 
Weitergabeverpflichtung weiterzugeben, wenn Verpflichtungen aus diesem Vertrag 
als Ganzes oder in Teilen übertragen werden. Die heutige Erschließungsträgerin 
haftet der Stadt als Gesamtschuldnerin für die Erfüllung des Vertrages neben einem 
etwaigen Rechtsnachfolger, soweit die Stadt sie nicht ausdrücklich aus dieser Haftung 
entlässt. Tritt der Fall der Rechtsnachfolge ein, so entscheidet die Stadt nach Ablauf 
der Gewährleistungsfristen nach pflichtgemäßem Ermessen, ob die heutige 
Erschließungsträgerin aus der Haftung entlassen werden kann. 
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2. Vertragsänderungen oder -ergänzungen bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der 
Schriftform. Nebenabreden bestehen nicht. Der Vertrag ist zweifach ausgefertigt. Die 
Stadt und die Erschließungsträgerin erhalten je eine Ausfertigung. 

3. Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen berührt die Wirksamkeit der übrigen 
Regelungen dieses Vertrages nicht. Die Vertragsparteien verpflichten sich, 
unwirksame Bestimmungen durch solche zu ersetzen, die dem Sinn und Zweck des 
Vertrages rechtlich und wirtschaftlich entsprechen. 
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Beckum, den___________________ 

 
Firma beta Baulandentwicklungsgesellschaft mbH 
 
 
 
_________________________________ 
Uwe Wienke 
Geschäftsführer 
 
Beckum, den____________________ 
 
Stadt Beckum 
 
 
 
_________________________________ 
Dr. Strothmann 
Bürgermeister 
 
Im Auftrag 
 
 
 
__________________________________ 
Heuckmann 
 





Anlage 2



Anlage 3



Anlage 4

Berechnung zu den Kostenbeteiligungen gemäß § 12 des Vertrages

§ 12 Absatz 1 Buchstabe b

Die Flächen für die Erschließungsanlagen wurden für 21,17 € je Quadratmeter

erworben.

Grunderwerbskosten bei 3.954 m² 83.706,18 €           

Flächenanteile Quadratmeter Prozent Anteilige Kosten

Firma beta 13.779 73,65% 61.652,10 €           

Stadt 4.929 26,35% 22.054,08 €           

Gesamtfläche 18.708 100,00%

Kostenbeteiligung Firma beta 61.652,10 €           

§ 12 Absatz 1 Buchstabe c

Erstattung von Kosten für die Entwässerungsplanung

Planungskosten gesamt 41.548,60 €           

Flächenanteile Quadratmeter Prozent Anteilige Kosten

Gesamtfläche N 67 in m² 118.918        100,00% 41.548,60 €           

Flächen der Firma beta in m² 13.779          11,59% 4.814,23 €             

Kostenbeteiligung Firma beta 4.814,23 €             

Nach Schlussvermessung können sich andere Werte ergeben.



Anlage 5 

Berechnung der Kostenerstattungsbeträge nach §§ 135 a - 135 c BauGB

gemäß § 13 des Erschließungsvertrages

Erstattungsfähige Kosten 

(§ 2 der Satzung zur Erhebung von Kostenerstattungsbeträgen nach § 135 a - 135 c BauGB)

Grunderwerb: 1.401.621,74 €

Ausgleichsmaßnahmen einschl. Planung, 

Fertigstellungs- und Entwicklungspflege: 536.856,48 €

(kalkuliert)

1.938.478,22 €    

Verteilung der erstattungsfähigen Kosten

(§ 4 der Satzung zur Erhebung von Kostenerstattungsbeträgen nach § 135 a - 135 c BauGB)

zugeordnete Grundstücke entsprechend den Ausweisungen

des Bebauungsplanes Nr. N 67 "Vellerner Straße" 148.315,00 m²

Gewichtung dieser Grundstücksflächen entsprechend der

jeweils zulässigen Grundflächenzahl 76.626,80 m²

Ermittlung des Verteilungsmaßstabes:

1.938.478,22 €    : 76.626,80 m²         = 25,29765

festgesetzt auf 25,575

Wohnbauflächen:

13.779 m² *Grundflächenzahl 0,4 = 5.511,60 m²  * 25,575 = 140.959,17 € 

Straßenfläche

3.954 m² *Grundflächenzahl 0,92 = 3.637,68 m²  * 25,575 = 93.033,67 €     

Entsprechend dem Kostenbeteiligungsschlüssel nach § 13 Nr. 1 des Vertrages,

trägt die Erschließungsträgerin von den Kostenerstattungsbeträgen für die Straßenflächen

einen Anteil von 73,65 %: = 68.519,30 €    

209.478,47 € 

(Wohnbauflächen, Flächen für den Lebensmittelmarkt 

und Kindergarten, Straßenflächen im gesamten 

Gebiet des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes 

Nr. N 67 "Vellerner Straße")

(entspricht 10,23 €/m² für Wohnbauflächen mit der 

Grundflächenzahl 0,4 - diesen Betrag zahlen lt. 

Beschluss der Gremien der Stadt Beckum auch die 

städt. Grundstückserwerber)

Auf die Grundstücke im Erschließungsvertragsgebiet entfallen die folgenden Kostenerstattungsbeträge nach §§ 135 a - 

135 c BauGB



STADT BECKUM 
DER BÜRGERMEISTER 

Federführung: Fachbereich Umwelt und Bauen 
Vorlage 
zu TOP 

Beteiligte(r): Fachbereich Stadtentwicklung 

Auskunft erteilt: Herr Heuckmann 2019/0316 

Telefon: 02521 29-370 öffentlich 

Vertrag zur Änderung des Durchführungsvertrages zum Vorhaben- und 

Erschließungsplan "Betriebserweiterung Auto Weber GmbH & Co. KG" 

Beratungsfolge: 

Ausschuss für Stadtentwicklung und Demografie 

11.12.2019 Beratung 

Rat der Stadt Beckum 

19.12.2019 Entscheidung 

 

Beschlussvorschlag: 

Sachentscheidung 

Dem Antrag der Vorhabenträgerin vom 18.10.2019 wird entsprochen. Die Verwaltung wird 

beauftragt, mit der Vorhabenträgerin den als Anlage 2 zur Vorlage beigefügten Vertrag zur 

Änderung des Durchführungsvertrages vom 15.05./02.06.2017 abzuschließen 

Kosten/Folgekosten 

Die für den Vertragsabschluss anfallenden Sach- und Personalkosten sind dem laufenden 

Verwaltungsbetrieb zuzuordnen. 

Finanzierung 

Es entstehen keine zusätzlichen Auswirkungen auf den städtischen Haushalt. 

 

Begründung: 

Rechtsgrundlagen 

Der Abschluss des Vertrages zur Änderung des Durchführungsvertrages erfolgt auf der 

Grundlage von § 12 Absatz 1 Satz 1 Baugesetzbuch. 

Demografischer Wandel 

Aspekte des demografischen Wandels sind nicht zu berücksichtigen. 

Erläuterungen 

Am 15.05./02.06.2017 hat die Stadt Beckum mit der Auto Weber Grundstücksgesell-

schaft mbH & Co. KG den Durchführungsvertrag zum Vorhaben- und Erschließungsplan 

„Betriebserweiterung Auto Weber GmbH & Co. KG“ geschlossen. Auf die Vorla-

ge 2017/0071 wird verwiesen. 
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Nach § S 6 Durchführungsvertrag wird der Durchführungsvertrag mit seiner Unterzeich-

nung wirksam, soweit eine Baugenehmigung erteilt ist, spätestens aber, wenn die Satzung 

zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan in Kraft tritt. Ein Bauantrag für die 1. Baustufe 

des Vorhabens nach § V 1 Durchführungsvertrag wurde noch nicht eingereicht. Der vorha-

benbezogene Bebauungsplan ist am 21.12.2017 in Kraft getreten. Die vereinbarte Frist zur 

Einreichung eines vollständigen und genehmigungsfähigen Bauantrages für die 1. Baustufe 

läuft somit mit Ablauf des 21.12.2019 ab. 

Mit Schreiben vom 18.10.2019 (siehe Anlage 1 zur Vorlage) hat die Vorhabenträgerin be-

antragt, die Frist zur Einreichung eines Bauantrages für die 1. Baustufe auf den 21.12.2022 

zu verlängern. 

Als Begründung führt sie an, dass sich die Automobilindustrie in einem unruhigen Fahr-

wasser beziehungsweise tiefgreifenden Wandel befindet. Die nächsten 2 bis 3 Jahre wer-

den in der Automobilindustrie mehr ändern als die letzten 30 Jahre zusammen. Aufgrund 

des ungewissen Ausgangs gilt es, seine Kräfte zu stärken und eine größtmögliche Flexibili-

tät zu bewahren, um im entscheidenden Moment zukunftsfähig zu sein. 

Die Verwaltung schlägt vor, dem Antrag der Vorhabenträgerin zu entsprechen. Aus städte-

baulicher Sicht ist die Verlängerung der Frist zu akzeptieren. Vor diesem Hintergrund ist 

eine Anpassung des Durchführungsvertrages erforderlich. Dies soll mit dem Änderungsver-

trag erfolgen. Der als Anlage 2 zur Vorlage beigefügte Vertragsentwurf ist mit der Vorha-

benträgerin ausgehandelt worden. 

 

Anlage(n): 

1 Antrag vom 18.10.2019 

2 Vertragsentwurf zur Änderung des Durchführungsvertrages 
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Vertrag zur Änderung des 

Durchführungsvertrages 

zum Vorhaben- und Erschließungsplan 

"Betriebserweiterung Auto Weber GmbH & Co. KG" in Beckum 

nach § 12 Baugesetzbuch (BauGB) 

zwischen 

der Stadt Beckum 
vertreten durch den Bürgermeister, Weststraße 46, 59269 Beckum, 

– im folgenden „Stadt“ genannt – 

und 

der Firma Weber Grundstücksgesellschaft mbH & Co. KG 
Industriestraße 29, 59229 Ahlen, 
vertreten durch den einzelvertretungsberechtigten Geschäftsführer 
Herrn Jan Weber, Hauptstraße 190, 59269 Beckum 

– im folgenden „Vorhabenträgerin“ genannt – 

§ 1 
Gegenstand des Vertrages 

1. Am 15.05./02.06.2017 haben die Parteien den Durchführungsvertrag zum Vorhaben- 
und Erschließungsplan „Betriebserweiterung Auto Weber GmbH & Co. KG“ ge-
schlossen. Gemäß § S 6 des Durchführungsvertrages wird er mit seiner Unterzeich-
nung wirksam soweit eine Baugenehmigung nach § 33 BauGB erteilt ist, spätestens 
aber, wenn die Satzung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan in Kraft tritt.  

2. Die Durchführung des Vorhabens erfolgt in einzelnen Baustufen. Hierfür gilt Fol-
gendes: 

a) Die Vorhabenträgerin hat für die Stellflächen für Gebrauchtwagen einen Bauantrag 
eingereicht. Diese sollen kurzfristig umgesetzt werden. Für die vollständige Umset-
zung der 1. Baustufe verpflichtet sich die Vorhabenträgerin, spätestens zwei Jahre 
nach Inkrafttreten des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes einen vollständigen 
und genehmigungsfähigen Bauantrag für das Vorhaben einzureichen. Spätestens 

Anlage 2 zur Vorlage 2019/0316 
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zwei Monate nach Bestandskraft der Baugenehmigung und der Erteilung der erfor-
derlichen wasserrechtlichen Genehmigungen beziehungsweise Erlaubnisse wird die 
1. Baustufe innerhalb von drei Jahren vollständig fertiggestellt.  

b) Die 2. Baustufe wird unter Berücksichtigung der Vorgaben der Audi AG als Vertrags-
partnerin der Vorhabenträgerin sukzessiv in Abstimmung zwischen der Vorhaben-
trägerin und der Stadt umgesetzt.  

Die Vorhabenträgerin verpflichtet sich, das Vorhaben insgesamt spätestens innerhalb 
von 10 Jahren fertig zu stellen. 

3. Der vorhabenbezogene Bebauungsplan ist am 21.12.2017 mit seiner Bekanntma-
chung in Kraft getreten. Dementsprechend läuft die vereinbarte Zwei-Jahres-Frist 
hinsichtlich der 1. Baustufe – Einreichung eines vollständigen und genehmigungsfä-
higen Bauantrages- im Dezember 2019 ab. 

4. Mit Schreiben vom 18.10.2019 hat die Vorhabenträgerin beantragt, die Frist zur Ein-
reichung des Bauantrages auf den 21.12.2022 zu verlängern. Als Begründung führt 
sie an, dass sich die Automobilindustrie in einem unruhigen Fahrwasser bezie-
hungsweise in einem tiefgreifenden Wandel befindet. Die nächsten 2 bis 3 Jahre 
werden in der Automobilindustrie mehr ändern als die letzten 30 Jahre zusammen. 
Aufgrund des ungewissen Ausgangs gilt es, seine Kräfte zu stärken und eine größt-
mögliche Flexibilität zu bewahren, um im entscheidenden Moment zukunftsfähig zu 
sein. Aus vorgenannten Gründen sieht sich die Vorhabenträgerin derzeit nicht in der 
Lage, den Plan des Nebengebäudes zu realisieren.  

5. Dem Antrag der Vorhabenträgerin soll entsprochen werden. Die Interessen der 
Stadt werden durch die beantragte Fristverlängerung nicht berührt. Die Genehmi-
gung zur Errichtung der Stellflächen wurde am 08.06.2017 unter dem Az. 00096/17 
erteilt. Die Flächen wurden zwischenzeitlich entsprechend hergestellt. 

Vor diesem Hintergrund ist eine Anpassung des Durchführungsvertrages vom 
15.05./02.06.2017 hinsichtlich der Frist zur Durchführungsverpflichtung der 
1. Baustufe erforderlich. Dieses soll mit diesem Änderungsvertrag erfolgen. 

§ 2 
Gegenstand der geänderten Durchführungsverpflichtung 

1. Die Vorhabenträgerin verpflichtet sich nach § 12 Abs. 1 Satz 1 BauGB zur Durchfüh-
rung des Vorhabens nach den Regelungen des Vertrages vom 15.05./02.06.2017. 

2. Für die einzelnen Baustufen gilt Folgendes: 

a) Die Vorhabenträgerin hat die Stellflächen für Gebrauchtwagen zwischenzeitlich 
errichtet. Für die vollständige Umsetzung der 1. Baustufe verpflichtet sich die 
Vorhabenträgerin, spätestens bis zum 21.12.2022 einen vollständigen und ge-
nehmigungsfähigen Bauantrag für das Vorhaben einzureichen. Spätestens zwei 
Monate nach Bestandskraft der Baugenehmigung und der Erteilung der erfor-
derlichen wasserrechtlichen Genehmigungen beziehungsweise Erlaubnisse wird 
die 1. Baustufe innerhalb von drei Jahren vollständig fertiggestellt. 
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b) Die 2. Baustufe wird unter Berücksichtigung der Vorgaben der Audi AG als Ver-
tragspartnerin der Vorhabenträgerin sukzessiv in Abstimmung zwischen der 
Vorhabenträgerin und der Stadt umgesetzt.  

 Die Vorhabenträgerin verpflichtet sich, das Vorhaben insgesamt spätestens bis zum 
21.12.2027 fertig zu stellen. 

§ 3 
Schlussbestimmungen 

1. Sofern dieser Vertrag nicht ausdrücklich etwas Anderes regelt, gelten sämtliche Ver-
einbarungen des Durchführungsvertrages  vom 15.05./02.06.2017 fort.  

2. Der Vertrag ist zweifach ausgefertigt. Die Stadt und die Vorhabenträgerin erhalten je 
eine Ausfertigung. 

§ 4 
Wirksamwerden 

Der Vertrag wird mit seiner Unterzeichnung wirksam.  

 

Beckum, den _______________ 

Stadt Beckum 
 Im Auftrag 

_____________________________  ____________________________ 

Dr. Karl-Uwe Strothmann  Heinz-Josef Heuckmann 
Bürgermeister  

Beckum, den _______________ 

Weber Grundstücksgesellschaft mbH & Co. KG 
vertreten durch den einzelvertretungsberechtigten Geschäftsführer 
Herrn Jan Weber 
 

_____________________________ 
Jan Weber 



STADT BECKUM 
DER BÜRGERMEISTER 

Federführung: Fachbereich Umwelt und Bauen 
Vorlage 
zu TOP 

Beteiligte(r): Fachbereich Bildung, Kultur und Freizeit 

Fachbereich Finanzen und Beteiligungen 
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– Bereitstellung einer außerplanmmäßigen Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2019 
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Rat der Stadt Beckum 

19.12.2019 Entscheidung 

 

Beschlussvorschlag: 

Sachentscheidung 

Der außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2019 in Höhe von 

50.000 Euro zulasten des Haushaltsjahres 2020 bei der Investitionsmaßnahme 00132001 

– Einbau eines Aufzuges, Neue Grundschule – unter dem Produktkonto 030200.785100 

– Auszahlung für Hochbaumaßnahmen – für die Lieferung und den Einbau eines behinder-

tengerechten Personenaufzuges in das ehemalige Hauptschulgebäude der neuen Grund-

schule wird zugestimmt. 

Kosten/Folgekosten 

Es entstehen für die Lieferung des behindertengerechten Personenaufzuges geschätzte 

Kosten in Höhe von 50.000 Euro. 

Für den Bau des Aufzugschachtes und die erforderlichen Anschlussarbeiten entstehen wei-

tere Kosten in Höhe von circa 75.000 Euro. Diese Arbeiten können erst nach der Vergabe 

der Lieferung und des Einbaus des behindertengerechten Personenaufzuges im Jahr 2020 

ausgeschrieben werden. Insofern sind für diesen Teil keine außerplanmäßigen Mittel be-

reitzustellen.  

Die geschätzten Gesamtkosten für die Schaffung des behindertengerechten Personenauf-

zuges in Höhe von 125.000 Euro werden im Haushaltsjahr 2020 zahlungswirksam. 

Beim Betrieb des Aufzuges entstehen Folgekosten für Wartung, Instandhaltung und Prü-

fung. 

Finanzierung 

Die Deckung der außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 50.000 Euro 

erfolgt aus der Investitionsmaßnahme 0091 – Naturnahe Entwicklung/Hochwasserschutz 

Kollenbach – unter dem Produktkonto 130105.785201 – Aufbauten und Betriebsvorrichtun-

gen auf Grünflächen einschließlich Ausgleichsflächen. 
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Dort ist eine Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2019 zulasten des Jahres 2020 

in Höhe von 90.000 Euro vorgesehen. Diese ist aufgrund von Verzögerungen bei der Aus-

führung der Maßnahme noch vollständig vorhanden. 

Die Deckung der zahlungswirksamen Gesamtkosten in Höhe von 125.000 Euro im Haus-

haltsjahr 2020 soll aus der Investitionsmaßnahme 00132001 – Einbau eines Aufzuges, Neue 

Grundschule – unter dem Produktkonto 030200.785100 – Auszahlungen für Hochbaumaß-

nahmen – erfolgen. Über die Änderungsliste zum Haushalt 2020 sollen hier 125.000 Euro 

bereitgestellt werden. 

 

Begründung: 

Rechtsgrundlagen 

Der Umbau und die Sanierung der ehemaligen Kettelerschule zur neuen Grundschule er-

folgt im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung. 

Demografischer Wandel 

Aspekte des demografischen Wandels sind nicht zu berücksichtigen. 

Erläuterungen 

Im Rahmen der Umbau- und Sanierungsarbeiten der ehemaligen Kettelerschule zur neuen 

Grundschule ist unter anderem der Einbau eines behindertengerechten Personenaufzuges 

in das ehemalige Hauptschulgebäude vorgesehen. 

Damit die Ausschreibung „Personenaufzug“ für dieses Gebäude noch im Jahr 2019 erfol-

gen kann, wird die Bereitstellung einer außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung 

benötigt. 

Die Maßnahme zum Umbau des ehemaligen Hauptschulgebäudes zur Grundschule soll bis 

zum Ende der Sommerferien 2020 weitestgehend abgeschlossen sein. Daher ist insbeson-

dere die Einholung von Angeboten für die Aufzuganlage (behindertengerechter Personen-

aufzug) erforderlich. Zum einen beträgt die Lieferzeit bis zu einem halben Jahr, zum ande-

ren ist die Vergabe an einen Aufzugsbauer notwendig, um die dazu erforderlichen Roh-

bauarbeiten entsprechend den tatsächlichen Erfordernissen ausschreiben zu können. 

 

Anlage(n): 

ohne 
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